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Abbildung 2-3 

Industrielle Standortfaktoren 

 

SRU/UG 2016/Abb. 2-3; Datenquelle: BERLEMANN und TILGNER 2006 

103. Eine Vielzahl an Indizes und Befragungen attestiert der deutschen Industrie eine 

(überdurchschnittlich) hohe Standortqualität und internationale Wettbewerbsfähigkeit, auch 

wenn sich die jeweils angewendeten Methoden und getroffenen Annahmen zum Teil 

unterscheiden (Europäische Kommission 2014b; Deloitte 2012; CALAHORRANO et al. 2012; 

GRAVE et al. 2015; sowie auch Deutschland gesamtwirtschaftlich: The World Bank 2013; 

SCHWAB und SALA-I-MARTÍN 2014; EY 2015; VÖPEL und WOLF 2015; MILLER et al. 2014; 

A.T. Kearney 2014; IMD Business School 2015; GWARTNEY et al. 2015). Zu den Stärken 

Deutschlands zählen insbesondere:  

– ein stabiler Ordnungsrahmen (hohe Rechtssicherheit, marktwirtschaftliche Grundregeln, 

geringe Korruption, strenge Monopolkontrolle, Transparenz) 

– eine intensive nationale und internationale Vernetzung 

– eine ausgeprägte Technologieorientierung, hochwertige Produkte 

– eine hohe Innovationskraft, leistungsfähige Forschung und Entwicklung 
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– eine moderne, leistungsfähige und sichere Infrastruktur 

– ein starker Mittelstand 

– eine gute Ausstattung mit Fachkräften, Bildungssystem (duale Ausbildung). 

104. Der (Industrie-)Standort Deutschland wurde hingegen bei folgenden Kriterien kritisch 

bewertet: 

– demografischer Wandel, zukünftige Verfügbarkeit von Fachkräften 

– komplexe Bürokratie (insbes. für kleine und mittlere Unternehmen – KMU) wie strikte 

Arbeitsmarktregulierung, Steuersystem 

– Kostenbelastung durch Bürokratie, Steuern/Abgaben, Arbeitnehmerentgelte, Energie 

– politische Planungsunsicherheit der Energiewende 

– rückläufige öffentliche Investitionsquote in die Infrastruktur. 

105. In der Gesamtschau zeigt sich, dass Deutschland zahlreiche Standortvorteile für 

Industrieunternehmen bietet und damit im globalen Vergleich überdurchschnittlich gut 

positioniert ist. 

2.2.4 Auslandsaktivitäten 

106. In den letzten zwei Dekaden hat sich die Globalisierung von Wirtschaft, Gesellschaft 

und Politik stark intensiviert. Entwicklungs- und Schwellenländer wachsen hierbei im 

Allgemeinen stärker als etablierte Industrieländer (LANG et al. 2015). Gesunkene globale 

Marktanteile der Industrieländer sind somit insbesondere auf den wirtschaftlichen 

Aufholprozess der Entwicklungs- und Schwellenländer zurückzuführen. Zudem verfügen 

etablierte Industrieländer über eine stärkere Ausgangsbasis. So ist beispielsweise im Jahr 

2014 das BIP pro Kopf in Deutschland mit 47.773 US-Dollar etwa um das Sechsfache höher 

als in China (7.571 US-Dollar) oder um das Dreißigfache höher als das in Indien (1.607 

US-Dollar). Wenngleich aufstrebende Entwicklungs- und Schwellenländer größere 

prozentuale Zuwachsraten beim BIP pro Kopf verzeichnen (z. B. China + 7,3 % im Vergleich 

zu Deutschland mit + 1,6 %), liegt die absolute Steigerung des BIP pro Kopf in Deutschland 

mit 764 US-Dollar deutlich über der in China mit 553 US-Dollar (IMF 2015a; 2015b). Aus dem 

Wirtschaftswachstum der Schwellenländer ergeben sich zusätzlich neue Absatzmärkte für 

Exportprodukte für Industrieländer wie Deutschland, die wiederum den heimischen Standort 

stärken.  

107. Die deutsche Industrie ist international gut aufgestellt. Die 

Internationalisierungsaktivitäten haben seit Mitte der 1990er-Jahre zugenommen und hatten 

ihren Höhepunkt im Jahr 2003 (ZANKER et al. 2013). Die sektorübergreifenden deutschen 

Auslandsdirektinvestitionen sind absolut zwar gestiegen, jedoch hat die relative Bedeutung 

des verarbeitenden Gewerbes dabei abgenommen (s. Tab. 2-1). 
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Tabelle 2-1 

Deutsche Auslandsdirektinvestitionen  

 2000 2012 Trend 

deutsche Auslandsdirektinvestitionen in Mrd. Euro 520 1.162 ↑ 

davon Anteil dt. Investoren aus dem verarbeitenden Gewerbe 34 % 23 % ↓ 

davon Anteil in das ausländische verarbeitende Gewerbe 24 % 16 % ↓ 

SRU/UG 2016/Tab. 2-1; Datenquelle: Deutsche Bundesbank 2015  

 

Produktionsverlagerungen sind in erster Linie unternehmensspezifische Entscheidungen, die 

auch von intraindustriellen Verflechtungen und produktbezogenen Faktoren abhängig sind 

(GRAVE et al. 2015). Gemäß einer repräsentativen Umfrage des verarbeitenden Gewerbes 

sind rund ein Fünftel der gesamten Produktionskapazitäten deutscher Industriebetriebe im 

Ausland angesiedelt. Die Auslandsaktivität korreliert positiv mit der Unternehmensgröße. So 

haben vier von fünf deutschen Großunternehmen (> 1.000 Mitarbeiter) ausländische 

Produktionskapazitäten geschaffen (ZANKER et al. 2013). 

108. Mehr als die Hälfte der ausländischen Produktionskapazitäten wurden in Ländern der 

EU, vor allem in Osteuropa, aufgebaut. Die restlichen Auslandskapazitäten verteilen sich 

schwerpunktmäßig auf den asiatischen Raum – mit China als wichtigstem Einzelland – sowie 

Nord- und Mittelamerika (ZANKER et al. 2013; DIHK 2014). 

109. Befragungen zeigen, dass ausländische Produktionskapazitäten weniger zulasten des 

deutschen Standorts aufgebaut werden (LANG et al. 2015; ZANKER et al. 2013; DIHK 2014). 

Zwei Drittel der Befragten geben an, dass die Auslandsproduktion den deutschen Standort 

ergänze oder sogar sichere. Eine Ausnahme bilden kleine Unternehmen. Hier verdrängt die 

Auslandsproduktion zu 50 % die Inlandsproduktion (LANG et al. 2015). In diesem 

Zusammenhang sind Investitionen in Deutschland eher Erhaltungs- und 

Modernisierungsinvestitionen (62 %). Im Ausland dominieren hingegen Ausbau- und 

Aufbauinvestitionen (54 %) (ebd.). 

110. Eine komplette Verlagerung von Tätigkeiten ins Ausland findet in der Industrie in der 

Regel nicht statt. Qualifizierte Bereiche wie Forschung und Entwicklung oder auch die 

Unternehmenssteuerung werden überwiegend von Deutschland aus geführt. Auch der 

Großteil der Produktionsaktivitäten erfolgt schwerpunktmäßig in Deutschland. Tätigkeiten, die 

die Nähe zu im Ausland ansässigen Kunden sowie einfache Zuarbeiten erfordern, sind 

verstärkt auch im Ausland angesiedelt (LANG et al. 2015). So zählen vor allem Branchen mit 

einem höheren Anteil an einfacher manueller Tätigkeit, wie Hersteller von 

Datenverarbeitungsgeräten, elektrischen Geräten und Optik oder auch Unternehmen der 

Bekleidungsindustrie, zu den verlagerungsintensiven Branchen (ZANKER et al. 2013). 
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111. Die zwei Hauptmotive für Investitionen in ausländische Standorte sind eine 

kostengünstigere Produktion als im Heimatland sowie Marktzugang und -erschließung. In 

aufstrebenden Entwicklungs- und Schwellenländern wächst der Absatzmarkt vor Ort stark. 

Durch (zusätzliche) ausländische Standorte können deutsche Unternehmen neue Märkte 

erschließen und außerdem Handelshemmnisse, die beim Export zum Tragen kämen, 

umgehen. In diesem Zusammenhang investieren Unternehmen zudem in den Aufbau von 

Vertrieb und Kundendienst. So ist beispielsweise der direkte Kontakt zu bedeutenden Kunden 

wichtig; auch erleichtert eine Kundennähe die Herstellung von individuell angepassten 

Produkten (ZANKER et al. 2013; DIHK 2014; GRAVE et al. 2015). Das Kostenmotiv verliert 

somit tendenziell an Bedeutung (ZANKER et al. 2013; DIHK 2014; LANG et al. 2015). 

Jede vierte Verlagerung ins Ausland wird rückgängig gemacht. Als Hauptgründe dafür, dass 

deutsche Unternehmen wieder an den Heimatstandort zurückkehren, werden unter anderem 

Qualitätsprobleme, niedrige Produktivität oder auch unterschätzte Kosten für die 

Internationalisierungsaktivität genannt (ZANKER et al. 2013). 

112. Insgesamt lässt sich feststellen, dass der industrielle Sektor in Bezug auf 

Beschäftigung, Wachstum und Lebensstandard für Deutschland von hoher Relevanz ist. Die 

industrielle Wettbewerbsfähigkeit gestaltet sich komplex und zeichnet sich durch eine Vielzahl 

von relevanten Faktoren aus. Strom- und Treibhausgaszertifikatspreise spielen für nicht-

energieintensive Unternehmen hierbei eher eine untergeordnete Rolle. Deutschland ist im 

internationalen Vergleich überdurchschnittlich gut positioniert und bewertet. Der Aufbau von 

ausländischen Produktionsstandorten durch deutsche Unternehmen scheint die 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Mutterunternehmen zu stärken und kein Indiz für eine 

Deindustrialisierung Deutschlands zu sein. 

2.3 Verlagerungsrisiken als Folge ambitionierter 

Klimapolitik 

113. Im Zusammenhang mit der deutschen Energiewende und einer anspruchsvollen 

europäischen Klimapolitik werden regelmäßig Befürchtungen geäußert, dass der 

Industriestandort Deutschland gefährdet sein könnte. Demnach führte eine ambitionierte 

Energie- und Klimapolitik zu einer Schwächung der heimischen Industriestruktur und einer 

Verlagerung von wirtschaftlicher Aktivität (z. B. HEYMANN 2013; 2014; KEMPERMANN und 

BARDT 2014). Neben einer Verschlechterung von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und der 

Beschäftigungssituation gingen damit auch ungewollte Umweltfolgen in Form von 

Emissionsverlagerungen einher (z. B. AICHELE und FELBERMAYR 2011; 2012; 2015). Um 

dieses Argument kritisch zu beleuchten, wird im Folgenden zunächst die Theorie von 

energiekostenbedingten Verlagerungs- und Carbon-Leakage-Risiken dargestellt. Der Theorie 

wird die derzeit verfügbare Empirie gegenübergestellt, die bisher keine stichhaltigen Belege 

für signifikante Verlagerungseffekte erbracht hat. Es werden zudem in knapper Form Faktoren 
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und Mechanismen beleuchtet, die bei der Beurteilung der globalen Effektivität unilateraler 

europäischer oder nationaler klimapolitischer Maßnahmen zu berücksichtigen sind. 

2.3.1 Mögliche Verlagerungspfade 

114. Klima- und Energiepolitik kann die Produktionskosten für heimische Industriegüter 

erhöhen. Die klimapolitikinduzierten Produktionskostensteigerungen können dabei sowohl 

Folge einer direkten Bepreisung des Energieverbrauchs (z. B. durch die Erhöhung von Steuern 

und Abgaben oder mittels Emissionshandel) sein als auch aus regulatorischen Vorgaben, die 

eine Veränderung der Produktionsprozesse erfordern, resultieren (The World Bank 2015a, 

S. 12 ff.). Stehen die heimischen Industriegüter im Wettbewerb mit ausländischer Produktion, 

die nicht von gleichrangigen klimapolitischen Maßnahmen betroffen ist, verschlechtert sich ihre 

preisliche Wettbewerbssituation bzw. – wenn die gestiegenen Kosten nicht weitergegeben 

werden – ihre Erlössituation. Dies kann die energiekosteninduzierte Verlagerung industrieller 

Produktion zur Folge haben. In einer groben Einordnung können zwei Verlagerungspfade nach 

Art und zeitlicher Dimension unterschieden werden. Zudem ist zwischen direkten und 

indirekten Effekten zu differenzieren. 

Kurzfr ist ige Ver lagerung: Der Produktionspfad  

115. Der erste Pfad beschreibt durch Klimapolitik induzierte regionale Verschiebungen der 

Güterproduktion innerhalb bestehender Produktionskapazitäten und vollzieht sich vor allem in 

kurzer und mittlerer Frist (MARCU et al. 2013, S. 4; The World Bank 2015a, S. 14 f.; REINAUD 

2008, S. 31). Infolge eines energiepolitikbedingten Anstiegs der variablen Produktionskosten 

kann es zu einer Verringerung des inländischen Produktionsvolumens und der 

Kapazitätsauslastung der betroffenen Branchen kommen, der ein Anstieg der Produktion im 

klimapolitisch weniger stark regulierten Ausland gegenübersteht.  

Langfr ist ige Verlagerung: Der Investit ionspfad  

116. Der zweite Pfad, über den eine Abwanderung industrieller Wertschöpfung stattfinden 

kann, ist der Investitionspfad (MARCU et al. 2013, S. 4; The World Bank 2015a, S. 15; 

REINAUD 2008, S. 31). Dieser umfasst Produktionsverlagerungen durch Änderungen der 

Investitionstätigkeit aufgrund unilateraler klimapolitischer Maßnahmen. Verschlechtert sich 

durch klimapolitische Eingriffe die Wettbewerbsposition bzw. verringern sich die 

Kapitalrenditen heimischer Produktionskapazitäten, können Ersatz- oder Neuinvestitionen im 

Inland unterbleiben und stattdessen in klimapolitisch weniger regulierten Regionen erfolgen. 

Während die zuvor beschriebene Verlagerung über den Produktionspfad eine Reaktion auf 

relative Änderungen der kurzfristigen Produktionskosten in bestehenden Kapazitäten darstellt, 

vollziehen sich Verlagerungen über den Investitionspfad im Rahmen längerfristiger 

Investitionszyklen. Wie zuvor erläutert, spielen bei Entscheidungen über neue 

Produktionsstandorte bzw. Reinvestitionen allerdings weit mehr Faktoren als die 

Energiepreise eine Rolle (vgl. Abschn. 2.2.3). 
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Indirekte Ver lagerungseffekte durch Schädigung von Wertschöpfungsketten 

117. Neben Verlagerungsrisiken für unmittelbar von steigenden Energiekosten betroffene 

Branchen werden oftmals auch potenzielle Gefahren durch indirekte Effekte angeführt, die 

sich in einer langfristigen Schwächung der deutschen Industrie manifestieren könnten (z. B. 

KEMPERMANN und BARDT 2014; HEYMANN 2014; FELBERMAYR et al. 2013; BARDT 

2014). Dies kann sowohl vor- als auch nachgelagerte Wertschöpfungsstufen betreffen. Als 

einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren der deutschen Industrie gilt ihre enge Verzahnung 

innerhalb heimischer Wertschöpfungsketten (LANG et al. 2015; BARDT und KEMPERMANN 

2013; BDI 2013). Dieser wird eine große Bedeutung für die Sicherstellung hoher 

Produktqualität und Innovationsdynamik beigemessen. Indirekte Wettbewerbsfähigkeits- und 

Verlagerungsgefahren könnten demnach aus negativen Auswirkungen auf solche 

Wertschöpfungsketten resultieren. Würden einzelne Elemente – vor allem energieintensive 

Branchen – aus der Wertschöpfungskette herausbrechen, könnte die Innovations- und 

Wirtschaftskraft Deutschlands erheblich leiden (KEMPERMANN und BARDT 2014; BARDT 

2014). Dies beträfe gerade Innovationen, die aus einer Systembetrachtung heraus in 

Innovationclustern entlang der Wertschöpfungskette entstehen. Die enge Einbindung in 

heimische Wertschöpfungsketten lässt sich andererseits auch als Gegenargument für die 

These, dass energieintensive Branchen auf Energiepreissteigerungen mit Abwanderung 

reagieren würden, interpretieren (NEUHOFF et al. 2013; LANG et al. 2015, S. 15; IEA 2013, 

S. 279). Wird ein Teil der Produktion verlagert, würden sich die in die Wertschöpfungskette 

integrierten Unternehmen ihrer Systemvorteile berauben. 

118. Verlagerungsgefahren könnten auch dann bestehen, wenn die unmittelbar von einer 

Energiekostenerhöhung betroffenen Branchen nicht direkt im internationalen Wettbewerb 

stehen, das heißt wenn ihre produzierten Güter international wenig gehandelt werden. Werden 

die gestiegenen Herstellungskosten von energieintensiven Vorprodukten an nachgelagerte 

Wertschöpfungsstufen, die selbst nicht energieintensiv sind, weitergereicht, kann deren 

internationale Wettbewerbsfähigkeit geschwächt werden (FELBERMAYR et al. 2013; 

AICHELE et al. 2014). In vielen Branchen übertreffen die indirekten, in Vorprodukten 

enthaltenen Energiekosten die direkte Energiekostenbelastung (LÖSCHEL et al. 2015, 

S. 94 ff.). 

119. Die Gefahr von durch Energiekostensteigerungen verursachten Verlagerungen hängt 

mithin nicht ausschließlich von der internationalen Wettbewerbsintensität in den unmittelbar 

betroffenen Branchen ab, sondern auch von jener in den weiterverarbeitenden Sektoren 

(FELBERMAYR et al. 2013). Angesichts anderweitiger Standortvorteile Deutschlands ist die 

Gefahr der Abwanderung von Wertschöpfungsketten aufgrund einer moderaten 

Mehrbelastung einzelner Wertschöpfungsstufen allerdings als begrenzt anzusehen. Ferner ist 

festzuhalten, dass industrielle Wertschöpfungsketten ohnehin schon stark internationalisiert 

sind. Wie Abschnitt 2.2.4 gezeigt hat, ließ sich eine Schwächung des verarbeitenden 
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Gewerbes in Deutschland hierdurch nicht feststellen – eher scheint das Gegenteil der Fall zu 

sein.  

120. Auch wenn es fraglich erscheint, ob aus solchen branchenübergreifenden Effekten eine 

Deindustrialisierungsgefahr für den Fall (moderat) ansteigender Energiepreise abgeleitet 

werden kann, ist die wirtschaftliche Interdependenz heimischer Wertschöpfungsketten bei der 

Analyse von Auswirkungen energiepolitischer Maßnahmen dennoch zukünftig stärker zu 

berücksichtigen. Um durch gezielte Entlastungen industrielle Verlagerungsgefahren zu 

minimieren und gleichzeitig Anreize zur effizienten Energienutzung aufrecht zu erhalten, sind 

fundierte Kenntnisse über indirekte Wirkungen von Energiekostensteigerungen auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie eine Voraussetzung. Daher sieht der SRU weiteren 

Forschungsbedarf in diesem Bereich. 

2.3.2 Auswirkungen auf die globalen 

Treibhausgasemissionen: Carbon-Leakage-Risiken 

121. Das aus Klimaschutzperspektive entscheidende Maß zur Bewertung nationaler sowie 

europäischer Energie- und Klimapolitikmaßnahmen sind deren Auswirkungen auf den 

globalen Treibhausgasausstoß. Die nachfolgenden Abschnitte beschäftigen sich daher damit, 

wie sich der globale Treibhausgasausstoß im Zuge wirtschaftlicher Anpassungen an 

veränderte klimapolitische Rahmenbedingungen entwickelt. Die Interaktion zwischen 

unilateraler Klimapolitik und dem Emissionsniveau außerhalb des klimapolitisch regulierten 

Gebietes werden unter dem Begriff Carbon Leakage diskutiert. 

Def init ion von Carbon Leakage 

122. Unter Carbon Leakage wird im Allgemeinen ein Anstieg der Treibhausgasemissionen 

als Folge regional begrenzter klimapolitischer Maßnahmen, der außerhalb des klimapolitisch 

regulierten Gebietes stattfindet, verstanden. Eine Kennzahl zur Ermittlung der Stärke dieses 

Effekts findet sich in der Carbon-Leakage-Definition des Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC 2007, S. 224), nach welcher der Emissionsanstieg außerhalb des regulierten 

Gebietes zur innerhalb des klimapolitischen Inlands erzielten Emissionsminderung ins 

Verhältnis gesetzt wird:  

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 𝐿𝑒𝑎𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 =
∆𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑖𝑚 (𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛) 𝐴𝑢𝑠𝑙𝑎𝑛𝑑

−∆𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑖𝑚 (𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛) 𝐼𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑
 

Wesentlich für die Bestimmung des Carbon-Leakage-Effektes ist, dass die berücksichtigten 

Emissionsänderungen im In- und Ausland in einem kausalen Zusammenhang mit den im 

regulatorischen Inland ergriffenen klimapolitischen Maßnahmen stehen. Die Carbon Leakage 

Rate von (regional begrenzten) Treibhausgas-Minderungsbemühungen ist somit ein Maß für 

deren relative Effektivität in globaler Perspektive.  
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Regulatorisches Gefäl le und Carbon Leakage  

123. Zwar kann eine Verlagerung von industrieller Produktion und Treibhausgasemissionen 

grundsätzlich auftreten, wenn in einer Region einseitig klimapolitische Maßnahmen ergriffen 

oder verschärft werden. Kritisch wird eine solche Entwicklung jedoch im Wesentlichen dann 

gesehen, wenn sich durch einseitige Maßnahmen das klimapolitische Gefälle zwischen 

Regionen, die in (direkten oder indirekten) Handelsbeziehungen miteinander stehen, 

verschärft (The World Bank 2015a, S. 11). 

Im Lichte des Klimaabkommens von Paris kann nicht mehr von einem Alleingang 

Deutschlands oder der EU gesprochen werden. Auch außerhalb der EU ist in zahlreichen 

Staaten zunehmende klimapolitische Aktivität zu beobachten. Dies belegen nicht zuletzt die 

im Rahmen der Klimaverhandlungen gegebenen freiwilligen Emissionsminderungszusagen. 

Hervorzuheben sind dabei insbesondere die jüngsten Entwicklungen in China und den USA, 

den beiden größten Volkswirtschaften der Welt und wichtigen Handelspartnern Deutschlands 

und Europas. Neben einer Vielzahl weiterer Maßnahmen umfassen die klimapolitischen 

Aktivitäten außerhalb der EU oftmals gerade auch die Bepreisung des 

Treibhausgasausstoßes, beispielsweise durch den Aufbau von Emissionshandelssystemen 

(The World Bank 2015b). Neben einigen landesweiten Emissionshandelssystemen (z. B. 

Neuseeland, Südkorea) werden derzeit in China und den USA, welche den weltweit deutlich 

höchsten Treibhausgasausstoß aufweisen, regionale Handelssysteme etabliert oder sind in 

Planung. Diese regionalen Handelssysteme können bzw. sollen (im Falle Chinas) letztendlich 

in einen landesweiten Emissionshandel münden. Somit erscheint die Annahme plausibel, dass 

sich die Gefahren von Carbon Leakage als Konsequenz nationaler und europäischer 

Klimaschutzanstrengungen im Zeitlauf verringern. Solange hingegen noch ein signifikantes 

internationales Gefälle in der klimapolitischen Regulierung des Industriesektors besteht, sind 

Carbon-Leakage-Risiken bei der Politikgestaltung angemessen zu berücksichtigen (s. 

Kap. 2.5). 

Emissionsintensität als Determinante des Carbon-Leakage-Effekts 

124. Finden klimapolitisch induzierte industrielle Verlagerungen in Regionen mit weniger 

stringenter Regulierung statt, ist das Carbon-Leakage-Ausmaß von den 

Produktionsbedingungen im „Zielland“ determiniert. Hier sind insbesondere die 

Energieintensität der Produktion, die maßgeblich von der verwendeten Technologie bestimmt 

wird, und die (marginale) Treibhausgasintensität der Energieversorgung zu nennen. 

Zusammen determinieren beide Faktoren die Treibhausgasintensität der Produktion. Je höher 

die Treibhausgasintensität im „Zielland“ der industriellen Verlagerung und je geringer im 

„abgebenden“ Land, desto größer ist der Carbon-Leakage-Effekt. Wenn aufgrund 

klimapolitischer Maßnahmen – oder auch aus anderen Gründen – die Produktion in moderne, 

neu gebaute Anlagen im regulatorischen Ausland verlagert wird bzw. deren 

Energieversorgung wenig treibhausgasintensiv ist (z. B. aufgrund einer Stromversorgung aus 
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Wasserkraft), kann eine Verlagerung durchaus zu einer Dekarbonisierung der 

Industrieproduktion führen. So findet sich in vielen Schwellenländern aufgrund der sehr 

schnellen wirtschaftlichen Entwicklung oftmals ein relativ junger und mit moderner, bester 

verfügbarer Technik (BVT) ausgestatteter Anlagenpark (IEA 2015; NEUHOFF et al. 2014). 

Erfolgt die Abwanderung aus klimapolitischen Gründen aus Regionen mit hohem Kohleanteil 

im Energiemix, ist eine Dekarbonisierung der Produktion im Zuge der Verlagerung nicht 

ungewöhnlich (BOSCH und KUENEN 2009). Dennoch müsste auch in diesem Fall gemäß der 

oben genannten Definition von Carbon Leakage gesprochen werden, da der heimische 

Emissionsrückgang zumindest partiell von einem Emissionsanstieg im Ausland kompensiert 

wird, obwohl eine Netto-Reduktion des Treibhausgasausstoßes verbliebe.  

Carbon Leakage über  den Energiepreispfad  

125. Neben Carbon Leakage aufgrund industrieller Verlagerungen über den Produktions- 

und Investitionspfad können (sektorübergreifende) Carbon-Leakage-Effekte zudem über den 

Energiepreispfad auftreten. Eine klimapolitikinduzierte Verminderung der heimischen 

Nachfrage nach fossilen Energieträgern wirkt senkend auf deren Preis, wodurch es zu einen 

Anstieg des Brennstoffabsatzes außerhalb der klimapolitisch regulierten Region kommen kann 

(PAROUSSOS et al. 2015, S. 208; The World Bank 2015a, S. 15). Carbon Leakage über den 

Energiepreispfad ist kein industriespezifischer Mechanismus, sondern weitgehend 

unabhängig davon, in welchem Sektor der heimische Verbrauch (fossiler) Energieressourcen 

infolge klimapolitischer Maßnahmen reduziert wird. Da der Fokus dieses Kapitels auf das 

Risiko möglicher industrieller Verlagerungen und ihre ökologischen Implikationen gerichtet ist, 

wird dieser Carbon-Leakage-Pfad im Folgenden nicht weiter betrachtet.  

2.3.3 Nationale Minderungsmaßnahmen und Carbon Leakage 

über den europäischen Emissionshandel 

126. Eine wichtige Rolle für die Effektivität einzelner Klimapolitikmaßnahmen spielen 

Wechselwirkungen mit dem sonstigen klimapolitischen Rahmen. Insbesondere für nationale 

Maßnahmen ist das Zusammenspiel mit dem europäischen Emissionshandelssystem 

(European Union Emissions Trading System – EU ETS) von herausgehobener Bedeutung. 

Das EU ETS setzt eine EU-weite verbindliche Obergrenze (Cap) für die 

Treibhausgasemissionen aus stationären Anlagen in Industrie und Stromerzeugung. 

Demzufolge würde ein verringerter Treibhausgasausstoß der (deutschen) Industrie bei einem 

bindenden Cap durch steigende Emissionen anderer Emittenten im Geltungsbereich des 

EU ETS, welche die frei werdenden Emissionszertifikate nutzen, neutralisiert. Die 

Gesamtemissionen auf europäischer Ebene blieben somit von nationalen 

Minderungsaktivitäten unberührt. Nationale Maßnahmen zur Verringerung der industriellen 

Treibhausgasemissionen würden somit über den Mechanismus des EU ETS, der zu Intra-EU-

Leakage führt, eine Carbon Leakage Rate von mindestens 100 % aufweisen. Käme es zudem 
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zu einer Abwanderung heimischer industrieller Emittenten ins außereuropäische Ausland, wo 

sie keinem Cap unterliegen, wäre ein Anstieg der globalen Treibhausgasemissionen die Folge 

– selbst bei relativ klimafreundlicher Produktion im Ausland.  

127. Im Kontext des aktuellen Zustands und der absehbaren Reformen des EU ETS ist 

diese Argumentation jedoch zu relativieren (SRU 2015). Angesichts eines derzeitigen – und 

auch für die nächsten Jahre prognostizierten – massiven Angebotsüberhangs im CO2-

Zertifikatsmarkt stellt das Cap des EU ETS derzeit keine bindende Restriktion dar (EEA 2014; 

Agora Energiewende 2015). In der gegenwärtigen und mittelfristig absehbaren Marktsituation 

würden frei werdende Zertifikate aus verminderten Emissionen der (deutschen) Industrie 

folglich nicht von anderen Emittenten innerhalb des EU ETS genutzt, sondern den kumulierten 

Überschuss weiter erhöhen. Die Treibhausgasemissionen in der EU würden damit kurz- und 

mittelfristig effektiv sinken. 

Zukünftig sollen hohe Zertifikatsüberschüsse in eine Marktstabilitätsreserve (MSR) für das 

EU ETS überführt werden, aus der sie bei relativ knappem Angebot in den Zertifikatsmarkt 

zurückgeführt werden können (Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 

2015; Europäische Kommission 2014e). Die MSR soll Ungleichgewichte im Zertifikatsmarkt 

korrigieren, um so verlässliche Rahmenbedingungen und einen flexiblen, volkswirtschaftlich 

effizienten Emissionsminderungspfad zu gewährleisten (GILBERT et al. 2014). Ein hoher 

Zertifikatsbestand in der MSR eröffnet der europäischen Klimapolitik allerdings auch 

zusätzliche Spielräume für eine dauerhafte zusätzliche Emissionsminderung. So erleichtert 

eine volle Reserve, anspruchsvolle Zielvorgaben für das EU ETS zu verabschieden. Wenn 

aufgrund strengerer Klimaziele die Anzahl der neu ausgegebenen Zertifikate verknappt wird, 

ließe sich durch die Rückführung von Zertifikaten aus der MSR ein starker Anstieg des 

Zertifikatspreises und damit der Emissionsminderungskosten vermeiden. Zwar lägen in 

diesem Fall die tatsächlichen Emissionen oberhalb des verschärften zukünftigen 

Emissionszielwertes für die EU ETS-Sektoren, aber die kumulierten Emissionen würden 

dennoch sinken, da die „Auffüllung“ der MSR gleichbedeutend mit der „Übererfüllung“ früherer 

Ziele ist. Die zusätzlichen zukünftigen Emissionsminderungen würden über den Mechanismus 

der MSR zeitlich vorgezogen, was zu einer kostenmindernden Glättung des 

Vermeidungspfades führt (GILBERT et al. 2014). Alternativ könnten Zertifikate aus der MSR 

auch dauerhaft stillgelegt werden, anstatt sie wieder vollständig in den Markt zurückzuführen. 

Die einfache mechanische Argumentation, dass zusätzliche Anstrengungen zur Minderung 

des Treibhausgasausstoßes der (deutschen) Industrie im globalen Maßstab bestenfalls 

wirkungslos oder aufgrund von Carbon Leakage sogar kontraproduktiv sind, gilt somit in einer 

differenzierteren Betrachtung nicht mehr. 

2.3.4 Relevanz von Carbon-Leakage-Risiken 

128. Die Bestimmung von Carbon-Leakage-Raten ist methodisch und hinsichtlich des 

Datenaufwands sehr komplex. Die Studienlage zur tatsächlichen Relevanz von Carbon-
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Leakage-Effekten zeigt ein sehr heterogenes Bild. Bei der Mehrheit von quantitativen Studien 

zur Abschätzung des (potenziellen) Ausmaßes von Carbon Leakage handelt es sich um 

Modellierungen, deren Ergebnisse stark annahmengetrieben sind. Neben den Annahmen zu 

ökonomischen Parametern werden die Ergebnisse stark von den Annahmen hinsichtlich der 

präzisen Ausgestaltung der klimapolitischen Instrumente sowie den ergriffenen Maßnahmen 

zur Vermeidung von Leakage-Effekten bestimmt. Die geschätzten Carbon Leakage Raten 

weisen demzufolge eine große Spannweite auf (HEALY et al. 2015; PAROUSSOS et al. 2015; 

The World Bank 2015a, S. 18 ff.). Die Bandbreite reicht dabei von einem insgesamt negativen 

Leakage-Effekt, das heißt einer Multiplikatorwirkung unilateraler Klimapolitik, bis zu Raten von 

über 100 %, was einem globalen Emissionsanstieg entspricht. Sehr hohe Carbon Leakage 

Raten werden allerdings nur unter extremen Modellierungsannahmen (wie z. B. einer 

vollständigen Substituierbarkeit heimischer durch ausländische Produktion) erzielt. 

Mehrheitlich bewegen sich die Ergebnisse im Bereich von deutlich weniger als 25 %. Mithin 

würde nur ein geringer Teil der heimischen Treibhausgasreduktion durch einen 

Emissionsanstieg im Ausland neutralisiert. Pauschale Aussagen zur Stärke von Carbon-

Leakage-Effekten sind jedoch nicht möglich. Stattdessen bedarf es einer Analyse unter 

Beachtung der genauen Ausgestaltung der klimapolitischen Maßnahmen und ihres 

spezifischen Kontextes. 

129. Erste Evaluierungen der beiden abgeschlossenen Handelsperioden des EU ETS 

konnten kein signifikantes Carbon Leakage durch Verlagerung industrieller Aktivität feststellen 

(PETRICK und WAGNER 2014; BOLSCHER et al. 2013; GRUBB et al. 2009; BRANGER et al. 

2013; The World Bank 2015a, S. 24 ff.; 2015b, S. 59 ff.; HEALY et al. 2015). Angesichts des 

relativ kurzen betrachteten Zeitraums haben die Ergebnisse vor allem mit Blick auf 

Produktionsleakage Relevanz, während für abschließende Aussagen zu Investitionsleakage 

eine längerfristige Betrachtung nötig ist. Aufgrund der für die Industrie großzügigen 

Zertifikatszuteilungsregeln und des über die meiste Zeit niedrigen Zertifikatspreises sind 

Verallgemeinerungen daraus jedoch noch nicht ableitbar. Dennoch lässt sich eine Tendenz 

erkennen, dass das Ausmaß von Carbon Leakage ex-post als geringer bewertet wird als ex-

ante erwartet (HEALY et al. 2015; The World Bank 2015a; 2015b, S. 58 f.). Dies legt die 

Vermutung nahe, dass ex-ante Studien tendenziell die Treibhausgas-Vermeidungspotenziale 

unterschätzen und die Vermeidungskosten sowie die Preiselastizitäten überschätzen. 

Mit Blick auf die deutsche Energiewende kann die Befürchtung einer schleichenden 

Deindustrialisierung Deutschlands und damit einhergehendem Carbon Leakage bisher nicht 

stichhaltig belegt werden. Ferner zeichnen die wachsenden Außenhandelsüberschüsse 

Deutschlands nicht das Bild einer sich deindustrialisierenden Wirtschaft. Zwar bedarf die 

beobachtete Investitionszurückhaltung des produzierenden Gewerbes (Statistisches 

Bundesamt 2015c) größerer Beachtung, aber ein kausaler Zusammenhang dieser 

Entwicklung mit der Energiewende lässt sich bisher nicht fundiert belegen. Ähnlich wie für das 

EU ETS gilt es auch bei der Beurteilung der Wirkungen der Energiewende zu berücksichtigen, 
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dass der deutschen Industrie verschiedene Entlastungen von Kosten der Energiewende 

gewährt werden. Grundsätzlich erscheint für die überwiegende Mehrheit der Unternehmen die 

Verlässlichkeit energiepolitischer Rahmenbedingungen von größerer Bedeutung für 

Investitionsentscheidungen zu sein als moderate Unterschiede in den Energiekosten. 

Dementsprechend gilt auch für nationale Entlastungsregeln, dass eine verlässliche, 

rechtssichere Ausgestaltung wichtiger als eine maximale finanzielle Entlastungswirkung ist. 

130. Generell stellen sich bei der quantitativen Analyse von Carbon-Leakage-Wirkungen 

vielfältige methodische und datenbezogene Herausforderungen. Als besonders schwierig 

erweist sich die Abschätzung indirekter Leakage-Gefahren, das heißt Auswirkungen auf 

Branchen, die nur mittelbar von klimapolitischen Maßnahmen betroffen sind. Bei empirischen 

Analysen besteht zudem stets die Gefahr, dass sich die Wirkungen von Energie- und 

Klimapolitik einerseits und generellen ökonomischen Globalisierungstrends (z. B. eine 

verstärkte internationale Arbeitsteilung oder die beschleunigte Verschiebung von 

Absatzmärkten in schnell wachsende Schwellenländer) andererseits überlagern und kaum 

exakt separieren lassen. Hierdurch können die Leakage-Wirkungen einer anspruchsvollen 

Klimapolitik leicht überschätzt werden (DECHEZLEPRÊTRE und SATO 2014). 

2.3.5 Globale Treibhausgasminderungen 

durch Technologiediffusion 

131. Bisher fokussierte das Kapitel auf Gefahren von „positivem“ Carbon Leakage aufgrund 

von Produktions- und Investitionsverlagerungen in weniger strikt regulierte Regionen. 

Positives Carbon Leakage bedeutet hierbei, dass der Treibhausgasausstoß im Ausland als 

Folge heimischer Klimapolitik ansteigt. Unilaterale Klimapolitik kann jedoch auch zu einer 

Verminderung der Treibhausgasemissionen im weniger regulierten Ausland führen, mithin 

negative Leakage-Effekte haben (BARKER et al. 2007; GERLAGH und KUIK 2014; 

GOLOMBEK und HOEL 2004). Ambitionierte unilaterale Energie- und Klimapolitik induziert 

oftmals technischen Fortschritt (NEWELL et al. 2006; POPP 2002; POPP et al. 2010), der 

durch Diffusion global positive Umwelteffekte erzeugen kann. In den klimapolitischen 

Vorreiterregionen werden energiesparende bzw. klimaschonende Technologien entwickelt 

und durchlaufen eine Kostendegression. Nachdem sie durch Kostensenkungen auch in 

Regionen mit geringeren Energiepreisen bzw. ohne Bepreisung von Treibhausgasemissionen 

aus Unternehmenssicht Wirtschaftlichkeit erreicht haben, erfolgt die globale Verbreitung der 

umweltverträglicheren Technologien. Insbesondere in Schwellenländern kann es durch solche 

Effekte zu sprunghaften Verbesserungen der Produktionstechnologie („Leapfrogging“) 

kommen (DECHEZLEPRÊTRE et al. 2011; GLACHANT et al. 2013). Gerade auch bei 

„sauberen“ Technologien und in energieintensiven Branchen sind diese Spill-over-Effekte von 

Innovationen zu beobachten (DECHEZLEPRÊTRE et al. 2013). Angesichts der schnell 

wachsenden Nachfrage nach energieintensiven Produkten in Schwellenländern kann durch 

Technologiediffusion ein großes Emissionsminderungspotenzial erschlossen werden. Wird 
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das hiesige Innovationstempo durch eine wenig ambitionierte Klimapolitik gebremst, kann dies 

auch global den technischen Fortschritt hin zu klimaverträglicheren Produktionsweisen 

verlangsamen. 

132. Letztlich ist der Zusammenhang zwischen ambitionierter Klimapolitik – auch in 

energieintensiven Wirtschaftszweigen – und ihrer Carbon-Leakage-Wirkung weniger eindeutig 

als häufig vermutet. Es ist keineswegs zwingend, dass durch anspruchsvolle Klimapolitik im 

Industriesektor erzielte heimische Emissionsminderungen aufgrund wirtschaftlicher 

Anpassungsreaktionen und Carbon Leakage im globalen Kontext weitgehend wirkungslos 

sind. Insbesondere wenn es gelingt, durch ambitionierte Klimapolitik technologische 

Innovationen anzureizen und durch zielgerichtete Entlastungen industrielle Abwanderung zu 

verhindern, kann eine Dekarbonisierung der industriellen Produktion auch im globalen 

Maßstab erreicht werden. In diesem Fall kann unilaterale Klimapolitik seitens der EU oder 

Deutschlands sogar Multiplikatoreffekte über den Technologiepfad generieren. Die sich aus 

einer – klimapolitisch induzierten – Technologieführerschaft ergebenden wirtschaftlichen 

Chancen für die Industrie sind Gegenstand der Abschnitte 2.4.2 und 2.4.3. 

2.4 Handlungsoptionen I: Energieeffizienz als Chance 

für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und 

den Standort Deutschland 

133. Die Wettbewerbsauswirkungen steigender Energiepreise hängen immer auch davon 

ab, inwieweit es den Unternehmen als Reaktion auf Preissteigerungen gelingt, den 

Energieverbrauch zu senken. Deshalb widmen sich die nun folgenden Ausführungen der 

Frage, welche Chancen die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen als Reaktion auf 

eine anspruchsvolle Energie- und Klimapolitik und damit für eine Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und den Standort Deutschland eröffnen. Durch 

Energieeffizienz generierte Energiekosteneinsparungen werden von der Industrie eher als 

Nebeneffekt von getätigten Investitionen betrachtet, als dass sie als produktivitätssteigernde, 

die Wettbewerbsfähigkeit erhaltende Möglichkeit wahrgenommen werden. Tatsächlich kann 

Energieeffizienz für die Industrie jedoch als „Energieressource“ betrachtet werden (IEA 

2014a). Denn mittels einer Steigerung eben dieser können Unternehmen ihren Energiebedarf 

senken, ihre Energiekosten reduzieren, ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und gleichzeitig 

einen Beitrag zum Klimaschutz leisten (ECEEE 2014; IEA 2014b). Darüber hinaus entstehen 

neue Märkte und Geschäftsfelder für Anbieter von Energieeffizienztechnologien 

und -dienstleistungen (IEA 2014a). 

In der Vergangenheit wurden in der Industrie bereits vorhandene Energieeffizienzpotenziale 

realisiert, gleichwohl bleiben zahlreiche wirtschaftliche Potenziale bisher ungenutzt (vgl. 

Abschn. 2.4.1). Viele Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen sind mit einer hohen 

internen Verzinsung wirtschaftlich, werden jedoch aufgrund verschiedener Hemmnisse von 

der Industrie nicht umgesetzt. Abschnitt 2.4.2 zeigt die volkswirtschaftlichen und 
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betriebswirtschaftlichen Vorteile der Energieeffizienz zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

auf und analysiert die im Rahmen der derzeitigen Instrumentierung noch bestehenden 

Hemmnisse. Der sich aus der Analyse des Kapitels ergebende Reformbedarf des aktuellen 

Instrumentariums soll noch bestehende, meist nicht oder kaum beachtete Marktdefizite und 

Hemmnisse adressieren und gleichzeitig fördernde Faktoren gezielt nutzen. 

2.4.1 Entwicklung der Energieeffizienz im Zeitverlauf 

134. Die deutsche Industrie beansprucht derzeit etwa 30 % des gesamten 

Endenergieverbrauchs in Deutschland (BMWi 2015). Ziel der Bundesregierung bis zum Jahr 

2050 ist es, die Endenergieproduktivität (definiert als das Verhältnis der Bruttowertschöpfung 

zum bereinigten Endenergieverbrauch) über alle Sektoren jährlich um 2,1 % gegenüber 2008 

zu steigern (BMWi und BMU 2010; Annahme zum BIP-Wachstum in der dazugehörigen Studie 

SCHLESINGER et al. 2010: 0,8 % pro Jahr). Dies entspricht etwa einer Halbierung des 

Primärenergieverbrauchs im selben Zeitraum. 

In den vergangenen zwei Jahrzehnten verzeichnete die Industrie konstante Effizienzzuwächse 

von durchschnittlich rund 1,3 % pro Jahr bezogen auf die Bruttowertschöpfung (exkl. 

Vorleistungen) und rund 1,9 % bezogen auf den Bruttoproduktionswert (inkl. Vorleistungen, 

Materialverbrauch, Einsatz an Handelsware, Kosten für Lohnarbeiten etc.) (LÖSCHEL et al. 

2014b). Dieser Fortschritt ist allerdings nur bei Vernachlässigung der strukturellen Effekte zu 

konstatieren. Fokussiert man auf die jüngere Entwicklung in der letzten Dekade, wird nach 

einer Komponentenzerlegung deutlich, dass die Effizienzsteigerung hauptsächlich durch 

strukturelle Effekte zu erklären ist. Diese wurde unter anderem zwischen 2000 und 2008 durch 

eine Verschiebung der Nachfrage in Richtung weniger energieintensiver Industrien sowie 

zwischen 2008 und 2012 durch die Wirtschaftskrise ausgelöst (SCHLOMANN et al. 2014). 

Unter der Annahme einer konstanten Industriestruktur, die den Wert um strukturelle Effekte 

bereinigt und somit auf den technisch induzierten Energieeffizienzfortschritt fokussiert, 

ermittelt eine Studie von SCHLOMANN et al. (2014) sogar eine leichte Erhöhung der 

Energieintensität um 0,1 % pro Jahr im Zeitraum von 2000 bis 2012. Auch ein Vergleich mit 

den europäischen Ländern bei konstanter Industriestruktur zeigt, dass Deutschland in Bezug 

auf die industrielle Energieeffizienz zwar nahe am EU-Durchschnitt zu verorten ist, aber keine 

Vorreiterrolle einnimmt (Enerdata 2015). 

2.4.2 Volks- und betriebswirtschaftliche Vorteile 

der Energieeffizienz  

135. Auf einzelwirtschaftlicher Ebene profitieren sowohl Unternehmen, welche 

Energieeffizienzmaßnahmen umsetzen, als auch Hersteller, die Produkte und 

Dienstleistungen in Bezug auf Energieeffizienz anbieten (vgl. Abschn. 2.4.3). Unternehmen, 

welche zur Reduzierung ihrer eigenen Energiekosten Energieeffizienzmaßnahmen 

durchführen, steigern durch die Kostenreduktion ihre Wettbewerbsfähigkeit und leisten 
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resultierend aus einer CO2-Reduktion gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz. Durch 

zusätzliche Investitionen erfolgt eine Substitution des Energieeinsatzes durch Kapitaleinsatz. 

Das Unternehmen steigert seine Energieproduktivität und profitiert langfristig von den 

Energiekosteneinsparungen (PEHNT et al. 2009). Insbesondere endkundennahe Branchen 

können zudem auch von einer positiven Imagewirkung profitieren (JOCHEM et al. 2014). 

Zusätzlich können Synergien zwischen der Verbesserung der Energieeffizienz und 

Materialeinsparungen, Emissionsminderungen oder einer Erhöhung der 

Produktionskapazitäten hinzukommen. Die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen kann 

den Unternehmen einen strategischen Wettbewerbsvorteil verschaffen und mindert zudem 

den Einfluss von steigenden Energiepreisen sowie die Abhängigkeit von Änderungen der 

politischen Rahmenbedingungen (wie z. B. Gesetze und Verordnungen).  

Eine Verminderung des Energieverbrauchs trägt auf volkswirtschaftlicher Ebene zu einer 

größeren Versorgungssicherheit sowie zu einer Reduzierung der Importabhängigkeit bei, die 

gleichzeitig mit einer Reduzierung der Vulnerabilität gegenüber Energiepreisschwankungen 

einhergeht (IEA 2014a). Summiert man alle genannten Effekte, kommt es insgesamt zu einer 

Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Produktivität sowie einer Verbesserung der 

Außenhandelsposition. Sogenannte Zweitrunden- oder Multiplikatoreffekte, wie zum Beispiel 

gestiegene Einkommen, führen zu weiteren volkswirtschaftlichen Effekten (PEHNT et al. 

2011). Der tatsächliche Rückgang des Energieverbrauchs ist jedoch sowohl vom direkten als 

auch vom indirekten Rebound-Effekt determiniert. Der direkte Rebound-Effekt ist durch ein 

geändertes Nutzerverhalten bestimmt (z. B. ein sparsames Auto wird häufiger gefahren; s. 

Tz. 197), wohingegen der indirekte Rebound-Effekt aus einem geänderten 

Nachfrageverhalten (z. B. Kauf eines anderen Guts) resultiert (BMUB 2015; für einen Überblick 

z. B.: SORRELL 2007; van den BERGH 2011). Die Herausforderung liegt in der empirischen 

Erfassung und Bewertung des Ausmaßes eben dieser Effekte (insbesondere des indirekten 

Rebound-Effekts). 

2.4.3 Neue Märkte zur Stärkung 

der heimischen Wertschöpfung 

136. Die International Energy Agency (IEA) erwartet ein starkes Wachstum in den 

Energieeffizienzmärkten (IEA 2014b). Auch der Umwelttechnologie-Atlas des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) klassifiziert 

den Energieeffizienzmarkt bis zum Jahr 2025 als einen von sechs Leitmärkten (BÜCHELE 

et al. 2014). Auf der Angebotsseite kann durch eine ambitionierte Effizienzpolitik ein 

Innovationsschub ausgelöst werden, durch den Anlagenbauer und Zulieferer 

energieeffizienter Investitionsgüter neue Märkte erschließen beziehungsweise frühzeitig ihre 

Marktposition durch Qualitätsführerschaft stärken (ECEEE 2013). Seitens der 

Bundesregierung wird die deutsche Wirtschaft bei der Erschließung ausländischer Märkte 

durch die seit 2007 bestehende „Exportinitiative Energieeffizienz“ mittels eigens dafür 
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eingerichteter Geschäftsstellen unterstützt (BMWi und BMUB 2014a). Eine Evaluation 

attestiert der „Exportinitiative Energieeffizienz“ positive Gesamtwirkungen. Besonders betont 

wird seitens der Unternehmen die Dachmarke „Energieeffizienz – Made in Germany“ (FINKEL 

et al. 2013). In Anbetracht der mittel- und langfristig steigenden Ressourcenpreise sowie auch 

international zunehmender Klimaschutzbemühungen, die ein rasches Wachstum der Märkte 

für energieeffiziente Technologien erwarten lassen, bieten die hohen Marktanteile der 

deutschen Hersteller eine gute Basis für einen Ausbau der Qualitätsführerschaft und weiteres 

Umsatzwachstum in den verschiedenen Technologiefeldern (vgl. Tz. 17). Ein frühzeitiges 

Erschließen dieser neuen Märkte ermöglicht den Unternehmen Preis- und Kostenvorteile 

durch Skalen- und Lernkurveneffekte resultierend aus der Größe ihres Heimatmarktes. Dies 

stärkt die mittel- und langfristige Position deutscher Unternehmen auch im internationalen 

Markt und wirkt somit positiv auf deren Wettbewerbsfähigkeit (LEHR et al. 2012; WALZ et al. 

2008; BEISE und RENNINGS 2005). Dadurch ergibt sich ebenso eine gute Ausgangsposition 

für weiteres Wachstum auch in anderen Technologiefeldern. 

2.4.4 Hemmende und fördernde Faktoren für die Realisierung 

von wirtschaftlichen Energieeffizienzpotenzialen 

137. Energieeffizienz kann eine vielversprechende Reaktionsmöglichkeit der Industrie auf 

steigende Energiepreise sein und gleichzeitig zu einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

führen. Gleichwohl ist zu beobachten, dass erhebliche rentable Energieeinsparpotenziale 

sowohl branchenübergreifend in Bezug auf Querschnittstechnologien als auch hinsichtlich der 

sehr heterogenen Prozesse in der Industrie nicht realisiert werden. In der Wissenschaft 

existieren zahlreiche Studien, die die Höhe und Entwicklung von Energieeffizienzpotenzialen 

in der Industrie untersuchen. Während einige konservative oder Referenzszenarien, die im 

Wesentlichen auf einer Business-as-usual-Perspektive basieren, eine steigende Tendenz des 

Energiebedarfs konstatieren, belegen zahlreiche nationale und internationale Studien je nach 

Branche divergierende, erhebliche noch vorhandene Energieeffizienzpotenziale (u. a. 

BRAUNGARDT et al. 2014; PEHNT et al. 2011; GRAICHEN et al. 2011; SEEFELDT et al. 

2007; AGRICOLA et al. 2013; FLEITER et al. 2013). Wenngleich diese Studien 

unterschiedliche Daten und Prämissen, wie zum Beispiel analysierte Branchen, variierende 

Zeithorizonte, Potenzialdefinitionen, Zinssätze, für die Berechnung der wirtschaftlichen 

Maßnahmen oder Annahmen der Politikmaßnahmen für die Szenarien zugrunde legen und 

somit keine unmittelbare Vergleichbarkeit gegeben ist, kommen sie dennoch zu ähnlichen 

Ergebnissen. Summiert man alle Potenziale, so könnte der industrielle Endenergieverbrauch 

bis 2050 mehr als halbiert werden. Die wirtschaftlichen Potenziale sind nicht gleich verteilt, 

sondern technologieabhängig und variieren zwischen den einzelnen Branchen.  

138. Unter Business-as-usual-Annahmen, also bei Abwesenheit von weiteren 

Politikmaßnahmen, wird die Energienachfrage in der EU bis 2050 weiter steigen (BOßMANN 

et al. 2012). Mithilfe der Aktivierung der vorhandenen wirtschaftlichen 
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Energieeffizienzpotenziale in der Industrie kann dieses Wachstum gestoppt werden. Um einen 

Anstieg der absoluten industriellen Energienachfrage zu begrenzen, reichen allerdings 

moderate Effizienzsteigerungen langfristig nicht aus. Vielmehr gilt es, eine Entkopplung der 

Energieintensität vom Wirtschaftswachstum mittels ambitionierter und vor allem verbindlicher 

Einsparziele konsequent zu verfolgen und signifikante Einsparungen zu generieren. Eine 

breite Diffusion der BVT und die Entstehung neuer organisatorischer sowie Produkt- und 

Prozessinnovationen vorausgesetzt, bietet eine Steigerung der Energieeffizienz ein großes 

und kostengünstiges Potenzial, CO2-Emissionen und den Verbrauch von Energieressourcen 

zu reduzieren (IEA 2009). 

Hemmende Faktoren 

139. Angesichts der großen wirtschaftlichen Potenziale stellt sich die Frage, warum diese 

trotz ihrer hohen Rentabilität in der Unternehmensrealität nicht vollständig umgesetzt werden. 

In der Literatur besteht, basierend auf empirischen Analysen, ein breiter Konsens über die 

vorhandene Diskrepanz zwischen der Realisierung der als wirtschaftlich bewerteten 

Energieeffizienzmaßnahmen (als erreichbar bewerteter Zustand) und deren tatsächlicher 

Umsetzung (Ist-Zustand). Dieses Phänomen wird allgemein als „Energieeffizienzlücke“ 

beschrieben (JAFFE und STAVINS 1994; SORRELL et al. 2011; 2000). Die dafür 

ausschlaggebenden Hemmnisse variieren sowohl zwischen den Branchen als auch zwischen 

den Unternehmen unterschiedlicher Größe. 

In kleineren Unternehmen sind insbesondere Informationsdefizite, beispielsweise in Form von 

unzureichenden prozessspezifischen Detailkenntnissen oder fehlendem Wissen über 

Energieverbräuche und Optionen zur Energieeffizienzsteigerung, ein Hindernis. Kleineren 

Unternehmen mangelt es überdies oft an auf Energiefragen spezialisiertem Personal und sie 

konzentrieren sich aus Kapazitätsgründen häufig vorrangig auf ihr Kerngeschäft (GRUBER 

und BRAND 1991). Oftmals stehen auch andere Investitionsprioritäten oder ein Mangel an 

verfügbarem Kapital der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen in Unternehmen im 

Wege (FLEITER et al. 2012). Mit Blick auf Investitionsentscheidungen ist die Methode der 

Investitionsbewertung in vielen Unternehmen problematisch. Eine prioritäre Orientierung an 

Amortisationszeiten und der Höhe der Investitionssumme führen dazu, dass selbst 

wirtschaftliche Maßnahmen mit einer internen Verzinsung von mehr als 30 % nicht realisiert 

werden (JOCHEM et al. 2010). 

Neben den branchenübergreifenden Hemmnissen existieren außerdem branchenspezifische 

Hemmnisse, die häufig aus prozessspezifischen Herausforderungen bei der Umsetzung von 

Energieeffizienzmaßnahmen resultieren (z. B. Änderungen im Energieverbund integrierter 

Hüttenwerke). Regulatorische Unsicherheit sowie eine Risikoaversion seitens der 

Unternehmen hemmen zusätzlich Aktivitäten im Bereich der Energieeffizienz (ROHDIN und 

THOLLANDER 2006). Dies gilt insbesondere in Kombination mit von den Unternehmen 

befürchteten Unsicherheiten im produktionsbezogenen Kontext von 
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Energieeffizienzmaßnahmen, beispielsweise die Sorge um negative Produkt- oder 

Prozesseigenschaften oder Qualitätsprobleme sowie Störungen des Produktionsablaufs. 

Fördernde Faktoren 

140. Neben den vielfältigen Hemmnissen bei der Umsetzung von 

Energieeffizienzmaßnahmen identifizieren einige Studien auch fördernde Faktoren. 

Methodisch basieren diese Studien auf Interviews und quantitativen Befragungen (z. B. 

CAGNO und TRIANNI 2013; THOLLANDER et al. 2013; ROHDIN und THOLLANDER 2006), 

die mitunter eine subjektive Einschätzung beinhalten können. Im Bereich der institutionellen 

und organisatorischen fördernden Faktoren forcieren das Vorhandensein eines 

Energiemanagement- und Effizienzbenchmarkingsystems, ein Engagement der 

Führungsebene bzw. die Sensitivität des Managements hinsichtlich Energiethemen sowie 

hoch motivierte und an Energieeffizienzfragen interessierte Mitarbeiter eine Steigerung der 

Energieeffizienz (ebd.). Des Weiteren spielen sozialpsychologische Wirkungsweisen, wie die 

Anerkennung eines Akteurs in einer sozialen Gruppe (beispielsweise des 

Energieverantwortlichen, Einkäufers oder Maschinenführers), eine Rolle bei 

Investitionsentscheidungen und hinsichtlich der Motivation energieeffizienten Verhaltens 

(JOCHEM et al. 2010). ROHDIN und THOLLANDER (2006) identifizieren in ihrer Studie als 

weiteren wichtigen förderlichen Faktor eine langfristig angelegte Strategie in Bezug auf 

Energiethemen. Darüber hinaus sind unternehmensstrategische Aspekte wie Synergien 

zwischen Verbesserungen der Energieeffizienz und weiteren Unternehmenszielen 

(Materialeinsparungen, Emissionsminderungen etc.) sowie eine positive Imagewirkung von 

Relevanz. 

2.4.5 Legislativer Rahmen der Energieeffizienzpolitik 

141. Für von Energiepreissteigerungen betroffene Industrieunternehmen stellt die 

Steigerung der Energieeffizienz eine zielführende Reaktionsmöglichkeit dar, um den 

Energiepreisanstieg zu kompensieren und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu 

erhalten. Auf der einen Seite können bestehende Hemmnisse seitens der Politik durch 

geeignete Instrumente und Maßnahmen abgebaut und damit die Umsetzung von 

wirtschaftlichen Maßnahmen gefördert werden. Auf der anderen Seite sind jedoch auch das 

Engagement der Unternehmen und die Selbstorganisation der Wirtschaft gefragt, welche ohne 

staatlichen Eingriff durch die Umsetzung wirtschaftlicher Maßnahmen ihre 

Wettbewerbsfähigkeit kosteneffizient und eigenständig stärken können. Die folgenden 

Ausführungen beschreiben zunächst den politischen Rahmen zur Erschließung der 

wirtschaftlichen Energieeffizienzpotenziale und entwickeln anhand der zuvor skizzierten 

Hemmnisse Vorschläge für eine Schärfung des Instrumentenmix auf nationaler Ebene, die 

beide Aspekte – die Selbstorganisation der Wirtschaft und auch die geeignete politische 

Steuerung – adressieren.  
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142. Im Lichte der derzeitigen Entwicklungen scheint es sehr unwahrscheinlich, dass das 

von der Europäischen Kommission verabschiedete Energieeffizienzziel einer 

Primärenergiereduktion von 20 % (gegenüber Projektionen) bis zum Jahr 2020 (Europäische 

Kommission 2007) realisiert wird, vor allem weil seine Rechtsverbindlichkeit im Gegensatz zu 

den anderen beiden Zielen nicht durchgesetzt werden konnte. Die im Jahr 2012 

verabschiedete Energieeffizienz-Richtlinie 2012/27/EU soll einen wesentlichen Impuls zur 

Schließung dieser Lücke geben (Europäische Kommission 2012b). Der im Dezember 2014 in 

Deutschland verabschiedete Nationale Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE, nicht zu 

verwechseln mit dem NEEAP), welcher derzeit sukzessive umgesetzt wird, soll der nationalen 

Umsetzungspflicht der Energieeffizienz-Richtlinie nachkommen und maßgeblich zur 

Schließung der „Energieeffizienzlücke“ auf nationaler Ebene beitragen (BMWi 2014b). 

Dennoch hat die Europäische Kommission im Juni 2015 ein Vertragsverletzungsverfahren 

gegen Deutschland eingeleitet, da es die Meldung der vollständigen Umsetzung der 

Energieeffizienz-Richtlinie in Brüssel versäumte („Kommission erhebt Klage gegen 

Griechenland und schickt letzte Mahnung an Deutschland wegen mangelnder Umsetzung der 

Energieeffizienzrichtlinie“, Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 18. Juni 

2015). 

143. Betrachtet man den langfristigen Horizont der Energieeffizienzpolitik auf europäischer 

Ebene, so lässt auch dies Raum für größere Anstrengungen. Mit einer avisierten jährlichen 

Energieeinsparung von 1,5 % bis 2020 sind die Ziele der Energieeffizienz-Richtlinie wenig 

ambitioniert. Auch der von der EU im Herbst 2014 verabschiedete Rahmen zur Energie- und 

Klimapolitik bis zum Jahr 2030 (Europäische Kommission 2014c) fällt mit einem indikativen, 

nicht bindenden, auf den Primärenergieverbrauch bezogenen Ziel von 27 % für die 

Energieeffizienz wenig ambitioniert aus (SRU 2013). Hinzu kommt, dass die Berechnung des 

Ziels anhand der prognostizierten Referenzentwicklung des Energieverbrauchs stark von den 

in der Berechnung getroffenen Annahmen zu Diskontierungsraten und Wirtschaftswachstum 

abhängig ist (vgl. hierzu auch: HERMELINK und de JAGER 2015). Die EU vergibt damit aus 

Sicht des SRU eine wesentliche Chance zur Steigerung der Energieeffizienz. Die Europäische 

Kommission plant, dieses Ziel im Jahr 2020 erneut zu überprüfen und unter Umständen auf 

30 % anzuheben (Europäischer Rat 2014). Wenn die EU als auch die Bundesregierung das 

Ziel einer kontinuierlichen Senkung des Primärenergieverbrauchs tatsächlich erreichen 

wollen, ist aus Sicht des SRU ein verlässlicher Politikpfad in Form einer ambitionierten 

Energieeffizienzpolitik verbunden mit verbindlichen Energieeffizienzzielen zwingend 

erforderlich. 

2.4.5.1 Nationale Ausgestaltungsmöglichkeiten 

144. Derzeit besteht auf nationaler Ebene eine Reihe von Steuerungsansätzen im Bereich 

der Energieeffizienzpolitik, die zum Teil durch die Energieeffizienz-Richtlinie auf europäischer 

Ebene induziert wurden. Diese umfassen verschiedene ordnungsrechtliche und ökonomische 
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Instrumente sowie Informations- und Förderprogramme zur Hebung von 

Energieeffizienzpotenzialen. In Anbetracht der Tatsache, dass in Deutschland das 

Energieeffizienzziel bis 2020 voraussichtlich nicht erreicht werden wird (SCHLOMANN et al. 

2014), muss der Instrumentenmix in Verbindung mit ambitionierten Anstrengungen 

insbesondere im Bereich der Industrie, welche einen großen Beitrag zum Energieverbrauch 

leistet, aus Sicht des SRU dringend angepasst und verschärft werden. Der von der 

Bundesregierung veröffentlichte NAPE trägt diesem Umstand zumindest in Teilen Rechnung 

und strebt an, Ziele, Instrumente und Verantwortungen im Bereich der Energieeffizienz 

zusammenzuführen (BMWi 2014b). Das von der Bundesregierung gesetzte Ziel bis 2020 wird 

jedoch voraussichtlich auch mit den zusätzlichen Maßnahmen aus dem NAPE, die die 

Sektoren Industrie und GHD sowie Haushalte und Gebäude adressieren, nicht erreicht. Auch 

die Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ bezweifelt, dass die 

im NAPE vorgesehenen Maßnahmen zur Schließung der „Energieeffizienzlücke“ ausreichen 

werden (LÖSCHEL et al. 2015). Gleichwohl enthält der NAPE hinsichtlich der Instrumentierung 

einige neue Ansätze für die Energieeffizienzpolitik, wie unter anderem wettbewerbliche 

Ausschreibungen und die Gründung von 500 Energieeffizienz-Netzwerken bis 2020. Gesetzt 

den Fall, dass sie ambitioniert ausgestaltet werden, können sie einen deutlichen Beitrag zur 

Reduktion des industriellen Energieverbrauchs leisten (BMWi 2014b). Hinzu kommen neben 

anderen die Top-Runner-Strategie im Bereich des Labeling als auch eine bis zum Dezember 

2015 umzusetzende Energieauditpflicht für große Unternehmen (Nicht-KMU), denen im 

wissenschaftlichen Begleitvorhaben neben den Netzwerken der größte Beitrag zur Einsparung 

attestiert wird (SCHLOMANN et al. 2014). Aus Sicht des SRU sind die jüngsten Entwicklungen 

des NAPE im Bereich der Energieeffizienzpolitik ein Schritt in die richtige Richtung. Er weist 

aber auch gleichzeitig darauf hin, dass eine zeitnahe Umsetzung der geplanten 

Einzelmaßnahmen des NAPE für die Zielerreichung maßgeblich ist. Diese steht bei einigen 

Maßnahmen, wie etwa den wettbewerblichen Ausschreibungen oder der Top-Runner-

Initiative, noch aus (Stand zum Redaktionsschluss Dezember 2015). Nur wenn diese zeitnah 

umgesetzt werden, können sie auch den vorgesehenen Beitrag zur Zielerreichung generieren.  

Der SRU empfiehlt, zukünftig Energie- und Umweltmanagementsysteme sowie 

Energieeffizienz-Netzwerke in Kombination mit Benchmarking und Datenerhebungen 

bzw. -sammlungen einzuführen. Ziel ist es, Anreize für eine effektive Nutzung von Energie- 

und Umweltmanagementsystemen sowie Energieeffizienz-Netzwerken zu schaffen und eine 

verstärkte Kopplung von gewährten Privilegierungen an ambitioniert ausgestaltete 

Gegenleistungen zu erreichen. Darüber hinaus begrüßt der SRU die Pilotphase der 

wettbewerblichen Ausschreibungen und empfiehlt diese im Sinne eines Lernprozesses genau 

zu evaluieren (s. Tz. 148). Eine detaillierte Analyse und Bewertung der einzelnen 

Politikoptionen des NAPE kann im Rahmen dieses Gutachtens nicht erfolgen. Dennoch 

möchte der SRU einige seiner Empfehlungen im Folgenden näher skizzieren. 
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Energiemanagementsysteme in Verbindung mit Benchmarking  

145. Bereits 2011 hat sich der SRU für eine verpflichtende Einführung von 

Energiemanagementsystemen (EMS) für Industriebetriebe unter Berücksichtigung der 

Unternehmensgröße und Energieintensität ausgesprochen (SRU 2011, Tz. 410; s. a. FLEITER 

et al. 2013). Aufgrund der bisher noch nicht hinreichenden Diffusion der EMS (gültige 

Zertifikate < 3.500 in Deutschland im Jahr 2014: ISO 2015) möchte der SRU diese Empfehlung 

erneut bekräftigen. EMS dienen der unternehmensspezifischen Erfassung und Überwachung 

der Energieverbräuche und bieten Ansatzpunkte zur Identifikation von Maßnahmen zur 

Steigerung der Energieeffizienz (SCHULZE et al. 2016). Gleichzeitig ist dieser Ansatz 

geeignet, die Priorität des Themas Energieeffizienz innerhalb des Unternehmens zu 

beeinflussen (SIVILL et al. 2013). In Ansätzen ist dies in der nationalen Implementierung von 

Art. 8 Energieeffizienz-Richtlinie berücksichtigt. Im Rahmen der verpflichtenden Einführung 

von Energieaudits für Unternehmen, die keine KMU sind, ermöglicht das 

Energiedienstleistungsgesetz alternativ auch die Einführung eines EMS (BAFA 2015). Von 

dieser Energieauditpflicht sind in Deutschland etwa 50.000 Unternehmen betroffen (Deutscher 

Bundestag 2015). Der SRU empfiehlt diesen Unternehmen ausdrücklich, die Möglichkeit 

wahrzunehmen, das verpflichtende Energieaudit innerhalb der Einführung eines EMS oder im 

Rahmen der Teilnahme an einem Energieeffizienz-Netzwerk zu erarbeiten (BAFA 2015). 

Die Qualität dieses Instrumentariums ist ein entscheidender Faktor für die Durchführung von 

Effizienzmaßnahmen und sollte für eine Überwindung der Hemmnisse mit fachlich fundierten 

und verständlich aufbereiteten Informationen in Verbindung mit einer qualifizierten und 

unabhängigen Beratung kombiniert werden. Grundsätzlich herrscht kein Mangel an 

Informationsverfügbarkeit, sondern das Problem besteht vielmehr darin, dass Informationen 

nicht zielgruppenadäquat bereitgestellt werden und mit hohem Aufwand seitens der 

Unternehmen interpretiert werden müssen (FLEITER et al. 2013). Informations- und 

Beratungsmaßnahmen (insbesondere für KMU) sowie staatliches Monitoring sind folglich von 

besonderer Relevanz. Die Bereitstellung von Informationen senkt Such- und 

Transaktionskosten und dient der Transparenz über den Mehrwert („co-benefits“) von 

Energieeffizienzmaßnahmen (IEA 2014a). Darüber hinaus sind qualifizierte und auf 

Energieeffizienz sensibilisierte Mitarbeiter von besonderer Bedeutung. Aus diesem Grund 

empfiehlt der SRU die Ausgestaltung der dualen Ausbildung, der einschlägigen Studiengänge 

und Weiterbildungsangebote stärker auf diese Thematik auszurichten.  

146. Benchmarking, das heißt ein unternehmensinterner oder –externer Vergleich im 

Bereich Energie, kann im Energiemanagement ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Damit 

sich ambitionierte branchen- oder prozessspezifische Benchmarks herausbilden können, 

müssen die Industrie- und Beratungsakteure (und ggf. Akteure öffentlicher Verwaltung) in 

einem vertrauensvollen Rahmen zusammenarbeiten, um auf der einen Seite ein hohes Maß 
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an Repräsentativität sowie Homogenität der Gruppe an Unternehmen und auf der anderen 

Seite die Vertraulichkeit der Daten sicherzustellen (RATJEN et al. 2013). 

Lernende Energieeff izienz-Netzwerke 

147. Wie eingangs erwähnt ist ein wesentlicher Bestandteil des NAPE die Gründung von 

500 Energieeffizienz-Netzwerken bis zum Jahr 2020. Dazu wurde Anfang Dezember 2014 die 

„Initiative Energieeffizienz-Netzwerke“ samt einer Vereinbarung zwischen der Regierung und 

den Verbänden und Organisationen der deutschen Wirtschaft über die Einführung dieser 

Netzwerke gegründet (BMWi 2014b). Der Netzwerk-Ansatz, welcher auf die 

Selbstorganisation der Wirtschaft setzt, ist aus Sicht des SRU ausdrücklich zu begrüßen. 

PALM und THOLLANDER (2010) haben in einer Studie gezeigt, dass die spezifische 

Unternehmenskultur nicht nur zu unterschiedlichen Einschätzungen von Hemmnissen für 

Energieeffizienz in der Industrie führt, sondern auch zu unterschiedlichen Bewertungen von 

Informationsquellen. Für viele Befragte war die Expertise von Kollegen im Unternehmen oder 

der Branche von hoher Bedeutung. Der Wissensaustausch auf dieser Ebene ist somit 

essenziell und sollte gefördert werden. Auch um Transaktionskosten zu senken und das 

Wissen um Einsparpotenziale zu erweitern und zur Anwendung zu bringen, haben sich 

Unternehmen zu sogenannten Lernenden Energieeffizienz-Netzwerken (LEEN-Netzwerke) 

zusammengeschlossen, in welchen zehn bis fünfzehn Unternehmen in einer Region 

gemeinsam ihre Energieeffizienz steigern, indem sie ihre Erfahrungen austauschen und 

voneinander lernen (GIGLI und DÜTSCHKE 2012; MAI et al. 2014). Das ursprünglich aus der 

Schweiz stammende Konzept beinhaltet neben  einer Eingangsberatung, verbunden mit einer 

energetischen Bewertung, ein gemeinsames Energieeffizienzziel im Netzwerk, regelmäßige 

Treffen verbunden mit einem Erfahrungsaustausch sowie ein jährliches Monitoring zur 

Überwachung des Fortschritts. Das LEEN-Managementsystem sichert einen einheitlichen 

Mindeststandard zum Aufbau und Betrieb solcher Netzwerke (JOCHEM et al. 2010). Erste 

empirische Auswertungen zeigen, dass die Netzwerkteilnehmer mehr in 

Energieeffizienzmaßnahmen investieren und in der Lage sind, eine Verdopplung des 

Energieeffizienzfortschritts im Vergleich zum Durchschnitt der Industrie zu erreichen. Zudem 

bewertet eine Mehrheit der Netzwerkteilnehmer den Nutzen im Vergleich zum Aufwand als 

hoch (KÖWENER et al. 2014). Der strukturierte Austausch von Ideen, Problemen und 

Lösungen verbunden mit einem Lernprozess und Wissenstransfer mindert gleichzeitig die 

Such- und Entscheidungskosten (SCHMID 2004; MAI et al. 2014). Der ideelle Wettbewerb, 

ausgelöst durch das Energieeffizienzziel auf Unternehmens- und Netzwerkebene, hat in der 

Vergangenheit oftmals sogar zu einer Übererfüllung der im Netzwerk gesetzten Ziele geführt 

(KÖWENER et al. 2014).  

Energieeffizienz-Netzwerke könnten ein wichtiger Baustein zur Marktaktivierung sein, denn sie 

überwinden zahlreiche Hemmnisse (vgl. Tz. 139), die durch die bereits bestehenden 

Politikinstrumente nur unzureichend adressiert werden, und nutzen gleichzeitig die genannten 



Anspruchsvoller Klimaschutz und industrielle Wettbewerbsfähigkeit 131 

fördernden Faktoren (Tz. 140). Der SRU empfiehlt daher, in Zukunft verstärkt den Aufbau 

dieser Netzwerke voranzutreiben. Allerdings sollte dabei dringend beachtet werden, dass nur 

bei einer strukturierten und standardisierten Vorgehensweise, die die genannten Elemente der 

Netzwerkarbeit beinhaltet, an die bisherige Empirie der erreichten Energieeffizienzfortschritte 

angeknüpft werden kann. Der LEEN-Standard kann hier beispielsweise als ein Vorbild 

fungieren. Der SRU merkt weiterhin an, dass die Fokussierung auf die Freiwilligkeit der 

Teilnahme voraussichtlich für eine Diffusion von 500 Netzwerken nicht ausreichend ist. Eine 

Kopplung der Netzwerkpartizipation an Ausnahmetatbestände oder andere finanzielle Anreize 

kann zu einer schnelleren Diffusion dieses Ansatzes beitragen. Der SRU empfiehlt 

Unternehmen unter anderem die Möglichkeit, das verpflichtende Energieaudit gemäß 

Energiedienstleistungsgesetz (BAFA 2015) im Rahmen eines Energieeffizienz-Netzwerks 

durchzuführen. Damit können sie von Synergien und den Vorteilen der Netzwerkarbeit 

profitieren, so beispielsweise von einer konkreten Zielsetzung zur Energieeinsparung, einem 

intensiven fachlichen Austausch und einem Auf- und Ausbau der eigenen 

Energiekompetenzen im Unternehmen (Initiative Energieeffizienz-Netzwerke 2015). 

Wettbewerbl iche Ausschreibungen  

148. Ein im NAPE für Deutschland neues, marktwirtschaftliches Instrument sind 

wettbewerbliche Ausschreibungen von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 

(BMWi 2014b). Bezüglich der operativen Ausgestaltung des Instruments liegen derzeit noch 

keine detaillierten Informationen vor. Im Rahmen der Implementierung kann die 

Bundesregierung insbesondere von den Erfahrungen eines in der Schweiz seit mehreren 

Jahren praktizierten Ausschreibungsmodells profitieren (WINKLER et al. 2012). Eine nach 

zweijähriger Laufzeit durchgeführte Evaluation der etwa halbjährlich offen ausgeschriebenen 

Tranchen dieses Programms hat gezeigt, dass das Ausschreibungsmodell in der Schweiz nur 

bedingt die theoretischen Stärken gegenüber anderen Methoden der Allokation von 

Fördermitteln entfalten konnte. (PERRIN et al. 2012). Die Designfragen des Instruments, wie 

etwa Entscheidungen hinsichtlich offener oder geschlossener Ausschreibungen, der 

Additionalität der Förderung, der Zeiträume, der Berücksichtigung der Akteursvielfalt, der 

Bewertungskriterien der Angebote, der Messung und Verifizierung der Einsparungen, der 

Vergütungsmuster, der Sanktionen, der Kenntnis der Akteure bezüglich der Ausschreibung 

und viele andere Punkte mehr, entscheiden maßgeblich über dessen Handhabbarkeit und 

Wirtschaftlichkeit. Der SRU empfiehlt die Pilotphase des Ausschreibungsmodells genau zu 

beobachten und eine umfassende Evaluierung für alle Ausschreibungsrunden vorzunehmen, 

die die Möglichkeit bietet, das Instrument anschließend anzupassen.  

Gegenleistungen für Ausnahmeregelungen  

149. Zusätzlich sollte aus Sicht des SRU eine verstärkte Kopplung der aktuell gewährten 

Ausnahmetatbestände an ambitioniert ausgestaltete Gegenleistungen der Industrie, wie 

beispielsweise der Einführung von EMS, Teilnahme an Energieeffizienz-Netzwerken oder der 
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Umsetzung von wirtschaftlichen Energieeffizienzmaßnahmen, vollzogen werden. Erste 

Ansätze dazu finden sich zum Beispiel in der Novelle der Besonderen Ausgleichsregelung im 

EEG 2014, im Energie- sowie im Stromsteuergesetz (EnergieStG bzw. StromStG) und der 

damit verbundenen Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung (SpaEfV). In ersterem 

Zusammenhang muss gemäß § 64 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2014 jedes Unternehmen für eine 

Privilegierung ein zertifiziertes Energiemanagementsystem betreiben. Ähnliches gilt für den 

sogenannten Spitzenausgleich: Um eine Steuerentlastung zu erhalten, müssen Unternehmen 

ein zertifiziertes Energie- oder Umweltmanagementsystem einführen. Für KMU können 

abweichend alternative Systeme eingeführt werden. Ab dem Jahr 2015 hängen die 

Gewährung und die Höhe des Spitzenausgleichs maßgeblich davon ab, ob die Industrie die 

vereinbarte Reduzierung der Energieintensität von 1,3 % pro Jahr (später 1,35 % pro Jahr) 

erreicht, was jährlich in einem wissenschaftlichen Gutachten überprüft wird (BMWi 2012). Wird 

das Ziel nicht erreicht, sinkt der Spitzenausgleich oder kann möglicherweise ganz entfallen. 

Es wurde vielfach Kritik an den Zielwerten geäußert, da diese nur temperatur- und 

konjunkturbereinigt berechnet werden und somit durch den autonomen Fortschritt und 

strukturellen Wandel ohne große Anstrengungen der Industrie erreicht werden können. Aus 

Sicht des SRU gilt es unbedingt eine Verschärfung und Vereinfachung dieses Prozesses 

anzustreben, um eine reale Steigerung der Energieeffizienz zu erreichen. 

Ein vielversprechendes Beispiel aus der Schweiz ist die Kopplung der Ausnahmetatbestände 

der CO2-Abgabe an unternehmensindividuelle Zielvereinbarungen zur Steigerung der 

Energieeffizienz, was als ein Vorbild hinsichtlich der Umsetzung fungieren kann (BfE 2014). 

Dieser Mechanismus führte in etwas mehr als einer Dekade zu einer verstärkten Diffusion der 

Energieeffizienz-Netzwerke (in der Schweiz Energie-Modell genannt) mit etwa 20 Teilnehmern 

im Jahr 2001 und knapp 2.000 Teilnehmern im Jahr 2013 (EnAW 2013). Entsprechend der 

empirischen Erfahrungen des Energie-Modells in der Schweiz und der Netzwerke in 

Deutschland schätzen Wissenschaftler, dass der Impuls einer Kopplung der 

Ausnahmetatbestände an Gegenleistungen in Deutschland bis zu 700 Netzwerke bis zum Jahr 

2020 induzieren könnte (JOCHEM et al. 2010). Die durch den NAPE angestrebten 500 

Netzwerke sind ein wichtiger Baustein auf diesem Weg, der jedoch seitens der Wirtschaft in 

der konkreten Umsetzung mit Nachdruck verfolgt werden muss. 

2.4.5.2 Notwendigkeit einer konsistenten Energieeffizienzpolitik 

150. Die Steigerung der Energieeffizienz ist eine maßgebliche Voraussetzung für das 

Gelingen der Energiewende. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein ausreichendes Preissignal 

für die Industrie notwendig, aber aufgrund der bestehenden Hemmnisse sowie der geringen 

Preiselastizitäten für eine Adoption von Energieeffizienzmaßnahmen nicht hinreichend. 

Vielmehr ist eine auf die Hemmnisse ausgerichtete, langfristig angelegte, integrierte 

Energieeffizienzpolitik erforderlich, die von verbindlichen Energieeffizienzzielvorgaben 

gestützt wird (SRU 2013). Aufgrund der Heterogenität der bestehenden Hemmnisse ist kein 
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Instrument alleine in der Lage, in umfassender und kosteneffizienter Weise die Potenziale zu 

heben. Vielmehr bedarf es eines kohärent ausgestalteten Instrumentenmix, der vor allem auch 

nicht-ökonomische Hemmnisse adressiert, bestehend aus ordnungsrechtlichen Standards, 

förderpolitischen Elementen und Beratungs- und Informationsprogrammen. Dabei sollten die 

bestehenden erfolgreichen Politikinstrumente verstetigt, weiterentwickelt und nachgeschärft 

werden. Flankierend können neue Instrumente, wie beispielsweise wettbewerbliche 

Ausschreibungen, im Sinne eines Lernprozesses in einer Pilotphase getestet werden. Es gilt 

jedoch zu beachten, dass jedes neue Instrument auf einen seit Jahren bestehenden 

Instrumentenmix trifft, dessen Wechselwirkungen (und Überschneidungen) ex-ante 

berücksichtigt werden müssen. Oftmals kann die Politik auch nur eine informative, die 

Umsetzung anreizende und unterstützende Rolle spielen. Darüber hinaus sind jedoch auch 

das Engagement der Unternehmen und die Selbstorganisation der Wirtschaft gefragt, denn 

dort sind die Kompetenz, die Vernetzung durch die Verbände und vor allem das Vertrauen 

untereinander, welches besonders bei KMU eine Rolle spielt, vorhanden. Von besonderer 

Relevanz für Energieeffizienzinvestitionen sind für die Unternehmen langfristige Planbarkeit 

und stabile politische Rahmenbedingungen. 

2.5 Handlungsoptionen II: Gezielte Entlastungen 

zur Vermeidung von Carbon Leakage 

151. Um die im Klimaabkommen von Paris vereinbarten Ziele erreichen zu können, wird 

eine Verteuerung des Energieverbrauchs lenkungspolitisch voraussichtlich unvermeidbar sein 

(vgl. auch Kap. 3.2). Die immer noch vorhandenen Effizienzpotenziale könnten – insbesondere 

in energieintensiven Branchen – einen substanziellen Energiepreisanstieg nicht vollständig 

kompensieren. Für die Produzenten sehr energieintensiver, im internationalen Wettbewerb 

stehender Produkte wäre somit von einer tatsächlichen Wettbewerbsgefährdung und Carbon-

Leakage-Risiken infolge steigender Energiepreise auszugehen. Dies gilt zumindest dann, 

wenn – aufgrund unterschiedlicher Ambition und Geschwindigkeit der Klimapolitik – die 

politisch induzierte Veränderung der Energiepreise zwischen wirtschaftlich konkurrierenden 

Regionen deutlich voneinander abweicht (vgl. Tz. 123). 

In diesen Fällen können entlastende Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit besonders 

betroffener Branchen zu erhalten und Carbon Leakage zu vermeiden, grundsätzlich 

gerechtfertigt sein. Solche Entlastungen müssen jedoch zieladäquat und angemessen sein 

und dürfen keine Fehlanreize in Bezug auf die Realisierung von Energieeinsparpotenzialen 

setzen. In diesem Kapitel werden zunächst grundlegende Prinzipien für die zweckmäßige 

Gestaltung von Entlastungen dargelegt (Abschn. 2.5.1). Vor diesem Hintergrund werden 

anschließend die gegenwärtigen Privilegierungen auf europäischer (Abschn. 2.5.2) und 

nationaler (Abschn. 2.5.3) Ebene kritisch beleuchtet und mögliche Reformoptionen aufgezeigt. 

Der Fokus wird dabei insbesondere auch auf die anstehende Revision des europäischen 

Emissionshandels, dem zentralen Instrument europäischer Klimapolitik, gerichtet. 
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2.5.1 Kriterien für die Ausgestaltung von Entlastungen 

152. Finanzielle Entlastungen werden Industrieunternehmen sowohl im Rahmen des 

EU ETS als auch von nationalen Steuern und Abgaben gewährt. Für die anstehende Reform 

des EU ETS sowie für eine Neuordnung der nationalen Entlastungen können allgemeine 

Gestaltungsprinzipien formuliert werden, an denen sich die EU und die Bundesregierung 

orientieren sollten.  

Carbon-Leakage-Risiken effekt iv mindern  

153. Ein offenkundig zentrales Kriterium zur Beurteilung von Anti-Leakage-Instrumenten ist 

ihre Fähigkeit, Carbon Leakage auch tatsächlich effektiv zu vermeiden. Hierzu müssen sie ein 

klimapolitikbedingtes Kostendifferenzial zwischen heimischer Produktion und Produktion in 

weniger stringent regulierten Regionen mindern, sofern diese in (preislicher) Konkurrenz 

stehen. Für Produktionsleakage ist dabei vor allem die Wirkung von klimapolitischen und 

entlastenden Maßnahmen auf die variablen Produktionskosten relevant, während für 

Investitionsleakage die Wirkung auf die langfristigen Profitaussichten maßgeblich ist (vgl. 

Tz. 115 f.).  

Qual if ikat ionskr iterien für Entlastungen an der Zielstel lung orientieren  

154. Entlastungen sollten sich allerdings auf jene Branchen und Produkte beschränken, bei 

denen sich aus einem solchen Kostendifferenzial auch eine tatsächliche signifikante 

Verlagerungsgefahr ergibt. Dies betrifft Güter, die direkt oder indirekt (d. h. über 

weiterverarbeitete Produkte) im internationalen Wettbewerb stehen und deren 

Produktionskosten ohne Entlastungen zugleich substanziell anstiegen. Wenn Entlastungen 

sich nicht darauf konzentrieren, drohen eine Verwässerung von Anreizen zur 

Emissionsminderung und der Verzicht auf öffentliche Einnahmen, die dann nicht für andere 

(Klimaschutz-)Zwecke zur Verfügung stehen oder durch verzerrende Steuern an anderer 

Stelle ausgeglichen werden müssen. 

Ferner könnte der Entlastungsumfang nach Maßgabe des Carbon-Leakage-Risikos gestaffelt 

werden, sodass die relative Entlastung mit dem Grad der Wettbewerbsfähigkeits-Gefährdung 

anstiege. Hierdurch ließe sich die Zielgenauigkeit der Privilegierung verbessern. Zudem 

könnten so der Lobbydruck bei der Definition von Entlastungsberechtigten und potenzielle 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen Branchen gemindert werden, da mit einer binären 

Entlastungssystematik (d. h. volle oder gar keine Entlastung) die finanziellen Implikationen der 

Privilegierungsentscheidung sehr hoch wären. 

Steuerungsfunktion der Internalisierung von Klimakosten erhalten  

155. Entlastungsmaßnahmen sollten zu möglichst geringen Wettbewerbsverzerrungen und 

Beeinträchtigungen der allokativen Effizienz des Marktes führen. Allokative Effizienz erfordert, 

dass der Preis aller Güter ihre Klimakosten widerspiegelt und damit die Substitution 
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emissionsintensiver durch weniger klimaschädliche Produkte angereizt wird. 

Klimapolitikinduzierte Veränderungen der Wettbewerbsposition innerhalb des heimischen 

Marktes zwischen verschiedenen Gütergruppen – zulasten energieintensiver Produkte – 

stellen folglich eine gewünschte Anpassungsreaktion dar und rechtfertigen keinen Eingriff. 

Fehlanreize durch Sprungstel len vermeiden  

156. Zur Vermeidung von Fehlanreizen und Wettbewerbsverzerrungen sollten vom 

Energieverbrauch abhängige Diskontinuitäten (d. h. Sprungstellen) in der 

Energieabgabenbelastung soweit möglich vermieden werden. Fehlanreize können 

insbesondere dann entstehen, wenn die Gewährung von Entlastungen daran gekoppelt ist, 

dass bestimmte Schwellenwerte hinsichtlich des Energieverbrauchs oder der 

Energiekostenbelastung übersprungen werden. Sinkt die absolute Abgabenlast bei Erreichen 

des Schwellenwertes, könnten für Unternehmen, deren Energiekostenbelastung knapp 

unterhalb des Schwellenwertes liegt, Anreize zu verstärktem Energieverbrauch gesetzt 

werden. Eine ökologisch und volkswirtschaftlich kontraproduktive Verschlechterung der 

Energieeffizienz lohnte sich mithin aus betriebswirtschaftlicher Perspektive.  

Um solche potenziellen Fehlanreize weitgehend zu vermeiden, sollten die 

Berechtigungsvoraussetzungen möglichst auf Produkt-, Prozess-, oder Branchenebene 

definiert werden, sodass die Qualifizierung für Entlastungen durch das einzelne Unternehmen 

weniger beeinflussbar ist. Hierdurch würde zudem Verzerrungen des Wettbewerbs innerhalb 

einer Branche, beispielsweise zwischen Unternehmen unterschiedlicher Größe, 

entgegengewirkt. Diese entstünden, wenn manche Unternehmen einer Branche den zur 

Entlastung berechtigenden Schwellenwert erreichen, wohingegen andere – kleinere oder 

energieeffizienter arbeitende – unterhalb des Schwellenwertes blieben und daher signifikant 

höhere spezifische Energiekosten zu tragen hätten. 

Anreize zur Steigerung der Energieef f izienz erhalten  

157. Die Gewährung von Entlastungen zur Vermeidung von Carbon Leakage darf nicht dazu 

führen, dass wirtschaftliche Potenziale zur Senkung des Energieverbrauchs und 

Treibhausgasausstoßes ungenutzt bleiben. Wichtig für den Erhalt von (ökonomischen) 

Anreizen für Effizienzverbesserungen ist ein starkes marginales Emissionspreissignal. Hierzu 

bietet sich, soweit administrativ praktikabel, insbesondere die Begrenzung des begünstigten 

Energieverbrauchs durch den Einsatz von produktspezifischen Benchmarks an. Die 

Benchmarks geben den entlastungsfähigen Energieverbrauch (bzw. die kostenlos zugeteilte 

Menge Emissionszertifikate) je Tonne Produkt an. Energieverbrauchsmengen bzw. 

Treibhausgasemissionen oberhalb eines ambitionierten Benchmark-Wertes würden nicht oder 

in deutlich geringerem Maße entlastet. Ein an produktbezogenen Benchmarks bemessenes 

Entlastungsvolumen kann ferner dazu beitragen, Probleme und Fehlanreize bei der 
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Branchenzuordnung sowie Wettbewerbsverzerrungen zwischen heterogenen Unternehmen 

abzumildern. 

Entlastungen an Gegenleistungen koppeln  

158. Die regulatorischen Rahmenbedingungen sollten sicherstellen, dass wirtschaftliche 

Energieeffizienzpotenziale erschlossen werden. Einerseits kann ein hinreichend starkes 

marginales Energiepreissignal ökonomische Anreize hierfür setzen, andererseits können 

Maßnahmen zur Effizienzsteigerung auch direkt als Gegenleistung für die Gewährung von 

Entlastungen eingefordert werden (vgl. Tz. 149). Angesichts der oben aufgezeigten 

Hemmnisse für Energieeffizienzinvestitionen erscheinen Verpflichtungen zu Gegenleistungen 

selbst dann sinnvoll, wenn ein solches Preissignal vorhanden ist. 

Eine eher schwache Ausprägung direkter Gegenleistungen ist die Verpflichtung entlasteter 

Unternehmen zur Einführung eines Energiemanagementsystems bzw. adäquater 

Ersatzmaßnahmen. Das Identifizieren von wirtschaftlichen Effizienzpotenzialen mithilfe eines 

Energiemanagementsystems sichert jedoch nicht, dass diese auch tatsächlich erschlossen 

werden. Daher könnte verlangt werden, dass wirtschaftliche Maßnahmen zur 

Effizienzverbesserung umgesetzt werden müssen, um die Entlastungen (in vollem Umfang) 

zu erhalten. Hierzu müsste eine Wirtschaftlichkeitsschwelle definiert werden, ab der 

Maßnahmen verpflichtend sind. Die Praktikabilität eines solchen Ansatzes auf europäischer 

und nationaler Ebene gilt es weiter zu prüfen. 

2.5.2 Europäische Ebene 

159. Auf EU-Ebene bildet das europäische Emissionshandelssystem (EU ETS) das zentrale 

Instrument der Klimapolitik im Industriebereich. Durch die Verpflichtung von energieintensiven 

Industrieunternehmen zur Vorhaltung von Emissionszertifikaten entsprechend ihres 

Treibhausgasausstoßes wird zunächst eine Bepreisung von Treibhausgasemissionen 

erreicht, wodurch Anreize für deren Verminderung gesetzt werden sollen. Um der Gefahr von 

Nachteilen für die europäische Industrie im internationalen Wettbewerb und damit 

verbundenen Carbon-Leakage-Risiken zu begegnen, wurden die Regeln für die 

Zertifikatszuteilung jedoch so gestaltet, dass die Industrie weitgehend von effektiven 

Zusatzkosten entlastet wird. Neben einer Gratiszuteilung von Emissionszertifikaten können 

besonders stromintensive Industrieunternehmen auch eine finanzielle Kompensation für 

Kosten erhalten, die ihnen indirekt über den Strompreis durch den Emissionshandel entstehen. 

Die Regelungen zur Entlastung der Industrie stoßen auf Kritik, die sich sowohl an den Kriterien 

zur Abgrenzung (vermeintlich) Carbon Leakage gefährdeter Branchen als auch an der 

angewandten Methode zur kostenlosen Zertifikatszuteilung entzündet. 
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2.5.2.1 Kritische Bewertung der Carbon-Leakage-Kriterien 

Status Quo 

160. Im Rahmen der Erstallokation von Emissionszertifikaten im EU ETS wird derzeit 

zwischen drei Emittentengruppen unterschieden. Die Zuteilung während der Handelsperiode 

2013 bis 2020 erfolgt in Abhängigkeit von der Klassifizierung der emittierenden Anlage. 

Stromproduzenten müssen ihre Zertifikate grundsätzlich über Auktionen erwerben. 

Industrieunternehmen, deren internationale Wettbewerbsfähigkeit durch die partielle 

Ersteigerung von Zertifikaten als gefährdet angesehen wird, erhalten ihren Bedarf an 

Emissionszertifikaten weitgehend – wenn auch nicht vollständig – kostenfrei zugeteilt (DEHSt 

2014). Alle weiteren Industrieunternehmen, die dem EU ETS unterliegen, erhalten zunächst 

80 % ihres errechneten Zertifikatsbedarfs gratis zugeteilt. Dieser Anteil sinkt bis zum Ende der 

aktuellen Handelsperiode im Jahr 2020 auf 30 % ab und soll gemäß des aktuellen 

Kommissionsvorschlags zur Reform des EU ETS (Europäische Kommission 2015b) auf 

diesem Niveau fixiert werden. Der Zertifikatsbedarf eines Unternehmens wird dabei auf Basis 

historischer Produktionsmengen sowie produktspezifischer Benchmark-CO2-Intensitäten 

berechnet. 

161. Die Aufnahme in die Carbon-Leakage-Liste, welche die als gefährdet angenommenen 

Branchen führt, basiert auf den Kriterien Handelsintensität und Kostenbelastung durch das 

EU ETS. Qualifiziert für die Liste sind Branchen, bei denen entweder die Handelsintensität 

oder die durch den Emissionshandel entstehende zusätzliche Kostenbelastung (gemessen als 

Anteil an der Bruttowertschöpfung) den Schwellenwert von 30 % übersteigt. Der ermittelte 

Kostenanstieg umfasst dabei sowohl direkte Kosten durch den Kauf von Zertifikaten zur 

Abdeckung der Emissionen vor Ort als auch indirekte Kosten durch die Überwälzung von 

Emissionskosten in der Stromerzeugung. Die Handelsintensität einer Branche ist als Summe 

von Exporten und Importen geteilt durch die Summe von Importen und heimischer Produktion 

definiert. Zudem wird ein kombiniertes quantitatives Kriterium angewendet: Branchen mit einer 

Handelsintensität von über 10 % und einer Kostenbelastung von mindestens 5 % gelten 

ebenfalls als Leakage gefährdet. Ferner können Branchen noch auf Basis einer qualitativen 

Bewertung, deren Kriterien die branchenspezifische Markt- und Gewinnsituation sowie das 

Emissionsvermeidungspotenzial umfassen, in die Liste aufgenommen werden (s. 

Emissionshandels-Richtlinie 2003/87/EG). Gemäß dieser quantitativen Kriterien und der 

qualitativen Bewertung fanden circa 60 % aller Branchen, die für etwa 95 % aller industriellen 

Emissionen im EU ETS verantwortlich sind, Eingang in die Carbon-Leakage-Liste 

(Europäische Kommission 2015a; de BRUYN et al. 2013, S. 5). 

Die mithin sehr weite Auslegung einer Leakage-Gefährdung ruft Kritik hervor (z. B. MARTIN 

et al. 2014; de BRUYN et al. 2013). Diese betrifft insbesondere die eindimensionalen 

Schwellenwerte. Weder ein hoher CO2-Kostenanteil noch eine hohe Handelsintensität allein 

implizieren ernsthafte Carbon-Leakage-Gefahren. So ist von geringer Leakage-Gefahr 
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auszugehen, wenn ein Produkt zwar intensiv gehandelt wird, die CO2-Kosten jedoch nur einen 

vernachlässigbaren Anteil der gesamten Produktionskosten ausmachen. Wird ein Produkt 

kaum international gehandelt, beispielsweise aufgrund hoher Transportkosten, führt auch eine 

substanzielle Kostensteigerung kaum zu einer Produktionsverlagerung ins Ausland. In 

letztgenanntem Fall sind allerdings noch mögliche Wirkungen auf nachgelagerten 

Wertschöpfungsstufen, die eine höhere Handelsintensität aufweisen, durch verteuerte 

Vorleistungen zu berücksichtigen. Die große Mehrheit aller Branchen auf der Leakage-Liste 

qualifiziert sich indes über das Handelskriterium. Bei vielen dieser Branchen beträgt die 

zusätzliche Kostenbelastung bei Verzicht auf eine Gratiszuteilung weniger als 1 % der 

Bruttowertschöpfung (Europäische Kommission 2014d; 2014a). Auch wenn die jeweiligen 

absoluten Emissionen dieser Branchen meist vergleichsweise gering sind, machen sie 

kumuliert jedoch circa ein Viertel der gesamten im EU ETS erfassten Emissionen der Industrie 

aus (de BRUYN et al. 2013, S. 20). 

Anders als die Carbon-Leakage-Liste für die Zertifikatszuteilung enthalten die Bedingungen 

für die – durch die Nationalstaaten optional zu gewährende – Kompensation von EU ETS 

bedingten Strompreiserhöhungen lediglich ein quantitatives Kriterium. Um zur 

Strompreiskompensation berechtigt zu sein, müssen Branchen das kombinierte Kriterium aus 

Handelsintensität (10 %) und indirekter (d. h. über den Strompreis) zusätzlicher 

Kostenbelastung (5 %) erfüllen oder auf Antrag in einer qualitativen Prüfung als Leakage 

gefährdet eingestuft werden (Europäische Kommission 2012a). 

162. Ein weiterer Kritikpunkt setzt an der Berechnung der Kostenbelastung durch das 

EU ETS an. Wie bei der Erstellung der Carbon-Leakage-Liste für die Jahre 2013 und 2014, 

wurde auch für den Zeitraum von 2015 bis 2019 ein Zertifikatspreis von 30 €/t CO2 zugrunde 

gelegt, obwohl sowohl der aktuelle als auch der für die nächste Dekade prognostizierte 

Zertifikatspreis weit unterhalb dieses Wertes liegt. Ferner wird für die Berechnung der 

Kostenbelastung von einem höheren Zertifikatzukaufbedarf ausgegangen als derzeit 

realistisch erscheint (de BRUYN et al. 2013, S. 23 ff.). Bei der Berechnung der 

Handelsintensität ist zu kritisieren, dass mit dem EU ETS vergleichbare klimapolitische 

Maßnahmen in Ländern außerhalb der EU nicht hinreichend Berücksichtigung finden (ebd., 

S. 28 ff.). Ergreifen Länder außerhalb der EU vergleichbare Maßnahmen, besteht kein 

klimaregulatorisches Gefälle mehr, sodass der Wert für die Handelsintensität um den Handel 

mit Staaten mit ähnlichem klimapolitischem Ambitionsniveau korrigiert werden sollte. 

Reformoptionen 

163. Eine Reform des Verfahrens zur Bestimmung Leakage gefährdeter Branchen sollte 

daher einerseits realistische Annahmen hinsichtlich der tatsächlichen Kostenbelastung durch 

den Emissionshandel zugrunde legen und andererseits auf Handelsbeziehungen mit Staaten, 

zu denen ein tatsächliches klimapolitisches Gefälle besteht, fokussieren. Auf Basis 

solchermaßen realitätsnäher ermittelter Werte für die Handelsintensität und Kostenbelastung 
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sollte auch die Anwendung dieser Kriterien verschärft werden, um eine den tatsächlichen 

Gefahren adäquatere Leakage-Liste erstellen zu können.  

Branchen, die mit der Begründung von Leakage-Gefahren von der Auktionierung weitgehend 

ausgenommen werden, sollten sowohl im internationalen Wettbewerb stehen als auch spürbar 

in ihren Kosten betroffen sein. Die Bedingungen für die Gratiszuteilung von 

Emissionszertifikaten würden sich damit stärker an jenen für die Strompreiskompensation 

orientieren. Dabei sollten die Schwellenwerte für die automatische Zuordnung zur Leakage-

Liste hinreichend anspruchsvoll sein, um nicht implizit eine pauschale 

Wettbewerbsgefährdung der europäischen Industrie zu unterstellen. Für Branchen, die diese 

Schwellenwerte nicht erreichen, aber bei denen eine Leakage-Gefährdung auch nicht 

auszuschließen ist, sollte eine qualitative Bewertung auf Basis einer standardisierten 

Verfahrensweise durchgeführt werden (GRAICHEN et al. 2013). Eine solche Bewertung kann 

gerade auch für jene energieintensiven Branchen erfolgen, die selbst eine vergleichsweise 

niedrige Handelsintensität aufweisen, aber bei denen sich ein Kostenanstieg durch den 

Emissionshandel nachteilig auf die Wettbewerbsfähigkeit nachgelagerter 

Wertschöpfungsstufen auswirken kann (FELBERMAYR et al. 2013). 

164. Mit Blick auf die Systematik zur Bestimmung der Carbon-Leakage-Gefährdung stellt 

der von der Europäischen Kommission am 15. Juli 2015 vorgelegte Reformvorschlag 

(Europäische Kommission 2015b) für die vierte Handelsperiode des EU ETS (2021 – 2030) im 

Grundsatz eine Verbesserung dar. Er sieht nur noch ein kombiniertes quantitatives Kriterium 

vor. Dieses ergibt sich aus der Multiplikation von Handels- und CO2-Intensität (kg CO2 je Euro 

Bruttowertschöpfung). Liegt dieser Wert für eine Branche oberhalb von 0,2, werden für dessen 

Produktion Zertifikate in voller Höhe der Benchmark-CO2-Intensität kostenlos zugeteilt. Für 

Branchen, bei denen dieser Wert bei mindestens 0,18, jedoch nicht oberhalb von 0,2 liegt, ist 

eine Gratisallokation in voller Höhe nach einer qualitativen Prüfung möglich. Für die übrigen 

Produkte, die nicht Eingang in die Carbon-Leakage-Liste finden, liegt die kostenlose Allokation 

weiterhin bei 30 % der Benchmark-CO2-Intensität. 

Angesichts des sehr niedrigen Schwellenwertes des kombinierten Kriteriums würde eine 

solche Reform die Zielgenauigkeit der Regelungen zum Schutz vor Carbon Leakage allerdings 

nicht maßgeblich erhöhen. Hierdurch würde die Carbon-Leakage-Liste zwar um circa zwei 

Drittel auf etwa 50 verbleibende Branchen verkürzt. Betroffen von einer Streichung wären 

indes vor allem Branchen mit hoher Handelsintensität, aber sehr geringer zusätzlicher 

Kostenbelastung durch den Emissionshandel. Diese Branchen repräsentieren allerdings 

lediglich etwa 2 % der vom EU ETS erfassten Emissionen der Industrie (Europäische 

Kommission 2015a).  

Der Schwellenwert, der automatisch zu einer vollständigen Gratisallokation berechtigt, sollte 

daher deutlich höher ausfallen, um die Zielgenauigkeit der Carbon-Leakage-Liste zu 

verbessern und Windfall-Profite bzw. Mitnahmeeffekte zu reduzieren. Auch das Impact 
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Assessment für die EU ETS-Reform geht erst bei deutlich höheren Werten für das kombinierte 

Kriterium von hoher bzw. sehr hoher Carbon-Leakage-Gefahr aus. Leakage gefährdete 

Branchen, die einen ambitionierteren Schwellenwert nicht erreichen, könnten weiterhin über 

eine qualitative Prüfung in die Liste aufgenommen werden. Dies könnte erneut auf sehr 

emissions- und energieintensive Branchen zutreffen, deren Produkte lediglich indirekt über 

nachgelagerte Wertschöpfungsstufen im internationalen Wettbewerb stehen (s. Tz. 117 ff.). 

Ferner kann die im Impact Assessment positiv bewertete, im Kommissionsvorschlag jedoch 

nicht aufgegriffene Option einer Abstufung der Leakage-Gefährdung zu einem treffgenaueren 

Schutz vor Carbon Leakage beitragen. Hierdurch ließe sich der Umfang der Gratiszuteilung 

von Zertifikaten nach Maßgabe der (mittels mehrerer Schwellenwerte) ermittelten 

Wettbewerbsgefährdung staffeln, wie es beispielsweise im kalifornischen 

Emissionshandelssystem angelegt ist. 

165. Auch Vorschläge einer tiefer greifenden Reform der angelegten Kriterien sollten nicht 

vorschnell verworfen und zumindest weiterhin auf ihre Eignung geprüft werden. So wäre die 

Preiselastizität der internationalen Handelsströme bzw. die Fähigkeit zum Durchreichen von 

Zertifikatskosten (ohne dabei signifikant Marktanteile zu verlieren) ein grundsätzlich besserer 

Indikator für die Wettbewerbsintensität einer Branche (FELBERMAYR et al. 2013; AICHELE 

et al. 2014). Durch Nutzung eines solchen Indikators könnten beispielsweise Branchen, deren 

Handelsintensität insgesamt zwar hoch, deren tatsächliche preisliche Wettbewerbsintensität 

aufgrund starker Produktdifferenzierung jedoch eher gering ist, hinsichtlich ihrer Leakage-

Gefährdung herabgestuft werden. Allerdings ist seine Ermittlung und Anwendung auch 

wesentlich komplexer und kontroverser. 

2.5.2.2 Kritische Bewertung der Zuteilungsmethode 

Status Quo 

166. Für Unternehmen in Branchen, die als Carbon Leakage gefährdet klassifiziert sind, wird 

in der dritten Handelsperiode des EU ETS (2013 – 2020) die Menge kostenlos zugeteilter 

Zertifikate auf Basis historischer Produktionsmengen und eines produktspezifischen Effizienz-

Benchmarks berechnet. Ein ähnliches Verfahren wie bei der Gratisallokation von 

Emissionsrechten wird auch für die Kompensation von emissionshandelsbedingten 

Stromkostensteigerungen angewandt. Die finanzielle Kompensation, die von den 

Mitgliedstaaten an die betroffenen inländischen Unternehmen gezahlt werden kann, bemisst 

sich ebenfalls an historischen Produktionsvolumina und Stromverbrauchsbenchmarks. 

Grundsätzlich werden vom Emissionshandel betroffene Unternehmen versuchen, die ihnen 

bei der Produktion für die Vorhaltung von Zertifikaten entstehenden Kosten einzupreisen. 

Wenn die Unternehmen die Zertifikatskosten aufgrund intensiven internationalen Wettbewerbs 

nicht ohne signifikanten Verlust von Marktanteilen weiterreichen können, verschlechtert sich 

die Wirtschaftlichkeit der heimischen Produktion, sofern die Zertifikate erworben werden 
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müssen. Die Gratiszuteilung soll daher Gewinneinbußen und sich daraus ergebende Anreize 

zur Produktionsverlagerung verhindern. Aufgrund der nicht von der aktuellen 

Produktionsmenge abhängigen Zuteilung verbleiben allerdings Anreize, die Zertifikatskosten 

einzupreisen und gegebenenfalls einen preisinduzierten Nachfrage- und Produktionsrückgang 

in Kauf zu nehmen, da die dabei frei werdenden Zertifikate veräußert werden können. Somit 

kann die derzeitige Ausgestaltung der Gratiszuteilung von Zertifikaten Anreize zum 

Produktionsleakage nicht vollständig eliminieren. Dies gilt insbesondere bei hohen 

Zertifikatspreisen, wenn die Zertifikatskosten in Relation zur Gewinnmarge hoch sind und 

wenn Unternehmen über ungenutzte Kapazitäten im regulatorischen Ausland verfügen, in 

welche die Produktion verlagert werden kann. Die Erwartung einer Kürzung der 

Gratiszuteilung in der nachfolgenden Handelsperiode vermindert indes den Anreiz zur vollen 

Einpreisung der Zertifikatskosten, wenn hierdurch die gegenwärtige Absatz- bzw. 

Produktionsmenge sinken könnte. Zudem werden die Spielräume für eine Drosselung der 

heimischen Produktion dadurch begrenzt, dass bei Unterschreiten eines gewissen 

Produktionsniveaus die Gratiszuteilung unmittelbar reduziert wird. Bei Schließung von 

Produktionsstätten entfällt das Anrecht auf die kostenlose Zertifikatszuteilung, wodurch auch 

die Anreize zum Investitionsleakage verringert werden.  

Sofern Unternehmen aus diesen Erwägungen auf die (vollständige) Weitergabe des 

Emissionspreissignals verzichten, werden allerdings die Anreize zur nachfrageseitigen 

Substitution energieintensiver Produkte vermindert. Es bestünden lediglich Anreize für 

Industrieunternehmen, durch Prozessverbesserungen und gegebenenfalls 

Brennstoffsubstitution ihre Emissionen zu mindern, da die hierdurch eingesparten 

Emissionszertifikate in vollem Umfang gewinnwirksam werden. Nachfolgend werden zwei 

alternative Zertifikatszuteilungsmethoden sowie sie jeweils ergänzende Instrumente knapp 

diskutiert, welche die Schwächen des bisherigen Ansatzes aufgreifen und diesen in der vierten 

Handelsperiode des EU ETS (2021 – 2030) ablösen könnten. 

Vol lauktionierung und Grenzausgleichsmaßnahmen  

167. Grenzausgleichsmaßnahmen bei gleichzeitiger vollständiger Verauktionierung von 

Emissionszertifikaten stellen eine Alternative zur kostenlosen Zertifikatszuteilung an Branchen 

dar, die als Carbon Leakage gefährdet gelten (z. B. BRANGER und QUIRION 2014; DISSOU 

und EYLAND 2011; KUIK und HOFKES 2010; BECKER et al. 2013; ISMER und NEUHOFF 

2007; CONDON und IGNACIUK 2013; MONJON und QUIRION 2010). Unter 

Grenzausgleichsmaßnahmen wird die Korrektur der Preise importierter und exportierter 

energieintensiver Produkte um eine Klimakomponente verstanden. Im Falle des EU ETS 

entspricht diese Klimakomponente den Kosten, die europäischen Unternehmen durch die 

Verpflichtung zur Vorhaltung von Emissionsrechten entstehen. Um Wettbewerbsverzerrungen 

auf dem heimischen Markt zu mindern, würden Einfuhren von Produkten aus Ländern, die 

keine vergleichbare klimapolitische Regulierung aufweisen, finanziell belastet. Dies kann 
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entweder über eine direkte Abgabe oder die Verpflichtung zum Kauf von Emissionszertifikaten 

erfolgen. Ausfuhren von Produkten, die als Leakage gefährdet bewertet wurden, würden 

entsprechend finanziell entlastet, um ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen 

Märkten zu sichern. Aufgrund des mit Grenzausgleichsmaßnahmen verbundenen hohen 

administrativen Aufwands wären sie auf relativ wenige, sehr emissionsintensive und 

gleichzeitig im internationalen Wettbewerb stehende Produkte zu beschränken. Auch bei 

Grenzausgleichsmaßnahmen sollte die Höhe des finanziellen Grenzausgleichs an 

produktspezifischen Benchmarks orientiert werden.  

Sowohl Produktions- als auch Investitionsleakage begünstigende Anreizstrukturen würden 

durch Grenzausgleichsmaßnahmen weitestgehend vermieden. Wird die finanzielle 

Kompensation bei Produktausfuhren an Benchmarks und nicht an den tatsächlich 

entstandenen Zertifikatskosten orientiert, würden auch vornehmlich exportierende Hersteller 

angereizt möglichst emissionseffizient zu produzieren. Durch Erhalt des 

Emissionspreissignals könnten Grenzausgleichsmaßnahmen zudem auf dem heimischen 

Markt allokativ effiziente Marktreaktionen induzieren, das heißt eine preisbedingte 

Nachfrageverlagerung zugunsten weniger emissionsintensiver Güter.  

168. Diesen theoretischen Stärken von Grenzausgleichsmaßnahmen als Instrument zur 

Korrektur eines klimapolitischen Regulierungsgefälles stehen in der Praxis jedoch auch 

erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Dies betrifft einerseits methodische Herausforderungen, 

wie beispielsweise die Berechnung der Grenzausgleichshöhe. Kontrovers sind andererseits 

insbesondere auch die Einschätzungen hinsichtlich der Vereinbarkeit von 

Grenzausgleichsmaßnahmen mit internationalem Handelsrecht. Zudem stoßen sie auf 

erheblichen politischen Widerstand internationaler Handelspartner, sodass handelspolitische 

Gegenreaktionen befürchtet werden. Gerade aus letztgenannten Gründen werden 

Grenzausgleichsmaßnahmen derzeit geringe Realisierungschancen eingeräumt. Vor diesem 

Hintergrund sollte im Zuge der Reform des EU ETS der nachfolgenden Option verstärkte 

Beachtung geschenkt werden.  

Output basierte Al lokation und Konsumabgabe für treibhausgasintensive 

Güter 

169. Der wesentliche Unterschied zwischen der Output basierten (oder auch dynamischen) 

Allokation von Emissionszertifikaten und der bisher im EU ETS angewandten 

Zuteilungsmethode liegt darin, dass das Volumen kostenlos zugeteilter Zertifikate nicht auf 

Basis historischer, sondern aktueller Produktionsmengen festgelegt wird (BORKENT et al. 

2014; QUIRION 2009; MONJON und QUIRION 2011). Die Zertifikatsmenge sollte dabei 

weiterhin anhand produktspezifischer Benchmarks ermittelt werden. Das den Unternehmen 

gratis zur Verfügung gestellte Zertifikatsbudget steht somit nicht bereits am Anfang einer 

Handelsperiode fest, sondern variiert in Abhängigkeit von ihrem wirtschaftlichen 

Aktivitätsniveau.  
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Da mit einer Ausweitung der Produktion ein Anrecht auf zusätzliche Gratiszertifikate 

einhergeht, ändert sich auch das Preissetzungskalkül der Unternehmen. Der Wert der mit 

einer zusätzlichen Produktionseinheit hinzukommenden Gratiszertifikate wird nicht in das 

Produkt eingepreist, da dem Unternehmen keine (Opportunitäts-)Kosten durch die Nutzung 

dieser Zertifikatsmenge entstehen. Dies hat einerseits zur Folge, dass Gefahren von 

Produktionsleakage gemindert werden. Andererseits findet auch keine (bzw. eine 

abgeschwächte) Veränderung der relativen Preisstrukturen zugunsten klimafreundlicher 

Produkte statt. Allokative Effizienz, das heißt eine preisinduzierte Verschiebung der Nachfrage 

in Richtung klimaverträglicherer Konsummuster, wird somit nicht erreicht (vgl. Tz. 155). Der 

Anreiz, die Produktionsprozesse energieeffizienter zu gestalten, bleibt hingegen 

vollumfänglich erhalten, weil dadurch die Notwendigkeit zum Zertifikatszukauf verringert bzw. 

die Menge überschüssiger, zu verkaufender Zertifikate ansteigt. 

170. Neben der effektiven Minderung von sowohl Produktions- als auch Investitionsleakage-

Risiken, läge ein weiterer Vorteil der Output basierten Zertifikatsallokation in ihrer größeren 

Robustheit gegenüber unerwarteten gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen. Wie das Beispiel 

der europäischen Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt, können anhaltende Abweichungen vom 

prognostizierten wirtschaftlichen Wachstumspfad die Anreizwirkung des Instruments 

Emissionshandel – durch einen massiven Verfall der Zertifikatspreise aufgrund des 

auflaufenden Zertifikatsüberangebots – dauerhaft beschädigen. Bei Output basierter 

Allokation nimmt der Umfang gratis zugeteilter Zertifikate im Falle eines krisenbedingten 

industriellen Produktionsrückgangs ab. Würden die „eingesparten“ Zertifikate direkt der MSR 

(oder einer anderen Reserve) zugeführt, könnte eine schnellere und passgenauere Steuerung 

des im Markt befindlichen Zertifikatsvolumens erreicht werden. Hierdurch könnte 

voraussichtlich die Stabilität des Zertifikatspreises und damit die Investitionssicherheit von 

Projekten zur Treibhausgasminderung verbessert werden. Dabei muss jedoch gewährleistet 

bleiben, dass ein stärkeres Wirtschaftswachstum als prognostiziert nicht zum Verfehlen der 

Emissionsreduktionsziele führt. Dies könnte, wie es bereits im derzeitigen System der Fall ist, 

durch Anwendung eines Korrekturfaktors erreicht werden: Übersteigt das Produktionsvolumen 

die Erwartungen und stehen nicht mehr ausreichend Emissionszertifikate aus der Reserve zur 

Verfügung, wird die produktspezifische Gratiszuteilung gekürzt.  

171. Der Allokationsmechanismus für die gegenwärtige dritte Handelsperiode des EU ETS 

stellt faktisch eine Mischform aus pauschalisierter bzw. fixer und Output basierter bzw. 

dynamischer Gratiszuteilung dar. Zwar ist die Zuteilung von Gratiszertifikaten innerhalb der 

dritten Handelsperiode weitgehend unabhängig von der Produktionsaktivität in diesem 

Zeitraum, jedoch bestimmen diese Produktionsvolumina – bei Beibehaltung der 

Zuteilungsmethode – die in der nächsten Handelsperiode verfügbaren Gratiszertifikate. Somit 

bewegt sich das strategische und Preissetzungsverhalten der betroffenen 

Industrieunternehmen zwischen den für die beiden Zuteilungsmethoden zu erwartenden 

Verhaltensweisen. Letztlich sichert die aktuelle Zuteilungsmethode so weder allokative 
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Effizienz noch eine effektive Vermeidung von Produktionsleakage. Der seitens der 

Kommission für die vierte Handelsperiode vorgeschlagene Allokationsmechanismus bleibt in 

dieser Grundstruktur unverändert, das heißt er orientiert sich an historischen 

Produktionsvolumina. Durch eine geplante Anpassung der Zertifikatsallokation an aktualisierte 

Produktionsdaten zur Mitte der Handelsperiode sowie flexiblere Regeln zur Anpassung der 

Allokation an signifikante Änderungen der laufenden Produktionsmenge macht er jedoch einen 

Schritt in Richtung dynamischer Allokation. 

172. Um die wesentliche Schwachstelle Output basierter Zertifikatszuteilung, ihre 

mangelhafte allokative Effizienz, zu kompensieren, wäre eine komplementäre 

verbrauchsseitige Treibhausgasbepreisung erforderlich. Hierzu böte sich als Ergänzung des 

EU ETS eine EU-weite konsumbasierte Abgabe auf besonders energie- bzw. 

emissionsintensive Materialien, die am stärksten von der Gratiszertifikatsallokation profitieren, 

an (ACWORTH et al. 2014; NEUHOFF et al. 2015). Die Höhe der Abgabe würde sich nach 

dem CO2-Zertifikatspreis und den – bei Verwendung bester verfügbarer Technik – spezifischen 

Treibhausgasemissionen bei der Herstellung der Materialien richten, wobei für letztere auf die 

produktspezifischen Benchmarks des EU ETS zurückgegriffen werden sollte (ebd.). Damit 

kann für die Verbraucher emissionsintensiver Materialien das CO2-Preissignal 

wiederhergestellt werden, das durch die Output basierte Allokation ansonsten auf der 

Verwendungsseite verloren ginge bzw. stark abgeschwächt würde. Durch die Kopplung an die 

Benchmarks und den Zertifikatspreis des EU ETS findet eine exakte Kompensation statt.  

Um Carbon-Leakage-Gefahren zu vermeiden, würde die Abgabe gleichermaßen auf heimisch 

produzierte als auch importierte Güter erhoben, wohingegen exportierte Güter nicht belastet 

würden (ACWORTH et al. 2014; NEUHOFF et al. 2015). Somit enthalten die Preise aller Güter 

auf dem heimischen Markt, unabhängig von ihrem Herkunftsland, eine Klimakomponente, 

während (effizient produzierte) europäische Produkte keinen durch das EU ETS verursachten 

Nachteil auf dem Weltmarkt erfahren.  

Die konsumbasierte Klimaabgabe könnte ähnlich bestehender Verbrauchssteuern, wie 

beispielsweise auf Tabak oder Alkohol, ausgestaltet werden (ACWORTH et al. 2014; 

NEUHOFF et al. 2015). Die Zahlungsverpflichtung kann somit entlang der 

Wertschöpfungsketten weitergereicht werden. Für importierte weiterverarbeitete Produkte, die 

größere Mengen emissionsintensiv hergestellter Materialien enthalten, wäre die Abgabe 

ebenfalls zu entrichten. Abführungspflichtig wird die Abgabe, sobald die emissionsintensiven 

Materialien von der Produktions- in die – europäische – Konsumsphäre übertreten. Hierdurch 

wird gewährleistet, dass die Verbraucher die Klimakosten verschiedener Produktalternativen 

bei ihren Konsumentscheidungen berücksichtigen, auch wenn diese nicht in den Produktions- 

bzw. Importpreisen enthalten sind. Durch die Anknüpfung der Abgabe an den Eintritt in die 

Konsumsphäre kann auch dem in der Carbon-Leakage-Debatte vorgebrachten 

Wertschöpfungskettenargument (vgl. Tz. 117 ff.) Rechnung getragen werden. 
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173. Die Kombination von Output basierter freier Allokation von Emissionsrechten mit einer 

konsumorientierten Abgabe für besonders energie- und emissionsintensive Materialien könnte 

effektiv Carbon-Leakage-Risiken vermindern und würde gleichzeitig finanzielle Anreize zur 

Treibhausgasreduktion auf der Produktionsseite (durch effizientere Herstellungsprozesse und 

Brennstoffwechsel) und der Verbrauchsseite (durch Substitution und effizienten Einsatz 

emissionsintensiver Güter) setzen. Abschließend sei noch betont, dass die Einführung einer 

solchen Instrumentenkombination auch mit der vom SRU begrüßten mehrstufigen Carbon-

Leakage-Klassifikation vereinbar ist. In Branchen mit mittleren und geringen Leakage-Risiken, 

deren Produkte nicht mit der Konsumabgabe belegt werden, würde das Emissionspreissignal 

aufgrund der reduzierten Gratisallokation zumindest partiell weitergereicht und Anreize zur 

effizienten Materialverwendung gesetzt.  

Allerdings stellen sich hinsichtlich der Implementierung einer das EU ETS ergänzenden 

Konsumabgabe derzeit auch noch einige ungelöste rechtliche, administrative sowie 

methodische Fragen. So gilt es vertieft zu prüfen, ob und wie durch eine diskriminierungsfreie 

Ausgestaltung der Konsumabgabe handelsrechtlichen und -politischen Bedenken erfolgreich, 

erfolgreicher als bei Grenzausgleichsmaßnahmen, begegnet werden kann. Auch sind die 

Vorteile einer sachgerechten und anreizkompatiblen Treibhausgasbepreisung gegen die 

administrativen Kosten dieser Bepreisungsvariante abzuwägen. Allerdings werden viele der 

erforderlichen Daten derzeit bereits ohnehin erfasst, sodass diese Kosten voraussichtlich nicht 

prohibitiv hoch sein würden. Letztlich muss der Ertrag der Einführung dieses Instruments, in 

Form einer verbesserten klimapolitischen Lenkungswirkung bei effektivem Carbon-Leakage-

Schutz, die damit verbundenen Kosten übersteigen. Um den administrativen Aufwand 

möglichst gering zu halten, sollte sich die Abgabe grundsätzlich auf wenige besonders 

treibhausgasintensive Materialien beschränken, die allerdings einen Großteil der gesamten 

industriellen Emissionen ausmachen. 

174. Angesichts der Schwächen der derzeitigen Ausgestaltung des Emissionshandels, der 

voraussichtlich noch für längere Zeit bestehenden Differenzen in regionalen CO2-Preisen 

sowie der Widerstände gegenüber Grenzausgleichsmaßnahmen empfiehlt der SRU mit Blick 

auf die Reform des EU ETS für die vierte Handelsperiode die Option einer Konsumabgabe 

ergänzend zu einer stärker Output basierten Zertifikatsallokation sorgfältig zu prüfen. Dazu 

sollten auch Erfahrungen mit ähnlichen Ansätzen in anderen Ländern intensiv verfolgt und 

ausgewertet werden. Nichtsdestotrotz sollten Grenzausgleichsmaßnahmen als Alternative 

nicht vorschnell vollständig verworfen werden. 

2.5.3 Nationale Ausnahmetatbestände 

175. Auf nationaler Ebene ist die Landschaft von Ausnahmen und Begünstigungen deutlich 

unübersichtlicher als im Kontext des EU ETS. Die deutsche Industrie profitiert von einer 

Vielzahl energiepolitischer Vergünstigen (beispielsweise bei der EEG-Umlage, der Strom- und 

Energiesteuer, der KWK-Umlage, der Offshore-Haftungsumlage, bei den Netzentgelten). 
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Diese werden oftmals auch mit Verweis auf Carbon-Leakage-Gefahren und Sorgen um die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit begründet. Trotz dieses Begründungskontextes weisen 

die Berechtigungsvoraussetzungen häufig keinen Bezug zu plausiblen Kriterien für die 

Beurteilung einer Wettbewerbsfähigkeits- bzw. Carbon-Leakage-Gefährdung auf. Ferner geht 

die gegenwärtige Ausgestaltung der Begünstigungen oftmals mit Fehlanreizen und 

verzerrenden Wirkungen einher.  

Grundsätzlich empfiehlt der SRU eine kritische Überprüfung der zahlreichen 

energiepolitischen Privilegien der Industrie. Diese sollte mit Blick auf die kumulativen 

Wirkungen der verschiedenen klima- und energiepolitischen Be- und Entlastungen erfolgen. 

Wo Entlastungen nicht stichhaltig unter Verweis auf ungerechtfertigte Wettbewerbsnachteile 

und Carbon-Leakage-Risiken begründet werden können, sollten sie abgeschafft oder 

eingeschränkt werden. Wo sie berechtigt sind, sollten sie auf das notwendige Maß begrenzt 

bleiben. Zudem ist darauf zu achten, dass die Ausgestaltung der Entlastungen wirksame 

Anreize setzt, die vorhandenen wirtschaftlichen Effizienzpotenziale zu erschließen.  

176. Unter Bezugnahme auf die in Abschnitt 2.5.1 definierten Kriterien werden nachfolgend 

exemplarisch einige Schwachstellen und Reformoptionen der gegenwärtigen Ausgestaltung 

von energiepolitischen Entlastungen in Deutschland skizziert. 

Noch viel mehr als für die europäische Ebene gilt für die nationalen Entlastungen, dass die 

Berechtigungsvoraussetzungen keinen zieladäquaten Bezug auf Wettbewerbsfähigkeits-

Gefährdungen oder Leakage-Risiken erkennen lassen (GAWEL und KLASSERT 2013; 

GAWEL und PURKUS 2015). Sowohl bei den Netzentgelten, der KWK-Umlage als auch der 

Offshore-Haftungsumlage wird nur auf die Stromkostenintensität sowie die absolute 

Abnahmemenge rekurriert. Auch bei der Stromsteuer werden zusätzliche Entlastungen über 

die generelle Entlastung des produzierenden Gewerbes hinaus anhand von 

Belastungskriterien gewährt. Weder werden Handelsintensität oder Preiselastizität als 

quantitative Kriterien herangezogen, noch findet eine qualitative Prüfung von 

Wettbewerbswirkungen statt. Ernsthafte Gefährdungen der Wettbewerbsfähigkeit infolge einer 

Begrenzung der Entlastungen sind somit in vielen Fällen nicht zu erwarten. Eine Ausnahme 

bildet lediglich die – auch auf Druck der Europäischen Kommission 2014 nochmals reformierte 

– Besondere Ausgleichsregelung im EEG 2014. Doch auch hier ist der Begünstigtenkreis sehr 

weit gefasst und wurde im Zuge der Novellen fortlaufend vergrößert. Allein zwischen 2012 und 

2015 hat sich die Zahl der begünstigten Unternehmen des produzierenden Gewerbes auf 

2.052 etwa verdreifacht und die begünstigte Strommenge stieg um fast ein Fünftel auf 95 TWh 

(BMWi und BAFA 2015; FIEDLER und WRONSKI 2015). 

Sofern Wettbewerbsfähigkeits-Gefährdungen oder Leakage-Risiken als 

Rechtfertigungsgrundlage für Entlastungen angeführt werden, sind Begünstigtenkreis und 

Entlastungsumfang stringent und transparent an diesen Zielen auszurichten. Dies erfordert, 

die Berechtigungsvoraussetzungen um ein Kriterium für die Handelsauswirkungen eines 
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Energiekostenanstiegs zu erweitern. Hierbei kann teilweise auf bereits vorhandene, 

beispielsweise für die Strompreiskompensationsregelung erhobene Datengrundlagen 

zurückgegriffen werden (NEUHOFF et al. 2013; Agora Energiewende 2014). Dabei ist indes 

zu beachten, dass nationale energiepolitische Steuern und Abgaben auch die relative 

Wettbewerbsfähigkeit zwischen Unternehmen innerhalb der EU berühren. Daher sind EU-

interne Unterschiede in der energiepolitischen Regulierung aus wirtschaftspolitischer Sicht von 

Relevanz, obgleich EU-interne Verlagerungen keinen unmittelbaren Effekt auf die globalen 

Treibhausgasemissionen haben.  

Die Berechtigungsvoraussetzungen der verschiedenen nationalen Privilegierungstatbestände 

sollten, soweit sachlich gerechtfertigt, aus Gründen der Transparenz, Konsistenz und 

administrativen Handhabbarkeit weitgehend harmonisiert werden. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn sie sich auf die gleiche Legitimationsgrundlage berufen. Ferner könnte durch eine 

kriterienbasierte stärkere Staffelung des Privilegierungsumfangs eine Entlastung der nicht-

begünstigten Stromverbraucher erreicht werden, da hierdurch das finanzielle Gesamtvolumen 

der Privilegierungen sinken würde. 

177. Die Belastungsfunktionen für die energieverbrauchsbezogenen nationalen Umlagen 

enthalten Sprungstellen. Bei Überschreiten bestimmter unternehmensbezogener 

Schwellenwerte hinsichtlich der Energiekostenbelastung sinkt die absolute 

Abgabenbelastung. Für Unternehmen können damit kontraproduktive Anreize zur 

Energieverbrauchssteigerung einhergehen. § 94 EEG 2014 ermächtigt die Bundesregierung, 

standardisierte Stromverbrauchsreferenzwerte festzulegen. Sie sollte davon zeitnah und 

möglichst umfassend (sofern mit vertretbarem Aufwand ermittelbar) Gebrauch machen, um 

diese Fehlanreize zu eliminieren. Auch dabei kann teilweise auf die Vorarbeiten im Rahmen 

der Strompreiskompensationsregelung zurückgegriffen werden. 

178. Eine Gemeinsamkeit der derzeitigen nationalen Vergünstigungen ist, dass sie kein 

starkes marginales Energiepreissignal an die Industrieunternehmen aussenden. Daher 

könnten, soweit vorhanden, Stromverbrauchsreferenzwerte für eine Begrenzung des 

entlastungsfähigen Stromverbrauchs auf eine Menge, die einer stromeffizienten 

Produktionsweise entspricht, herangezogen werden. Hierdurch würde den Unternehmen ein 

ökonomischer Anreiz zur Steigerung ihrer Energieeffizienz gegeben. Stattdessen weist die 

durchschnittliche Belastung durch die verschiedenen Umlagen einen, hinsichtlich der 

abgenommenen Strommenge degressiven Verlauf auf, da die Entlastungen für den gesamten 

Energiebezug oberhalb eines fixen Selbstbehalts gewährt werden. Dadurch werden nicht nur 

ökonomische Effizienzanreize unterlaufen, sondern zudem werden kleinere Unternehmen 

einer Branche gegenüber größeren Wettbewerbern benachteiligt. Um brancheninterne 

Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern und damit Effizienzanreize auch bei jenen 

Unternehmen bestehen, die einen großen Teil ihres benötigten Stroms selbst produzieren, 
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sollten energiepolitische Abgaben auch den Eigenstromverbrauch angemessen, das heißt 

stärker als bisher, belasten.  

179. Auch wenn eine vollständig bruch- und verzerrungsfreie Gestaltung der Entlastungen 

praktisch nicht umzusetzen sein wird, ließen sich durch die Berücksichtigung der in 

Abschnitt 2.5.1 dargestellten Prinzipien die derzeit bestehenden Fehlanreize und 

Verzerrungen dennoch substanziell reduzieren. Letztlich gilt es, die Anreizkompatibilität der 

Regulierung und ihre administrative Praktikabilität, unter Berücksichtigung maßgeblicher 

rechtlicher Einschränkungen, abzuwägen. Unzweifelhaft ist jedoch, dass die gegenwärtige 

verzerrende und wenig zieladäquate Ausgestaltung erheblichen Spielraum für 

Verbesserungen lässt. 

2.6 Zusammenfassung und Empfehlungen 

180. Deutschland ist traditionell eine starke Industrienation. Das deutsche verarbeitende 

Gewerbe hat im EU-Vergleich eine hohe Bedeutung. Es trägt mit 22 % überdurchschnittlich 

zur deutschen Bruttowertschöpfung bei. Damit ist die Industrie von zentraler Bedeutung für 

Beschäftigung und Wohlstand. Gleichzeitig weist die Industrie mit knapp 30 % neben dem 

Verkehrssektor den höchsten Endenergieverbrauch aller Verbrauchssektoren auf. Damit fällt 

ihr eine zentrale Rolle in der Energiewende und bei der Erreichung der europäischen 

Klimaschutzziele zu. Diese besteht einerseits darin, ihren eigenen Energieverbrauch und 

Treibhausgasausstoß zu mindern, und andererseits, innovative, marktfähige energieeffiziente 

und klimaverträgliche Produkte und Prozesse zu entwickeln.  

Heterogene Industr ielandschaft erfordert dif ferenzierte Risikobetrachtung  

181. Im Rahmen der sektoralen Verteilung von klima- und energiepolitischen Belastungen 

wird häufig auf die besondere Betroffenheit der Industrie verwiesen. Durch anspruchsvolle 

klimapolitische Maßnahmen, die auch mit einer Verteuerung des Energieverbrauchs 

einhergehen können, drohe eine Schwächung der industriellen Basis Deutschlands. Zudem 

bestünde die Gefahr weitgehender ökologischer Wirkungslosigkeit aufgrund von Carbon 

Leakage als Folge einer Beeinträchtigung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der 

Industrie und daraus resultierenden Produktions- bzw. Standortverlagerungen. Eine 

pauschalisierte Argumentation wird der Komplexität der Thematik allerdings nicht gerecht und 

kann zu einer Überzeichnung von Leakage-Gefahren führen. Stattdessen ist eine 

differenzierte Betrachtung notwendig, welche die Heterogenität der verschiedenen Branchen 

berücksichtigt. 

Tatsächlich wird die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie von vielen Faktoren bestimmt. So sind 

ein stabiler Ordnungsrahmen, eine leistungsfähige Infrastruktur, Innovationspotenzial, ein 

gutes Ausbildungssystem und ein förderndes Arbeitsumfeld sowie die Versorgungssicherheit 

mit Energie und Rohstoffen als sehr relevant einzustufen. Insgesamt verfügt Deutschland im 

internationalen Vergleich über eine hohe Standortqualität. In der öffentlichen Debatte wird die 
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Höhe der Energiekosten, insbesondere der Stromkosten, jedoch als gravierender 

Standortnachteil thematisiert, der die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie 

entscheidend mindere und sogar zu einer substanziellen Deindustrialisierung Deutschlands 

führen könne. Dabei gilt allerdings, dass Energie nur für wenige Branchen ein zentraler 

Produktionskostenfaktor ist. So gelten beispielsweise Metallerzeugung, Nichteisen-Metalle, 

Papiergewerbe, Grundstoffchemie und Verarbeitung von Steine-Erden als energieintensiv. Für 

die Mehrheit der Branchen, wie zum Beispiel Maschinen- und Fahrzeugbau, sind 

Energiekosten – mit einer Größenordnung von maximal 2 % der Produktionskosten – von 

untergeordneter Bedeutung, sodass sie von Energiepreissteigerungen vergleichsweise wenig 

betroffen sind.  

Chancen einer ambit ionierten  Energieef f izienzpol it ik nutzen  

182. Für von Energiepreissteigerungen betroffene Industrieunternehmen stellt die 

Steigerung der Energieeffizienz eine Reaktionsmöglichkeit dar, um den Energiepreisanstieg 

zu kompensieren. Zahlreiche Studien belegen große noch vorhandene wirtschaftliche 

Energieeffizienzpotenziale, die jedoch aufgrund verschiedener Hemmnisse bislang nicht 

realisiert worden sind. Auf politischer Ebene existiert bereits eine Vielzahl von Maßnahmen 

zur Förderung der industriellen Energieeffizienz. Diese zeigen jedoch nicht immer die 

gewünschte und erforderliche Wirkung. Angesichts des notwendigen Reformbedarfs des 

Instrumentariums ist eine langfristig angelegte, integrierte Energieeffizienzpolitik erforderlich, 

die von verbindlichen Energieeffizienzzielvorgaben gestützt wird. Es bedarf eines kohärent 

ausgestalteten Instrumentenmix, bestehend aus ordnungsrechtlichen Standards, finanziellen 

Anreizen, förderpolitischen Elementen sowie Beratungs- und Informationsprogrammen. Dabei 

sollten die bestehenden erfolgreichen Politikinstrumente verstetigt, weiterentwickelt und 

nachgeschärft werden. Der SRU empfiehlt unter anderem, Anreize für die effektive Nutzung 

von Energie- und Umweltmanagementsystemen sowie die Etablierung von Energieeffizienz-

Netzwerken in Kombination mit Datenerhebungen und Benchmarking zu setzen. Darüber 

hinaus sind jedoch auch das Engagement der Unternehmen und die Selbstorganisation der 

Wirtschaft gefragt, denn dort sind die Kompetenz, die Vernetzung mittels der Verbände und 

vor allem das Vertrauen untereinander, welches besonders bei KMU eine Rolle spielt, 

vorhanden. Von hoher Relevanz für die Unternehmen sind für Investitionen im Bereich 

Energieeffizienz insbesondere eine langfristige Planbarkeit und stabile politische 

Rahmenbedingungen. 

Carbon-Leakage-Maßnahmen zielgenau ausgestalten  

183. Für einige sehr energieintensive, im internationalen Wettbewerb stehende Produkte ist 

von einer tatsächlichen Wettbewerbsgefährdung und Carbon-Leakage-Risiken infolge 

steigender Energiepreise auszugehen. Bei der Herstellung dieser Produkte können auch die 

immer noch vorhandenen Effizienzpotenziale einen substanziellen Energiepreisanstieg nicht 

hinreichend kompensieren. Die Zahl der wirklich betroffenen Produkte steht jedoch nicht im 
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Einklang mit dem sehr umfangreichen Kreis derjenigen Branchen, die tatsächlich von 

energiepolitischen Abgaben entlastet werden. Grundsätzlich empfiehlt der SRU daher eine 

kritische Überprüfung der zahlreichen energiepolitischen Entlastungen der Industrie, sowohl 

auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. Wo diese nicht stichhaltig unter Verweis auf 

signifikante Wettbewerbsnachteile und insbesondere Carbon-Leakage-Risiken begründet 

werden können, sollte deren Einschränkung erfolgen. Wo sie berechtigt sind, sollten sie auf 

das notwendige Mindestmaß begrenzt werden. In diesem Zusammenhang wäre auch eine 

stärkere Harmonisierung von nationalen und europäischen energiepolitischen 

Vergünstigungen wünschenswert. 

184. Für den europäischen Emissionshandel zeigt ein Blick auf die Liste der Sektoren, die 

ihre Zertifikate weitgehend kostenlos erhalten, die sehr weitreichende Definition 

wettbewerbsgefährdeter Branchen. Diese Branchen decken mit etwa 95 % nahezu sämtliche 

Industrieemissionen ab. Die Kriterien zur Qualifizierung für die Carbon-Leakage-Liste sollten 

künftig treffgenauer auf tatsächliche Leakage-Risiken ausgerichtet werden, wodurch sich der 

Begünstigtenkreis einschränken ließe. Durch eine mehrstufige Klassifikation der Leakage-

Gefährdung könnte der Entlastungsumfang zudem nach Maßgabe des branchenspezifischen 

Verlagerungsrisikos stärker differenziert werden. Ferner sollten die Annahmen hinsichtlich der 

Zertifikatspreise und der Klimapolitik in Wettbewerbsregionen an die Realität angepasst 

werden. Durch eine Fokussierung der kostenlosen Zertifikatszuteilung (und der 

Strompreiskompensation im Rahmen des EU ETS) auf jene Branchen, bei denen echte 

Verlagerungsgefahren bestehen, ließen sich die öffentlichen Einnahmen aus dem 

Emissionshandel deutlich steigern. Dies gilt umso mehr, wenn durch eine Anpassung des 

Emissionsbudgets eine Verknappung der gesamten zur Verfügung stehenden 

Zertifikatsmenge und somit ein Anstieg ihrer Preise erreicht wird. Die dann zur Verfügung 

stehenden Gelder könnten für Investitionen in die Transformation des Energiesystems und die 

Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz genutzt werden. 

Neben ökologischen Erträgen ließen sich hierdurch Impulse für eine nachhaltige positive 

wirtschaftliche Entwicklung realisieren, die gerade in Zeiten der europäischen Wirtschafts- und 

Schuldenkrise benötigt werden. Hierzu zählen eine zunehmende heimische Wertschöpfung, 

eine Verminderung der Vulnerabilität gegenüber exogenen Energiepreisrisiken und die 

Erschließung neuer Märkte für innovative Energietechnologien. 

Anreize zu kl imaverträglichem Wirtschaften auch für en tlastete Branchen 

gewährleisten 

185. Ferner sollte für die vierte EU ETS-Handelsperiode eine Reform der 

Zuteilungsmethode für die kostenlose Zertifikatsvergabe angestrebt werden. Diese sollte 

neben einer effektiven Verhinderung von Carbon Leakage sicherstellen, dass Hersteller 

Anreize zu Effizienzverbesserungen und Verbraucher Anreize zum Konsum möglichst 

klimaverträglicher Produkte erhalten. Hierzu kann der Übergang zu einer stärker Output 
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basierten Allokation in Kombination mit einer konsumseitigen Belastung ausgewählter, 

besonders energieintensiver Materialien beitragen, der sorgfältig geprüft werden sollte. 

Letzteres könnte durch eine europaweite Abgabe umgesetzt werden, die auf heimisch 

produzierte sowie importierte Materialien erhoben wird. Sie würde fällig, sobald die Materialien 

an europäische Endverbraucher verkauft werden. Die Höhe der Abgabe würde sich am 

Zertifikatspreis im EU ETS orientieren, um das durch die Output basierte Allokation 

unterdrückte CO2-Preissignal wiederherzustellen. Erweisen sich diese administrativ und 

rechtlich anspruchsvollen Ansätze bis zu Beginn der vierten EU ETS-Handelsperiode als nicht 

umsetzbar, sind auch Optionen für eine spätere Einführung zu prüfen. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn sich, trotz des Klimaabkommens von Paris, keine substanziellen Fortschritte in 

Richtung einer Angleichung der klimapolitischen Regulierung der industriellen Produktion 

abzeichnen. Eine Staffelung der Gratiszuteilung von Zertifikaten entsprechend der 

branchenspezifischen Verlagerungsrisiken und Möglichkeiten zur Weitergabe der 

Zertifikatskosten kann und sollte bereits zu Beginn der nächsten Handelsperiode erfolgen. 

Eine Gratiszuteilung in voller Höhe des CO2-Benchmarks sollten nur noch Branchen mit sehr 

hohem Carbon-Leakage-Risiko erhalten.  

186. Die Notwendigkeit der Reduktion des bereits aufgelaufenen Zertifikatsüberschusses 

bleibt von einer Anpassung der Kriterien zur Bestimmung der Carbon-Leakage-Gefahr sowie 

einer Reform der Zuteilungsregeln unberührt. Zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung 

der Anreizfunktion des Emissionshandels ist eine Erhöhung des Ambitionsniveaus, durch eine 

Erhöhung des Reduktionsfaktors und ggf. die Stilllegung überschüssiger Zertifikate in der 

MSR, unvermeidbar. 

187. Auf nationaler Ebene ist die Landschaft von Ausnahmen und Begünstigungen deutlich 

unübersichtlicher als im Kontext des EU ETS. Die deutsche Industrie profitiert von einer 

Vielzahl energiepolitischer Vergünstigen, die oftmals auch mit Verweis auf Carbon-Leakage-

Gefahren und Sorgen um die internationale Wettbewerbsfähigkeit begründet werden. Trotz 

dieses Begründungskontextes weisen die Berechtigungsvoraussetzungen meist keinen 

hinreichenden Bezug zu sinnvollen Kriterien für die Beurteilung einer Carbon-Leakage-

Gefährdung auf. Der SRU empfiehlt, sämtliche Entlastungstatbestände auf ihre sachliche 

Angemessenheit zu prüfen und ihre Berechtigungsvoraussetzungen zweckadäquat auf das 

verfolgte Ziel auszurichten. Zudem sollte eine stärkere Harmonisierung der 

Berechtigungsvoraussetzungen angestrebt werden. Um Fehlanreize und 

Wettbewerbsverzerrungen zu minimieren, sollten die Qualifizierungskriterien für Entlastungen 

möglichst auf Prozess-, Produkt- oder Branchenebene und nicht auf Unternehmensebene 

ansetzen.  

Gemeinsames Merkmal der national gewährten Vergünstigungen ist das Fehlen eines starken 

marginalen Energiepreissignals, das an die Industrieunternehmen ausgesendet wird. Mithin 

werden die ökonomischen Anreize für technische Verbesserungen zur Senkung des 
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Energieverbrauchs und des Treibhausgasausstoßes deutlich abgeschwächt. Dazu sollte, 

soweit administrativ handhabbar, eine Begrenzung des begünstigten Energieverbrauchs 

durch den Einsatz von produktspezifischen Benchmarks erfolgen. Hierbei kann auch auf 

bereits im Rahmen der Strompreiskompensationsregelung erhobene Datengrundlagen 

zurückgegriffen werden. Damit nicht lediglich Anreize zur Reduktion des Bezugs von Strom 

aus dem öffentlichen Netz gesetzt werden, ist auch der Eigenstromverbrauch angemessen, 

das heißt stärker als bisher, zu belasten. Darüber hinaus sollten Privilegierungstatbestände 

zukünftig stärker an ambitioniert ausgestaltete Gegenleistungen in Form von (wirtschaftlichen) 

Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung der Industrie gekoppelt werden. 

Kl imapol it ik als Chance und nicht als Hindernis begr eifen  

188. Abschließend seien noch die internationale Sichtbarkeit der Energiewende und die 

Vorbildfunktion Deutschlands betont. Die Herausforderung besteht darin, zu zeigen, dass die 

Transformation des Energiesystems ohne Schwächung der industriellen Basis zu 

bewerkstelligen ist. Dabei kann sich Deutschland aus ökologischer und ökonomischer 

Vernunft jedoch nicht in einen Wettbewerb um die günstigsten Energiepreise begeben, 

sondern muss seine Wettbewerbsfähigkeit durch innovative, hochwertige Produkte stärken. 

Anstatt eine ambitionierte Energie- und Klimapolitik als Hemmnis für die wirtschaftliche 

Entwicklung wahrzunehmen, sollte der Fokus daher verstärkt auf die Chancen gerichtet 

werden, die sich hierdurch ergeben. Der SRU begrüßt, dass diese Chancen grundsätzlich 

auch von der Bundesregierung gesehen werden. So lassen sich durch eine Steigerung der 

Energieeffizienz der Energiekostendruck und die Abhängigkeit von Energieträgerimporten 

mindern. Die Substitution von Energieimporten durch heimische Wertschöpfung entfaltet 

Multiplikatoreffekte und induzierte Innovationen eröffnen Chancen in stetig wachsenden 

„grünen“ Märkten. Letzteres verweist auf einen ökologischen Nutzen ambitionierter heimischer 

Klimapolitik, der über den nationalen und europäischen Kontext hinausgeht. Durch die 

internationale Diffusion induzierten Technologiefortschritts kann ein Beitrag zum Klima- und 

Umweltschutz auch auf globaler Ebene geleistet werden. Um (exportfähige) Produkt- und 

Prozessinnovationen hervorzubringen, gerade auch im Bereich der Umwelt- und 

Energieeffizienztechnologien, sind allerdings entsprechende Anreize notwendig, zu denen 

auch ein angemessenes Preissignal zählt. Eine ökologisch wie ökonomisch nachhaltige 

Industrie kann nicht dadurch gesichert werden, dass sie großflächig von Energiepreissignalen 

abgeschirmt wird. Zudem wird die breite politische Zustimmung und gesellschaftliche 

Akzeptanz für die Energiewende unterminiert, wenn die Kosten (des Umbaus) der 

Energieversorgung weitestgehend auf private Haushalte sowie auf nicht beziehungsweise 

wenig entlastete gewerbliche und industrielle Verbraucher abgewälzt werden. 
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3 Umwelt- und Sozialpolitik 
im Kontext der Energiewende 

3.1 Einleitung 

189. Die Frage nach den sozialen Auswirkungen umweltpolitischer Maßnahmen spielt eine 

wichtige Rolle für die breite öffentliche Unterstützung von Umweltpolitik. Zur Erreichung 

umweltpolitischer Ziele werden allerdings in vielen Fällen Maßnahmen erforderlich sein, die zu 

höheren Preisen und damit einer stärkeren Kostenbelastung der Bürger führen. Eine Änderung 

der landwirtschaftlichen Produktionsweise würde die Preise für viele Nahrungsmittel erhöhen, 

eine Besteuerung von Flugbenzin würde das Fliegen und damit den Urlaub verteuern. Auch 

die Energiewende, welche beispielhaft im Fokus dieses Kapitels steht, hat zu Belastungen der 

Haushalte durch erhöhte Ausgaben für Strom und Wohnen geführt. 

In der Vergangenheit haben insbesondere die gestiegenen Haushaltsstrompreise zu einer 

Diskussion über Energiearmut geführt. Die zuletzt stark rückläufigen Weltmarktpreise für 

fossile Energieträger haben zwar zu sinkenden Preisen für die Verbraucher beigetragen. 

Dennoch werden angesichts der klimapolitischen Handlungsnotwendigkeiten Fragen des 

gerechten Umgangs mit den Belastungen der Energiewende eine langfristige 

Herausforderung für die Umwelt- und Sozialpolitik bleiben. 

190. Preise sind ein unverzichtbares und ökonomisch oftmals sehr effizientes 

Steuerungsinstrument der Umweltpolitik. Idealerweise spiegeln Preise ökonomische 

Knappheit bei der Nutzung von Ressourcen oder Senken wider. Eine wesentliche durch 

umwelt- und energiepolitische Instrumente einzupreisende Knappheit betrifft die 

Aufnahmekapazität der Atmosphäre für Treibhausgase. Die Knappheit der Senkenkapazität 

kann durch verschiedene Instrumente zur Beeinflussung des Energiepreises berücksichtigt 

werden, zum Beispiel über Steuern und Abgaben auf den Energieverbrauch oder über 

Emissionshandelssysteme. Darüber hinaus können Preisanstiege und Belastungswirkungen 

auch indirekt aus ordnungsrechtlichen klimapolitischen Maßnahmen – wie etwa CO2-

Grenzwerten oder Energieeffizienzstandards – resultieren. Beispielsweise können 

energetische Sanierungen durch die Umlage von Investitionen zu steigenden Kaltmieten 

führen. 

191. Bei den Belastungen durch steigende Energiepreise – wie auch der Beanspruchung 

der Umwelt – sind Diskrepanzen zwischen verschiedenen Einkommensgruppen empirisch 

belegt. Einerseits nehmen der durchschnittliche absolute Energieverbrauch und damit der 

ökologische Fußabdruck eines Haushalts mit steigendem verfügbarem Einkommen zu. Dies 

liegt an einer größeren Wohnfläche pro Kopf, einer umfassenderen Ausstattung mit Energie 

verbrauchenden Geräten oder einer höheren Verkehrsleistung (u. a. Statistisches Bundesamt 

2015c). Andererseits nimmt der Anteil der Energieausgaben an den Konsumausgaben mit 

steigendem Einkommen ab. Für einkommensschwache Haushalte fallen Energiepreisanstiege 
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somit stärker ins Gewicht. Zudem verfügen diese Haushalte häufig nur über begrenzte 

Möglichkeiten, auf Kostensteigerungen mit einer Verringerung ihres Energieverbrauchs zu 

reagieren, zum Beispiel weil ihnen Kapital zur Anschaffung energieeffizienter Produkte oder 

auch Wissen über Möglichkeiten zur Verbrauchsreduktion fehlen. 

192. Mithin zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen umwelt- und sozialpolitischen Zielen, 

zwischen der erwünschten Lenkungswirkung steigender Energiepreise und den sozialen 

Folgen für einen Teil der Bevölkerung. Obgleich die Verteuerung von Energie umweltpolitisch 

durchaus gewollt ist, muss die Politik sich der Verteilungswirkung bei der konkreten 

Ausgestaltung und Flankierung des klimapolitischen Instrumentariums stellen. Dies ist auch 

mit Blick auf das im Grundgesetz (GG) verankerte soziale Staatsziel geboten. Diesem 

Spannungsfeld widmet sich der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) im vorliegenden 

Kapitel. Für Strom- und Heizkosten sowie einige indirekte, durch die Energiewende induzierte 

Kosten der Haushalte soll ausgelotet werden, wie dieser Konflikt entschärft werden kann. 

Dabei wird auch die Rolle der Sozial- und Verteilungspolitik beleuchtet. 

193. Kapitel 3.2 skizziert zunächst in knapper Form die grundsätzliche Legitimation 

umweltpolitischer Eingriffe und die Rolle von Preisen für die Anpassung an neue Knappheit. 

Kapitel 3.3 erläutert das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes und dessen Umsetzung in der 

Sozialpolitik. Dabei steht die oft diskutierte Energiearmut im Vordergrund. Um die Relevanz 

der hier behandelten Problemlage zu verdeutlichen, werden in Kapitel 3.4 empirische Befunde 

zur Energiekostenbelastung privater Haushalte und Hintergründe zur Berücksichtigung von 

Energiekosten in den sozialen Transfersystemen dargestellt. Als zentralen Hebel zur 

Bekämpfung von Energiearmut stellt Kapitel 3.5 die Bedeutung von 

Energieeffizienzsteigerungen heraus. Daran anschließend erörtert Kapitel 3.6 Instrumente zur 

Verminderung der Kostenbelastung privater – insbesondere einkommensschwacher – 

Haushalte im Bereich Strom, während das folgende Kapitel 3.7 den Fokus auf den Bereich 

Wärme legt. Kapitel 3.8 ergänzt diese Anregungen um Vorschläge zur Ausgestaltung 

sozialpolitischer Maßnahmen. Das Kapitel „Umwelt- und Sozialpolitik im Kontext der 

Energiewende“ endet mit Schlussfolgerungen in Kapitel 3.9. 

3.2 Preise als umweltpolitisches Lenkungsinstrument 

Legit imat ion umweltpol it ischer Eingrif fe  

194. Bei fehlender Einpreisung anfallender Umweltkosten können umweltschädliche 

Aktivitäten und umweltschädlich hergestellte Produkte zu günstig – das heißt unterhalb ihrer 

tatsächlichen gesamtwirtschaftlichen Kosten – angeboten werden. Hierdurch kommt es zu 

einer Verzerrung von Produktions- und Konsumentscheidungen zulasten umweltverträglicher 

Güter und Produktionsverfahren. Da eine Einpreisung von Umwelt- und Gesundheitsschäden 

in der Regel nicht über den Markt erfolgt, ist es Aufgabe des Staates, korrigierend einzugreifen. 

Energieerzeugung bzw. -umwandlung verursachen eine Vielzahl von Umweltschäden 
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(BREITSCHOPF 2012; UBA 2012a; 2012b; SRU 2011). Beispielhaft können hier die 

Belastung von Luft, Wasser und Boden mit Schadstoffen aus der Verbrennung fossiler 

Energieträger oder der Klimawandel genannt werden. Werden diese Schäden den 

Verursachern nicht angelastet, so handelt es sich um sogenannte externe Kosten und es 

kommt zu den oben genannten Verzerrungen. 

Zur Korrektur solcher Verzerrungen stehen verschiedene umweltpolitische Instrumente zur 

Verfügung, die grob in ordnungsrechtliche und marktwirtschaftliche Instrumente unterteilt 

werden können (u. a. ENDRES 2013; FEESS 2007). Marktwirtschaftliche Instrumente wie 

Steuern und Abgaben oder handelbare Verschmutzungsrechte sollen über Preisänderungen 

Verhaltensanpassungen bei Produzenten und Konsumenten hervorrufen. Bei 

ordnungsrechtlichen Instrumenten ist die preissteigernde Wirkung dagegen eher ein 

Nebeneffekt. Auch solche indirekten Preiseffekte drücken aber letztlich Knappheit aus und 

führen zu Anpassungsreaktionen der Konsumenten (SRU 2012, Tz. 205 – bezogen auf den 

Lebensmittelkonsum). 

Kl imapol it ische Zielf indung  

195. Umweltpolitische Ziele sollen die existierende ökologische Knappheit berücksichtigen 

und auf dieser Basis den Rahmen bestimmen, in dem wirtschaftliches Handeln stattfindet. In 

der klimapolitischen Diskussion ist der Ausgangspunkt für die Ableitung von 

Treibhausgasemissionszielen die Festlegung auf einen maximalen Anstieg der globalen 

Durchschnittstemperatur. Dies geschieht in einem politischen Prozess unter Berücksichtigung 

des wissenschaftlichen Kenntnisstands. Auf der 21. Konferenz der Vertragsstaaten der 

Klimarahmenkonvention (COP 21) in Paris wurde 2015 das bereits seit 2010 geltende 2°-Ziel 

(als maximale Differenz zum vorindustriellen Temperaturniveau) in einem völkerrechtlichen 

Abkommen bestätigt, wobei die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 °C begrenzt werden soll. 

Hierdurch soll das Überschreiten von irreversiblen Kipppunkten weitgehend vermieden 

werden. Aus dem 2°-Ziel (bzw. dem 1,5°-Ziel) lassen sich – unter bestimmten Annahmen – 

globale sowie nationale Emissionsbudgets und -pfade ableiten (z. B. IPCC 2013; 

MEINSHAUSEN et al. 2009; WBGU 2009, S. 22 ff.). Die Bundesregierung strebt eine 

Reduktion der Treibhausgasemissionen Deutschlands bis 2050 um 90 bis 95 % gegenüber 

1990 an (CDU 2013, S. 50; BMWi und BMU 2010; BMU 2007). 

Theoretisch wären anspruchsvolle Reduktionsziele für Treibhausgase durch eine vollständige 

Dekarbonisierung der Energieversorgung zu erreichen, auch ohne den Energieverbrauch zu 

senken. Doch führt beispielsweise ein höherer Verbrauch regenerativen Stroms auch zu 

höheren benötigten Erzeugungs-, Netz- sowie Speicher- bzw. Backup-Kapazitäten und damit 

zu höheren Kapitalkosten. Hinzu kommen Nutzungskonkurrenzen um knappe Flächen sowie 

negative externe Effekte, die auch bei der Nutzung erneuerbarer Energien entstehen. Daher 

ist die Senkung des Energieverbrauchs ein unverzichtbarer Teil der Energiewende. 

Wesentlicher Ansatzpunkt hierfür sind Verbesserungen der Energieeffizienz, die es 
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ermöglichen, eine gegebene Menge (und Qualität) von Energiedienstleistungen mit weniger 

Energieeinsatz bereitzustellen (s. Abschn. 3.5.2 sowie Kap. 2.4). 

Kostenwirkungen von Kl imapol it ik  

196. Idealerweise greift die Politik so in den Markt ein, dass die angestrebten Ziele zu 

möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten erreicht werden. Hierbei sind 

marktwirtschaftliche Instrumente zur unmittelbaren Bepreisung des Treibhausgasausstoßes 

mittels Steuern und Abgaben oder Emissionshandel zumindest in der Theorie den anderen 

Ansätzen überlegen. Sie setzen Anreize sowohl zur Energieverbrauchsreduktion als auch zum 

Einsatz möglichst klimaverträglicher Energiequellen. Aufgrund einer Vielfalt von 

Marktunvollkommenheiten kommt ihre idealtypische Effizienz gerade auch mit Blick auf 

langfristig wirkende Klimaschutzinvestitionen jedoch nur unvollständig zum Tragen. 

Beispielhaft wären hier Informationsdefizite und „begrenzte Rationalität“ oder auch 

institutionelle Hindernisse zu nennen (GILLINGHAM und PALMER 2014; Tz. 223). Nötig ist 

daher ein breites Portfolio von komplementären Politikansätzen, die die unverzichtbare 

Bepreisung des Treibhausgasausstoßes ergänzen (SRU 2011; 2008; GAWEL et al. 2013; 

FISCHER et al. 2012). 

Gemeinsam ist den Elementen einer wirksamen Klimaschutzpolitik, dass sie die Preise für 

Energie, Wohnen, Nahrungsmittel und weitere Konsumgüter erhöhen. Die Verteuerung erfolgt 

dabei einerseits durch die unmittelbare und explizite Bepreisung von Treibhausgasemissionen 

oder Energieverbrauch. Darüber hinaus entstehen Kosten und ändern sich Preise indirekt, 

etwa aufgrund verschärfter ordnungsrechtlicher Klimaschutzanforderungen (z. B. die 

energetische Qualität von Haushaltsgeräten und Gebäuden) oder der Finanzierung von 

Klimaschutzinvestitionen (z. B. den Ausbau der erneuerbaren Energien). Dies gilt in der 

Summe aller Maßnahmen, auch wenn sich einzelne Klimaschutzinvestitionen bereits relativ 

kurzfristig rentieren, insbesondere durch Einsparung von Energieträgerkosten und 

gegebenenfalls bessere Qualität der Energiedienstleistung. Die Verteuerung spiegelt letztlich 

die umweltpolitisch erforderliche Verknappung der Aufnahmekapazität der Atmosphäre für 

Treibhausgase wider. 

Notwendigkeit  steigender Energiepreise und Refor m der Energiebesteuerung  

197. Eine (kontinuierliche) Verteuerung des Faktors Energie ist auch geboten, um die 

klimapolitische Effektivität von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz zu erhalten. 

Mit steigender Energieeffizienz werden bei konstanten Energieträgerpreisen 

Energiedienstleistungen günstiger. Steigt dadurch die Nachfrage nach der günstiger 

werdenden Energiedienstleistung, wird von einem (direkten) Rebound-Effekt gesprochen. 

Hierdurch können die mit einer Energieeffizienzverbesserung zunächst einhergehenden 

Energieeinsparungen partiell oder sogar vollständig aufgezehrt werden (GILLINGHAM et al. 

2016; GILLINGHAM 2014; SANTARIUS 2012; BARKER et al. 2009; SORRELL 2007; 
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MADLENER und ALCOTT 2006; GREENING et al. 2000). Steigen die Energiepreise im 

Einklang mit dem Energieproduktivitätsfortschritt, können Rebound-Effekte effektiv vermieden 

werden (von WEIZSÄCKER et al. 2010). Um den Rebound-Effekt wirksam einzudämmen, ist 

es grundsätzlich unerheblich, ob das ansteigende Preissignal vom Markt ausgeht oder 

politisch induziert ist. Mit zuletzt stark rückläufigen Preisen gingen von den Entwicklungen an 

den internationalen Energiemärkten allerdings eher gegenteilige, verbrauchssteigernde 

Impulse aus. Angesichts des knappen, mit dem 2°-Ziel zu vereinbarenden, verbleibenden 

Emissionsbudgets und der umfangreichen Vorräte an fossilen Energieträgern ist auch in 

Zukunft nicht zu erwarten, dass hinreichende Preissignale vom Markt ausgehen werden (SRU 

2015).  

Eine steuernde staatliche Rolle ist somit zunehmend erforderlich. Auf nationaler Ebene stellt 

die Energiebesteuerung den wesentlichen Ansatzpunkt hierfür dar. In ihrer derzeitigen Form 

weist die Energiebesteuerung allerdings erhebliche konzeptionelle Schwächen auf (GAWEL 

und PURKUS 2015). So werden verschiedene Energieträger ohne Bezug auf ihren jeweiligen 

Energiegehalt und das Treibhausgaspotenzial unterschiedlich behandelt. Überdies variieren 

die Steuersätze je nach Verwendungszweck: Beispielsweise wird der Bereich 

Wärmeerzeugung weit weniger steuerlich belastet als Kraftstoffe. Ferner profitiert die Industrie 

von verschiedenen Entlastungen, zu denen der SRU in Kapitel 2 ausführlicher Stellung 

bezieht. Hierdurch entstehen Verzerrungen, die verhindern können, dass Investitionen zur 

Minderung des Energieverbrauchs in jene Verwendungen fließen, in denen der Mitteleinsatz 

die größten Energie- und Treibhausgaseinsparungen bewirkt. 

Daher sieht der SRU grundlegenden Reformbedarf bei der Energiebesteuerung. Diese sollte 

im Rahmen einer verstärkten Ökologisierung des Steuersystems weiterentwickelt und 

dynamisiert werden. Zum einen sollten die Steuersätze für verschiedene Energieerzeugnisse 

schrittweise an ihrem jeweiligen spezifischen Treibhausgaspotenzial sowie ihrem 

Energiegehalt ausgerichtet werden. Zum anderen sollte durch eine dynamische Anpassung 

der Besteuerung gewährleistet sein, dass das Energiepreissignal auch im Zuge weiterer 

Effizienzfortschritte hinreichend stark bleibt, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Um den 

Haushalten und Marktakteuren Planungssicherheit zu bieten, sollte der Anstieg des 

Energiepreispfads dabei möglichst vorhersehbar sein. Eine vertiefte Analyse des im Einzelnen 

bestehenden Reformbedarfs sowie möglicher Anpassungsschritte ist jedoch außerhalb des 

Fokus dieses Kapitels (z. B. GAWEL und PURKUS 2015; SRU 2004, Tz. 70 ff.). 

Vertei lungswirkungen steigender Energiepreise  

198. Energiepreissteigerungen haben allerdings oftmals unerwünschte 

Verteilungswirkungen. Haushalte, die einen überdurchschnittlich großen Anteil ihres 

verfügbaren Einkommens für Energieverbrauchsausgaben aufwenden, sind von steigenden 

Preisen überproportional stark betroffen. Handelt es sich bei den überproportional Betroffenen 

vor allem um relativ einkommensschwache Haushalte, das heißt, sind Haushaltseinkommen 
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und Anteil der Energieverbrauchskosten negativ korreliert, spricht man von einer regressiven 

Wirkung der Verteuerung des Energiekonsums. Eine solche Regressivität lässt sich vor allem 

beim Strom und – in etwas weniger starker Form – bei der Wärmeenergie beobachten 

(HEINDL und LÖSCHEL 2015; SCHUMACHER et al. 2015; s. a. Tz. 206 ff.). Angesichts der 

regressiven Wirkung steigender Energiepreise muss sich die Politik den potenziellen 

Konflikten zwischen klima- und sozialpolitischen Zielen widmen, nicht zuletzt auch, um die 

gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende zu erhalten und zu erhöhen. In einem noch 

näher zu bestimmenden Maße ergibt sich dies auch aus der Sozialstaatsbestimmung des 

Grundgesetzes. 

3.3 Energiearmut – Anforderungen an den Gesetzgeber 

3.3.1 Das Sozialstaatsprinzip als Maßstab 

einer gesicherten Energieversorgung 

199. Welchen Anforderungen die sozialen Sicherungssysteme bezüglich der Verfügbarkeit 

des lebensnotwendigen Energiebedarfs gerecht werden müssen, ergibt sich für die 

Bundesrepublik im Kern aus der Sozialstaatsbestimmung des Art. 20 Abs. 1 Grundgesetz. Das 

Sozialstaatsprinzip verpflichtet den Staat, für eine gerechte Sozialordnung zu sorgen 

(BVerfGE 59, S. 231, 263). Dazu gehören insbesondere die Abwehr von Not und Armut, die 

Errichtung eines Systems der sozialen Sicherung, die Herstellung eines sozialen Ausgleichs 

sowie die sozialverträgliche Gestaltung der freiheitlichen Wirtschaftsordnung (MAURER 2010, 

S. 236 f.). Angesichts der Offenheit dieser Aufgabenstellung und der vielfältigen Vorstellungen 

davon, was „soziale Gerechtigkeit“ ausmacht und wie sie zu erreichen ist, kann aus dem 

Sozialstaatsprinzip nicht abgeleitet werden, wie dieses Ziel im Einzelnen herzustellen ist. Es 

handelt sich aber um einen verbindlichen verfassungsrechtlichen Gestaltungsauftrag, der sich 

primär an den Gesetzgeber richtet (ständige Rechtsprechung seit BVerfGE 1, S. 97). Ihm ist 

es aufgegeben, das Sozialstaatsprinzip zu konkretisieren und zu verwirklichen. Dabei verfügt 

er über einen erheblichen Spielraum, das Spannungsverhältnis insbesondere zwischen den 

wirtschaftlichen Freiheitsrechten, den volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und dem 

Sozialstaatsziel nach seinen Vorstellungen zu regeln. 

Die Frage einer sozialverträglichen Gestaltung der Energieversorgung berührt vor allem zwei 

klassische sozialstaatliche Tätigkeitsfelder: Zum einen die Gewährung sozialer Leistungen für 

Hilfsbedürftige, insbesondere die Sicherstellung eines menschenwürdigen Existenzminimums, 

zum anderen die sogenannte Daseinsfürsorge, also die Bereitstellung der unter den heutigen 

Lebensbedingungen existenznotwendigen Güter und Dienstleistungen, insbesondere auch 

der Energieversorgung. 
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3.3.1.1 Die Sicherung des Existenzminimums und soziale Hilfen 

200. Im Folgenden soll die Systematik der für dieses Kapitel wichtigsten sozialstaatlichen 

Leistungen, nämlich die Grundsicherung und das Wohngeld, kurz dargestellt werden. Eine 

empirische Einordnung folgt in Kapitel 3.4. Zu den „selbstverständlichen Verpflichtungen“ des 

Sozialstaats (BVerfGE 40, S. 121, 133) gehört die Fürsorge für Hilfsbedürftige. Eine besondere 

Stellung nimmt dabei die Pflicht zur Gewährleistung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums ein. Diese Pflicht wird verfassungsrechtlich außer aus dem 

Sozialstaatsprinzip auch aus dem Grundrecht auf die Unverletzlichkeit der Menschenwürde 

(Art. 1 Abs. 1 GG) hergeleitet (seit BVerwGE 1, S. 159, 161 f.; zuletzt BVerfGE 125, S. 175, 

222; BVerfG, Beschluss v. 23. Juli 2014, 1 BvL 10/12, Rn. 74). Es handelt sich daher um ein 

Grundrecht. Allerdings bedarf auch dieses Grundrecht der Konkretisierung durch den 

Gesetzgeber, da aus dem Verfassungstext nicht unmittelbar abzuleiten ist, wie das 

menschenwürdige Existenzminimum zu einem bestimmten Zeitpunkt zu quantifizieren ist, wer 

als hilfsbedürftig zu gelten hat und worin die Hilfsleistungen bestehen sollen. Der 

grundrechtliche Anspruch richtet sich daher nur darauf, dass der Gesetzgeber die von ihm 

vorzusehenden Leistungsansprüche an den konkreten Bedarfen der Betroffenen ausrichtet, 

seine Entscheidung tragfähig begründet und insgesamt die Untergrenze eines 

menschenwürdigen Existenzminimums nicht unterschritten wird (BVerfGE 125, S. 175, 225 f.; 

BVerfGE 132, S. 134, 165). 

Was als Minimum für ein menschenwürdiges Leben anzusehen ist, richtet sich nicht zuletzt 

nach dem jeweiligen Entwicklungsstand und den bestehenden Lebensbedingungen der 

Gesellschaft (BVerfGE 125, S. 175, 222). Unstrittig ist insoweit, dass das Existenzminimum 

nicht nur das zum Überleben „physiologisch Notwendige“ umfasst, sondern auch die Pflege 

sozialer Kontakte sowie ein Mindestmaß an gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe 

(NEUMANN 1995; BVerfGE 125, S. 175, 223). Eine ausreichende Energieversorgung zum 

Heizen, zur Warmwasserbereitung sowie zum Betrieb heute üblicher elektrischer Geräte, etwa 

auch Telekommunikationsgeräte, ist daher ohne weiteres zum Existenzminimum zu zählen 

(vgl. BVerfGE 132, S. 134, 160). 

Im bestehenden Sozialrecht wird das menschenwürdige Existenzminimum (außer teilweise im 

Asylrecht) durch die Grundsicherung abgedeckt. Diese unterteilt sich zum einen in die 

„Grundsicherung für Arbeitssuchende“ nach dem zweiten Buch des Sozialgesetzbuchs 

(SGB II), im allgemeinen Sprachgebrauch oft als „ALG II“ oder „Hartz IV“ bezeichnet. Zum 

anderen gibt es die Sozialhilfe nach SGB XII, deren bedeutendste Leistung die 

„Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ ist. Der sogenannte Regelbedarf, also 

die Leistungshöhe für den Regelfall (vorbehaltlich eines individuellen Mehrbedarfs), wird nach 

den Kriterien des SGB XII festgelegt und vom SGB II für Arbeitssuchende übernommen (§ 20 

Abs. 5 SGB II), sodass die Höhe des Regelbedarfs in beiden Grundsicherungsformen gleich 

ist. Der Regelbedarf wird an die Leistungsberechtigten ausgezahlt, die darüber prinzipiell frei 
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verfügen können, damit aber auch grundsätzlich ihre gesamten Ausgaben des normalen 

Lebensunterhalts bestreiten müssen. Aus dem Regelbedarf sind insbesondere die Kosten für 

Haushaltsstrom zu begleichen. Zur Systematik von Grundsicherung und Wohngeld als 

weiterer im Zusammenhang mit Energiepreisen stehender sozialer Transferleistung siehe 

Abbildung 3-1. 

Abbi ldung 3-1 

Ausgewählte soziale Transferleistungen 

 

SRU/UG 2016/Abb. 3-1 

Die Kosten für Unterkunft und Heizung sind vom Regelbedarf nicht umfasst, sondern werden 

den Leistungsbeziehern gesondert erstattet. Zu den Kosten für Unterkunft und Heizung zählen 

neben der Kaltmiete (einschließlich der sogenannten kalten Nebenkosten wie z. B. Wasser- 

und Abwasserversorgung und Hausreinigung) auch die warmen Nebenkosten, also Heizung 

und Warmwasser. Die Kosten für Unterkunft und Heizung werden innerhalb eines festgelegten 

Rahmens grundsätzlich vom Leistungsträger in der Höhe erstattet, in der sie tatsächlich 

anfallen. Nur unangemessen hohe Heizkosten werden nicht übernommen (§ 22 Abs. 1 Satz 1 

SGB II, § 35 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 Abs. 1 Satz 1 SGB XII; s. Tz. 215). Im Gegensatz zum 

Haushaltsstrom, bei dem der Leistungsempfänger selbst dafür verantwortlich ist, die Kosten 

aus dem ihm zustehenden Regelbedarf zu begleichen, kommt für die wichtigen 

Energiedienstleistungen Heizung und Warmwasser also letztlich der Leistungsträger in voller 

Höhe auf (zum Sonderfall der strombasierten dezentralen Warmwasserbereitung s. Tz. 216). 
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Wohngeld 

201. Eine andere soziale Leistung, die Geringverdienern ein „angemessenes und 

familiengerechtes Wohnen“ (§ 1 Abs. 1 Wohngeldgesetz – WoGG) ermöglichen soll, ist das 

Wohngeld. Dieses soll dem Umstand Rechnung tragen, dass die Lage auf dem 

Wohnungsmarkt und insbesondere die Wohnungsmieten die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

vieler Menschen übersteigen (NIEDERMEYER in: 

ROLFS/GIESEN/KREIKEBOHM/UDSCHING 2015, § 7 SGB I Rn. 3). Das Wohngeld wird als 

Mietzuschuss oder, für Wohnungseigentümer, als Lastenzuschuss gezahlt. Der Bezug von 

Leistungen der Grundsicherung schließt einen Anspruch auf Wohngeld aus, da die 

Grundsicherung die Kosten für Unterkunft und Heizung bereits abdeckt. Die Höhe des 

Wohngeldes richtet sich unter anderem nach der Höhe der Kaltmiete einschließlich der kalten 

Nebenkosten, wobei die zuschussfähige Höchstmiete regional gestaffelt und tabellarisch 

festgelegt ist, um dem regional stark voneinander abweichenden Mietenniveau Rechnung zu 

tragen. Die Kosten für Heizung und Warmwasser finden dabei explizit keine Berücksichtigung 

(§ 9 Abs. 2 Nr. 1 WoGG). 

3.3.1.2 Energieversorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge 

202. Eine weitere Ausprägung des Sozialstaatsprinzips, die überdies eine besondere Nähe 

zum Thema Energieversorgung aufweist, ist die sogenannte Daseinsvorsorge. Der Begriff 

bezeichnet die staatliche Aufgabe, bestimmte Güter und Infrastrukturen, die unter den 

heutigen Lebensumständen existenznotwendig sind, jedermann bereitzustellen (z. B. 

Wasserversorgung, Verkehrs- und Telekommunikationsinfrastruktur). Ein klassischer 

Anwendungsbereich ist die Energieversorgung, derer der Bürger zur Sicherung einer 

menschenwürdigen Existenz unumgänglich bedarf (BVerfGE 66, S. 248, 258). Die spezifisch 

sozialstaatliche Dimension der Daseinsvorsorge liegt darin, dass die Versorgung der 

Bevölkerung zu möglichst für alle tragbaren Bedingungen angestrebt wird (RÜFNER 2006, 

Rn. 13). Sozial Schwächere dürfen nicht benachteiligt oder ausgeschlossen werden (ZACHER 

2004, Rn. 64). 

Der Staat muss die entsprechenden Dienstleistungen nicht selbst erbringen. Die 

Versorgungsleistung kann auch durch private, renditeorientierte Unternehmen erfolgen. Die 

Daseinsvorsorgeverantwortung des Staates erfordert dann jedoch einen regulativen Rahmen, 

der die allgemeine Güterversorgung zu verträglichen Konditionen zu gewährleisten vermag. 

Wo dieses Ziel verfehlt wird, stehen dem Staat unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten offen. 

Unter anderem ist eine Subventionierung der Preise bzw. ihre Senkung durch den Abbau der 

darauf erhobenen Abgaben prinzipiell möglich. ZACHER (2004, Rn. 66) betont jedoch, dass 

ein reduzierter Preis das eigentliche Problem, nämlich die Ungleichheit der individuellen 

Leistungsfähigkeit, nur verlagert, dafür aber auch diejenigen profitieren lässt, die sich den 

marktkonformen Preis durchaus leisten können. Eine andere Möglichkeit, um auch sozial 

schwachen Haushalten den Zugang zu Gütern der Daseinsvorsorge zu ermöglichen, liegt 
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daher in der Sozialpolitik, zum Beispiel in Transferleistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts (RÜFNER 2006, Rn. 8). Nicht zuletzt mit Blick auf die aus Art. 20a GG 

folgende Verpflichtung zum Umweltschutz (SRU 2011, Tz. 8 ff.) sind im Bereich der 

Energieversorgung darüber hinaus Energieeffizienzmaßnahmen in Betracht zu ziehen, die 

auch den ärmeren Haushalten Energieeinsparungen ermöglichen, ohne sie über Gebühr zu 

belasten. 

3.3.2 Energiearmut in Deutschland? 

203. Soziale Transferleistungen sind ein unverzichtbares Element, um allen Bürgern den 

Zugang zu existenziellen Gütern und Dienstleistungen zu gewährleisten. Den 

Transferleistungen ist allerdings immanent, dass sie an bestimmte Einkommens- und 

Vermögensgrenzen gekoppelt sind. Haushalte, deren Nettoeinkommen nur geringfügig 

oberhalb dieser Grenzen liegt, können sich in einer ähnlich schwierigen ökonomischen 

Situation befinden, ohne jedoch von den sozialen Transferleistungen zu profitieren. Dies 

betrifft beispielsweise Beschäftigte im Niedriglohnsektor oder Rentner mit relativ geringen 

Rentenansprüchen – ein Problem, das sich in der Zukunft noch verschärfen wird (BÄCKER 

und SCHMITZ 2013, S. 6; NEUHOFF et al. 2012). Hinzu kommt, dass ein erheblicher Teil 

jener Haushalte, denen ein Anspruch auf soziale Hilfsleistungen eigentlich zusteht, diesen aus 

unterschiedlichen Gründen nicht geltend macht („verdeckte Armut“, s. BRUCKMEIER und 

WIEMERS 2012; NEUHOFF et al. 2012). Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 

erhielten 2013 9,1 % der Bevölkerung eine soziale Mindestsicherung, weitere 1,7 % der 

Haushalte erhielten Wohngeld („7,38 Millionen Empfänger/-innen von sozialer 

Mindestsicherung am Jahresende 2013“, Pressemitteilung 426/14 des Statistischen 

Bundesamtes vom 1. Dezember 2014; „Fast 665.000 Haushalte bezogen am Jahresende 

2013 Wohngeld“, Pressemitteilung 243/15 des Statistischen Bundesamtes vom 1. Juli 2015). 

Demgegenüber lag die Armutsgefährdungsquote 2013 in Deutschland bei 16,2 % der 

Haushalte (Statistisches Bundesamt 2015a). Ein besonders großes Ausmaß dieser 

Nichtinanspruchnahme wird im Bereich der Altersarmut vermutet. So kommt BECKER (2012) 

in einer Studie zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2007 68,3 % der Personen über 65 den ihnen 

zustehenden Grundsicherungsanspruch nicht wahrnahmen. 

204. Es existiert somit ein „Graubereich“, in dem armutsgefährdete Haushalte von den 

staatlichen Transferleistungen nicht erreicht werden. Als armutsgefährdet gelten nach 

Definition der Europäischen Union bzw. des Statistischen Bundesamtes Haushalte, deren 

Einkommen höchstens 60 % des durchschnittlichen mittleren Einkommens beträgt (Deutscher 

Bundestag 2014, S. 4). Gerade diese Haushalte werden von steigenden Energiepreisen sowie 

von Kosten für Energieeffizienzmaßnahmen (insbesondere von steigenden Mieten durch die 

energetische Gebäudesanierung) überproportional belastet. Zu diskutieren ist daher, ob es in 

Deutschland eine so bisher nicht wahrgenommene „Energiearmut“ gibt, die vom bestehenden 

Sozialsystem möglicherweise nicht angemessen berücksichtigt wird. 
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Der Begriff Energiearmut wird in Deutschland vor allem in der politischen Debatte um die 

steigenden Kosten des direkten Energieverbrauchs verwendet. Der Fokus liegt dabei auf den 

Wirkungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), das in den letzten Jahren durch die 

steigende Umlagefinanzierung (kurz EEG-Umlage) einen erheblichen Anteil an der 

Entwicklung des Haushaltsstrompreises hat. Energiearmut betrifft jedoch auch die Frage nach 

ausreichender und bezahlbarer Raumwärme sowie Warmwasserbereitung, möglicherweise 

auch von Mobilität. In der Literatur findet der Begriff eher in diesem weiten Sinne Verwendung, 

es fehlt jedoch an einer allgemein anerkannten Definition. 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss beschreibt Energiearmut als „die 

Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, seine Wohnstätte angemessen und zu einem korrekten (in 

der englischen Fassung: affordable) Preis zu heizen sowie über weitere grundlegende 

Energiedienstleistungen wie Beleuchtung, Verkehr oder Strom für Internet und sonstige 

Geräte zu einem angemessenen Preis zu verfügen“ (EWSA 2011). Diese Definition nimmt 

wichtige Elemente des britischen Verständnisses von „fuel poverty“ auf, das sich in einer seit 

den späten 1970er-Jahren andauernden Debatte herausgebildet hat, wobei hier der 

Schwerpunkt auf der Wärmeversorgung liegt (ISHERWOOD und HANCOCK 1979; TEWS 

2013). Der britische Warm Homes and Energy Conservation Act (WHECA) sieht Personen als 

energiearm an, die einem Haushalt mit geringerem Einkommen angehören und deren 

Wohnung nicht zu vertretbaren Kosten geheizt werden kann (Art. 1 Abs. 1 WHECA).  

Diese Definitionen stimmen darin überein, dass sie nicht nur die tatsächlichen 

Energieausgaben eines Haushalts betrachten, sondern mit dem Kriterium der 

Angemessenheit der Energieversorgung (bzw. der Vertretbarkeit der Kosten) ein zusätzliches 

normatives Element beinhalten. Maßgebend ist demnach, welchen Anteil seines Einkommens 

ein Haushalt für seinen (angemessenen) Energiebedarf ausgeben muss oder müsste (TEWS 

2013). Dies schließt auch solche Haushalte ein, die wegen ihres geringen Einkommens auf 

Energiedienstleistungen wie Raumwärme verzichten und deshalb faktisch nur relativ geringe 

Energieausgaben tätigen. Umgekehrt bleiben Energiekosten unberücksichtigt, die aus einem 

unangemessenen und verschwenderischen Energieverbrauch resultieren. Als Stärke dieses 

Ansatzes hebt die Literatur die Einbeziehung von Energieeffizienzfragen hervor (HILLS 2012; 

TEWS 2013). Die oftmals unzureichende Energieeffizienz armutsgefährdeter Haushalte wird 

als strukturelles Problem betrachtet, das Energiearmut verstärkt oder erst entstehen lässt. 

Gerade diese Haushalte verfügen nicht über die notwendigen Mittel, um ihre Energieeffizienz 

durch die Anschaffung neuer Geräte oder gar die Wohnraumsanierung zu steigern. In 

Großbritannien gelten Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz als integraler 

Bestandteil der Energiearmutsbekämpfung (HILLS 2012). 

Als schwierig erweist es sich aber, das so erst abstrakt umschriebene Phänomen der 

Energiearmut zu konkretisieren und in seinem Ausmaß zu ermitteln. Zudem enthalten die oben 

genannten Definitionen auslegungsbedürftige Begriffe (z. B. angemessener Energiebedarf, 
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vertretbare Kosten), deren genaue Bestimmung ebenfalls Unsicherheiten aufweist. In einer 

ersten Annäherung wird häufig eine ursprünglich in Großbritannien entwickelte quantifizierte 

Definition verwendet, wonach Haushalte, die mehr als 10 % ihres Einkommens für die 

Versorgung mit Energie aufbringen müssen, als energiearm gelten (EWSA 2013, S. 23; EPEE 

2009, S. 3). Diese Definition ist jedoch nicht ohne Anpassungen übertragbar, da sich die 

klimatischen Bedingungen ebenso unterscheiden wie die Art der Wärmeerzeugung. Zudem 

sind die sozialen Sicherungssysteme national unterschiedlich ausgestaltet (EPEE 2009, S. 3). 

Trotz dieser Schwierigkeiten könnte eine wissenschaftlich fundierte und statistisch 

hinterlegbare Definition von Energiearmut einen wertvollen Beitrag dazu leisten, die 

Auswirkungen der steigenden Energiepreise sowie der Energie- und Klimaschutzpolitik auf die 

ärmeren Haushalte besser zu erfassen (s. a. EWSA 2013, S. 24). In der Wissenschaft werden 

bereits unterschiedliche Definitionen und Berechnungsmethoden diskutiert, mit denen sich die 

Zahl der von Energiearmut betroffenen Haushalte ermitteln lässt (HEINDL und LÖSCHEL 

2015; HEINDL 2014). 

3.4 Energiekosten privater Haushalte und deren 

Berücksichtigung in den sozialen Transfersystemen 

205. Nachdem die Energiepreise für private Haushalte in den 1990er-Jahren nominal ein 

relativ stabiles Niveau aufwiesen (und damit real zum Teil sogar fielen), war seit der 

Jahrtausendwende ein Aufwärtstrend zu beobachten (Abb. 3-2). Im Zuge des Rückgangs der 

Preise für fossile Energieträger auf den internationalen Märkten sind auch die Preise für 

Haushaltskunden in den letzten Jahren rückläufig bzw. stagnierend. Ein deutlicher Rückgang 

ist insbesondere bei Heizöl zu beobachten, dessen Endkundenpreis stark von den 

Entwicklungen am Weltmarkt bestimmt wird und mithin eine relativ hohe Volatilität aufweist. 

Abbi ldung 3-2 

Entwicklung der Energiepreise privater Haushalte (nominal)  

 

SRU/UG 2016/Abb. 3-2; Datenquelle: BMWi 2016, Tab. 26  
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206. In der Summe haben diese Preisentwicklungen dazu geführt, dass der 

durchschnittliche Anteil an den Konsumausgaben, der in Deutschland für die Versorgung mit 

Strom und Wärme aufgebracht werden musste, von 4,7 % im Jahr 1998 auf 6,4 % im Jahr 

2013 gestiegen ist (Statistisches Bundesamt 2015b, S. 17; 2010, S. 24). Die rückläufigen 

Preise für fossile Energieträger haben diesen Anteil zuletzt wieder fallen lassen. 

Dabei zeigt sich eine sehr heterogene Energiekostenbelastung zwischen verschiedenen 

Gruppen von Haushalten. Der Anteil der für Strom und Wärme eingesetzten Konsumausgaben 

wird maßgeblich vom Haushaltsnettoeinkommen bzw. der sozialen Stellung des 

Haupteinkommensbeziehers bestimmt, wobei beide Determinanten korrelieren (Statistisches 

Bundesamt 2015b; FISCHER et al. 2016, S. 559 und 563). Zwar steigen der absolute 

Verbrauch und, wie Abbildung 3-3 zeigt, die absoluten Ausgaben für Strom und Wärme mit 

dem Haushaltseinkommen an, jedoch in geringerem Maß als das Einkommen zunimmt. 

Dementsprechend sinken die anteiligen Ausgaben für Strom und Wärme mit höherem 

Einkommen. So wenden Haushalte mit einem Haushaltseinkommen von weniger als 900 Euro 

9,1 % ihrer Konsumausgaben für Strom und Wärme auf, Haushalte mit einem sehr hohen 

monatlichen Einkommen von 5.000 bis 18.000 Euro jedoch nur 5,1 %. Ein Zusammenhang 

zwischen sozialer Stellung, Haushaltseinkommen und relativer Energiekostenbelastung 

spiegelt sich auch in den überdurchschnittlich hohen Aufwendungen für Strom und Wärme in 

den Gruppen der Arbeitslosen (9,3 %) sowie der Rentner (7,9 %) wider (Statistisches 

Bundesamt 2015b, S. 30). 

Abbi ldung 3-3 

Absolute Energieausgaben und relative Energiekostenbelastung  

nach Haushaltseinkommen 

 

SRU/UG 2016/Abb. 3-3; Datenquelle: Statistisches Bundesamt 2015b 
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207. Deutlich ist zudem, dass die Höhe des Einkommens Einfluss auf die Verteilung der 

Kostenbelastung durch Strom und Wärme hat. Bei allen Einkommensgruppen sind im Jahr 

2013 die Ausgaben für Strom geringer als für Wärme gewesen. Dabei wird diese relative 

Differenz umso größer, je höher das Haushaltseinkommen ist (Statistisches Bundesamt 

2016b). Durch den aktuell niedrigen Preis für Heizöl werden zwar die Haushalte insgesamt 

entlastet. Aufgrund der dargelegten Verteilung von Ausgaben für Strom und Wärme werden 

von dem Preisrückgang jedoch vor allem Haushalte mit höherem Einkommen profitieren. 

Haushalte mit niedrigem Einkommen und solche, deren Warmwasserbereitung auf Strom 

basiert, erfahren dagegen eine geringere relative Entlastung.  

208. Aus den dargelegten Zusammenhängen ergibt sich, dass ein Anstieg der Preise für 

Strom und Wärmeenergie regressiv wirkt. Einkommensschwache Haushalte werden hierdurch 

relativ stärker belastet als wohlhabendere Haushalte. Die politische Diskussion über 

Energiearmut hat sich jedoch vor allem an der steigenden EEG-Umlage entzündet und 

fokussiert auf den Strompreis (GAWEL et al. 2015). Dieser Fokus auf Strom ist nicht zuletzt 

damit zu erklären, dass der Strompreis in Deutschland deutlich stärker politisch beeinflusst ist 

– etwa durch die Stromsteuer, verschiedene Abgaben und Umlagen für Netze und 

erneuerbare Energien – als es die Preise für fossile Heizenergieträger sind. 

3.4.1 Strom 

209. Die Stromkosten für private Haushalte sind seit der Jahrtausendwende bis zum Jahr 

2014 kontinuierlich und deutlich gestiegen (Abb. 3-4). Etwa seit 2010 wird dies vor allem auf 

die steigende EEG-Umlage und damit die Energiewende zurückgeführt. Der SRU hat in seinen 

Gutachten jedoch mehrfach darauf hingewiesen, dass der Anstieg der EEG-Umlage nicht 

allein die Kosten für den Ausbau der erneuerbaren Energien widerspiegelt und zudem 

maßgeblich von anderen Faktoren, etwa niedrigen Marktpreise für fossile Energieträger, 

beeinflusst wird (SRU 2013, S. 47 ff.; 2011, S. 265 f.). Eine einfache Kausalität zwischen der 

durch die EEG-Umlage unterstützten Substitution fossiler Stromerzeugung durch erneuerbare 

Energien und einer steigenden Energiekostenbelastung der privaten Haushalte ist daher nicht 

sachgerecht. 
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Abbildung 3-4 

Entwicklung und Zusammensetzung des durchschnittl ichen 

Haushaltsstrompreises (in ct/kWh) 

 

SRU/UG 2016/Abb. 3-4; Datenquelle: BDEW 2016 

210. Gerade für sozial schwache Haushalte bedeutet der Strompreisanstieg der 

vergangenen Jahre eine besondere Belastung. Ein Indiz für die zunehmende Schwierigkeit 

vieler Haushalte, ihre Stromkosten zu begleichen, ist die zunehmende Zahl von Stromsperren 

(2011: 312.059; 2012: 321.539; 2013: 344.798; 2014: 351.802; Bundesnetzagentur und 

Bundeskartellamt 2015, S. 192). Dies betrifft sowohl Haushalte im „Graubereich“ (vgl. 

Abschn. 3.3.2) als auch solche, die staatliche Transferleistungen empfangen. 

Kosten für Strom in der Grundsicherung  

211. Der Regelbedarf in der Grundsicherung soll den Lebensunterhalt abdecken und 

umfasst insbesondere den Bedarf an Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat sowie an 

Haushaltsenergie (§ 27a Abs. 1 S. 1 SGB XII). Zur Haushaltsenergie zählt dabei nur der 

Haushaltsstrom oder gegebenenfalls das entsprechend (hauptsächlich zum Kochen) 

eingesetzte Gas, nicht aber die Energie, die zum Heizen und zur Warmwassererzeugung 

benötigt wird. Letztere gehört in der Systematik der Grundsicherung zu den Kosten für 

Unterkunft und Heizung (s. Tz. 200).  

Die Höhe des Regelbedarfs wird alle fünf Jahre auf Basis der Einkommens- und 

Verbrauchsstichprobe ermittelt, bei der für die Berechnung 83 ausgewählte Waren und 

Dienstleistungen einbezogen und gesondert gewichtet werden (ELBEL und WOLZ 2012, 

S. 1124). Für den Haushaltsstrom werden seit der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 

2008 die Stromkosten der maßgebenden Haushalte in voller Höhe als regelbedarfsrelevant 
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anerkannt, nur der Heizungsstrom ist hiervon ausgenommen, weil dieser den Kosten für 

Unterkunft und Heizung und also nicht dem Regelbedarf unterfällt (Deutscher Bundestag 

2010; s. Tz. 200). Für die Berechnung des Regelbedarfs werden nach §§ 2 und 4 

Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz die tatsächlichen Ausgaben der Haushalte im unteren 

Einkommensquintil (untere 20 % bei Familienhaushalten) zugrunde gelegt, bei 

Einpersonenhaushalten werden die unteren 15 % herangezogen. Haushalte mit 

Sozialhilfebezug sind dabei ausgeschlossen, um Zirkelschlüsse zu vermeiden. In der Literatur 

wird allerdings kritisiert, dass Haushalte, die eine ihnen zustehende Grundsicherungsleistung 

nicht in Anspruch nehmen, in die Berechnung des Regelbedarfs mindernd eingehen (BECKER 

2015). In der Gruppe der Einpersonenhaushalte sind möglichweise Rentnerhaushalte 

überrepräsentiert, da das Rentenniveau unterhalb der Einkommen vieler Berufstätiger liegt. 

Rentner wie auch Pensionäre geben im Vergleich zu den anderen Gruppen einen 

unterdurchschnittlichen Anteil ihrer Energiekosten für Strom aus, während Arbeitslose anteilig 

die höchsten Ausgaben für Strom tätigen (Statistisches Bundesamt 2016a). 

Durch den Bezug zur Einkommens- und Verbrauchsstichprobe wird der für ein 

menschenwürdiges Existenzminimum notwendige Haushaltsstrom nicht im eigentlichen Sinne 

am – anderweitig zu ermittelnden – Energiebedarf, sondern an den statistischen Ausgaben 

der Haushalte im untersten Einkommensquintil ausgerichtet. Dieses sogenannte 

Statistikmodell hat den Vorzug, dass es automatisch Veränderungen der Konsum- und 

Lebensgewohnheiten in der Gesellschaft abbildet und über das physische Existenzminimum 

hinaus die zusätzlichen Aufwendungen für ein Minimum an gesellschaftlicher Teilhabe am 

tatsächlichen Ausgabeverhalten misst (BVerfGE 125, S. 175, 235; BECKER 2010). 

212. Der aktuelle Regelbedarf im Rahmen der Grundsicherung basiert noch (Stand 

31. Januar 2016) auf der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008. In den Jahren 

zwischen den Ermittlungen des Regelbedarfs auf Basis der Einkommens- und 

Verbrauchsstichprobe wird er anhand eines Mischindexes (70 % Konsumpreisentwicklung, 

30 % Nettolohnwachstum) erhöht. Der erhöhte Regelbedarf wird nur insgesamt veröffentlicht, 

daher ist nicht erkennbar, in welcher Höhe Ausgaben für Strom veranschlagt wurden 

(AIGELTINGER et al. 2015, S. 11 f.; Deutscher Bundestag 2015b, S. 3). Jedoch ist der 

Strompreis seit 2009 insgesamt schneller angestiegen als die Grundsicherung. Im Jahr 2014 

hat das Bundesverfassungsgericht mit Blick auf die tatsächliche Strompreisentwicklung noch 

keine evidente Unterschreitung des menschenwürdigen Existenzminimums erkannt (BVerfG, 

Beschluss v. 23. Juli 2014, 1 BvL 10/12, Rn. 111). Das Bundesverfassungsgericht billigte die 

gesetzgeberische Konzeption, wonach es die Regelbedarfsleistung den Empfängern 

ermögliche, zwischen verschiedenen Bedarfspositionen auszugleichen und einzelne 

Mehrausgaben so abzudecken (ebd., Rn. 7 und 119). Mithin sollen Mehrausgaben in einem 

Bereich (z. B. Strom), die über den im Regelsatz eingerechneten Ansatz liegen, durch 

Minderausgaben in anderen Bereichen ausgeglichen werden. Das Gericht mahnte allerdings 

an, auf außergewöhnliche Preissteigerungen von regelbedarfsrelevanten Gütern zeitnah zu 
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reagieren (ebd., Rn. 144). Ähnlich argumentiert die Bundesregierung in der Antwort auf eine 

Kleine Anfrage der Bündnis 90/Die Grünen (Deutscher Bundestag 2015b, S. 2 f.). 

Demgegenüber gelangen viele Beobachter und insbesondere die Wohlfahrtsverbände zu der 

Einschätzung, dass die Haushalte in der Grundsicherung den Strompreisanstieg der letzten 

Jahre nicht kompensieren können. Verschiedene Erhebungen und Berechnungen weisen auf 

zwei Aspekte hin: Zum einen liegen die nach der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 

ermittelten Stromkosten des unteren Einkommensquintils unterhalb der tatsächlichen 

Ausgaben von Haushalten mit Grundsicherungsbezug. Zum anderen sind die zugrunde 

gelegten Verbräuche geringer als der tatsächliche Strombedarf von 

Grundsicherungsempfängern (AIGELTINGER et al. 2015, S. 13; CHECK24 2015; Deutscher 

Caritasverband 2013, S. 3–5; MARTENS 2012). So ergab eine Auswertung der Beratungen 

im Rahmen des Projekts „Stromspar-Check PLUS“ für den Zeitraum Januar 2014 bis Mai 2015 

je nach Haushaltsgröße Mehraufwendungen zwischen 5 und 11 Euro monatlich, bei 

Haushalten mit strombasierter Warmwasserbereitung ergab sich eine Differenz von 9 bis 

17 Euro monatlich (AIGELTINGER et al. 2015, S. 13). 

Für diese Divergenz zwischen in der Grundsicherung veranschlagten und tatsächlichen 

Ausgaben können verschiedene Faktoren verantwortlich sein, so etwa die Stromtarife, die 

Haushalte mit Bezug von Transferleistungen zahlen, aber auch soziodemografische 

Haushaltsmerkmale. Diese haben großen Einfluss auf den Energieverbrauch und damit die 

Ausgaben für Strom (MATTHIES 2013b, S. 92 mit Bezug auf verschiedene Studien). Von 

besonderer Bedeutung ist die Haushaltszusammensetzung. So verbrauchen Jugendliche 

zwischen 14 und 17 Jahren im Durchschnitt mehr Strom, Menschen über 65 Jahre weniger 

(AIGELTINGER et al. 2015, S. 9; BROUNEN et al. 2012). Daher stellt der Deutsche 

Caritasverband (2013, S. 3) die anteilige Berechnung der Stromkosten für Kinder infrage. Die 

Diskrepanz zwischen veranschlagten und tatsächlichen Stromkosten kann zudem teilweise 

darauf beruhen, dass zur Ermittlung des Regelbedarfs die Ausgaben von 

Niedrigeinkommensbeziehern herangezogen werden, diese verbringen jedoch im Vergleich 

mit Nichtberufstätigen weniger Zeit zu Hause (DÜNNHOFF und GIGLI 2008). 

3.4.2 Heizen und Warmwasserbereitung 

213. Generell konnte die Energieeffizienz beim Heizen in den letzten Jahren gesteigert 

werden. So ist der Heizenergiebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche durch Erfolge bei der 

Gebäudesanierung sowie Energieeffizienzanforderungen bei Neubauten zwischen 2003 und 

2013 um 15,5 % zurückgegangen, wobei die absolute Energieersparnis wegen der insgesamt 

wachsenden Wohnfläche geringer ausfällt (MICHELSEN et al. 2014; BMWi 2015a, S. 39 f.) 

Trotz der Energieeffizienzverbesserungen sind die flächenspezifischen Heizenergiekosten der 

Haushalte in diesem Zeitraum gestiegen. Dies konnte auf das steigende Preisniveau der 

Energieträger für Wärme, insbesondere auf den Heizölpreis, zurückgeführt werden 

(MICHELSEN et al. 2014). Der zuletzt wieder deutlich gesunkene Preis für Heizöl sowie ein 
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witterungsbedingt niedrigerer Verbrauch sorgten kurzfristig für eine Entlastung bei den 

Heizkosten der privaten Haushalte (BBU 2015, S. 8). 

214. Bislang sind die Preise für Heizenergie im Vergleich zu Strom und Kraftstoffen nur in 

geringem Maße mit Lenkungsabgaben belegt. Um daraus resultierende 

Verzerrungswirkungen zwischen verschiedenen Verwendungszwecken abzubauen und der 

Knappheit der Senkenkapazität der Atmosphäre Geltung zu verschaffen, sollten die 

Energiesteuersätze auf Wärmeenergieträger schrittweise angehoben werden (vgl. Tz. 197). 

Allerdings sind im Bereich Wärme die (kurzfristigen) Anpassungsmöglichkeiten der Haushalte 

an steigende und – insbesondere im Fall von Heizöl – volatile Energiepreise noch geringer als 

im Strombereich. Dies betrifft in verstärktem Maß Haushalte mit niedrigem Einkommen, 

sodass sich hier soziale Fragen mit größerer Intensität stellen. Nach einer Studie des 

Statistischen Bundesamtes geben 16,8 % der armutsgefährdeten Bevölkerung an, dass es 

ihnen aus finanziellen Gründen nicht möglich sei, die Wohnung angemessen warm zu halten. 

Demgegenüber betrifft dies nur 3 % der nicht-armutsgefährdeten Bevölkerung (Statistisches 

Bundesamt et al. 2013, S. 166). 

Kosten für Wärme in der Grundsicherung  

215. Wie in Textziffer 200 ausgeführt, werden die Kosten für Unterkunft und Heizung in der 

Grundsicherung im Normalfall vom Leistungsträger übernommen. Dies setzt zunächst voraus, 

dass die Unterkunft selbst als angemessen anzusehen ist. Davon zu unterscheiden ist die 

Frage, ob die in der angemessenen Unterkunft anfallenden Heizkosten unverhältnismäßig 

hoch sind. 

In der Praxis bestimmt sich die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft vor allem anhand 

der Wohnfläche und der Kaltmiete (LUIK in: EICHER 2013, § 22 SGB II Rn. 72). Die Heiz- und 

Warmwasserkosten spielen hierbei allenfalls eine untergeordnete Rolle (BSG, NZM 2010, 

S. 411, 412 f.). Dies liegt daran, dass sich die angemessenen Heizkosten praktisch nicht 

pauschal festsetzen lassen. Für die Leistungsträger ist es überaus schwierig, eine auf eine 

Wohnung bzw. einen bestimmten Wohnungstyp bezogene Angemessenheitsgrenze für die 

Heizkosten festzulegen, da die Gerichte eine pauschalierte Berechnung der angemessenen 

Heizkosten aufgrund der Besonderheiten einer jeden Wohnsituation ablehnen (BSG, Urteil v. 

2. Juli 2009, B 14 AS 33/08 R, Rn. 26 ff.; BSG, Urteil v. 4. Juni 2014, B 14 AS 53/13 R, 

Rn. 30 ff.). Zu unterschiedlich sind die Gegebenheiten und der Zustand der einzelnen 

Gebäude, Wohnungen und Heizanlagen. Der Energieverbrauch hängt maßgeblich von 

verschiedenen, nicht vom Mieter beeinflussbaren Faktoren ab, unter anderem der Heiztechnik, 

den Kosten der verwendeten Heizenergieträger, dem Gebäudeenergiebedarf, der Lage der 

Wohnung im Gebäude, dem Heizverhalten der Nachbarn, der Witterungsverhältnisse etc. 

(u. a. Techem Energy Services 2015; DIEFENBACH et al. 2013, S. 156 f.; KOPATZ 2013, 

S. 110). Der Bundesgesetzgeber hat mit der Einfügung des § 22a SGB II eine Öffnungsklausel 

geschaffen, die es den Ländern bzw. den Kommunen ermöglicht, eine 
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Angemessenheitsgrenze für Heizkosten festzulegen oder den Bedarf für Unterkunft und 

Heizung zu pauschalieren. Ein Vorstoß des Landes Berlin, die Angemessenheit der 

Heizkosten in einer Verordnung festzulegen, ist 2014 vor dem Bundessozialgericht 

gescheitert. In seinem Urteil hat das Gericht in Übereinstimmung mit der Literatur Zweifel 

daran geäußert, dass sich der Heizbedarf abstrakt überhaupt festlegen lässt (BSG, Urteil v. 

4. Juni 2014, B 14 AS 53/13 R, Rn. 32; BERLIT 2014; LUIK in: EICHER 2013, § 22b SGB II 

Rn. 5). 

Diese Rechtslage läuft darauf hinaus, dass die tatsächlichen Heizkosten grundsätzlich als 

angemessen angesehen und erstattet werden, sofern nicht besondere Umstände Anlass zu 

einer abweichenden Bewertung geben. Nur wenn Anhaltspunkte für ein „eklatant kostspieliges 

oder unwirtschaftliches Heizen“ vorliegen, etwa weil die tatsächlich angefallenen Kosten 

signifikant über den durchschnittlichen Kosten vergleichbarer Wohnungen liegen, sind diese 

Kosten nicht zu übernehmen (BSG, NZM 2010, S. 411, 413). Für Eigenheimbesitzer sind die 

für Mieter geltenden Grundsätze bei der Angemessenheitsprüfung entsprechend 

heranzuziehen (BSG, NZS 2007, S. 428, 431). Damit wird die Problematik der Heizkosten für 

Haushalte in der Grundsicherung wesentlich entschärft. Mit Blick auf die Umwelt- und 

Klimapolitik erscheint es allerdings problematisch, dass diese Rechtslage lediglich den Anreiz 

setzen kann, nicht außergewöhnlich viel und verschwenderisch zu heizen. Solange sich die 

Heizkosten eines Haushalts unterhalb dieser Unangemessenheitsgrenze befinden, hat er 

keinerlei finanzielle Anreize, auch nur geringfügige Heizenergieeinsparungen (z. B. durch ein 

sparsames Heizverhalten) zu erzielen.  

Sonderfall:  Dezentrale Warmwasserbereitung  

216. Eine Besonderheit gilt für diejenigen Haushalte, die ihr Warmwasser nicht zentral, 

sondern dezentral erzeugen, also durch in der Wohnung installierte Warmwasserspeicher oder 

Durchlauferhitzer. Diese werden bisweilen mit Gas, hauptsächlich aber mit Strom betrieben. 

Für solche Haushalte hat der Gesetzgeber zusätzlich zum Regelbedarf einen pauschalen 

Zuschlag vorgesehen, der die Mehrkosten für Strom oder Gas ausgleichen soll. Die Höhe des 

Zuschlags weist Tabelle 3-1 aus. Sowohl der Regelbedarf, abgeleitet aus den 

Regelbedarfsstufen der Anlage zu § 28 SGB II, als auch der prozentuale Anteil nach § 21 

Abs. 7 SGB II unterscheiden sich nach Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft. Der 

höchste Regelbedarf in Höhe von 404 Euro für das Jahr 2016 wird Alleinstehenden gewährt, 

erwachsene Leistungsbezieher in Partnerschaft erhalten je 364 Euro, andere Erwachsene in 

einer Bedarfsgemeinschaft (d. h. zumeist volljährige Kinder) erhalten 324 Euro monatlich, 

Kinder je nach Altersgruppe weniger. 

Grundsätzlich haben Leistungsempfänger die Möglichkeit, tatsächlich entstehende, über den 

Zuschlag hinausgehende Mehrkosten für die Warmwasserbereitung geltend zu machen. Dies 

scheitert in der Praxis jedoch daran, dass der tatsächliche Bedarf nachgewiesen werden muss, 
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was sich ohne separaten Strom- oder Gaszähler für Warmwasserbereitung kaum realisieren 

lässt (AIGELTINGER et al. 2015, S. 3). 

Tabel le 3-1 

Mehrbedarf für dezentrale Warmwassererzeugung 2016  

§ 21 Abs. 7  
Satz 2 SGB II 

Altersgruppe %-Anteil Mehrbedarf 

Nr. 1 ab 18 Jahren  
mit einem Regelbedarf von:  
404,00 EUR  
364,00 EUR  
324,00 EUR  

2,3 %  
 
9,29 EUR  
8,37 EUR  
7,45 EUR 

Nr. 2 14 – 17 Jahre (306,00 EUR) 1,4 % 4,28 EUR 

Nr. 3 6 – 13 Jahre (270,00 EUR) 1,2 % 3,24 EUR 

Nr. 4 0 – 5 Jahre (237,00 EUR) 0,8 % 1,90 EUR 

SRU/UG 2016/Tab. 3-1; Datenquelle: Regelbedarfssätze nach Bundesregierung 2015 

In der Literatur wird dieser Ansatz mit dem Argument kritisiert, dass die Kosten für Unterkunft 

und Heizung nach der gesetzlichen Systematik eigentlich in der Höhe übernommen werden 

müssen, in der sie tatsächlich anfallen. Wer dagegen sein Warmwasser dezentral erzeugt, 

muss mit dem pauschalierten Mehrbedarf auskommen. Oft wird bezweifelt, dass der pauschal 

berechnete „Warmwasserzuschlag“ die real anfallenden Kosten abdeckt, denn er 

berücksichtigt beispielsweise weder die vom Mieter nicht zu beeinflussende Anlageneffizienz 

noch den Energieträger (GRUBE in: GRUBE/WAHRENDORF 2014, § 30 SGB XII Rn. 56). Die 

im Rahmen des Projektes Stromspar-Check PLUS ermittelten Daten weisen auf eine 

erhebliche Unterdeckung der tatsächlich entstehenden Kosten durch die veranschlagten 

Mehrbedarfe hin (AIGELTINGER et al. 2015, S. 9 f.). Die Auswertung der Daten macht, je 

nach Haushaltsgröße und -zusammensetzung, eine Deckungslücke des Mehrbedarfs für 

Strom zur Erzeugung von Warmwasser zwischen 12 und 30 Euro monatlich aus (ebd., S. 14). 

Besonders groß ist die Differenz zwischen dem für 2015 veranschlagten Bedarf von 1,87 Euro 

für Kinder bis fünf Jahren und dem ermittelten tatsächlichen Bedarf von 6,67 Euro pro Monat 

(ebd., S. 15). Die Ergebnisse bestätigen die Forderung des Deutschen Caritasverbandes, eine 

valide Datenerhebung zur Ermittlung des Mehrbedarfs durchzuführen (Deutscher 

Caritasverband 2013, S. 3 und 8). Hinzu kommt, dass ein Teil der an sich berechtigten 

Haushalte keine Grundsicherung bezieht (s. Tz. 203). 

Heizkosten im Wohngeld  

217. Wie oben ausgeführt (Tz. 201), werden die Heizkosten bei der Festlegung der Höhe 

des jeweiligen Wohngeldanspruchs nicht berücksichtigt. 2009 wurde vorübergehend ein 

pauschaler Heizkostenzuschuss eingeführt, der jedoch 2011 wieder gestrichen wurde. Das 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) konnte sich 

mit seinem Vorstoß, den Heizkostenzuschuss wieder einzuführen, nicht durchsetzen. 

Stattdessen wurde der Anstieg der Heizkosten indirekt berücksichtigt, indem die am 1. Januar 
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2016 in Kraft getretene Wohngelderhöhung stärker ausfiel, als es der statistische Anstieg der 

kalten Wohnkosten nach der gewählten Systematik der Wohngeldreform erforderlich gemacht 

hätte (Deutscher Bundestag 2015c; 2015d, S. 11122). Daher ist der maximale 

Mietkostenzuschuss durch die indirekte Einbeziehung der Heizkosten insgesamt etwas 

gestiegen, aber für den individuellen Wohngeldanspruch sind unter den Wohnkosten allein die 

kalten Wohnkosten maßgebend. Eine dynamische Anpassung des Wohngeldes an die 

künftigen Heizkosten erfolgt nicht. Vor allem die fehlende Anrechnung der warmen 

Betriebskosten bei der individuellen Ermittlung des Wohngeldes und der Verzicht auf die 

Dynamisierung wurde auf der Anhörung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit am 10. Juni 2015 von verschiedenen Experten kritisiert (Deutscher 

Bundestag – Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 2015). Ein 

Gutachten für das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) weist der 

pauschalierten Heizkostenkomponente – vor allem im Vergleich zur Heizkostenübernahme in 

der Grundsicherung – allerdings einen Effizienzanreiz zu (BBSR 2013, S. 10 und 129). 

Wegen offener Fragen war die Einführung einer Klima-Komponente noch nicht Gegenstand 

der jüngsten Wohngeldreform. Im Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 hat die 

Bundesregierung aber die – ergebnisoffene – Prüfung einer als Klima-Komponente 

bezeichnete Differenzierung der zuschussfähigen Höchstbeträge anhand der energetischen 

Gebäudequalität vorgesehen (BMUB 2014, S. 42). Dadurch soll es Haushalten mit 

Wohngeldbezug besser möglich sein, energetisch sanierten Wohnraum anzumieten, der 

wegen der höheren Kaltmiete sonst oft zu teuer wäre.  

Auswirkungen energetischer Sanierungen auf einkommensschwache 

Haushalte 

218. Einen erheblichen Einfluss auf die Heizkosten haben energetische 

Gebäudesanierungen. Diese können bei richtiger Ausführung, einer dem individuellen 

Gebäudecharakter angemessenen Technik sowie bei Verwendung qualitativ hochwertiger 

Produkte die Heizkosten deutlich senken. Die für eine energetische Sanierung notwendigen 

Investitionen sind jedoch für einkommensschwache Eigentümer trotz staatlicher 

Förderprogramme schwer oder gar nicht aufzubringen. Allerdings wohnt der weit 

überwiegende Teil der Haushalte mit einem niedrigen Einkommen zur Miete, insbesondere 

Arbeitslose verfügen selten über Wohneigentum (Statistisches Bundesamt 2013, S. 21–24; 

2014b, S. 75 und 77), sodass der Fokus nachfolgend auf vermieteten Wohnraum gelegt wird. 

Vermieter können nach derzeit geltendem Recht jährlich 11 % der Investitionen für 

Modernisierungsmaßnahmen auf die Mieter umlegen und die Miete entsprechend erhöhen 

(§ 559 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Der Vermieter ist dabei nicht an die sonst geltende 

Begrenzung der Mieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete gebunden (ARTZ in: 

SÄCKER/RIXECKER 2012, § 559 Rn. 1 und 5). Diese Umlagemöglichkeit kann in 

Abhängigkeit von Ausgangsmiete und Investitionshöhe dazu führen, dass die Erhöhung der 
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Kaltmiete im deutlich zweitstelligen Bereich liegt. Eine Koppelung der Umlagehöhe an die bei 

optimalem Nutzerverhalten erwartbaren oder tatsächlichen Energieeinsparungen ist nicht 

vorgesehen. 

Eine Studie der Technischen Universität Darmstadt kommt zu dem Ergebnis, dass die im 

Energiekonzept 2050 von der Bundesregierung angestrebte Sanierung des Gebäudebestands 

bis 2050 eine – je nach Szenario unterschiedlich stark ausfallende – Erhöhung der 

Wohnkosten für Mieter nach sich zieht, die ohne abfedernde Maßnahmen die sozialen 

Ungleichgewichte verstärken wird (PFNÜR und MÜLLER 2013, S. 11). Für Bezieher der 

Grundsicherung kann die Erhöhung der Kaltmiete nach einer Sanierungsmaßnahme zu 

Schwierigkeiten führen, wenn sie dadurch die von der Kommune festgelegte Mietobergrenze 

überschreiten (Deutscher Caritasverband 2013, S. 3–5). Bei einkommensschwachen Mietern 

kann die durch § 559 BGB erhöhte Kaltmiete trotz Ersparnissen bei den Heizkosten 

Verdrängungseffekte zur Folge haben. Modernisierungen können daher auch gezielt genutzt 

werden, um eine zahlungskräftigere Mieterklientel zu erschließen. Allerdings hängen 

Verdrängungseffekte durch Modernisierungen und energetische Sanierungen mit der 

jeweiligen Lage auf dem Wohnungsmarkt zusammen. Sie sind vor allem in Märkten mit hoher 

Nachfrage und Zahlungsbereitschaft möglich (HENTSCHEL und HOPFENMÜLLER 2014, 

S. 16; TEWS 2013, S. 44; KOFNER 2012, S. 88). 

3.4.3 Kraftstoffe 

219. Die Ausgaben für Kraftstoffe nehmen unter den Energieausgaben privater Haushalte 

den größten Posten ein. Während die Haushalte 2013 im Durchschnitt 2,3 % ihrer 

Konsumausgaben für Strom und 2,5 % für Brennstoffe im Wohnbereich ausgaben, entfielen 

auf Kraftstoffe 3,1 % (FISCHER et al. 2016, S. 563). Im Vergleich zu Strom und Wärmeenergie 

wirkt eine Verteuerung von Kraftstoffen für den Individualverkehr allerdings kaum regressiv 

(HEINDL und LÖSCHEL 2015; Abb. 3-3). Dies liegt auch daran, dass gerade 

einkommensschwache Haushalte oftmals aus finanziellen Gründen keinen Pkw besitzen 

(Statistisches Bundesamt 2014a, S. 23 ff.). Dennoch können ärmere Haushalte 

überproportional betroffen sein, zum Beispiel in ländlichen Regionen, wenn sie auf ein Auto 

angewiesen sind. Wegen der insgesamt nicht regressiven Wirkung wird der SRU den Bereich 

der Kraftstoffe im Folgenden jedoch nicht näher betrachten. 

3.4.4 Zwischenfazit 

220. Der Gesetzgeber ist aus Art. 20a Grundgesetz zum Umweltschutz verpflichtet (SRU 

2011, Tz. 8 ff.). Das hierauf ausgerichtete staatliche Handeln führt im Energiebereich direkt 

oder indirekt zu höheren Preisen, die einkommensschwache Haushalte in der Regel stärker 

treffen. Gleichzeitig steht der Staat nach dem Sozialstaatsprinzip vor der Aufgabe, die 

Energieversorgung zu generell sozial verträglichen Bedingungen sicherzustellen sowie auch 

den Hilfsbedürftigen den Zugang zu Energiedienstleistungen zu ermöglichen. Für 
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einkommensschwache Haushalte sollen nicht zuletzt die sozialen Sicherungsleistungen eine 

angemessene Versorgung mit Energie absichern. Die Erfüllung dieser Aufgabe ist jedoch mit 

Schwächen behaftet: 

– Die Übernahme der Kosten für Heizung und Warmwasser erfolgt in der Regel in 

tatsächlicher Höhe, sodass sich für die Haushalte in der Grundsicherung keinerlei Anreize 

für einen effizienten Umgang mit Heizenergie ergeben. Das Wohngeld hingegen, das als 

Zuschuss zur Miete gezahlt wird, greift auf einen pauschalierten Ansatz zurück. Für die 

Festlegung des maximalen individuellen Wohngeldanspruchs ist von den Wohnausgaben 

allein die Kaltmiete (einschließlich der kalten Nebenkosten) ausschlaggebend, während die 

Heizkosten keine Berücksichtigung finden. 

– Nach den vorliegenden Daten sind die in die Grundsicherung eingehenden Ausgaben aus 

der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe für Strom niedriger als der tatsächliche Bedarf 

der Empfänger. Dies liegt unter anderem daran, dass wichtige soziodemographische 

Faktoren keine angemessene Berücksichtigung finden. Besonders betroffen sind zudem 

Haushalte mit dezentraler Warmwasserversorgung. Sie erhalten einen pauschalierten 

Zuschlag, der teilweise deutlich hinter den realen Kosten zurückbleibt. Nicht zuletzt konnte 

die Anpassung der Transferleistungen in den vergangenen Jahren nicht mit der 

Strompreisentwicklung schritthalten. Die bestehenden Defizite im System der 

Grundsicherung nehmen durch steigende Energiepreise zu. 

– Zudem ist festzuhalten, dass ein erheblicher Teil der berechtigten Haushalte ihren 

Anspruch auf soziale Sicherungsleistungen nicht geltend macht, andere Haushalte 

Einkommen knapp oberhalb der Bewilligungsgrenzen erzielen und daher keinen Anspruch 

auf Leistungen aus den sozialen Sicherungssystemen haben. Auch diese 

Haushaltsgruppen werden überdurchschnittlich durch steigende Strompreise belastet. 

Insgesamt sind somit weit mehr Menschen von steigenden Energiepreisen negativ 

betroffen als jener Teil der Bevölkerung, der staatliche Transferleistungen bezieht.  

Grundsätzlich stehen über die sozialen Transferleistungen hinaus Hebel in drei 

Handlungsfeldern zur Verfügung, mit denen auch Haushalte außerhalb der 

Sozialleistungssysteme erreicht werden: 

– Instrumente, die gezielt den – erforderlichen – Energiebezug in einkommensschwachen 

Haushalten mindern und so deren Energiekostenbelastung reduzieren. 

– Maßnahmen, die zu einer veränderten Struktur der Energiepreise führen; sie zielen vor 

allem auf eine soziale Abfederung von Energiepreissteigerungen ab.  

– Veränderungen des rechtlichen und förderpolitischen Rahmens für energetische 

Gebäudesanierungen, um indirekte Wohnkostensteigerungen zu mindern und den 

Energieeinspareffekt in den Vordergrund zu stellen. 
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3.5 Verbrauchsreduktion als zentraler Hebel 

zur Energiekostensenkung 

221. Verbrauchsreduktion ist der wichtigste Hebel, um Belastungen durch steigende 

Energiekosten zu vermindern. Diese kann grundsätzlich sowohl durch Nutzungsänderungen, 

das heißt ein sparsameres Verbrauchsverhalten, als auch durch investive Maßnahmen zur 

Steigerung der Energieeffizienz erzielt werden. Obgleich es auch substanzielle 

Verbrauchsminderungspotenziale durch Verhaltensänderungen gibt, liegen die investiven 

Potenziale doch deutlich höher (z. B. PEHNT et al. 2011; BÜRGER 2009, S. 80 und 83). 

Sowohl im Strom- als auch im Wärmebereich sind die Einsparpotenziale durch 

Verhaltensänderung zwar deutlich geringer, jedoch erscheinen sie meist leichter umsetzbar 

als investive Maßnahmen. Allerdings werden auch diese Einsparmöglichkeiten ebenso wie 

relativ leicht umsetzbare (gering-)investive Maßnahmen oftmals nicht ergriffen. Daher ist ein 

breites politisches Maßnahmenportfolio gefordert, um die vorhandenen Potenziale zur 

Senkung des Energieverbrauchs effektiv zu heben. Über Möglichkeiten zur wirtschaftlichen 

Energieverbrauchsreduktion müssen die Haushalte informiert, deren Umsetzung angereizt 

und begleitet sowie gegebenenfalls ordnungsrechtlich (z. B. mittels verbindlicher 

Energieeffizienzanforderungen) durchgesetzt werden. Energiepreise als alleiniges 

Lenkungsinstrument sind sowohl mit Blick auf ihre klimapolitische Effektivität als auch aus 

verteilungspolitischen Gründen nicht hinreichend. 

3.5.1 Geringe Elastizität der Energienachfrage 

222. Wie zuvor gezeigt, liegt eine zentrale Ursache für die verteilungspolitische Problematik 

steigender Energiepreise darin, dass einkommensschwache Haushalte einen größeren Anteil 

ihres verfügbaren Einkommens für Energiekosten verwenden. Eine weitere Ursache ist die 

geringe Preiselastizität der Energienachfrage. Die Preiselastizität ist ein wichtiger Indikator für 

die Stärke der Belastungswirkung eines Energiepreisanstiegs. Sie gibt an, inwieweit Haushalte 

auf steigende Energiepreise mit einer Verringerung ihrer Energienachfrage reagieren. Man 

spricht von einer elastischen Nachfrage, wenn die relative Nachfragereduktion stärker ausfällt 

als die relative Preissteigerung. Im Fall einer elastischen Nachfrage führt eine Preiserhöhung 

letztendlich zu einer geringeren Energiekostenbelastung, nicht aber notwendigerweise zu 

einer geringeren Gesamtbelastung, da zur Reduktion des Energieverbrauchs möglicherweise 

andere Kosten anfallen (z. B. für die Anschaffung energieeffizienter Produkte). Sinkt die 

Energienachfrage unterproportional zur Preisänderung, wird sie als inelastisch bezeichnet. In 

diesem Fall führt ein Energiepreisanstieg zu einer insgesamt höheren 

Energiekostenbelastung. 

Obwohl die Ergebnisse eine sehr große Bandbreite aufweisen, kommen empirische Studien 

in ihrer Mehrzahl zum Befund einer relativ geringen Preiselastizität der Energienachfrage von 

privaten Haushalten in entwickelten Ländern (GILLINGHAM et al. 2016; BERNSTEIN und 
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MADLENER 2011a; 2011b; SIMMONS-SÜER et al. 2011; SORRELL et al. 2009; ESPEY und 

ESPEY 2004): Demnach führt ein Energiekostenanstieg um 10 % kurzfristig zu einer 

Verbrauchsreduktion von 1 bis 3 % und in längerer Frist um 3 bis 6 %. Die niedrige 

Preiselastizität impliziert somit, dass die Haushalte Preiserhöhungen nicht durch eine 

proportionale Nachfragereduktion kompensieren. Dies legt nahe, dass private Haushalte nur 

geringe Ausweichmöglichkeiten für ihren Energiekonsum haben. Für ein präzises Bild der 

Belastungswirkungen, die aus einem Energiepreisanstieg resultieren, muss die Preiselastizität 

der Energienachfrage nach Einkommensgruppen, Energieverwendungen und Energieträgern 

differenziert werden.  

Wenn einkommensschwache Haushalte eine geringere Preiselastizität als wohlhabendere 

Haushalte aufweisen, verstärkt sich die regressive Wirkung steigender Energiepreise. Auch 

wenn hinsichtlich der einkommensspezifischen Preiselastizität der Energienachfrage derzeit 

noch wenig belastbare Daten für die Bereiche Strom und Wärme vorliegen, erscheint dies 

plausibel. Zum einen verfügen sie nur über begrenzte finanzielle Mittel für investive 

Maßnahmen zur Effizienzverbesserung und zum anderen können wichtige Determinanten des 

Energieverbrauchs von ihnen nicht oder kaum beeinflusst werden (z. B. die energetische 

Qualität einer gemieteten Wohnung). Diese These wird auch durch die wenigen vorhandenen 

empirischen Untersuchungen gestützt (AIGELTINGER et al. 2015; KOHN und MISSONG 

2003). 

223. Die niedrige Preiselastizität spiegelt einerseits die hohe Abhängigkeit von 

Energiedienstleistungen im alltäglichen Leben wider. Andererseits tragen aber auch weitere 

Ursachen zur geringen Preiselastizität bei, die durchaus politisch adressiert werden können 

(GILLINGHAM und PALMER 2014; FISCHER et al. 2012; SRU 2011, Tz. 374; 2008, Kap. 3.4; 

JARVIS et al. 2010; ALLCOTT und GREENSTONE 2012). Hierzu zählen zum Beispiel: 

– Verbraucher verfügen häufig über unzureichendes Wissen über den eigenen 

Energieverbrauch und vorhandene Einsparoptionen. 

– „Begrenzt rationales“ Investitionsverhalten bzw. sogenannte Entscheidungsanomalien, so 

etwa eine starke Gegenwartsorientierung, können zu einer Vernachlässigung von (sich erst 

längerfristig rentierenden) investiven Möglichkeiten zur Energieeffizienzverbesserung 

führen. 

– Aufgrund eines niedrigen Haushaltseinkommens kann Kapital zur Anschaffung 

energieeffizienter Produkte fehlen. 

– Bestimmte Anreizstrukturen, insbesondere das Nutzer-Investor-Dilemma, können 

Verbrauchsreduktionen im Wege stehen. Vermieter investieren zurückhaltend in 

Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, wenn hiervon vor allem die Mieter 

profitieren (Tz. 251, 253 f.). Mieter selbst haben oft nicht die Möglichkeit zu investieren 
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oder scheuen größere Investitionen, da ihnen in der Regel die Erträge bei einem Auszug 

nicht mehr zufallen (GILLINGHAM et al. 2012; IEA 2007). 

– Ein hoher Koordinationsaufwand bei Energieeffizienzmaßnahmen, die von mehreren 

Parteien gemeinsam geplant, finanziert und durchgeführt werden müssen, stellt ein 

weiteres Hemmnis dar. Hierzu können beispielsweise die energetische Sanierung von 

Mehrfamilienhäusern in Eigentümergemeinschaft und der Anschluss eines Wohngebiets 

an die Fernwärmeversorgung zählen. 

Die Ursachen für die niedrige Preiselastizität der Energienachfrage zu analysieren und zu 

adressieren, ist gerade deshalb von Bedeutung, weil eine Vielzahl von Untersuchungen ein 

erhebliches Potenzial für Energieverbrauchsminderungen aufzeigt. Das Potenzial liegt 

vornehmlich in investiven Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung. Diese könnten bei 

gleichbleibendem Energiedienstleistungsniveau und oftmals zu insgesamt sinkenden 

Bereitstellungskosten realisiert werden (s. Abschn. 3.5.2).  

224. Eine niedrige Preiselastizität der Energienachfrage impliziert zudem eine geringe 

klimapolitische Effektivität preislicher Anreize, da moderate Energiepreissteigerungen nur zu 

relativ schwachen Emissionsreduktionen führen. Durch eine Erhöhung der Preiselastizität 

kann ein gegebenes Emissionsminderungsziel mit einem geringeren Energiepreisanstieg 

erreicht werden. Hierdurch würde die aus einer ambitionierten Klimapolitik resultierende 

Belastung – nicht nur, aber insbesondere – einkommensschwacher Haushalte sinken. 

Angesichts bestehender, kaum vollständig zu beseitigender Hemmnisse lässt sich eine sehr 

weitgehende Reduktion des Treibhausgasausstoßes im Bereich der privaten Haushalte 

allerdings nicht allein über steigende Energiepreise erreichen. Sowohl aus Gründen der 

ökonomischen Effizienz als auch der sozialen Gerechtigkeit ist ein Instrumentenmix 

notwendig. In den Kapiteln 3.6 und 3.7 werden daher verschiedene Maßnahmen diskutiert, die 

dem Ziel dienen, in privaten – insbesondere einkommensschwachen – Haushalten die 

Energieeffizienz zu steigern und dadurch Energieverbrauch und -kosten zu vermindern. Der 

folgende Abschnitt zeigt zunächst sehr knapp die im Bereich privater Haushalte vorhandenen 

investiven Einsparpotenziale auf, um die Wichtigkeit des Hebels Energieeffizienz zu 

verdeutlichen. 

3.5.2 Zentrale Rolle von Energieeffizienzverbesserungen 

225. Sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene werden im Bereich der privaten 

Haushalte regelmäßig sehr große, durch Energieeffizienzverbesserungen erschließbare 

Endenergieeinsparpotenziale identifiziert (PEHNT et al. 2011; dena 2012; BOßMANN et al. 

2012). Auch wenn verschiedene Studien die genauen Einsparpotenziale unterschiedlich 

beziffern, so stimmen sie darin überein, dass die größten Potenziale im Bereich der 

Raumwärme liegen, wie beispielhaft Abbildung 3-5 verdeutlicht. Im Bereich Strom gibt es zwar 
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ebenfalls substanzielle Einsparpotenziale für private Haushalte, doch liegen diese deutlich 

unterhalb jener für Raumwärme. 

Ein großer Teil der Einsparpotenziale sowohl im Bereich Strom als auch bei der Raumwärme 

ist verschiedenen Studien zufolge bereits unter den heutigen ökonomischen 

Rahmenbedingungen wirtschaftlich, wird jedoch aufgrund verschiedener Hemmnisse nicht 

erschlossen (u. a. BPIE 2015; dena 2012; BOßMANN et al. 2012; PEHNT et al. 2011). Hierbei 

ist zu beachten, dass die Bestimmung der Wirtschaftlichkeit maßgeblich von den zugrunde 

liegenden Annahmen (z. B. bezüglich der Diskontrate, der Nutzungsdauer, der zukünftigen 

Energiepreise und der Technologiekosten) beeinflusst wird. Mit Blick auf die private 

Wirtschaftlichkeit kommen die Renditewirkungen energie- und förderpolitischer Instrumente 

sowie gesetzliche Rahmenbedingungen zur Umlage von Investitionskosten hinzu (PFNÜR und 

MÜLLER 2013, S. 10). Dies impliziert, dass die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer 

Maßnahme auch von der eingenommenen Perspektive abhängt. So kann die private 

Wirtschaftlichkeit energetischer Sanierungsmaßnahmen zwischen Mietern, Vermietern und 

Selbstnutzern signifikant differieren; beispielsweise richtet sich die private Wirtschaftlichkeit 

einer energetischen Sanierung aus Mieter- bzw. Vermietersicht danach, inwieweit die 

Investitionskosten über die Miete umgelegt werden können. Mit steigenden Energiepreisen 

bzw. nach einer Verringerung der Technologiekosten würde sich der wirtschaftlich 

erschließbare Anteil der vorhandenen Einsparpotenziale vergrößern. 
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Abbildung 3-5 

Wirtschaftliche Endenergieeinsparpotenziale in Deutschland bis 2030*   

 

Quelle: PEHNT et al. 2011, S. 21, verändert  

226. Der größere Teil der Potenziale im Bereich Wärme lässt sich durch die energetische 

Sanierung von Bestandsgebäuden erschließen, obgleich auch durch die weitere 

Verbesserung der energetischen Qualität von Neubauten Energie gegenüber einem Status-

quo-Referenzszenario eingespart werden kann. Neben der Gebäudedämmung ist die Art der 

Wärmeerzeugung ein weiterer wichtiger Hebel zur Verminderung des Energieverbrauchs. 

Diese Verbrauchsdeterminanten sind allerdings in Fällen gemieteten Wohnraums durch die 

Bewohner kaum beeinflussbar. Das gilt insbesondere für finanziell schwächere Haushalte, die 

bei der Wahl der Wohnung engen finanziellen Restriktionen unterliegen. Für Vermieter 

bestehen häufig nur unzureichende Anreize energetische Sanierungsmaßnahmen 

durchzuführen (s. Tz. 251 ff.). Dies betrifft gerade auch Wohnraum, den 

einkommensschwache Haushalte gemietet haben und für den die Investitionskosten nicht über 

Mieterhöhungen refinanziert werden können. 

227. Um die Hemmnisse zu überwinden und die wirtschaftlichen Energieeffizienzpotenziale 

auch tatsächlich zu erschließen, sind politische Eingriffe notwendig. Mit Blick auf die derzeit 

noch nicht (privat-)wirtschaftlich rentablen Potenziale sollte das klimapolitische Portfolio auch 
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einen langfristig und vorhersehbar ansteigenden Energiepreispfad sowie gegebenenfalls 

gezielte Maßnahmen zur Unterstützung und Beschleunigung der 

Technologiekostendegression umfassen. Gelingt es, die vorhandenen wirtschaftlichen 

Energieeffizienzpotenziale möglichst vollständig zu erschließen, kann der lenkungspolitisch 

unverzichtbare Anstieg der Energiepreise auch von breiten Bevölkerungsgruppen besser 

getragen werden. 

Zur Steigerung der Energieeffizienz stehen vielfältige Ansätze zur Verfügung, die eine 

unterschiedliche Eingriffstiefe aufweisen, aber auch verschiedene Potenziale adressieren. 

Einige dieser Ansätze werden von der Bundesregierung bereits aufgegriffen, zum Beispiel im 

Rahmen des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz und des Aktionsprogramms 

Klimaschutz (BMWi 2014; BMUB 2014). In den beiden nachfolgenden Kapiteln werden 

ausgewählte Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Senkung der 

Energiekosten diskutiert, die auch einkommensschwachen Haushalten zugutekommen. 

3.6 Instrumente zur Senkung der Stromkostenbelastung 

228. Steigende Strompreise belasten alle einkommensschwachen Haushalte, auch jene in 

der Grundsicherung, wenn diese nicht hinreichend schnell und umfangreich angepasst wird. 

In diesem Kapitel werden daher Instrumente zur Verminderung der Stromkostenbelastung 

einkommensschwacher Haushalte diskutiert. Zuvorderst gilt es, Instrumente zur Senkung des 

Energieverbrauchs zu nutzen. Anschließend werden Ansätze diskutiert, über eine veränderte 

Tarifgestaltung eine finanzielle Entlastung der von Energiearmut bedrohten Haushalte zu 

erreichen. 

3.6.1 Maßnahmen zur Senkung des Stromverbrauchs 

3.6.1.1 Energieeffizienzstandards 

229. Aufgrund verschiedener Hemmnisse und Marktunvollkommenheiten weisen im Markt 

erhältliche Güter oftmals ein geringeres Energieeffizienzniveau auf, als sowohl privat- als auch 

volkswirtschaftlich effizient wäre. Dies liegt teilweise daran, dass die Kosten für die Suche nach 

einer optimalen technischen Lösung die erwarteten Energiekosteneinsparungen übersteigen. 

In dem Fall ist die geringe Aufmerksamkeit für den Stromverbrauch, der sich in niedrigen 

Elastizitäten widerspiegelt, individuell durchaus rational (CAPLIN und DEAN 2014; SALLEE 

2014). Mindestanforderungen an die Energieeffizienz, wie sie in der Ökodesign-Richtlinie 

2009/125/EG vorgesehen sind, können dann besonders ineffiziente Geräte aus dem Markt 

drängen. Um die Standardsetzung zu dynamisieren und zu gewährleisten, dass sich die 

Anforderungen am Stand der Technik orientieren, hat der SRU bereits 2008 eine Regulierung 

nach dem Top-Runner-Ansatz empfohlen (SRU 2008; Tz. 73 ff. und Tz. 148 ff.). 

Kurzfristig helfen anspruchsvolle Energieeffizienzstandards für Neugeräte 

einkommensschwachen Haushalten allerdings wenig, da sie häufig auf Gebrauchtgeräte 
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zurückgreifen müssen. Neugeräte könnten durch neue Standards sogar teurer werden, 

wodurch der Austausch alter Geräte noch erschwert werden könnte. Mittelfristig schlägt sich 

die verbesserte Energieeffizienz jedoch auch im Bestand gebrauchter Geräte nieder. Zudem 

kann durch Mindeststandards verhindert werden, dass Hersteller zum Zweck der 

Gewinnmaximierung die Energieeffizienz von Geräten im Niedrigpreissegment bewusst gering 

halten (FISCHER 2005; 2010; SPURLOCK 2013). 

3.6.1.2 Information und Beratung 

230. Fehlendes Wissen über den eigenen Stromverbrauch und Einsparoptionen trägt dazu 

bei, dass verbrauchsreduzierende Verhaltensänderungen und wirtschaftliche 

Energieeffizienzinvestitionen unterbleiben. Oft sind Stromzähler so positioniert, dass der 

Verbraucher keine direkte Einschätzung zu den Wirkungen seines Verhaltens ableiten kann 

(SQW et al. 2013, S. 55; DUSCHA und DÜNNHOFF 2007, S. 8). Hinzu kommt, dass die 

Energiekosten in der Regel nur durch die jährliche Abrechnung transparent werden, dadurch 

jedoch kein Bezug zum alltäglichen Verhalten hergestellt werden kann (u. a. DUSCHA und 

DÜNNHOFF 2007, S. 13). Die nachträgliche Abrechnung des Stromverbrauchs kann zu hohen 

Nachzahlungen führen, die von einkommensschwachen Haushalten oftmals nicht beglichen 

werden können. Die auch daraus resultierende, seit Jahren hohe Zahl an Stromsperren 

(Tz. 210) stellt für die betroffenen Haushalte einen erheblichen Einschnitt dar. Die 

Nichtverfügbarkeit von Strom als existenzielles Gut muss auch in sozialstaatlicher Hinsicht 

Bedenken hervorrufen, denen zu begegnen ist. 

Verbesserte Verbrauchsinformation  

231. Eine höhere Transparenz des Stromverbrauchs und der damit verbundenen Kosten 

kann durch Prepaid-Zähler erreicht werden (KOPATZ 2012, S. 91; DÜNNHOFF et al. 2006, 

S. 26). Der Kunde könnte über einen festzulegenden Mechanismus (etwa per SMS, durch 

einen Warnhinweis am Zähler o. ä.) rechtzeitig über sein zu Ende gehendes Guthaben 

informiert werden und durch den Prepaid-Zähler das Guthaben in der gewünschten Höhe 

aufladen. Dabei sollte auch die Aufladung kleiner Beträge bzw. Strommengen möglich sein, 

um gerade Haushalten in schwierigen sozialen Lagen den existenziell erforderlichen 

Strombedarf zu sichern.  

Der Kunde kann somit gut nachvollziehen, wann das aufgeladene Guthaben verbraucht ist, 

zudem verdeutlichen die regelmäßigen Aufladungen den Verbrauch. Gerade für finanziell 

schwächere Haushalte ist eine zeitnahe Information über den Verbrauch eine wichtige Option, 

um hohe Nachzahlungen und das damit verbundene Risiko der Verschuldung bis hin zu 

existenzbedrohenden Lagen zu verhindern. Wird das Guthaben nicht aufgeladen, erhält der 

Haushalt keinen Strom mehr. Kritiker des Prepaid-Ansatzes sprechen hier von 

„Selbstabschaltung“, der im Gegensatz zu Stromsperren statistisch nicht erfasst wird. 

Allerdings weisen Daten aus Großbritannien, wo bereits 2012 über 15 % der Haushalte 
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Prepaid-Systeme in der Stromversorgung nutzten (ROCHA et al. 2013, S. 4), darauf hin, dass 

längerfristige Selbstabschaltungen selten vorkommen (VYAS 2014, S. 19). Der Strom wird 

aber auch nicht wie im bisherigen Sinne abgeschaltet, sondern kann durch individuelle 

Aufladung kurzfristig wieder verfügbar gemacht werden. Die bislang anfallenden 

Zusatzgebühren für Ab- und Anschaltung entfallen ebenso wie das Risiko hoher 

Nachzahlungen für bereits verbrauchten Strom. Der Einsatz von Prepaid-Zählern reduziert 

darüber hinaus bei den Energieversorgern die Aufwendungen für Mahnwesen und Inkasso 

sowie Ablesung von Zählern (u. a. KOPATZ 2012, S. 90 f.; DÜNNHOFF et al. 2006, S. 26). 

Allerdings erzeugt die Technologie auch zusätzliche Systemkosten. 

232. Zukünftig sollen Verbrauchsinformationen durch den Einsatz von Smart Metern 

(intelligente Zähler) verbessert werden. Mittels Smart Metering sollen ferner Potenziale zur 

Stromkostensenkung durch lastvariables Nutzerverhalten erschlossen werden. Unsicher ist 

jedoch, welche Lastverlagerungspotenziale in privaten Haushalten vorhanden sind und 

inwieweit Smart Metering Kunden tatsächlich zum Kostensparen durch ein dem Stromangebot 

angepasstes Nutzerverhalten anreizt (u. a. LIEBE und WISSNER 2015, S. 14). Die in Studien 

ermittelten Energieeinsparungen beim Einsatz von Smart Metern unterliegen einer erheblichen 

Spannbreite von zwei bis zwanzig Prozent (MATTHIES 2013a, S. 38). Generell gilt, je höher 

der Verbrauch eines Haushalts, desto größer ist das Verlagerungspotenzial und damit die 

Möglichkeit zur Kosteneinsparung (LIEBE et al. 2015, S. 24 ff.; LIEBE und WISSNER 2015, 

S. 13 ff.). 

Den möglichen Stromkosteneinsparungen stehen zudem nennenswerte Kosten für Einbau 

und Nutzung der Technologie gegenüber, die deutlich über jenen für den bisher eingesetzten 

Zähler liegen. So geht die Bundesregierung von 3 Euro Kosteneinsparungen bei einem 

Jahresstromverbruch von bis zu 2.000 kWh aus, für einen Verbrauch von bis zu 3.000 kWh 

von 10 Euro. Dem stehen durchschnittliche Kosten von 20 Euro für den Messstellenbetrieb 

eines einfachen digitalen Zählers gegenüber (BMWi 2015b, S. 2 und 7). Es ist daher davon 

auszugehen, dass die Kosten von Smart Metern gerade bei einkommensschwachen 

Haushalten das Einsparpotenzial überkompensieren. 

Der Entwurf zum Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (BMWi 2016) sieht vor, dass 

sukzessive alle Haushalte mit Smart Metern ausgestattet werden. Dabei steht jedoch nicht die 

regelmäßige Verbrauchsinformation für den Kunden im Vordergrund, sondern die 

Netzstabilität. Soweit Smart Meter aus Kundenperspektive nur den bisherigen Zähler ersetzen 

und keine nennenswerten zusätzlichen Informationen liefern, werden sie kaum zu 

Energieeinsparungen und zur Kostenentlastung beitragen. Der Gesetzentwurf sieht aufgrund 

des Kosten-Nutzen-Verhältnisses vor, dass Kunden mit Verbräuchen unterhalb von 6.000 kWh 

jährlich nicht zum Einbau verpflichtet sind, allerdings können der Messstellenbetreiber und 

auch der Hauseigentümer den Einbau veranlassen (BMWi 2016, S. 8). Zum umfassenden 

Einsatz dieser Technologie bestehen auch erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich 
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Finanzierung und Datenschutz (GREVELER 2015; KARDEL 2015; KARG 2015; KOLMSEE 

2015).  

233. Wissen zum Stromverbrauch von Geräten und zu Sparoptionen bei den Energiekosten 

durch ein verändertes Nutzungsverhalten kann auch durch Informationsquellen wie Online-

Vergleichsportale für Energieanbieter und Geräte sowie Webseiten mit Stromspartipps erzeugt 

werden. Allerdings variiert die Qualität der Angebote und ihre Unabhängigkeit ist nicht immer 

gegeben. Durch eine öffentliche Finanzierung von Informationsportalen (z. B. das 

Energiesparkonto oder die Stromsparinitiative des BMUB) kann deren Unabhängigkeit 

gestärkt werden. Hinzu kommt, dass sie der aktiven Recherche bedürfen. Ferner können 

einkommensschwache Haushalte häufig ihren Energieanbieter nicht frei wechseln (Tz. 239) 

und sich den Erwerb der verglichenen Neugeräte finanziell nicht leisten (Tz. 236). 

Dementsprechend dürften diese Informationsinstrumente nur für einen Teil der von 

Energiearmut betroffenen Haushalte hilfreich sein. 

234. Grundsätzlich kann die Energieeffizienz von Geräten mithilfe von 

Energieeffizienzlabeln gut dargestellt werden (RAMOS et al. 2015). Hierdurch können 

Konsumenten zum Kauf energiesparender Produkte angereizt werden. Dieser Funktion wird 

das europäische Energieeffizienzlabel in seiner derzeitigen Form aber kaum gerecht. 

Beispielsweise wird die Effizienzklasse eines Gerätes bestimmt, indem sein Energieverbrauch 

in Bezug zu einem Nutzenparameter (z. B. Kühlschrankvolumen, TV-Bildschirmgröße) gesetzt 

wird, sodass sich die Effizienzklasse häufig mit der Gerätegröße verbessert, obwohl der 

absolute Energieverbrauch größerer Geräte in der Regel höher ist. Verbraucher können 

hierdurch leicht fehlgeleitet werden und in Konsequenz tendenziell größere Geräte mit 

höherem absolutem Verbrauch kaufen. Hier besteht dringend Korrekturbedarf, dem absoluten 

Verbrauch sollte bei der Effizienzbewertung größeres Gewicht zukommen. Auch könnte 

beispielsweise die Ergänzung von Kosteninformationen die Effektivität von 

Energieeffizienzlabeln erhöhen (NEWELL und SIIKAMÄKI 2014; KALLBEKKEN et al. 2013; 

BULL 2012). Dabei darf eine einfache und verständliche Darstellung aber nicht aufgegeben 

werden, um Verbraucher durch die präsentierten Informationen nicht zu überfordern (SONG 

und SCHWARZ 2008; WILSON und DOWLATABADI 2007). 

Handlungskompetenz durch Energieberatung  

235. Wichtiger noch als Rückmeldungen zum Stromverbrauch und Label ist es jedoch, dem 

Verbraucher die notwendige Handlungskompetenz zu vermitteln, um die vorhandenen 

Einsparpotenziale abzurufen (MATTHIES 2013b, S. 96). Dies kann durch eine kostenlose oder 

geförderte Energieberatung, deren Ausbau im Koalitionsvertrag vereinbart wurde (CDU et al. 

2013, S. 52), unterstützt werden. Positives Beispiel hierfür sind die vom BMWi geförderten und 

für einkommensschwache Haushalte kostenlosen Energieberatungsangebote der 

Verbraucherzentralen. Eine noch stärker auf die spezifische Situation finanziell schwacher 

Haushalte ausgerichtete Beratung zum Stromverbrauch ist das Projekt Stromspar-Check 
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PLUS (zur Beschreibung des Projektes und der Evaluation siehe u. a. AIGELTINGER et al. 

2015, S. 51 f.; Deutscher Caritasverband und Bundesverband der Energie- und 

Klimaschutzagenturen Deutschlands 2015; TEWS 2015). Es wird mit Haushaltsmitteln des 

BMUB im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert und gemeinsam vom 

Deutschen Caritasverband und dem Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen 

Deutschlands durchgeführt. Die Beratung erfolgt im Haushalt durch zum Energieberater 

geschulte ehemalige Langzeitarbeitslose, wodurch eine niederschwellige Ansprache der 

Zielgruppe erreicht wird. Auf Basis einer Bestandsaufnahme und einer Erläuterung der 

Energierechnungen durch einen Energieberater werden Soforthilfen ausgewählt, 

Einsparpotenziale errechnet und Verhaltenstipps zusammengestellt. Soforthilfen, wie 

energiesparende Leuchtmittel und abschaltbare Steckerleisten, werden beim zweiten Besuch 

installiert und durch eine Beratung zum Nutzerverhalten ergänzt. Zur Überprüfung des 

dauerhaften Erfolges werden die Haushalte nach etwa einem Jahr erneut kontaktiert und die 

erzielten Einsparungen mit den prognostizierten verglichen. Die aufsuchende Beratung steht 

Haushalten offen, die über ein Einkommen unterhalb der Pfändungsgrenze verfügen. Somit 

erfasst das Angebot einen größeren Kreis als den der Transferempfänger, steht jedoch nicht 

allen Haushalten offen, die unter Umständen von Energiearmut betroffen sind. 

Für alle Beratungs- und Informationsangebote bedarf es der Bereitschaft, sich auf diese 

einzulassen. Hinzu kommt, dass oftmals eingeübte Verhaltensroutinen dauerhaft verändert 

werden müssen, wozu es eines mehrstufigen Lernprozesses bedarf (MATTHIES 2013a, S. 38; 

2013b). Insofern ist Energiesparen, selbst dann, wenn es wirtschaftlich ist, auch eine Frage 

der Motivation. Hier können motivierende Maßnahmen gezielt ansetzen, die vor allem in den 

USA bereits durchaus erfolgreich zum Einsatz kommen, wenn auch nicht in erster Linie in 

armutsgefährdeten Haushalten. Hierzu zählt zum Beispiel die Nutzung sozialer Motivation 

durch Vergleiche des eigenen Energieverbrauchs mit dem einer Referenzgruppe (u. a. AYRES 

et al. 2013; ALLCOTT 2011; SCHULTZ et al. 2007). Die konkrete Ansprache 

einkommensschwacher Haushalte und die Entwicklung zielgruppengerechter Instrumente 

bedarf allerdings eines spezifischen Rahmens (MATTHIES 2013b, S. 95). 

3.6.1.3 Geförderter Austausch von ineffizienten Geräten 

236. Die von Energiekosten stark belasteten Haushalte verfügen oftmals nicht über die 

notwendigen Finanzmittel oder eine ausreichende Kreditwürdigkeit für die Anschaffung 

energieeffizienter Produkte, selbst wenn sich diese über die erreichbare Energieeinsparung 

refinanzieren würde. Diese Liquiditätsproblematik stellt einen wichtigen Ansatzpunkt dar, 

klimapolitisch notwendige Energieeinsparungen und soziale Belange zu verknüpfen. Durch 

Programme, die eine Vorfinanzierung – und gegebenenfalls Subvention – des Austauschs 

alter durch energieeffiziente Geräte gewährleisten, können Liquiditätshemmnisse 

einkommensschwacher Haushalte überwunden werden. 
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Erfolg versprechend sind insbesondere solche Programme, die Energieberatung zur 

Behebung von energieverbrauchsrelevanten Wissensdefiziten mit Finanzierungshilfen 

kombinieren. Hierfür gibt es bereits einige Beispiele (z. B. das Kühlgeräte-Tauschprogramm 

im Rahmen des Stromspar-Check PLUS-Projekts), die Erfolge bei der 

Energiekostenminderung bereits in der Praxis unter Beweis gestellt haben. Ein Haushalt, bei 

dem das Kühlgerät im Rahmen des Stromspar-Check PLUS ausgetauscht wurde, spart 

durchschnittlich 383 kWh Strom pro Jahr ein, was einer jährlichen Kosteneinsparung von 105 

Euro entspricht (Deutscher Bundestag 2015a). 

Das Beispiel des Stromspar-Check PLUS zeigt jedoch auch, dass es noch Hemmnisse für die 

Annahme des Angebots eines geförderten Kühlschrankaustauschs gibt. So wurden von den 

ausgegebenen 18.700 Gutscheinen bis Mitte November 2015 nur knapp 4.000 eingelöst 

(Deutscher Bundestag 2015a). Daher sollten die Erfahrungen mit Modellprojekten 

systematisch ausgewertet und Best-Practice-Vorgehensweisen entwickelt werden. Ein 

möglicher Ansatzpunkt ist die Zusammenarbeit mit Energieversorgungsunternehmen. Da für 

einkommensschwache Haushalte auch relativ niedrige monatliche Ratenzahlungen eine 

Belastung darstellen, könnte durch eine Absenkung der monatlichen 

Stromkostenvorauszahlung (nach Maßgabe der erwartbaren Energieeinsparung des 

ausgetauschten Geräts) die Hemmschwelle weiter abgesenkt werden. Auch zinsgünstige 

Darlehen, bereitgestellt etwa durch den Leistungsträger, können zur Überwindung von 

Liquiditätshemmnissen beitragen. 

237. Solche Austauschprogramme sollten möglichst flächendeckend angeboten, verstetigt 

und mit ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Grundsätzlich kommen hierfür 

verschiedene Instrumentierungsoptionen infrage. So böte sich beispielsweise eine 

Erweiterung des Förderbereichs des Energieeffizienzfonds der Bundesregierung an (IRREK 

und THOMAS 2006; PEHNT und BRISCHKE 2013; THOMAS et al. 2013). Den 

regulatorischen Rahmen könnten auch Ausschreibungsmodelle, wie im Nationalen 

Aktionsplan Energieeffizienz vorgesehen, bilden. Effizienzpotenziale bei 

einkommensschwachen Haushalten ließen sich ferner durch Energieeinsparverpflichtungen 

für Energieversorger – zum Beispiel durch ein System handelbarer weißer Zertifikate oder 

Stromkundenkonten – erschließen (SRU 2011, Tz. 381 ff.; FISCHER et al. 2016, S. 354 ff.; 

BÜRGER et al. 2012; BERTOLDI et al. 2010). Zudem könnten Mikro-Contracting-Modelle und 

andere innovative Finanzierungsmodelle, die dabei einen besonderen Fokus auf 

einkommensschwache Haushalte legen, Liquiditätsprobleme sowie weitere Hemmschwellen 

(z. B. Risikoaversion) für Effizienzinvestitionen adressieren (HERLING und BROHMANN 

2011). 

3.6.2 Instrumente zur Veränderung relativer Stromkosten 

238. Vor allem für leitungsgebundene Energieträger ergeben sich durch die Tarifgestaltung 

zusätzliche Möglichkeiten für die Berücksichtigung sozialer Belange. Im Wärmebereich 
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kommen unterschiedliche, auch nicht-leitungsgebundene Energieträger zum Einsatz. Zudem 

wird die Energiemenge, die als Existenzminimum definiert werden kann, stark durch die 

individuellen Charakteristiken der Wohnung bestimmt (s. Tz. 215). Daher wird die Diskussion 

über sozialpolitisch wünschenswerte Tarifstrukturen in diesem Gutachten auf den 

Strombereich beschränkt. 

239. Die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 2009/72/EG ist in Deutschland im 

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und in der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) 

umgesetzt. Die damit einhergehende Liberalisierung des Strommarktes hat zu einer 

Diversifizierung der Anbieter und einer großen Vielfalt von Tarifen geführt. Der weitaus größte 

Teil der Kunden kann Anbieter und Tarif frei wählen, verschiedene Internetportale unterstützen 

die Kunden beim Vergleich und der Wahl des individuell günstigsten Tarifs. Die 

Stromgrundversorgungsverordnung verpflichtet allerdings einen Teil der Energieversorger, als 

Grundversorger bezeichnet, zum Angebot eines Grundtarifs. Dieser Grundtarif steht auch 

jenen Kunden zur Verfügung, die beispielsweise aufgrund negativer Einträge bei der 

Wirtschaftsauskunftei SCHUFA von Alternativanbietern abgelehnt werden. Er darf vom 

Lieferanten nur unter engen Voraussetzungen gekündigt werden (§ 20 Abs. 1 und § 21 

StromGVV). Damit sichert der Grundtarif konzeptionell allen Kunden den Zugang zu Strom 

und nimmt die Bedeutung von Strom als existenzielles Gut auf. 

Der Grundtarif ist für den Kunden im Regelfall teurer als Alternativtarife des Grundversorgers 

und anderer Versorger (CHECK24 2015). Der höhere Grundtarif lässt sich durch ein höheres 

Risiko des Zahlungsausfalls und damit verbundenem administrativem Aufwand begründen. 

Die ungünstigen Konditionen des Grundtarifs sind jedoch mit verantwortlich für 

überproportionale Stromrechnungen finanziell schwacher Haushalte und die dargestellte 

Unterdeckung der tatsächlichen Stromkosten durch den Grundbedarf (s. Tz. 212 und 216). 

240. Die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie ermöglicht weitergehende, sozialpolitisch 

motivierte staatliche Eingriffe in die Tarifgestaltung als das deutsche Energiewirtschaftsgesetz. 

So besteht etwa die Möglichkeit, Sozialtarife verpflichtend einzuführen und für diese einen 

Zwangsrabatt vorzusehen (BUCKLER 2013). Die Tarifgestaltung obliegt in Deutschland 

zunächst den Energieversorgern, wobei aber umwelt- oder sozialpolitische Ziele durchaus 

einen Eingriff rechtfertigen können. Eine staatliche Steuerung scheint notwendig, um den 

bestehenden Problemen zu begegnen und auch Energiepreissteigerungen für jene 

einkommensschwachen Haushalte, die keine Transfers aus dem Sozialsystem erhalten, 

abzumildern. Im Folgenden werden unterschiedliche Optionen diskutiert. Anschließend wird in 

Abschnitt 3.6.3 aus den Ergebnissen ein eigener Vorschlag abgeleitet. 

Einpreisung des Grundpreises in den Arbeitspreis  

241. Der Haushaltsstrompreis setzt sich in der Regel aus einem verbrauchsunabhängigen 

Grundpreis und einem Arbeitspreis je verbrauchter Einheit Strom zusammen. Der Anteil des 
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Grundpreises an den Gesamtkosten ist bei geringen Verbräuchen höher. Daher werden 

gerade kleinere Haushalte und Haushalte mit niedrigem Stromverbrauch überproportional 

durch den verbrauchsunabhängigen Grundpreis belastet (u. a. TEWS 2011, S. 47). Mit Blick 

auf die häufig einkommensschwächeren Geringverbraucher erscheint eine Abschaffung des 

Grundpreises daher sinnvoll. 

Mit einem steigenden Anteil erneuerbarer Energien wird jedoch ein immer größerer Teil der 

Stromgestehungskosten aus Fixkosten bestehen. Das gilt auch für die Bereitstellung von 

Speichern und Back-up-Kapazitäten. Bislang spiegelt der Grundpreis die Fixkosten der 

Stromerzeugung nicht wieder. Mit veränderten Anteilen der Stromgestehungskosten werden 

sich die höheren Fixkosten jedoch abbilden müssen und können, etwa im Fall selten genutzter 

Speicherkapazitäten, nicht vollständig im Arbeitspreis aufgehen. Demnach würde eine 

verursachergerechte Bepreisung von Strom zu einem höheren Grundpreis führen. Mit Blick 

auf die zukünftige Struktur der Energieversorgung rät der SRU daher von der Abschaffung des 

Grundpreises ab. Mittelfristig ist zudem denkbar, den Grundpreis für private Haushalte nach 

der jeweils gewünschten gesicherten Kapazität (Leistung in Watt) zu differenzieren. 

Eine Begrenzung der verfügbaren Leistung (auf niedrigem Niveau) wird in Kombination mit 

Prepaid-Zählern beispielsweise in Belgien genutzt, um Stromsperren zu vermeiden 

(Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 2008, S. 4). In Köln wurde dieses Konzept der 

Lastbegrenzung zur Verhinderung von Stromsperren in einem sozialen Brennpunkt erprobt. 

Allerdings bedarf der Einsatz einer Lastbegrenzung einer veränderten Infrastruktur und einer 

umfassenden Information der Kunden (MÜNCH und HAUPRICH 2015). 

Verbrauchsfreimengen 

242. Freimengen können allen Haushalten zur Verfügung gestellt werden oder nur jenen, 

die aufgrund eines niedrigen Einkommens einen Bedarf nachweisen. Unter Freimengen 

werden in der Literatur in der Regel kostenlose Stromkontingente verstanden (u. a. KOPATZ 

2013, S. 224 f.). Die Festlegung der Freimengen beeinflusst Ent- und Belastungs- sowie 

Lenkungswirkungen, aber auch die Akzeptanz. Je mehr Faktoren einbezogen werden, etwa 

Haushaltsgröße und -zusammensetzung, Wärme- und Warmwassererzeugung durch Strom, 

desto gerechter wird die Tarifgestaltung empfunden. Jedoch wird die administrative 

Umsetzung umso schwieriger. Zudem ist die Schaffung neuer Fehlanreize möglich. Werden 

allen Haushalten unabhängig von ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit und den genannten 

Faktoren Freimengen gewährt, verringert sich der administrative Aufwand von Nachweis und 

Kontrolle (DIW 2012, S. 10). Die freiwillige Einführung von Freimengen und deren 

Gegenfinanzierung durch einzelne Versorger erscheint jedoch im liberalisierten Strommarkt 

unwahrscheinlich. Freimengen könnten aufgrund dieser Schwierigkeiten nur verpflichtend und 

für alle Haushalte in gleicher Höhe eingeführt werden. Damit es nicht zu Fehlanreizen kommt, 

muss jedoch die Freimenge so niedrig angesetzt werden, dass sie den elementaren 

Grundbedarf an Strom, etwa für Nahrungszubereitung, Waschen und Licht, nur knapp deckt 
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und damit den Charakter eines Existenzminimums besitzt. Dieser ist jedoch von einer Reihe 

von Faktoren abhängig, zu denen zum Beispiel die Haushaltsgröße und -zusammensetzung, 

aber auch die Art der Heizung oder der Warmwasserversorgung gehören. 

Ungeachtet dieser Aspekte bliebe das Problem der finanziellen Kompensation durch den 

Versorger. Ausgehend vom Primat der Erlös- und Aufkommensneutralität müssten die durch 

Freimengen entgangenen Einnahmen durch höhere Strompreise oberhalb der Freimengen 

ausgeglichen werden (u. a. KOPATZ 2013, S. 226; TEWS 2013, S. 30). Dies kann zum 

Beispiel für einkommensschwächere größere Haushalte letztendlich sogar zu einer höheren 

Belastung als bisher führen. 

Sozialer Ausgleich durch progressive Arbeitspreise  

243. Progressive Arbeitspreise führen nicht zu einer kostenlosen Bereitstellung der ersten 

Einheiten, sondern nur zu einer Vergünstigung. Im Gegenzug steigen aber auch die Kosten 

nach Überschreiten dieser ersten Einheiten nach festgelegten Verbrauchsstufen, wobei Höhe 

(Preis je kWh) und Tiefe (Strommenge, für die der Preis gilt) der Stufen unterschiedlich sein 

können. Dabei variiert das marginale Preissignal: Haushalte mit hohem Verbrauch zahlen 

einen höheren Preis für die letzten bezogenen Energieeinheiten und haben daher einen 

stärkeren finanziellen Anreiz für Energieeinsparungen. Wie bei Freimengen, beeinflusst die 

konkrete Ausgestaltung Wirkungen und Akzeptanz, ähnlich sind auch die auftretenden 

Probleme. Die herausragende Rolle kommt der Stufenfestlegung zu (u. a. KOPATZ 2013, 

S. 229; TEWS 2011, S. 48). 

Das Energiewirtschaftsgesetz ermöglicht gemäß § 40 Abs. 5 Versorgern grundsätzlich 

differenzierte Tarife, sofern sie technisch machbar sind und einen sparsamen 

Energieverbrauch anreizen. Jedoch sind hohe Preise für einen hohen Verbrauch auch für 

Versorger nicht attraktiv, da die betroffenen Kunden im liberalisierten Markt zu Anbietern mit 

geringeren Preisen wechseln können (KOPATZ 2013, S. 233; TEWS 2011, S. 48). 

Energieversorger werden zudem auch ihre Preisgestaltung kaum an sozialen Gesichtspunkten 

ausrichten. Verschiedene empirische Studien kommen zu dem Schluss, dass 

einkommensschwache Haushalte nicht generell durch progressive Arbeitstarife entlastet 

werden (KOPATZ 2013, S. 227; TEWS 2013, S. 28). 

Kompensation hoher Strompreise durch Freibeträge bei Steuern und 

Abgaben und andere Vertei lung von Umlagen  

244. Eine hinsichtlich der Kostenbelastung schwächere Variante der Verbrauchsfreimengen 

ist die Freistellung von Steuern und Abgaben. Der Strompreis für private Haushalte besteht zu 

einem erheblichen Teil aus diesen Komponenten, die meistens auf den Verbrauch bezogen 

sind (BDEW 2016; Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste 2014). Dem Staat 

bieten sich Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bestimmung der Höhe der jeweiligen 

Steuersätze oder bei der Festlegung von Mengen, die von diesen Kosten freigestellt werden. 
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Diskutiert wurde etwa eine Verringerung der Stromsteuer (TEWS 2013, S. 23 ff.). Allerdings 

ist die Stromsteuer ein Lenkungsinstrument der Ökologischen Steuerreform, das den 

Energieverbrauch verteuern und damit auch verringern soll. Sie abzusenken wäre daher 

kontraproduktiv, hier könnte nur eine Freistellung bestimmter Mengen infrage kommen (vgl. 

DIW 2012 zur Diskussion von Freistellungen bei der Stromsteuer). Jede Steuer und Abgabe 

für sich genommen macht jedoch nur einen geringen Teil des Strompreises aus, sodass eine 

Freistellung bestimmter Mengen für mehrere Abgaben und Steuern gelten müsste, um 

spürbare individuelle Entlastungseffekte zu generieren. Wie auch bei den diskutierten 

Freimengen müsste darüber hinaus entschieden werden, welche Strommenge freigestellt 

werden soll. 

Die EEG-Umlage dient der Absicherung der im EEG 2014 festgelegten Vergütungssätze 

eingespeister Strommengen aus erneuerbaren Energien. Die erhebliche Steigerung der 

Umlage (von 0,51 ct/kWh Strom im Jahr 2004 auf 6,24 ct im Jahr 2014) ist auf verschiedene 

Effekte zurückzuführen, die weit über den Zubau von Windkraft- und Solaranlagen 

hinausgehen. So verlagern Ausnahmetatbestände für die Industrie Lasten überproportional 

auf private Haushalte (SRU 2013, Tz. 8, 65 und 107 f.; KÜCHLER und HORST 2012). Eine 

stärkere Belastung der Industrie zugunsten der Haushalte würde unter Umständen zu einer 

verringerten Lenkungswirkung der Preise bei Haushalten führen, brächte aber gleichzeitig eine 

verstärkte Lenkungswirkung bei Unternehmen mit sich, die teilweise noch erhebliche 

Einsparpotenziale haben (vgl. auch Kap. 2). 

3.6.3 Der SRU-Vorschlag: 

Inklusivkontingent und optionaler Prepaid-Zähler 

245. Aus den bislang diskutierten Vorschlägen zur Verminderung der Stromkostenbelastung 

einkommensschwacher Haushalte ergibt sich ein erhebliches Spannungsfeld zwischen 

gerechter bzw. als gerecht empfundener Ausgestaltung, Effizienzanreizen, finanzieller 

Wirkung und administrativem Aufwand: 

– Obwohl der Grundpreis regressiv wirkt, sollte er mit Blick auf zukünftige Entwicklungen in 

der Stromerzeugung nicht abgeschafft werden. 

– Freibeträge wie auch die Freistellung bestimmter Mengen von Steuern und Abgaben sind 

grundsätzlich ein denkbares Instrument zur Berücksichtigung sozialer Härten. Die 

Festlegung der jeweiligen Mengen ist jedoch nicht einfach. Eine, die individuelle 

Haushaltssituation berücksichtigende Festlegung, ist mit hohem administrativem Aufwand 

verbunden. 

– Eine verbesserte und zeitnahe Information der Haushalte über ihre individuellen 

tatsächlichen Verbräuche kann einen Beitrag zu einem effizienteren Energieeinsatz leisten 

und hohe Nachzahlungen für Stromverbräuche verhindern. 
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Aus der Bewertung der Optionen zur Tarifgestaltung und den Problemen des Grundtarifs leitet 

der SRU einen grundlegenden Tarifbaustein, das „Inklusivkontingent“, ab. 

Inklusivkont ingent  

246. Der SRU schlägt vor, den bisherigen Grundpreis für Strom in Anlehnung an den 

Mindestumsatz im Mobilfunk so weiterzuentwickeln, dass er ein durch den Grundpreis 

bezahltes Stromkontingent enthält. Dieses Inklusivkontingent sollte verpflichtend Teil aller 

Stromverträge sein, mithin für alle Haushalte unabhängig von Verbrauch und Bonität gelten. 

Über das Inklusivkontingent hinausgehende Verbräuche würden wie bislang nach einem 

Arbeitspreis abgerechnet. Die konkrete Preisgestaltung obliegt dem Energieversorger, jedoch 

gelten die Konditionen des Inklusivkontingents für alle Kunden eines Versorgers, unabhängig 

von den Konditionen für darüber hinausgehende Verbräuche. Aufgrund der für alle Kunden 

eines Versorgers geltenden tarifären Regelungen für das Inklusivkontingent werden 

einkommensschwache Haushalte nicht in einen teureren Tarif eingestuft, wie es bislang mit 

dem Grundtarif in der Regel der Fall ist (CHECK24 2015). 

Das Inklusivkontingent stellt damit alle Haushalte für einen Grundbedarf an Strom gleich und 

wirkt so einer möglichen Diskriminierung aus Bonitätsgründen entgegen. Jedem Haushalt wird 

mit dem Inklusivkontingent eine gewisse existenzielle Grundversorgung an Strom zuteil. 

Darüber hinaus würden auch Haushalte, die aufgrund einer hohen Eigenversorgung nur selten 

Strom aus dem Netz nachfragen, an den Kosten einer gesicherten Stromversorgung beteiligt. 

Wie dargestellt, wird eine solche Beteiligung im Zeitverlauf aufgrund des steigenden Anteils 

erneuerbarer Energien ohnehin notwendig (s. Tz. 241). 

Die Strommenge im Inklusivkontingent sollte so gering ausgestaltet sein, dass sie keine 

unerwünschten Folgen für Effizienzanreize hat. Die im Inklusivkontingent enthaltene 

Strommenge sollte daher unterhalb der Strommenge liegen, die die meisten Haushalte in 

Deutschland tatsächlich benötigen. So geht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 

(DIW) davon aus, dass die Reduktion von Steuern und Abgaben auf eine Strommenge 

zwischen 500 und 1.000 kWh pro Jahr vor allem Haushalte mit niedrigem Einkommen entlastet 

(DIW 2012, S. 10). Diese Spanne liegt unterhalb des Bedarfs, wie er vom 

Bundesverfassungsgericht als menschenwürdiges Existenzminimum anerkannt ist (Tz. 200). 

Die monatlich dem Inklusivkontingent zugewiesene Strommenge kann aber ein 

grundlegendes physisches Existenzminimum aufrechterhalten, etwa zum Kühlen, Kochen 

oder zur Beleuchtung eines Zimmers, und damit die mit einer Stromunterbrechung 

verbundenen Härten wesentlich abfedern. Das Inklusivkontingent kann somit das 

menschenwürdige Existenzminimum an Haushaltsstrom nicht alleine sicherstellen, aber einen 

wesentlichen Beitrag zu dessen Gewährleistung beisteuern. Wenn es mit Prepaid-Zählern 

kombiniert wird, kann zudem die teure Sperrung des Strombezugs vermieden werden (s. 

Tz. 210 und 231).  
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247. Damit das hier vorgeschlagene Inklusivkontingent verbindlicher Bestandteil aller 

Haushaltskundentarife werden kann, ist eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes sowie 

der Stromgrundversorgungsverordnung erforderlich, wobei die Vorgaben der 

Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie zu beachten sind. Diese Änderungen beinhalten eine 

Einschränkung der Vertragsfreiheit, die bislang insbesondere im Verhältnis zu den 

Haushaltskunden außerhalb der Grundversorgung prägend ist. Diese Einschränkung ist aber 

mit Blick auf das Sozialstaatsprinzip zu rechtfertigen. So würde auf diese Weise – in 

Verbindung mit der sogleich dargelegten Möglichkeit der Direktzahlung durch den Träger des 

Regelbedarfs – das Problem der Stromsperren für die Haushalte in der Grundsicherung 

wesentlich entschärft und ein elementarer Grundbedarf an Strom gewährleistet. 

Darüber hinaus erfordert es die Daseinsvorsorge (Tz. 202), der Bevölkerung 

lebensnotwendige Güter und Dienstleistungen zu möglichst für alle bezahlbaren Bedingungen 

zur Verfügung zu stellen. Hier stellt sich aber in der Praxis das Problem, dass gerade der 

armutsgefährdete Teil der Bevölkerung mit schlechter Bonität faktisch von den günstigeren 

Tarifen ausgeschlossen ist und auf den teureren Grundversorgungstarif verwiesen wird. Diese 

Benachteiligung kann dadurch beseitigt oder zumindest gemindert werden, dass die 

Stromversorger regulatorisch gezwungen werden, das Inklusivkontingent als Basis für alle 

Kunden zu verankern. 

248. Ähnlich der Regelungen zur Mietzahlung sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, 

beim Träger die direkte Zahlung des Inklusivkontingents und damit der inkludierten 

Strommenge zu beantragen. Ebenso sollte es dem Träger des Regelbedarfs ermöglicht 

werden, für den Fall, dass der Leistungsbezieher zur Begleichung der Stromkosten 

voraussichtlich nicht in der Lage ist, die Direktzahlung selbst zu veranlassen. 

Dies stellt zwar eine Abweichung vom Prinzip der eigenverantwortlichen Verfügung über den 

Regelbedarf dar und stellt das Inklusivkontingent an Strom einer Sachleistung gleich. In 

Anbetracht des engen Sachzusammenhangs zwischen der Sicherung der Wohnung, auf die 

die besonderen Regelungen zur Mietzahlung abzielen, und der Sicherung von deren 

Bewohnbarkeit, für die nicht zuletzt ein Mindestmaß an Strom erforderlich ist, erscheint diese 

Abweichung aber gerechtfertigt. Besonders deutlich wird dies im Vergleich mit § 22 Abs. 7 

Nr. 2 SGB II, wonach die Mietschuld in der Regel dann direkt an den Vermieter entrichtet 

werden soll, wenn Energiekostenrückstände bestehen, die zu einer Unterbrechung der 

Energieversorgung berechtigen – wobei nach der gesetzlichen Systematik hier nur die Kosten 

für Unterkunft und Heizung erfasst sind (Tz. 200), nicht aber der Haushaltsstrom. Die 

Unterbrechung der Stromversorgung führt aber zu einer vergleichbaren Beeinträchtigung der 

Bewohnbarkeit einer Wohnung, wie die Unterbrechung der Heiz- oder Warmwasserenergie. 

Im Übrigen kann nach der Rechtsprechung bereits jetzt die Übernahme von Stromschulden 

durch den Träger der Grundsicherung davon abhängig gemacht werden, dass der 

Leistungsempfänger einer künftigen Direktüberweisung der Abschlagszahlungen zustimmt, 
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sodass die Stromversorgung dann einer Sachleistung entspricht (LSG Berlin-Brandenburg, 

Beschluss v. 11. Dezember 2007, L 28 B 2169/07 AS ER; SG Lüneburg, Beschluss v. 10. März 

2009, S 81 AS 311/09 ER).  

Prepaid-Zähler  

249. Haushalten, die über einen Prepaid-Zähler verfügen, würde die im Inklusivkontingent 

enthaltene Strommenge am Monatsanfang gutgeschrieben. Die Kosten für die Einrichtung des 

Prepaid-Zählers sollte für finanzschwache Haushalte auf Antrag die öffentliche Hand bzw. der 

Leistungsträger übernehmen, sodass durch diese Art der Stromzahlung keine zusätzlichen 

Kosten entstehen. Darüber hinaus sollte künftig im Monitoringbericht der Bundesnetzagentur 

nicht nur die Zahl der eingesetzten Prepaid-Zähler (2015 in 0,04 % der Haushalte, 

Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt 2015, S. 193) - ausgewiesen werden sondern auch 

die Zahl längerfristiger Selbstabschaltungen (Tz. 231). Beim derzeit im Rahmen des 

Gesetzentwurfes zur Digitalisierung der Energiewende (BMWi 2015b) vorgelegten Rollout 

intelligenter Messeinrichtungen (Smart Metering, Tz. 231 f.) sollte gerade in Wohnungen 

einkommensschwacher Haushalte darauf geachtet werden, dass die neuen Zähler den 

Einsatz einer Prepaid-Funktion technisch möglich machen. 

Prepaid-Zähler werden in Großbritannien auch eingesetzt, um bereits bestehende Schulden 

beim Energieversorger abzugleichen (KOPATZ 2012, S. 90). Insbesondere mit Blick auf das 

Inklusivkontingent und seinen Charakter einer existenziellen Grundversorgung mit Strom 

sollten bereits angefallene Stromschulden nicht vom Guthaben beglichen werden. Vielmehr 

könnten Stromschulden für Transferempfänger vom Träger als Darlehen übernommen und in 

Raten bzw. durch Abzüge bei der Grundsicherung von den betroffenen Haushalten 

zurückgezahlt werden. Dies entspricht dem bisherigen Umgang mit solchen Situationen (LSG 

NRW, Beschluss v. 13. August 2013, L 7 AS 1134/13 B ER). 

3.7 Politische Instrumente zur Senkung 

des Heizenergieverbrauchs 

250. Der Gebäudesektor soll nach dem Klimaschutzziel aus dem Jahr 2010 bis 2050 nahezu 

klimaneutral sein (BMU und BMWi 2011, S. 27). Eine Studie im Auftrag des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) aus dem Jahr 2013 stellt 

fest, dass eine 40 %ige Reduktion der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 im 

Wärmebereich bis 2020 möglich ist, wenn die derzeitige energetische Modernisierungsrate 

erheblich gesteigert wird und die Maßnahmen im Wärmebereich einen qualitativen Fortschritt 

erfahren. Zudem ist der sukzessive Übergang in der Wärmeerzeugung von den bislang 

dominierenden Energieträgern Gas und Öl hin zu anderen Systemen wie Wärmepumpen, 

dezentraler und zentraler Kraft-Wärme-Kopplung sowie Solaranlagen erforderlich 

(DIEFENBACH et al. 2013, S. 5). 
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Um das Klimaschutzziel im Gebäudesektor zu erreichen, muss der Wärmebedarf unter 

anderem durch Maßnahmen an der Gebäudehülle und Geschossdeckendämmung gesenkt 

werden. Die noch benötigte Wärmeenergie muss durch energieeffizientere Heizungstechnik 

sowie Substitution fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energien erzeugt werden (s. a. 

BMWi 2015a; 2014, S. 23; HENGER 2014, S. 7). Neben den technischen Maßnahmen 

vermindert ein verändertes Nutzerverhalten den Wärmebedarf. 

Welchen Beitrag Maßnahmen an der Gebäudehülle, der Einsatz effizienter 

Wärmeerzeugungstechnik und die Nutzung erneuerbarer Energien leisten können, hängt im 

Einzelnen sehr stark vom Gebäudetyp, dem energetischen Ausgangszustand, der Lage und 

Ausrichtung ab. Daher ist durchaus eine Reihe von Fällen denkbar, in denen zum Beispiel die 

Umstellung der Wärmeversorgung einen Vorteil gegenüber einer umfassenden energetischen 

Sanierung der Gebäudehülle hat. Je mehr Möglichkeiten den Akteuren hier eingeräumt 

werden, vorgegebene Ziele mit den im Einzelfall am besten geeigneten Maßnahmen zu 

erreichen, desto effizienter können die notwendigen Investitionen zur Verminderung von 

Treibhausgasen und Energieverbrauch getätigt werden. Um die angestrebte Klimaneutralität 

bis 2050 zu erreichen, wird jedoch in den meisten Fällen auch eine energetische Sanierung 

der Gebäudehülle erforderlich sein. 

251. Während sich Maßnahmen für einen effizienteren Energieeinsatz im Bereich Strom 

vollständig an den Nutzer richten, adressieren Maßnahmen im Wärmebereich – 

ausgenommen Beratung und Information zu Verhaltensänderungen – in erster Linie 

Gebäudeeigentümer. Vor allem die energetische Sanierung von Gebäuden, die nicht durch 

den Eigentümer genutzt werden, wird auch bei wirtschaftlich sinnvoll erschließbarem Potenzial 

durch das Nutzer-Investor- bzw. Mieter-Vermieter-Dilemma behindert: Der Vermieter investiert 

in verbesserte Effizienz, den Nutzen hat jedoch der Mieter durch 

Energie(kosten)einsparungen. Um diesem Dilemma entgegenzuwirken, werden mit 

Sonderregelungen im Mietrecht (Abschn. 3.7.1) und der finanziellen Unterstützung 

energetischer Sanierungen durch öffentliche Mittel (Abschn. 3.7.4) ökonomische und 

rechtliche Instrumente eingesetzt. 

Bedeutenden Einfluss für Investitionen in Modernisierungsmaßnahmen und energetische 

Sanierungen hat der jeweilige Wohnungsmarkt, dessen Charakter regional sehr 

unterschiedlich ist (PFNÜR und MÜLLER 2013, S. 12). Mieterhöhungen zur Refinanzierung 

der getätigten Investitionen sind am Markt nicht überall darstellbar. Dies mindert die Rendite 

und damit die Wirtschaftlichkeit aus Investorensicht (ebd., S. 10). In einigen Regionen lassen 

sich hohe Mieten auch ohne Investitionen erzielen (siehe z. B. die Fallstudien Berlin, 

Heidelberg, Leipzig und Dortmund in HENTSCHEL und HOPFENMÜLLER 2014). Nicht zuletzt 

hängt die Investitionstätigkeit von der Renditeerwartung des Investors und den jeweiligen 

Marktzinsen ab. So nutzen Genossenschaften und private Kleinvermieter Spielräume zur 

Mieterhöhung nach Sanierung nicht oder nur geringfügig, was auf eine niedrigere 
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Renditeerwartung schließen lässt, während Wohnungsunternehmen höhere Mietsteigerungen 

durchsetzen und somit eine höhere Rendite erzielen (u. a. HENGER und VOIGTLÄNDER 

2011, S. 3 ff.). 

3.7.1 Vorgaben für die energetische Sanierung 

Sanierungsverpf l ichtung nach Energieeinsparverordnung  

252. Die Energieeinsparverordnung (EnEV) konkretisiert das Energieeinsparungsgesetz 

(EnEG). Zweck der Energieeinsparverordnung ist es, zum Erreichen eines nahezu 

klimaneutralen Gebäudebestandes beizutragen (§ 1 Abs. 1 EnEV 2014). Die 

Energieeinsparverordnung legt in § 3 maximal zulässige Energiebedarfe für 

Wohnungsneubauten fest, wobei der Einsatz erneuerbarer Energien aus Eigenerzeugung 

gemäß § 5 EnEV positiv angerechnet wird. Zur Ermittlung des Energiebedarfs wird auf ein 

Referenzgebäude sowie die Berechnung des Bedarfs anhand der eingesetzten Bauteile 

zurückgegriffen (Anlage 1 Tabelle 1 EnEV). 

Die Energieeinsparverordnung verpflichtet Eigentümer von Bestandsgebäuden grundsätzlich 

nicht zu einer Sanierung. Wenn aber bestimmte Sanierungsmaßnahmen an 

Bestandsgebäuden ergriffen werden, so können sich aus § 9 EnEV Anforderungen an die 

energetische Effizienz ergeben. Welche Maßnahmen dies konkret sind, ist in Anlage 3 EnEV 

festgelegt. Allerdings ist die Energieeinsparverordnung zu berücksichtigen, wenn am Gebäude 

Maßnahmen durchgeführt werden, die über eine Instandhaltung hinausgehen. Für 

Maßnahmen an der Außenhülle des Gebäudes gilt dabei eine Bagatellgrenze (§ 9 Abs. 3 

EnEV): Die Anforderungen der Energieeinsparverordnung werden erst wirksam, wenn mehr 

als 10 % der Fläche der jeweiligen Bauteile – also etwa Fassadenputz oder Fenster – 

ausgetauscht werden. § 9 Abs. 1 EnEV legt den Mindeststandard für Bauteile fest, die bei 

einer Sanierung eingesetzt werden dürfen. Allerdings kann der Eigentümer auch durch andere 

Maßnahmen, etwa durch Nutzung erneuerbarer Energien, erreichen, dass der jährliche 

Primärenergiebedarf des Gebäudes nach der Sanierung nicht mehr als 140 % des 

Energiebedarfs des Referenzneubaus beträgt. In diesem Fall ist er nicht zur vollständigen 

Verwendung von Bauteilen, die dem festgelegten Mindeststandard entsprechen, verpflichtet. 

§ 9 EnEV lässt dem Gebäudeeigentümer somit die Entscheidungsfreiheit, die Zielvorgabe 

möglichst effizient zu erreichen. Hierin spiegelt sich die Vorgabe aus § 5 Abs. 1 EnEG, in den 

konkretisierenden Rechtsnormen die Wirtschaftlichkeit und damit die Amortisation der 

eingesetzten Investitionen innerhalb der Nutzungsdauer zu realisieren (STOCK in: 

DANNER/THEOBALD 2015, § 9 EnEV Rn. 8). 

Umlage der Sanierungsinvest it ionen  

253. Investitionen in energetische Sanierungen, aber auch Modernisierungsmaßnahmen, 

die etwa zum Wassersparen beitragen oder den Wohnwert erhöhen, können gemäß § 559 

BGB in einer Höhe von jährlich bis zu 11 % auf die Miete umgelegt werden. Welche Kriterien 
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diese umlagefähigen Maßnahmen erfüllen müssen, führt § 555b Nr. 1, 3, 4, 5, 6 BGB aus. 

Maßnahmen zur energetischen Sanierung werden insoweit hervorgehoben, als dass Mieter in 

diesem Fall für drei Monate keine Mietminderung aufgrund der mit Baumaßnahmen 

zusammenhängenden Belastungen geltend machen können (§ 536 Abs. 1a BGB). 

Für alle durch die Umlage von Investitionen in Modernisierungen nach § 555b BGB erhöhten 

Mieten gilt, dass sie nach Refinanzierung der Investitionen unabhängig von Mietspiegel und 

Vergleichsmiete (§ 558 BGB) nicht wieder gesenkt werden müssen. Selbst unter 

Vernachlässigung der dauerhaften Wertsteigerung der Immobilie liegt die Rendite einer 

Energieeffizienzinvestition – sofern die Mieterhöhung am Markt erzielt werden kann – damit 

deutlich über der gegenwärtig anderweitig mit ähnlichem Risiko erzielbaren Verzinsung. Mithin 

ist die rechtliche Möglichkeit der Umlage von Investitionen nach § 555b Nr. 1, 3, 4, 5, 6 BGB 

und damit auch energetische Sanierungen ein Anreizinstrument für Gebäudeeigentümer zur 

Steigerung der Sanierungsquote. 

Inwieweit die Möglichkeit der Umlage insbesondere energetische Sanierungen anreizt, lässt 

sich jedoch nicht belegen. Sanierungen allgemein werden nicht statistisch erfasst, es liegen 

daher keine repräsentativen Daten vor. Lediglich die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung 

der Maßnahme zu informieren. Dabei erhalten sie auch einen Hinweis auf die Miethöhe nach 

Sanierung und errechnete Energieeinsparungen. Verfügbare Daten werden beispielsweise 

von Mietervereinen erhoben, an die sich von Sanierung und damit einhergehenden Folgen 

betroffene Mieter wenden. 

254. Eine bedeutendere Rolle als die Möglichkeit der Sanierungsumlage spielt bei der 

Entscheidung über eine Sanierungsinvestition der regionale Wohnungsmarkt sowie die 

spezifischen Möglichkeiten zu Mietpreissteigerungen. Besteht etwa ohnehin eine starke 

Nachfrage nach Wohnraum, gibt es nur geringe Anreize für energetische Investitionen 

(Techem Energy Services 2015, S. 70). Dies gilt selbst dann, wenn die Möglichkeit der 

Sanierungsumlage nach § 559 BGB vollständig ausgenutzt wird (HENGER und 

VOIGTLÄNDER 2011, S. 2). Für Leipzig und Heidelberg weisen HENTSCHEL und 

HOPFENMÜLLER (2014, S. 37–44) in einer Fallstudie darauf hin, dass kaum Spielraum für 

Mieterhöhungen besteht, sodass Investitionen keine Zusatzeinkünfte erwarten lassen. 

Während in Leipzig hinreichend günstiger Wohnraum als Ausweichmöglichkeit verfügbar ist, 

besteht in Heidelberg ein ohnehin hohes Mietniveau. In Dortmund ergibt sich ein gemischtes 

Bild je nach Wohnlage. Demgegenüber sind die Sanierungsinvestitionen je Quadratmeter 

Wohnfläche in Berlin am höchsten, wenn auch nach Altersklassen der Gebäude 

unterschiedlich, und werden auch weitestgehend auf die Mieten umgelegt. Unabhängig davon 

kommt die Studie zu dem Schluss, dass der energetische Anteil an den gesamten 

Mietpreissteigerungen nur einen geringfügigen Anteil ausmacht). 
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Soziale Wirkungen der Vorgaben zur energetischen Sanierung  

255. Für die Mieter bedeutet die Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz zunächst oftmals 

eine Verminderung der Heizkosten. Diese werden jedoch, je nach Investitionshöhe und 

tatsächlicher Wirksamkeit der Sanierungsmaßnahmen, häufig überkompensiert. So 

veranschlagte der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V. (BBU) in 

einem Gespräch mit dem SRU eine Steigerung der Kaltmiete von 2 Euro/m2, dem steht jedoch 

lediglich eine Einsparung der Heizkosten von etwa 0,50 Euro/m2 gegenüber. Zu einem 

ähnlichen Ergebnis für Berlin kommen HENTSCHEL und HOPFENMÜLLER (2014, S. 17). 

Auch PFNÜR und MÜLLER (2013, S. 10 f.) errechnen, dass je nach Szenario nach Abzug 

eingesparter Energiekosten Mietsteigerungen zwischen 1,70 und 2,90 Euro zu erwarten sind. 

Diese Mietpreissteigerungen belasten einkommensschwache Haushalte überproportional. 

Insgesamt sind die Kosten einer energetischen Sanierung und damit der Umlage auf die Mieter 

unterschiedlich hoch, da sie vom Ausgangszustand des Gebäudes und den durchgeführten 

Maßnahmen sowie dem Effizienzstandard nach Sanierung abhängen (HENTSCHEL und 

HOPFENMÜLLER 2014, S. 45 f.; SCHULZE DARUP und NEITZEL 2011, S. 53). 

Die Umlagemöglichkeit der Sanierungskosten bezieht die bisherige Miete nicht ein, sodass sie 

bei einer bislang sehr niedrigen Miete je Quadratmeter Wohnfläche anteilig deutlich stärker 

ausfällt als bei einer ohnehin sehr hohen Miete (PFNÜR und MÜLLER 2013, S. 11; siehe am 

Beispiel Berlin in HENTSCHEL und HOPFENMÜLLER 2014, S. 41). Einkommensschwache 

Haushalte wohnen jedoch in Wohnungen mit niedrigen Mieten und sind nicht nur von 

steigenden Energiekosten, sondern auch von steigenden Mieten überproportional betroffen. 

Daher hat auch die Umlagemöglichkeit energetischer Sanierungsinvestitionen für diese 

Bevölkerungsschicht häufig stärker spürbare Folgen als für andere Gruppen. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn die energetische Sanierung mit weiteren 

Modernisierungsmaßnahmen einhergeht und die Umlage der Investitionen entsprechend hoch 

ist. 

Hierdurch ergibt sich ein umwelt- und sozialpolitisches Dilemma: Maßnahmen zur Steigerung 

der Energieeffizienz sollten im Idealfall die Kostenbelastung einkommensschwacher 

Haushalte senken und ihnen so eine Teilhabe an der Energiewende ermöglichen. Dieser 

positive Effekt wird durch die besonderen Regelungen zur Mieterhöhung jedoch aufgezehrt 

oder verkehrt sich ins Gegenteil, da die Steigerungen der Kaltmieten das Einsparpotenzial der 

Wärmekosten oft übertreffen (u. a. Techem Energy Services 2015, S. 31). 

Wie dargestellt, bestimmt sich die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft in der 

Grundsicherung anhand der Höhe der Kaltmiete sowie der Verhältnisse auf dem örtlichen 

Wohnungsmarkt. Die Heizkosten werden in der Regel in tatsächlich entstandener Höhe 

übernommen (s. Tz. 215). Steigt die monatliche Kaltmiete aufgrund energetischer Sanierung 

um die oben genannten 2 Euro/m2 an, liegt sie in vielen Fällen oberhalb der ortsüblichen 

Kaltmieten. Damit übersteigt die Wohnungsmiete den vorgegebenen Rahmen, sofern die 
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zuständige Kommune nicht ausnahmsweise die Heizkosten einbezieht. Als Ausweichoption 

bleibt nur der Umzug in eine hinsichtlich der Kaltmiete kostengünstigere Wohnung, die in der 

Regel über einen entsprechend schlechteren energetischen Standard verfügen wird. Mithin 

werden sozial schlechter gestellte Haushalte dauerhaft auf unsanierte Wohnungen verwiesen 

(BMUB 2014, S. 42). Zusammen genommen führen diese Faktoren gerade in 

Ballungsgebieten zu einer Verstärkung der sozialen Segregation und verteilen die 

Effizienzgewinne der Energiewende zugunsten höherer Einkommensschichten. 

3.7.2 Stärkung des Anreizes zur energetischen Sanierung 

256. Mit Blick auf die sozialen Folgen gerade für finanziell schlechter gestellte Haushalte 

müssen die im Mietrecht gesetzten Anreize kritisch betrachtet werden. Nach Ansicht des SRU 

ist eine Evaluation der Wirksamkeit von § 559 BGB erforderlich: Es ist zunächst notwendig zu 

erheben, wie häufig energetische Sanierungen wegen der im Mietrecht verankerten Anreize 

durchgeführt werden. Zum anderen ist festzustellen, wie oft energetische Sanierungen mit 

anderen Modernisierungsmaßnahmen verbunden werden. So stellt HENGER (2014, S. 9) fest, 

dass sich Investitionen in energetische Sanierungen außerhalb von Sanierungszyklen nur in 

Ausnahmefällen rechnen und sich auch der zusätzliche Aufwand für Maßnahmen zur 

Steigerung der Energieeffizienz bei ohnehin anstehenden Sanierungen nicht immer lohnt. Es 

wäre möglich, dass das Anreizinstrument einer Umlagemöglichkeit für sich genommen keine 

positiven Auswirkungen auf die Rate energetischer Sanierungen hat. Vielmehr könnte es sein, 

dass energetische Sanierungen wegen der oben genannten Pflichten aus der 

Energieeinsparverordnung zusätzlich ausschließlich dann durchgeführt werden, wenn 

ohnehin umfassendere Modernisierungsmaßnahmen anstehen. In diesem Falle wäre der 

Investitionsanreiz aus § 559 BGB hinsichtlich der energetischen Sanierung lediglich ein 

Mitnahmeeffekt, der dem Gebäudeeigentümer durch steigende Mieteinnahmen, aber nicht 

dem Mieter durch zusätzliche Energiekosteneinsparungen zum Vorteil gereicht. 

257. Die, insbesondere in Zeiten niedriger Zinsen am Kapitalmarkt, hohe Umlage der 

verschiedenen Investitionen von 11 % jährlich führt zu erheblichen Mietpreissteigerungen, 

denen auf Seiten der Mieter in der Regel keine adäquate Kostenersparnis gegenübersteht. Im 

Koalitionsvertrag von 2013 vereinbarten CDU/CSU und SPD, die jährliche Umlagemöglichkeit 

aus § 559 BGB auf 10 % zu vermindern, darüber hinaus soll die Dauer der Investitionsumlage 

die Amortisationsdauer nicht überschreiten (CDU et al. 2013, S. 115). Das Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat hierzu Vorschläge erarbeitet, die bislang 

allerdings nicht veröffentlicht sind. Laut Medienberichten könnte die Umlagemöglichkeit 

deutlicher abgesenkt und mit einer maximalen absoluten Mieterhöhung je Quadratmeter 

gekoppelt werden (u. a. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12. April 2016; Handelsblatt vom 

13. April 2016; Die Welt vom 13. April 2016; Süddeutsche Zeitung vom 13. April 2016). Die 

Umsetzung des Koalitionsvertrages, aber auch eine stärkere Absenkung der 

Umlagemöglichkeit ist aus sozialpolitischer Perspektive zu begrüßen, da dies bislang mögliche 
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Mietsteigerungen verringert. Dadurch verbessert sich bei energetischen Sanierungen das 

Verhältnis von Steigerung der Kaltmiete zu verringerten Energiekosten. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass eine Absenkung der Modernisierungsumlage kaum zu 

verminderten Investitionen für energetische Sanierungen führt. Wie dargestellt, werden 

energetische Investitionen oftmals nur getätigt, wenn ohnehin umfassendere Sanierungen und 

Modernisierungen durchgeführt werden  

258. Eine weitere deutliche Verbesserung der Situation für die Mieter ließe sich durch eine 

stärkere Fokussierung auf die energetische Sanierung erreichen, wodurch ebenfalls der Anreiz 

für energetische Sanierungen aus § 559 BGB gestärkt würde. Der SRU schlägt vor, die 

anstehende im Koalitionsvertrag vereinbarte Reform von § 559 BGB zum Anlass zu nehmen, 

die energetische Sanierung gegenüber anderen Modernisierungsmaßnahmen besser zu 

stellen. Daher sollten die Regelungen zur Umlage von Investitionen so ausgestaltet werden, 

dass ein stärkeres Augenmerk auf die Energieeinsparung und damit die klimapolitisch 

gewünschte Wirksamkeit gelegt wird. Bislang – und soweit bisher bekannt auch im Vorschlag 

des BMJV – spielt die Einsparung von Energie und Treibhausgasemissionen keine Rolle, 

sodass ein echter Mehrwert der Regelung im Sinne eines klimapolitischen Anreizinstruments 

nicht erkennbar ist. Um sowohl die klimapolitische Wirksamkeit als auch die 

Sozialverträglichkeit von Sanierungsmaßnahmen zu verbessern, sollte die Umlage von 

Investitionen zur Wohnwertsteigerung insgesamt gesenkt und gegenüber der 

Umlagemöglichkeit für eine energetische Sanierung verringert werden. Selbst wenn sich so 

keine Warmmietenneutralität sichern ließe, könnte der Anstieg der Wohnkosten durch eine 

insgesamt geringere Mietsteigerung und ein dadurch verbessertes Verhältnis zu eingesparten 

Heizkosten abgefedert werden. Die Möglichkeiten, Mieter durch energetische Sanierungen 

aus den Wohnungen zu drängen und so Gentrifizierung und Segregation durch energetische 

Sanierungen voranzutreiben, würden vermindert. Zukünftig sollten zudem Überlegungen 

angestellt werden, wie die durch Sanierung erzielten Energieeinsparungen im Rahmen der 

Sanierungsumlage berücksichtigt werden können. 

3.7.3 Transparenz des Energiebedarfs von Wohnraum 

259. Neben den Vorgaben zum energetischen Standard von Neubauten und sanierten 

Gebäuden enthält die Energieeinsparverordnung in Abschnitt 5 Regelungen zum 

Gebäudeenergieausweis. Der Energieausweis wird als Bedarfs- oder Verbrauchsausweis 

ausgestellt und weist die End- und Primärenergieverbräuche je Quadratmeter Wohnfläche 

aus. Dabei gilt für Neubauten der Bedarfsausweis, im Bestand kommt er nur bei einem Teil 

der Wohngebäude, etwa bei älteren Einfamilienhäusern, zum Tragen. Insbesondere für 

Mehrfamilienhäuser wird in der Regel der Verbrauchsausweis ausgestellt. 

Der Verbrauchsausweis wird mithilfe der Heizenergieträgerabrechnungen der letzten 

36 Monate erstellt und vermittelt den realen Energieverbrauch eines Gebäudes. Dabei spielt 

neben dem energetischen Zustand des Gebäudes das Heizverhalten der Bewohner eine 
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wichtige Rolle, innerhalb eines Gebäudes variieren die Verbräuche oft erheblich (u. a. Techem 

Energy Services 2015, S. 68). Je mehr Wohnungen ein Haus hat, desto weniger fallen 

allerdings extrem hohe wie niedrige Verbräuche ins Gewicht. Der Bedarfsausweis hingegen 

wird auf Basis bauteilbezogener Daten errechnet, sodass er konzeptionell eine bessere 

Vergleichbarkeit verschiedener Gebäude ermöglicht. Während die eingesetzten Bauteile bei 

Neubauten leicht ermittelbar sind, ist dies bei Bestandsgebäuden mit Schwierigkeiten behaftet. 

Für beide Energieausweise gilt jedoch, dass sich aus ihnen der Energiebedarf einzelner 

Wohnungen nicht ableiten lässt. Im unsanierten Bestand liegen die tatsächlichen Verbräuche 

unterhalb des rechnerisch ermittelten Bedarfs, bei energieeffizienten Gebäuden ist jedoch das 

Gegenteil der Fall (ebd., S. 66 f. und 74). 

Der Bedarfsausweis scheint, trotz der oben genannten Schwierigkeiten hinsichtlich der 

Ermittlung der im Bestand verwendeten Bauteile, einen Mehrwert gegenüber dem 

Verbrauchsausweis zu besitzen. Von besonderer Bedeutung ist allerdings eine qualitative 

Verbesserung der Berechnungen des Energiebedarfs (Techem Energy Services 2015, S. 66), 

um eine stärkere Vergleichbarkeit zweier Gebäude zu erzielen und Investitionen anzureizen. 

260. Bislang spielt der Energieausweis nach Aussagen des BBU für Mieter keine oder nur 

eine sehr untergeordnete Rolle bei der Entscheidung für eine Wohnung und besitzt nur eine 

geringe Akzeptanz (HENGER 2014, S. 17). Es sollte angestrebt werden, dass der Ausweis 

nicht nur wie bisher auf das Gebäude, sondern auf die Wohneinheiten bezogen werden kann, 

da unter anderem die Lage innerhalb des Hauses erhebliche Auswirkung auf den 

Wärmebedarf hat (s. a. Tz. 215 zu Faktoren für den Energiebedarf einer Wohnung). So könnte 

der Bedarfsausweis auch als informatorisches Instrument für Mietwohnungen besser als 

bislang genutzt werden. 

Um die Informationen der Energieausweise verstärkt nutzen zu können, ist eine qualitative 

Verbesserung zwingend erforderlich. Verschiedene Defizite stehen einer stärkeren 

Aussagekraft und Qualität der Energieausweise bislang entgegen. So ist in Deutschland eine 

physische Besichtigung des Gebäudes nicht zwingend erforderlich (RAPF und LOTTES 2015, 

S. 169). Nicht zuletzt sind die Regelungen zur Vorlage der Energieausweise und deren 

Überprüfung in den Bundesländern unterschiedlich. Hier sind eine Harmonisierung und eine 

tatsächliche Qualitätssicherung notwendig, um einem Vollzugsdefizit zu begegnen (KLINSKI 

2015, S. 39 ff.). Verbesserungen sind zudem in Erhebung sowie Überprüfung der in den 

Ausweisen niedergelegten Daten und der inhaltlich-fachlich nachgewiesenen Qualifikation 

derer, die Energieausweise ausstellen dürfen, erforderlich (KLINSKI 2015, S. 30 ff.; RAPF und 

LOTTES 2015, S. 166; HENGER 2014, S. 16). Das erforderliche Qualifikationsniveau der 

Aussteller fokussiert insbesondere auf Hochschulabschlüsse und Berufserfahrung. 

Weiterbildungen und Nachweise hinsichtlich einer besonderen Qualifikation zur 

Gebäudeenergieeffizienz sind in Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen 

Staaten nicht erforderlich (RAPF und LOTTES 2015, S. 167). 
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261. Wenn es gelingt, die Aussagen des Energieausweises belastbarer zu machen, könnte 

dessen Rolle zur Information über den Gebäudestandard (RAPF und LOTTES 2015, S. 165) 

durch eine verpflichtende Nutzung zur Erstellung qualifizierter Mietspiegel nach § 558d BGB 

gestärkt werden. Am Beispiel des Berliner Mietspiegels wird deutlich, dass der energetische 

Zustand eines Gebäudes nur ein wohnwerterhöhendes bzw. -senkendes Kriterium unter vielen 

ist (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin 2015, S. 21). Die im 

Aktionsprogramm Klimaschutz als flankierende Maßnahme vorgesehene gesetzliche 

Verankerung einer stärkeren Berücksichtigung energetischer Merkmale im Mietspiegel (BMUB 

2014, S. 42) sollte daher im Zuge der Mietrechtsreform umgesetzt werden. 

Werden Sanierungsinvestitionen nach § 559 BGB umgelegt, so findet die ortsübliche 

Durchschnittsmiete nach Mietspiegel bei der Mieterhöhung keine Berücksichtigung, 

gleichzeitig wirken sich die Mieterhöhungen jedoch steigernd auf die Durchschnittsmiete im 

nächsten Mietspiegel aus. Für Wohnungen im energetisch nicht sanierten Bestand, die den 

überwiegenden Teil der weiteren qualitativen Ausstattungsmerkmale aufweisen, besteht ein 

geringer Anreiz zur energetischen Sanierung, da die Miete an das steigende 

Durchschnittsniveau angepasst werden kann. Generell problematisch ist darüber hinaus, dass 

die rechtlich verpflichtende Datengrundlage des qualifizierten Mietspiegels lediglich die 

Neuvermietungen und Erhöhungen der Kaltmiete der letzten vier Jahre erfasst. Eine 

Verbreiterung der Datengrundlage, wie sie der Berichterstattung nach im Zuge der 

Mietrechtsreform auch vom BMJV vorgeschlagen wird (s. Tz. 257), könnte hier ein 

differenziertes Bild vermitteln und dem fehlenden Anreiz zur energetischen Sanierung 

entgegenwirken. 

3.7.4 Förderprogramme für energetische Sanierung 

262. Eines der wichtigsten Förderinstrumente für eine Steigerung der energetischen 

Sanierungsrate sind öffentliche Fördermittel. Diese werden vom Bund durch die Förderbank 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vergeben. Hinzu kommen regionale Förderprogramme 

von Ländern und Kommunen, die sich zum Teil ebenfalls aus Bundesmitteln speisen. Die KfW 

unterstützt die Finanzierung durch zinsgünstige Darlehen, reduzierte Tilgungen oder 

Investitionszuschüsse. Bei der Umlage der Investitionen auf die Miete dürfen Fördermittel und 

Zinsvergünstigungen nicht auf die Investitionskosten angerechnet werden (§ 559a BGB). Die 

Mittelvergabe setzt das Erreichen eines höheren energetischen Standards voraus, als in der 

Energieeinsparverordnung vorgegeben. Zudem orientiert sich die Höhe der Fördermittel an 

der in Klassen festgelegten Zieleffizienz eines Gebäudes: Je niedriger der Energieverbrauch 

je Quadratmeter Wohnfläche nach erfolgter Sanierung ist, desto höher ist die Förderung. 

Berücksichtigung des Energieeinsparpotenzials  

263. Es sollte geprüft werden, wie die Unterstützung energetischer Sanierungsmaßnahmen 

durch öffentliche Mittel wie Kreditprogramme, Förderungen und steuerliche Vorteile 
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(Abschreibungen) ergänzend zu der nach Sanierung erreichten Gebäudeeffizienz an das 

energetische Einsparpotenzial gekoppelt werden kann, sodass auch der Energieverbrauch 

eines Gebäudes vor der Sanierung einbezogen wird. Prioritär sollten vollständige Sanierungen 

und Einzelmaßnahmen gefördert werden, die einen hohen Einspareffekt besitzen. Dies kann 

zum Beispiel durch eine höhere Förderquote oder durch Boni geschehen. Somit käme es mit 

Blick auf die Klimaziele zu einer effizienten Mittelverwendung. Hinzu kommt, dass im Fall 

vermieteter Mehrfamilienhäuser der Abgleich tatsächlich eingesparter Heizenergie und 

damit -kosten und Erhöhung der Kaltmiete durch Umlage der Sanierungsinvestitionen aus 

sozialer Perspektive der maßgebliche Faktor ist. Da Fördermittel vor Umlage der Investitionen 

abzuziehen sind, reduzieren sie die Belastung der Mieter durch steigende Kaltmieten und 

leisten einen Beitrag, den Abstand zwischen Mietsteigerungen und tatsächlichen 

Einsparungen für Heizenergie zu verringern. 

Zusätzlich könnte diese Veränderung der Förderlandschaft dazu führen, dass bislang bei der 

Sanierung vernachlässigte Gebäude, bei denen aufgrund der sozialen Struktur keine hohen 

Mietsteigerungen erzielt werden können, von der energetischen Sanierung profitieren. 

Stärkung des Einsatzes erneuerbarer Energien  

264. Bislang gewährt die KfW einen Ergänzungskredit für die Nutzung thermischer 

Solarkollektoren, von Biomasse, Wärmepumpen und Heizungsanlagen, die fossile mit 

erneuerbaren Energien kombinieren. Die Nutzung erneuerbarer Energien im Gebäudebereich 

hat für die Erreichung eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes erhebliche Bedeutung 

(u. a. BMWi 2015a). Daher sollte der Einsatz erneuerbarer Energien nicht oder zumindest nicht 

nur mit einem Ergänzungskredit gefördert werden. Vielmehr sollte, ähnlich den Regelungen in 

der Energieeinsparverordnung, ein Bonus für den Einsatz erneuerbarer Energien enthalten 

sein, um die Substitution fossiler durch erneuerbare Energien zu befördern. Darüber hinaus 

ist bei der Ausgestaltung der Förderkulisse über eine ebenfalls in Form eines Bonus gewährte 

spezifische Förderung für jene Technologien nachzudenken, denen ein noch hohes 

Entwicklungs- bzw. Kostendegressionspotenzial zugeschrieben wird, sodass ihnen eine 

stärkere Förderung zukommt als weitestgehend ausgereiften Technologien. 

Sanierungsfahrpläne zur Verhinderung von Lock -in-Effekten 

265. Die höchsten Einsparungen sind durch vollständige Sanierungen zu erzielen, auch 

verhindern sie gegenläufige Wirkungen, wie beispielsweise ein erhöhtes 

Schimmelbildungsrisiko durch den Austausch von Fenstern ohne Fassadendämmung und 

Lock-in-Effekte wie den Einbau einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, die bei späterer 

Dämmung der Gebäudehülle zu groß ausgelegt ist und nicht mehr effizient betrieben werden 

kann. Allerdings erfordert eine vollumfängliche Sanierung den Einsatz erheblicher finanzieller 

Mittel, die angespart oder – auch bei vergünstigten öffentlichen Krediten – im Nachhinein 

abgezahlt werden müssen. Dies kann insbesondere für Privateigentümer ein Hemmnis 
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darstellen. Darüber hinaus bestehen steuerliche Vorteile für die Durchführung von 

Einzelmaßnahmen gegenüber Vollsanierungen (HENGER 2014, S. 6 und 12). 

Durch gezielte Förderung von Einzelmaßnahmen und Teilsanierungen kann dem 

Finanzierungshemmnis begegnet werden. Allerdings ist darauf zu achten, dass durch kurz- 

und mittelfristig rentable oder durch den Eigentümer finanzierbare Teilmaßnahmen nicht die 

notwendige umfassende Sanierung aus dem Blick verloren wird. Daher sollten 

Teilmaßnahmen entsprechend ihres realisierten Einsparpotenzials dann förderfähig sein, 

wenn vor Durchführung der Maßnahme ein Sanierungsfahrplan erstellt wird, der längerfristig 

eine vollumfängliche Sanierung vorsieht. Dabei darf die durchgeführte Teilmaßnahme der 

Umsetzung des Sanierungsfahrplans weder technisch noch wirtschaftlich im Wege stehen. 

Hierdurch würden Lock-in-Effekte vermieden und gleichzeitig auch Eigentümern, die nicht über 

die Mittel für eine Vollsanierung verfügen, geförderte Sanierungsmaßnahmen ermöglicht. 

Darüber hinaus können mehrere aufeinanderfolgende, abgestimmte, Teilmaßnahmen auf 

zukünftige technische Möglichkeiten in der Gebäudetechnik zurückgreifen (HENGER 2014, 

S. 11). 

Ergänzung der Förderlandschaft  

266. Über die bestehenden Ansätze hinaus sollte bei Instrumenten zur Förderung 

energetischer Sanierung besonderes Augenmerk auf geringinvestive Maßnahmen gelegt 

werden, deren Einspareffekt einfach zu erzielen ist. Gerade in Gebäuden der einfachen 

Wohnlagen, die durch entsprechend niedrige Kaltmieten gekennzeichnet sind, können 

Maßnahmen wie die Abdichtung von Wohnungstüren mit geringem finanziellem Aufwand 

einen verhältnismäßig hohen Einspareffekt haben. Auch könnten sie schnell umgesetzt 

werden und zählen eher zur Instandhaltung denn zur Sanierung. Zur Förderung bedarf es 

eines deutlich geringeren Mittelvolumens, das nicht von den KfW-Programmen erfasst werden 

muss und mit geringem administrativem Aufwand abgefordert werden sollte. Beispielsweise 

könnten bestehende Beratungsangebote und das Konzept der Soforthilfen wie der Stromspar-

Check um eine Wärmekomponente erweitert werden (s. a. Tz. 235). Soweit in der Beratung 

ein Bedarf für umfangreichere Maßnahmen festgestellt wird, sollten Mieter unterstützt werden, 

an den Vermieter heranzutreten, da dieser für die Instandhaltung der Wohnung verantwortlich 

ist. 

3.8 Sozialpolitische Flankierung 

267. Auch wenn es gelingt, den Energieverbrauch einkommensschwacher Haushalte zu 

vermindern, können sie durch klimapolitische Maßnahmen dennoch überproportional und in 

sozialunverträglicher Weise belastet werden. Mittels einer geeigneten sozialpolitischen 

Flankierung kann die Belastung einkommensschwacher Haushalte durch klimapolitisch 

induzierte Preissteigerungen abgefedert werden. Neben zweckgebundenen Ausgaben zur 

Reduzierung des Energieverbrauchs, insbesondere in einkommensschwachen Haushalten, 
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beispielsweise durch eine kostenlose Energieberatung und den geförderten Gerätetausch 

(vgl. Abschn. 3.6.1), bieten sich hierzu vor allem Anpassungen des Steuersystems und der 

staatlichen Sozialtransfers an. Durch die gezielte Verwendung von Einnahmen aus energie- 

und klimapolitischen Abgaben für einen sozialen Ausgleich kann deren regressive Wirkung 

letztlich neutralisiert werden (HEINDL und LÖSCHEL 2015, S. 4 f. und 13 f.). 

Solche Kompensationsmaßnahmen betreffen zum Beispiel die Höhe (und ggf. die 

Berechnungsgrundlage) der Grundsicherung und des Wohngeldes, das – wieder – um eine 

Energiekostenkomponente ergänzt werden könnte (BBSR 2013, S. 129). Mit Blick auf die 

durch die energetische Sanierung verursachten Steigerungen der Kaltmieten erscheint die von 

der Bundesregierung als Prüfauftrag formulierte Idee einer Klima-Komponente im Wohngeld 

(Tz. 217) als vielversprechend, um die potenziellen negativen sozialen Folgen abzufedern. 

Zudem könnten dadurch auch die unteren Einkommensschichten besser an den 

Effizienzgewinnen der Energiewende teilhaben. 

Darüber hinaus sollte der Gesetzgeber kontinuierlich prüfen, inwieweit Haushalte, die keine 

Transferleistungen beziehen – etwa weil ihr Einkommen knapp oberhalb der 

Bemessungsgrenzen liegt – übermäßig von steigenden Energiepreisen belastet werden. So 

bezieht etwa nach den Daten von NEUHOFF et al. (2012, S. 5) circa die Hälfte aller 

armutsgefährdeten Haushalte weder Grundsicherungsleistungen, noch Wohngeld oder 

andere Leistungen aus den sozialen Sicherungssystemen. Ob es hier einen „Graubereich“ 

gibt, der von den Sozialgesetzen nicht ausreichend adressiert wird, ist nicht zuletzt im Hinblick 

auf die sozialstaatliche Aufgabe der Daseinsvorsorge relevant, die eine Energieversorgung 

einfordert, deren Bedingungen möglichst für alle tragbar sind. Eine nach wissenschaftlichen 

Kriterien entwickelte Definition der Energiearmut kann einen entscheidenden Beitrag leisten, 

um diese Problematik systematisch zu erfassen (Tz. 203 f.). Es sollten daher 

Forschungsinitiativen unterstützt werden, die das Phänomen Energiearmut theoretisch-

konzeptionell wie auch empirisch näher ergründen. 

Stromkostenanteil in der Grundsicherung  

268. Die Erhebungen aus dem Projekt Stromspar-Check PLUS (AIGELTINGER et al. 2015) 

weisen darauf hin, dass die im Grundbedarf veranschlagten Kosten für die Stromversorgung 

oft unterhalb der tatsächlichen Aufwendungen liegen. Wenngleich die Ergebnisse nicht den 

Anspruch der Repräsentativität erheben, da sie nur Verbräuche jener Haushalte erfassen, die 

im Rahmen des Stromspar Check PLUS beraten wurden, so lassen sich aus den Daten 

Rückschlüsse für die sozialpolitische Flankierung ziehen. Höchstwahrscheinlich ist somit 

bereits der anteilige Ausgabenblock, der für Strom in den Warenkorb für Bezieher von 

Grundsicherung einbezogen wird, zu niedrig angesetzt (s. Tz. 212). Verstärkt gilt dies für den 

gewährten Mehraufwand bei der dezentralen Warmwasserbereitung durch Strom (s. Tz. 216). 

AIGELTINGER et al. (2015, S. 13) weisen aus, dass die aktuell veranschlagten Stromkosten 

in den meisten Haushaltszusammensetzungen die tatsächlich entstehenden Kosten auch zu 
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Strompreisen von 2008 nicht decken. Hinzu kommt, dass der Strompreis regional 

unterschiedlich ist. Dies gilt sowohl für die Tarife der Grundversorger wie auch der 

Alternativanbieter (CHECK24 2015). Es ist daher erforderlich, den pauschalierten Strombedarf 

realistischer zu ermitteln. Zur Berechnung der notwendigen finanziellen Unterstützung durch 

die Grundsicherung sollte diese Strommenge mit dem Strompreis verknüpft werden. 

Kosten der Unterkunft 

269. Eine wichtige Rolle spielen für Haushalte mit niedrigem Einkommen die angesetzten 

Maßstäbe für die Bestimmung der angemessenen Kosten der Unterkunft. Trotz der 

dargestellten praktischen Schwierigkeiten (Tz. 215) ist zu prüfen, wie die Heizkosten besser 

bei der Bestimmung der Angemessenheitsgrenze für die Kosten der Unterkunft berücksichtigt 

werden können. Insoweit gehen die aktuellen Bestrebungen, das SGB II dahingehend zu 

ändern, dass die kommunalen Leistungsträger künftig Gesamtangemessenheitsgrenzen 

festlegen dürfen (Deutscher Bundestag 2015b, S. 6; BMUB 2014, S. 42), grundsätzlich in die 

richtige Richtung. Um aber die spezifischen Auswirkungen der energetischen Sanierung auf 

Haushalte in der Grundsicherung abzufedern, ist es notwendig, dabei den energetischen 

Zustand des Wohnraums in die Festlegung der Angemessenheitsgrenze einfließen zu lassen. 

Dadurch kann dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sich bei energetisch saniertem 

Wohnraum zwar die Kaltmiete erhöht, dafür aber die Heizkosten sinken. Auf diese Weise 

würden Vermieter, die Wohnungen an einkommensschwache Haushalte vermietet haben, 

verstärkt zu energetischen Sanierungen angereizt (s. Tz. 226). Da die Heizkosten ebenfalls 

vom Leistungsträger übernommen werden, wären mit einer Anhebung der angemessenen 

Kaltmiete bei hoher energetischer Qualität der Wohnung keine oder nur geringe öffentliche 

Mehrausgaben verbunden. Eine – auch – am energetischen Gebäudezustand orientierte 

Gesamtangemessenheitsgrenze hat zudem den Vorteil, dass sie eine bislang fast völlig 

fehlende Anreizwirkung zum energieeffizienten Heizverhalten (Tz. 215) bewirken könnte. 

Dabei muss freilich sichergestellt sein, dass der Bedarf an Heizenergie und Warmwasser von 

der Grundsicherung gedeckt ist. Auch muss es im Einzelfall möglich sein, einen höheren 

Energiebedarf (etwa wegen der ungünstigen Lage der Wohnung) geltend zu machen. 

Die Stadt Bielefeld bezieht bereits seit 2007 den energetischen Standard des Wohnraumes 

ein (TEWS 2013, S. 44; KOPATZ 2013, S. 164). Die als angemessen bewerteten 

Nettokaltmieten werden um einen in Tabelle 3-2 dargestellten Klimabonus ergänzt, wenn die 

Empfänger von Grundsicherung in saniertem Wohnraum leben. Als Nachweis zur 

Unterschreitung der Grenzwerte dient der Gebäudeenergieausweis. 
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Tabelle 3-2 

Klimabonus bei Ermittlung der Kosten der Unterkunft in Bielefeld  

monatlicher 
Klimabonus 

monatliche 
Nettokaltmiete 

Max. Energieverbrauch [kWh/m²*a] 

pro m² pro m² inkl. Warmwasser ohne Warmwasser 

--- 4,64 € --- --- 

0,35 € 4,99 € 175 160 

0,50 € 5,14 € 125 110 

0,65 € 5,29 € 75 60 

Quelle: HOFMEISTER 2014 

Diesen Ansatz sieht der SRU als zukunftsweisend an. Er sollte genutzt werden, um einen 

Rahmen abzuleiten, der bundesweit gleichermaßen eingesetzt werden kann. Die konkreten 

Klimaboni würden von den Kommunen festgelegt, da sie mit den regionalen Mietpreisen 

abgeglichen werden müssen. Die Integration eines Klima- oder Effizienzbonus in die Kosten 

der Unterkunft stärken die Möglichkeiten einkommensschwacher Haushalte sanierten 

Wohnraum zu nutzen.  

3.9 Schlussfolgerungen 

270. Im vorliegenden Kapitel hat sich der SRU am Beispiel der Energiewende mit dem 

Spannungsfeld von umwelt- und sozialpolitischen Zielen beschäftigt. Zur Erreichung 

ambitionierter umweltpolitischer Ziele werden auch Maßnahmen erforderlich sein, die – 

zumindest in kurz- und mittelfristiger Perspektive – zu steigenden Preisen und damit einer 

stärkeren Belastung privater Haushalte führen. Hieraus können insbesondere für 

einkommensschwache Haushalte soziale Härten erwachsen. Dabei kann eine als ungerecht 

empfundene Lastenverteilung die wahrgenommene Legitimität und öffentliche Akzeptanz 

umweltpolitischer Maßnahmen gefährden. Obgleich sich die konkreten Problemlagen und 

Lösungsansätze zwischen den verschiedenen Bereichen der Umweltpolitik unterscheiden, 

lassen sich aus den hier näher untersuchten potenziellen Zielkonflikten und Ansätzen zu deren 

Entschärfung im Kontext der Energiewende doch auch einige Folgerungen verallgemeinern. 

Dies gilt insbesondere für das grundsätzliche Verhältnis von Umweltpolitik einerseits sowie 

Sozial- und Verteilungspolitik andererseits. 

271. Zum Gelingen der Energiewende ist ein insgesamt sinkender Energieverbrauch 

erforderlich. Preise sind dabei ein wichtiges Steuerungsinstrument, auch wenn ihre 

Lenkungswirkung durch verschiedene Hemmnisse und Marktunvollkommenheiten 

abgeschwächt wird. So führen steigende Energiepreise zu Reaktionen auf dem Markt und 

beim Nutzerverhalten, energieeffizientere Produkte und neue Energiedienstleistungen werden 

entwickelt, der Energiekonsum erfolgt bewusster. Angesichts des mit dem 2°-Ziel (bzw. 1,5°-

Ziel) zu vereinbarenden knappen Emissionsbudgets und der zuletzt stark rückläufigen 
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Weltmarktpreise für fossile Energieträger wird deutlich, dass hier eine steuernde staatliche 

Rolle erforderlich ist. 

Die Wirkungen steigender Energiepreise auf einkommensschwache Haushalte stellen jedoch 

ein ernstzunehmendes Problem dar. Den Großteil der Ausgaben für Energie bei 

einkommensschwachen Haushalten machen dabei Strom und Wärme aus. Der SRU hat daher 

für diese Bereiche untersucht, wie die sozialen Auswirkungen grundsätzlich zu begrüßender 

Energiepreissteigerungen durch flankierende Maßnahmen abgemildert werden können. 

Gleiches gilt für indirekt aus klimapolitischen Maßnahmen resultierende Kostenbelastungen, 

so beispielsweise durch Mieterhöhungen im Zuge energetischer Sanierungen. Auch diese 

können sich insbesondere für einkommensschwache Haushalte als problematisch erweisen. 

Verhältnis von Umwelt - und Sozialpol it ik  

272. Häufig ist nicht zu verhindern, dass umweltpolitische Maßnahmen für die unteren 

Einkommensschichten mit überproportionalen Belastungen einhergehen, gerade wenn diese 

Maßnahmen direkt oder indirekt Güter und Dienstleistungen des täglichen Gebrauchs 

betreffen. Diese unerwünschten Verteilungswirkungen stellen jedoch keinen legitimen Grund 

dar, auf notwendige Umweltschutzpolitiken gänzlich zu verzichten. Wie auch andere 

Politikfelder (etwa die Steuerpolitik) kann sich der Umweltschutz – oder konkret die 

Energiewende – nicht allein oder überwiegend an den Möglichkeiten und Nöten der Haushalte 

mit geringem Einkommen ausrichten. Die Politik ist allerdings aus Gründen der 

Sozialstaatlichkeit, der Daseinsvorsorge, aber auch der gesellschaftlichen Akzeptanz dazu 

verpflichtet, die Auswirkungen umweltpolitischer Maßnahmen auf Haushalte mit niedrigem 

Einkommen einzubeziehen, sich der Zielkonflikte von Umwelt- und Sozialpolitik anzunehmen 

und Wege zu suchen, um diese abzumildern. 

Im günstigsten Fall ergeben sich Synergien zwischen umwelt- und sozialpolitischen 

Zielsetzungen. Eine Steigerung der Energieeffizienz gerade einkommensschwacher 

Haushalte mindert den Energieverbrauch und reduziert die spezifischen Energieausgaben. 

Der geringere Energieverbrauch kann einen langfristigen Nutzen für Umwelt- und Klimaschutz 

entfalten und zugleich eine durch umweltpolitische Instrumente induzierte Verteuerung des 

Energieverbrauchs kompensieren oder zumindest abmildern. Dabei müssen die Maßnahmen 

weit über die Transfersysteme hinaus reichen. Energiearmut kann auch jene Haushalte 

betreffen, deren Einkommen knapp oberhalb der Schwelle zur Gewährung von 

Transferleistungen liegt oder die diese aus unterschiedlichen Gründen nicht geltend machen. 

Wo sich keine Synergieeffekte ergeben, ist es vorrangig Aufgabe der Sozialpolitik, die aus 

einer notwendigen umweltpolitischen Maßnahme entstehenden Härten für 

einkommensschwache Haushalte abzufedern. 
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Stärkung von Beratung und Programmen zum Gerätetaus ch 

273. Informatorische und verhaltensorientierte Maßnahmen können in den Bereichen Strom 

und Wärme – oftmals zu geringen Kosten – die Reaktionsfähigkeit einkommensschwacher 

Haushalte auf Energiepreissteigerungen erhöhen. Durch diese flankierenden Maßnahmen 

steigt die Effektivität von Preissteuerungsinstrumenten, während finanzielle Belastungen 

abgemildert werden. Insbesondere Ansätze einer niederschwelligen, für 

einkommensschwache Haushalte kostenlosen Energieberatung sollten daher weiter gestärkt 

werden. Solche Beratungsangebote sind mit Programmen zum geförderten Austausch 

ineffizienter durch energieeffiziente Haushaltsgeräte, für deren Anschaffung 

einkommensschwachen Haushalten häufig die finanziellen Mittel fehlen, zu verknüpfen. 

Solche kombinierten Programme sollten verstärkt und dauerhaft durch öffentliche Mittel 

finanziert werden. Zudem sollte die Beratung den Bereich Wärme verstärkt einbeziehen, da 

hier erhebliche Energieeinsparpotenziale bestehen. Bei Transferempfängern reduzieren 

Einsparungen im Bereich Wärme auch die Ausgaben von Bund und Kommunen. 

Inklusivkont ingent zur Sicherung einer existenziel len Grundversorgung an 

Strom 

274. Die Möglichkeiten steuernder Eingriffe in die Tarifgestaltung zur Abfederung steigender 

Preise sind im liberalisierten Strommarkt begrenzt. Der SRU hält es aber für rechtlich möglich, 

die Zahlung des Grundpreises unmittelbar mit einer gering bemessenen Strommenge, einem 

„Inklusivkontingent“ zu verbinden. Dieser Tarifbestandteil sollte für alle Kunden eines 

Stromversorgers zu identischen Konditionen gelten. Hierdurch kann die Situation 

einkommensschwacher Haushalte unabhängig von Leistungen aus den sozialen 

Sicherungssystemen verbessert werden, ohne die Lenkungswirkung des Strompreises zu 

vermindern. Wird dieses „Inklusivkontingent“ mit einem Prepaid-System verbunden, kann es 

einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums leisten. 

Darüber hinaus sichert das „Inklusivkontingent“ den diskriminierungsfreien Zugang für eine 

Mindestmenge an Strom. 

Effekt ivere und sozialverträglichere Gebäudesanierung  

275. Kostensteigerungen in der Wärmeversorgung sind bisher weitgehend unabhängig von 

politischen Einflüssen erfolgt. Steigende Preise für Wärmeenergie sind ebenfalls grundsätzlich 

zu begrüßen, da sie eine Reihe von volkswirtschaftlich sinnvollen, vor allem investiven 

Maßnahmen auch privatwirtschaftlich rentabel machen. Bei Mietimmobilien besteht allerdings 

das Problem, dass die Kosten der investiven Maßnahmen zunächst der Vermieter trägt, 

während von den Einsparungen in erster Linie der Mieter profitiert. Die im Mietrecht 

verankerten Möglichkeiten zur Umlage der Kosten energetischer Sanierung, aber auch 

weiterer Investitionen zur Steigerung des Wohnwertes, machen die Sanierung zwar für 

Vermieter attraktiver. Sie können aber gerade für einkommensschwache Haushalte zu einer 
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untragbaren Erhöhung der Kaltmiete führen, die oftmals auch nicht durch geringere 

Wärmekosten ausgeglichen werden kann.  

Die Umlagefinanzierung sollte daher zielgenauer ausgerichtet werden. Der SRU spricht sich 

dafür aus, im Mietrecht zwischen energetischer und wohnwertsteigernder Sanierung deutlicher 

zu unterscheiden. Die Umlagemöglichkeiten für allgemeine Modernisierungsinvestitionen 

sollten verringert werden. Zukünftig sollten Überlegungen angestellt werden, wie die durch 

Sanierung erzielten Energieeinsparungen im Rahmen der Sanierungsumlage berücksichtigt 

werden können. 

Kurzfristig sollte geprüft werden, inwieweit die staatliche Förderung für energetische 

Sanierungen an die Effektivität der Sanierungsmaßnahme (d. h. der erzielten 

Energieeinsparung) gekoppelt werden kann, indem die bisherige Ausrichtung am Zielwert des 

Energieverbrauchs durch den Einbezug des Ausgangszustandes ergänzt wird. Da staatliche 

Fördermittel nicht in die nach Mietrecht umlegbaren Sanierungskosten einbezogen werden 

dürfen, sinkt gerade bei hoher Einsparung auch die Belastung der Mieter. Hierdurch könnte es 

gelingen, klimapolitische Wirksamkeit und Sozialverträglichkeit gleichermaßen zu verbessern. 

Auswirkungen der Energiewende auf die Sozialpol it ik  

276. Ergänzend sind nach Ansicht des SRU Veränderungen in der Berechnungssystematik 

der Sozialtransfers notwendig. So ist die Berücksichtigung realistischer Energiekosten in 

Grundsicherung und Wohngeld zur Vermeidung sozialer Härten geboten. 

Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft und das Wohngeld sollten neben der 

reinen Kaltmiete auch den energetischen Zustand des Gebäudes berücksichtigen. Hierdurch 

würden auch in sozial benachteiligten Gebieten Anreize zur energetischen Sanierung gestärkt 

und einkommensschwache Haushalte können energetisch sanierten Wohnraum nutzen, ohne 

dass die Ausgaben der öffentlichen Hand deutlich steigen. Wenngleich die Kosten der 

Unterkunft auf kommunaler Ebene festgelegt werden, sollte der Bund hier einen bundesweit 

gültigen Rahmen setzen. 

277. Es bleibt festzuhalten, dass einkommensschwächere Haushalte auch weiterhin stärker 

von Preissteigerungen für Grundgüter wie Energie betroffen sein werden als wohlhabendere. 

Diese unerwünschten Verteilungseffekte sind aber im Kern nicht durch Energie- oder 

Umweltpolitik verursacht, sondern werden durch diese allenfalls verstärkt. Vordringlich ist es 

Aufgabe der Sozialpolitik im weiteren Sinne, den unteren Einkommensschichten den Zugang 

zu den Grundgütern zu ermöglichen. Für die Energiepolitik wurden hier einige Möglichkeiten 

aufgezeigt, die für andere Bereiche nicht eins zu eins umsetzbar sein werden. Grundsätzlich 

gilt aber, dass sich Zielkonflikte zwischen Umwelt- und Sozialpolitik vor allem durch 

Maßnahmen zur Verbesserung der Ressourceneffizienz und Beratungsangebote sowie 

Anpassungen der Sozialtransfers entschärfen lassen. 
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6 Verbesserter Schutz der Biodiversität 
vor Pestiziden 

6.1 Einleitung 

391. Pestizide, also Pflanzenschutzmittel und Biozide, werden eingesetzt, um bestimmte 

Organismen – von Mikroben über Pflanzen bis hin zu Nagetieren – zu schädigen, zu töten 

oder in ihrer Ausbreitung zurückzudrängen. In der Landwirtschaft dienen Pflanzenschutzmittel 

dem Schutz der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse und der Verbesserung der 

landwirtschaftlichen Produktion. Biozide kommen in privaten Haushalten und in beruflichen 

Anwendungen vor allem als Desinfektionsmittel, im Produktschutz und in der 

Schädlingsbekämpfung zum Einsatz. 

392. Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln wie Insektiziden, Herbiziden und 

Fungiziden in der Landwirtschaft ist eine wichtige Ursache für den weiterhin anhaltenden 

Rückgang der Biodiversität in der Agrarlandschaft. Besonders betroffen sind unter anderem 

Feldvögel, Wildbienen und Hummeln, Amphibien und Wildkräuter. Es ist nicht zu erwarten, 

dass das Ziel der nationalen Biodiversitätsstrategie („Nationale Strategie zum Erhalt der 

biologischen Vielfalt“), den Verlust von Biodiversität und die Verschlechterung der 

Ökosystemleistungen aufzuhalten, unter Beibehaltung der bisherigen Anwendungspraxis für 

Pflanzenschutzmittel erreicht werden kann. Es wurden in den vergangenen Jahrzehnten 

erhebliche Fortschritte gemacht, die Pflanzenschutzmittelwirkstoffe zielgenauer zu entwickeln 

und anzuwenden. So sollen trotz intendierter toxischer Wirkung auf Zielorganismen die nicht 

gewollten Begleitwirkungen auf Mensch und Umwelt reduziert werden. Jedoch hat dies weder 

dazu geführt, dass die Gesamtanwendungsmengen im Pflanzenschutz zurückgingen, noch 

dazu, dass die negativen Auswirkungen auf Ökosysteme gemindert wurden. Biozide können, 

wenn sie in die Umwelt gelangen, ebenfalls zur Gefährdung der Ökosysteme beitragen. Es 

fehlen aber grundlegende Daten, um die Auswirkung der Biozidverwendung einschätzen zu 

können. 

393. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) analysiert im Folgenden die 

Auswirkungen des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft auf die 

Biodiversität. Ziel ist es, Vorschläge für ein verbessertes Risikomanagement zu machen. 

Gleichzeitig möchte der SRU aber auch auf den bislang weniger beachteten Einsatz von 

Bioziden hinweisen. Insgesamt plädiert der SRU für einen integrierenden Blick auf die 

Pestizidproblematik. 

6.2 Einsatzbereiche von Pestiziden 

394. Pestizide sind mineralische, chemisch-synthetische oder biologische Stoffe, die 

Schadorganismen abschrecken, unschädlich machen oder abtöten. Ihr Einsatz strebt also 

bewusst eine schädigende Wirkung an, weil dadurch eine Kontrolle über eine ansonsten 
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ungewollte Entwicklung zum Beispiel für Gesundheit, Gebäudesicherheit oder Nutzpflanzen 

möglich wird.  

Pflanzenschutzmittel werden vorrangig in der Landwirtschaft, in der Pflanzenproduktion, aber 

auch auf Nichtkulturland wie Gärten und Parks oder zur Pflege von Verkehrswegen und 

Gleisanlagen eingesetzt (Abschn. 6.2.1). Der Anwendungszweck ist hauptsächlich 

ungewünschten Pflanzenwuchs zu regulieren bzw. zu unterbinden, Pflanzenkrankheiten zum 

Beispiel durch Pilze oder Viren zu unterdrücken und Insektenfraß zu vermeiden sowie die 

Erzeugnisse nach der Ernte zu schützen.  

Außerhalb der Pflanzenproduktion werden Pestizide zur Bekämpfung von Algen, Bakterien, 

Viren, Pilzen, Insekten und Nagern genutzt. Pestizidprodukte in diesem Bereich werden als 

Biozide bezeichnet und dienen dem Schutz der menschlichen Gesundheit sowie dem Material- 

und dem Gebäudeschutz (zum Beispiel Erhalt der Deckenbalken und des Dachstuhls oder 

Schutz vor Verkeimung bei Belüftungsanlagen und technischen Kreisläufen) (Abschn. 6.2.2). 

395. Obwohl es Überschneidungen in den Wirkstoffen und den Schadorganismen gibt, 

werden die beiden Bereiche unterschiedlich reguliert und von der Administration getrennt 

geführt. Dies dient dazu, eine stringentere Steuerungsmöglichkeit für die 

Anwendungssicherheit zu erreichen. Pflanzenschutzmittel werden durch die Verordnung 

(EG) Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (EU-

Pflanzenschutzmittel-Verordnung) und Biozide in der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 über die 

Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (EU-Biozidprodukte-

Verordnung) geregelt (s. Tab. 6-1). 

Tabel le 6-1 

Einteilung der Pestizide und Definition des Anwendungszwecks 

Pestizide 

Pflanzenschutzmittel Biozide 

„[…] zum Schutz der Pflanzen und Pflanzen-
erzeugnisse vor Schadorganismen einschließlich 
Unkräuter und zur Verbesserung der landwirt-
schaftlichen Produktion […]“ 

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 

„[…] zur Bekämpfung von für die Gesundheit von 
Mensch und Tier schädlichen Organismen sowie zur 
Bekämpfung von Organismen, die natürliche oder 
gefertigte Materialien schädigen […]“ 

Verordnung (EG) Nr. 528/2012 

Einsatz überwiegend in beruflichen Anwendungen in 
der Landwirtschaft als: 

Einsatz in privaten Haushalten und beruflichen 
Anwendungen unter anderen als: 

- Herbizide gegen Unkräuter 

- Fungizide gegen Pilze 

- Insektizide gegen Insekten 

- Rodentizide gegen Nagetiere 

u.v.m. 

- Desinfektionsmittel gegen Bakterien, Algen, Viren 

- Schutzmittel gegen Insekten, Pilze 

- Schädlingsbekämpfungsmittel  
 gegen Nagetiere, Insekten 

- Sonstige Biozide gegen Pilze, Algen 

SRU/UG 2016/Tab. 6-1 
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6.2.1 Pflanzenschutz 

Einsatzbereiche von Pf lanzenschutzmitteln  

396. Insektizide, Fungizide, Rodentizide, Herbizide und andere Pflanzenschutzmittel haben 

zahlreiche Einsatzbereiche in der landwirtschaftlichen Erzeugung. Ihre Anwendung hängt 

vornehmlich von der angebauten Kultur, den Standortbedingungen und der Witterung ab. 

Tabelle 6-2 gibt eine Übersicht über die im Rahmen der PAPA-Erhebungen (PAPA – Panel 

Pflanzenschutzmittel-Anwendungen) berechneten jährlichen Behandlungsindizes relevanter 

Kulturpflanzen in Deutschland. Als Behandlungsindex (BI) wird die Anzahl der angewandten 

Pflanzenschutzmittel bezogen auf die zugelassene Aufwandmenge und die Anbaufläche 

bezeichnet. Der Behandlungsindex stellt die Anzahl von Pflanzenschutzmittel-Anwendungen 

auf einer betrieblichen Fläche, in einer Kultur oder in einem Betrieb unter Berücksichtigung 

von reduzierten Aufwandmengen und Teilflächenbehandlungen dar (BMEL 2016). Bezogen 

auf die Gesamtbehandlung mit Pflanzenschutzmitteln im Jahr 2014 weisen im Ackerbau 

Kartoffeln (12,60), Winterraps (6,72) und Winterweizen (5,70) den höchsten BI auf. Die 

Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel in Sonderkulturen übersteigt die der Mehrzahl 

der Ackerbaukulturen deutlich: Hopfen (11,11), Tafelapfel (33,72), Wein (19,78) (JKI 2015b). 

Diese Sonderkulturen haben an der landwirtschaftlich genutzten Gesamtfläche mit jeweils 

unter 1 % nur einen geringen Anteil. Der Anbau ist außerdem in der Regel auf spezifische 

Regionen konzentriert.  

Tabel le 6-2 

Berechnete Behandlungsindizes für die PAPA-Erhebungen 

im Jahr 2014 

Kultur Insgesamt Fungizide Herbizide Insektizide Wachstums-
regler 

Ackerbau 

Kartoffeln 12,60 9,49 2,30 0,81 – 

Mais 1,99 – 1,96 0,03 – 

Wintergerste 3,88 1,40 1,46 0,25 0,77 

Winterraps 6,72 1,98 2,03 2,71 – 

Winterweizen 5,70 2,40 1,67 0,66 0,97 

Zuckerrüben (2013) 3,82 0,99 2,64 0,17 0,02 

Sonderkulturen 

Hopfen 11,11 8,51 0,21 2,39 – 

Tafelapfel 33,72 27,30 0,95 4,67 0,81 

Wein 19,78 18,29 0,42 1,06 – 

SRU/UG 2016/Tab. 6-2; Datenquelle: JKI 2015b 

Meist gibt es Möglichkeiten, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren oder ganz 

auf ihn zu verzichten. Er unterliegt einer betriebswirtschaftlichen Abwägung zwischen den 

Kosten des Pflanzenschutzmitteleinsatzes und den Kosten von alternativen Maßnahmen oder 
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möglichen Ertragseinbußen bei der Reduktion bzw. dem Verzicht auf Pflanzenschutzmittel 

(BÜRGER et al. 2008). Um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft zu 

verringern, stehen viele Maßnahmen, wie sie zum Beispiel das Konzept des integrierten 

Pflanzenschutzes beinhaltet, zur Verfügung (s. Kasten). 

Exkurs: Integrierter Pf lanzenschutz  

397. Nach dem Konzept des integrierten Pflanzenschutzes werden vorbeugende und nicht-

chemische Maßnahmen genutzt, um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu verringern. 

Auch die Vorgaben zum ökologischen Landbau folgen diesem Ansatz, jedoch wird dabei 

komplett auf chemisch-synthetischen Pflanzenschutz verzichtet. Es gibt zahlreiche 

Maßnahmen zur Reduktion der Pflanzenschutzmittel-Anwendung, wie den Einsatz von 

mechanischen Verfahren zur Unkrautregulierung, die Umgestaltung der Fruchtfolge, die Wahl 

resistenter Sorten oder die Anpassung der Saatzeit. Eine Zusammenstellung verschiedener 

Studien deutet darauf hin, dass durch integrierten Pflanzenschutz die Anwendung und Kosten 

für Pflanzenschutzmittel deutlich reduziert werden können. Dies geht meist mit einer leichten 

Reduktion des Betriebsergebnisses durch geringere Erträge und höhere Kosten für alternative 

Maßnahmen einher (BÜRGER et al. 2008, S. 349). Zur Umsetzung der Pflanzenschutz-

Rahmenrichtlinie 2009/128/EG müssen die Mitgliedsländer ab 2014 sicherstellen, dass die 

Anwender von Pflanzenschutzmitteln dem Prinzip des integrierten Pflanzenschutzes folgen, 

was in Deutschland durch das Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) umgesetzt wird. In Anhang 3 

der Richtlinie sind allgemeine Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes gelistet. Sie 

umfassen vorbeugende Maßnahme wie Fruchtfolgegestaltung oder geeignete 

Kultivierungsverfahren und legen fest, dass „nachhaltigen biologischen, physikalischen und 

anderen nichtchemischen Methoden […] der Vorzug vor chemischen Methoden zu geben […]“ 

ist (Anh. 3 Nr. 4). 

Verbrauchsmengen von Pf lanzenschutzmitteln  

398. Der Inlandsabsatz von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in Deutschland befindet sich 

insgesamt auf einem hohen Niveau und zeigt einen weiterhin leicht ansteigenden Trend. Die 

abgesetzten Wirkstoffmengen sind im Zeitraum 2005 bis 2014 von etwa 35.500 t auf 46.100 t 

gestiegen, unterliegen jedoch jährlichen Schwankungen (BVL 2015a; Abb. 6-1). Die Zunahme 

der Wirkstoffmengen ist dabei im Wesentlichen auf den vermehrten Einsatz von Herbiziden 

(Gesamtanteil von 39 % im Jahr 2014) und Fungiziden (27 %) im Ackerbau sowie 

insbesondere auf die deutlich gestiegene Anwendung inerter Gase im Vorratsschutz und in 

Räumen (25 %) zurückzuführen (SCHWARZ 2014). Demgegenüber ist der Anteil von 

Wachstumsreglern und Keimhemmungsmitteln (5 %), Insektiziden und Akariziden (2 %) sowie 

sonstigen Pflanzenschutzmitteln (2 %) an der Gesamtmenge geringer. Das weiterhin hohe 

Niveau bei den Wirkstoffabsatzzahlen ist auch aufgrund der Tatsache, dass viele der 

modernen Pflanzenschutzmittelwirkstoffe hochwirksam sind und daher zur Erzielung der 
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gewünschten Wirkung in wesentlich geringeren Aufwandsmengen als bei früheren 

Pflanzenschutzmitteln eingesetzt werden können, kritisch zu bewerten (MÖCKEL et al. 2015).  

Abbi ldung 6-1 

Entwicklung des Inlandsabsatzes von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen 

im Zeitraum von 2005 bis 2014  

 

SRU/UG 2016/Abb. 6-1; Datenquelle: BVL 2015a 

399. Die Schwankungen der jährlichen Absatzzahlen sind unter anderem auf den Einfluss 

der Witterung, unterschiedliches saisonales Schaderregerauftreten, Überwindung von 

Sortenresistenzen, Wirkstoffverfügbarkeit und Einführung neuer Wirkstoffe durch die 

Hersteller zurückzuführen (BVL 2014a). Weitere Gründe für Schwankungen könnten stärkere 

Bevorratung bzw. Auffüllen der Lagerbestände durch die Landwirte sowie Rabattaktionen und 

Bonusprogramme im Handel sein (SCHWARZ 2014). Eine Übersicht über wesentliche 

Einflussfaktoren für die Absatzmengen bei Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden geben 

GUTSCHE (2012) für den Zeitraum 2000 bis 2010 und SCHWARZ (2014) für den Zeitraum 

bis 2012 (Tab. 6-3). 
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Tabelle 6-3 

Wesentliche Einflussfaktoren für die Entwicklung  

des Pflanzenschutzmittelabsatzes 

Herbizide  – Starke Zunahme der pfluglosen Bodenbearbeitung (Beseitigung des 
Unkrautaufwuchses) im Ackerbau (von rund 23 % der Ackerfläche in 
2003/2004 auf rund 39 % in 2009/2010). Zunehmender Einsatz von 
Herbiziden zur Ernteerleichterung (Sikkation, Austrocknung zur 
Abreifebeschleunigung). Dadurch steigt Bedarf für Totalherbizide wie 
Glyphosat. 

– Seit 2000 Wiederinbetriebnahme von Brachflächen (teilweise für Anbau 
nachwachsender Rohstoffe) und Umbruch von Dauergrünland zu Ackerland. 
Dies erhöht insgesamt den Pflanzenschutzmittelbedarf und führt 
insbesondere in den ersten Jahren zu einem über dem Durchschnitt 
liegenden Mehrbedarf an Herbiziden. 

– Veränderungen in der Gestaltung der Fruchtfolge und des Anbauumfangs von 
Kulturarten (Zunahme Winterweizen, Mais und Raps dagegen Abnahme von 
Winterroggen, Sommergetreide, Zuckerrüben und Kartoffeln). Dadurch 
Erhöhung des durchschnittlichen BI bei Herbiziden von 1,82 auf 1,85 
(entspricht einer Zunahme der Behandlungsfläche um circa 300.000 ha) im 
Zeitraum 2000 bis 2010. 

Fungizide  – Die Entwicklung pilzlicher Schadorganismen ist sehr stark von Wetterfaktoren 
abhängig. Dementsprechend schwankt das Maß der Anwendung zwischen 
unterschiedlichen Anwendungsjahren. 

– Verstärkte Anwendung von Stoffen aus der Wirkgruppe Triazole in Raps zur 
Erhöhung der Stand- und Winterfestigkeit und allgemein Ausweitung der 
Anbaufläche für Raps. 

– Herausbildung von Resistenzen gegenüber der Wirkstoffgruppe 
Strobilurinen. Empfehlung zur Gabe anderer Fungizide mit im Vergleich zu 
den Strobilurinen höheren Aufwandmengen bei gleicher Fläche.  

Insektizide 
(einschließlich 
Akarizide) 

– Die Entwicklung von Insektenpopulationen ist von Wetterschwankungen 
abhängig und wird von warmen und trockenen Perioden gefördert. 

– Erhöhung des durchschnittlichen BI für Insektizide (von 0,87 auf 0,92) durch 
Zunahme der Winterweizen- und Rapsflächen (s. o.). Ebenso wurden 
Insektizide (z. B. Neonikotinoide) als Saatgutbeizmittel eingesetzt. Diese 
Anwendungen sind seit 2013 eingeschränkt worden (s. Tz. 418). 

SRU/UG 2016/Tab. 6-3; Datenquelle: GUTSCHE 2012; SCHWARZ 2014 

Eintragspfade von Pf lanzenschutzmitteln in die Umwelt  

400. Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln wird durch das Pflanzenschutzgesetz 

geregelt und darf gemäß § 3 nur nach den Regeln der guten fachlichen Praxis erfolgen. Dabei 

sind die in der Zulassung festgesetzten Anwendungsgebiete und Anwendungsbestimmungen 

(z. B. Anzahl und maximale Menge der Behandlung pro Jahr und Hektar) verbindlich 

einzuhalten (§ 12 PflSchG) sowie die sonstigen Verbote und Beschränkungen nach §§ 13 ff. 

PflSchG zu beachten. Durch das Ausbringen der Pflanzenschutzmittel (u. a. durch 

Feldspritzen) gelangen diese auf die Pflanzen bzw. die zu behandelnde Bodenfläche. Die 

Behandlung der Agrarfläche führt darüber hinaus zu Einträgen in Nichtzielorte, wie 

Oberflächengewässer und Grundwasserkörper sowie angrenzende nicht landwirtschaftlich 

genutzte Böden. Wichtige Eintragspfade in die Umweltmedien sind dabei Abdrift, 
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Abschwemmung nach Starkregenereignissen, Versickerung und Verflüchtigung. Neben der 

offenen Anwendung im Feld können Pflanzenschutzwirkstoffe auch bei der Aussaat von 

vorbehandelten Kulturpflanzen durch kontaminierte Beizstäube freigesetzt werden (BVL und 

IfA 2012b; vgl. Tz. 442). 

6.2.2 Gesundheits- und Materialschutz 

Einsatzbereiche von Biozidprodukten  

401. Biozide werden vor allem als Desinfektionsmittel, Schutzmittel für unterschiedliche 

Produkte und als Schädlingsbekämpfungsmittel im nicht landwirtschaftlichen Bereich 

eingesetzt. Zunehmend erfolgt eine versteckte Verwendung auch bei Gegenständen des 

täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel in Heimtextilien (Matratzen, Bettwäsche, 

Funktionswäsche). Ebenso werden beispielsweise Türklinken, Kühlschränke und andere 

Küchenutensilien vorbeugend mit Bioziden behandelt (JAHN et al. 2015).  

Die Notwendigkeit ihrer Verwendung variiert dabei stark. So ist der Einsatz von 

Desinfektionsmitteln im Gesundheitswesen, einer der häufigsten Anwendungen von Bioziden, 

unumgänglich, um das heutige hohe Schutzniveau zu erhalten (UBA 2000). Im Gegensatz 

dazu ist ihre steigende Verwendung in privaten Haushalten im Normalfall überflüssig und 

daher kritisch zu bewerten. Der unnötige Einsatz kann zur Bildung von Resistenzen gegen 

Keime führen und damit die Wirkung von Desinfektionsmitteln in Krankenhäusern und 

Arztpraxen mindern (PIEPER et al. 2014). Die Behandlung von Gebrauchsgegenständen wie 

Möbeln und Teppichen mit Insektiziden (gegen Motten- und Käferbefall) ist auch aufgrund der 

Tatsache, dass diese über einen langen Zeitraum ausgasen und sich damit in der 

Innenraumluft anreichern können, zu hinterfragen (JAHN et al. 2015).  

Die Verwendung von Bioziden als Schutzmittel in technischen Prozessen zum Beispiel zur 

Verhinderung von Verkeimungen von Flüssigkeiten und Materialoberflächen dient der 

Haltbarkeit und Sicherheit von Produkten. Ein Verzicht ist in diesen Bereichen unter 

Umständen nicht ohne Einschränkungen der Produkteigenschaften durchzuführen. In anderen 

Bereichen ist jedoch der Verzicht deutlich einfacher. Durch entsprechende vorbeugende 

Maßnahmen kann zum Beispiel ein Befall mit Schaderregern wie Holzpilzen, Insekten und 

Vorratsschädlingen wirkungsvoll verhindert und der Einsatz von Bioziden vorab 

ausgeschlossen werden. Über das im Internet frei zugängige „Biozid-Portal“ informiert das 

Umweltbundesamt (UBA) über solche vorbeugenden Maßnahmen und biozidfreie 

Alternativen, mit denen der Einsatz von Biozid-Produkten minimiert oder ganz vermieden 

werden kann. Als Zielgruppen werden Verbraucher und Privathaushalte sowie der Handel und 

Verbraucherberatungsstellen angesprochen. Eine Erweiterung des Informationsangebots 

auch für berufliche Anwender ist geplant (JAHN et al. 2015). 
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Verbrauchsmengen von Biozidprodukten  

402. In Deutschland sind derzeit 40.251 Biozidprodukte als verkehrsfähig nach der Biozid-

Meldeverordnung (ChemBiozidMeldeV) gemeldet (schriftliche Mitteilung der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Bundesstelle für Chemikalien, vom 3. März 2016). 

Europaweit sind es sogar mehr als 50.000 mit steigender Tendenz (Deutscher Bundestag 

2011). Absatzmengen bzw. Verbrauchsmengen für Deutschland liegen aber nicht vor, da es 

sowohl nach europäischem als auch nationalem Recht nicht vorgesehen ist, diese zu erfassen. 

Orientierungspunkte über die tatsächlichen Mengen können daher nur aus wenigen konkreten 

Angaben zu einzelnen Produktarten sowie anhand von Schätzungen aus 

Verbrauchsmeldungen anderer Staaten abgeleitet werden. In Deutschland werden demnach 

pro Jahr etwa 55.000 t Biozidwirkstoffe verwendet (vgl. Tab. 6-4).  

403. Biozide kommen in sehr unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz, die 

4 Hauptgruppen und insgesamt 22 Produktarten (PA) zugeordnet werden (Übersicht in 

RÜDEL und KNOPF 2012; vgl. Tab. 6-4). 

Auf die Hauptgruppe 1 „Desinfektionsmittel“ entfallen in Deutschland nach Schätzungen etwa 

74 % des Gesamtverbrauchs. Unter diese Anwendungen fallen unter anderen Produkte für die 

menschliche Hygiene und Oberflächendesinfektion im Gesundheitswesen, zur 

Algenbekämpfung sowie Trinkwasserdesinfektionsmittel. Die Hauptgruppe 2 „Schutzmittel“, 

zu denen zum Beispiel Holzschutzmittel und Schutzmittel für Baumaterialen (z. B. 

Fassadenanstriche, Außenhölzer) sowie Schutzmittel für Flüssigkeiten und 

Verfahrenssysteme in der Industrie gehören, hat einen Anteil von etwa 25 %. Die Wirkstoffe 

haben unter anderem antimikrobielle und fungizide sowie insektizide Eigenschaften. Die 

Hauptgruppe 3 „Schädlingsbekämpfungsmittel“ (z. B. Rodentizide und Insektizide) sowie die 

Hauptgruppe 4 „Sonstige Biozidprodukte“ (u. a. Antifouling-Produkte) haben bezogen auf die 

Gesamtverbrauchsmenge eine geringere Bedeutung. Allerdings besitzen Stoffe aus diesen 

beiden Hauptgruppen zum Teil eine hohe Wirksamkeit bei bereits sehr geringen 

Konzentrationen. 
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Tabelle 6-4 

Geschätzte Verbrauchsmengen von Bioziden für Deutschland  

und potenzielle Umwelteinträge 

 Deutschland1 EU2 

PA Bezeichnung Jährliche 
Verbrauchs-
menge (t/a) 

%-Anteil 
am 

Gesamt-
verbrauch 

Jährliche 
verbrauchs-

menge 

Umwelteinträge 

Direkt Klär-
anlage 

 Hauptgruppe 1: Desinfektionsmittel  41.308 74   

1 Produkte für die menschliche Hygiene  4.600 8 xxx – xx 

2 
Desinfektionsmittel und 
Algenbekämpfungsmittel 

28.000 50 xxx x xxx 

3 
Produkte für die Hygiene im 
Veterinärbereich  

7.600 14 xxx x xx 

4 Lebens- und Futtermittelbereich 1.100 2 xxx – xxx 

5 Trinkwasserdesinfektionsmittel 8 0,0 xxx x x 

 Hauptgruppe 2: Schutzmittel  13.680 25   

6 Produkte während der Lagerung  170 0,3 xx x x 

7 Beschichtungsschutzmittel 1.100 2 xx xx xx 

8 Holzschutzmittel 8.200 15 xxx xx/xxx x 

9 
Für Fasern, Leder, Gummi und 
polymerisierte Materialien 

150 0,3 xx x x 

10 Für Baumaterialien 140 0,3 xxx xx xx 

11 
Für Flüssigkeiten in Kühl- und 
Verfahrenssystemen 

2.800 5 xxx xx xx 

12 Schleimbekämpfungsmittel  750 1 xx xx xx 

13 
Für Bearbeitungs- und 
Schneideflüssigkeiten 

370 1 xx – x 

 
Hauptgruppe 3: 
Schädlingsbekämpfungsmittel  

19 < 1   

14 
Bekämpfung von Nagetieren 
(Rodentizide) 

0 0 x xx x 

15 Vogelbekämpfungsmittel (Avizide) § § – xx – 

16 
Bekämpfungsmittel gegen Mollusken 
und Würmer (Molluskizide) und andere 
Wirbellose 

5 0 – xxx – 

17 Fischbekämpfungsmittel (Piscizide) § § – xxx – 

18 
Bekämpfung von Gliedertieren 
(Insekten (Insektizide), Spinnentiere 
(Akarizide)) 

2 0 xxx xxx xxx 

19 
Vergrämungsmittel (Repellenzien) und 
Lockmittel 

12 0 xx xx xx 

20 Produkte gegen sonstige Wirbeltiere § § – xx – 

 
Hauptgruppe 4: Sonstige 
Biozidprodukte 

92 < 1   

21 Antifouling-Produkte 90 0,2 x xxx –/x 

22 
Flüssigkeiten für Einbalsamierung und 
Taxidermie 

2 0 x x x 

xxx hohe Relevanz, xx mittlere Relevanz, x niedrige Relevanz, – vermutlich nicht relevant, 
§ In Deutschland sind die Produktarten 15, 17 und 20 aus Gründen des Tierschutzes nicht zugelassen 

SRU/UG 2016/Tab. 6-4; 
Datenquelle: 1RÜDEL und KNOPF 2012; 

 ²Europäische Kommission – Generaldirektion Umwelt 2009, verändert nach Rüdel 2015a 
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Eintragspfade von Biozidprodukten in die Umwelt  

404. Bei Biozidwirkstoffen fehlt im Unterschied zu Pflanzenschutzwirkstoffen eine 

systematische Erfassung der Anwendungsmengen (vgl. Tz. 485). Aussagen zu erwarteten 

Einträgen in die Umwelt sind daher mit einer großen Unsicherheit belastet. Erschwerend 

kommt außerdem hinzu, dass für zahlreiche Wirkstoffe (vgl. Kap. 6.3) Einträge sowohl auf 

Biozid- als auch auf Pflanzenschutzmittelanwendungen zurückgeführt werden können. Des 

Weiteren können Pestizidwirkstoffe auch in anderen Produkten wie Industriechemikalien und 

in Human- und Tierarzneimitteln zugelassen sein (RÜDEL und KNOPF 2012; NÖH 2012). 

Biozidwirkstoffe werden in einer großen Anzahl von Produkten und Anwendungen eingesetzt, 

dementsprechend vielfältig sind die Eintragspfade in die Umwelt. Es wird zwischen direkten 

Einträgen in die Umweltmedien Oberflächengewässer, Böden und Luft (auch durch 

Auswaschen und Abdrift) sowie indirekten Einträgen in Oberflächengewässer und Böden über 

Kläranlagen differenziert (UBA 2014b). 

In einem Bericht der Europäischen Kommission wurden für fast alle Produktarten Einträge in 

die Umwelt modelliert (s. Tab. 6-4). Bei der Abschätzung der Relevanz der Umwelteinträge 

konnten aufgrund der fehlenden Datenlage die tatsächlichen Verbrauchsmengen nicht 

berücksichtigt werden. Die direkten Einträge haben unter anderen für Holzschutzmittel, 

Rodentizide, Molluskizide, Insektizide sowie Antifouling-Produkte eine hohe Relevanz. 

Indirekte Einträge erfolgen insbesondere bei Desinfektionsmitteln bei der Produktart 2 

(Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel) und Produktart 4 (Desinfektionsmittel für 

den Lebens- und Futtermittelbereich) sowie bei Insektiziden (Produktart 18) (Europäische 

Kommission – Generaldirektion Umwelt 2009, verändert nach RÜDEL et al. 2015a.) 

6.3 Genehmigung von Pestizidwirkstoffen 

405. Die Anwendung von Pestizidwirkstoffen ist aufgrund ihrer toxischen Eigenschaften mit 

einem Risiko behaftet. Die Erwartung an die Sicherheit ist daher berechtigt hoch und verlangt 

ähnlich wie für Arzneiwirkstoffe, dass ein Wirksamkeitsnachweis vorliegt, der den 

beabsichtigten Zweck – hier Hemmung oder Abtöten von Schadorganismen – abdecken soll. 

Zugleich dürfen die Wirkstoffe bei Einhaltung der Anwendungsauflagen und der guten 

fachlichen Praxis keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier 

und keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt haben (s. Tz. 432 ff.). Mit der 

Richtlinie 79/117/EWG über das Verbot des Inverkehrbringens und der Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln, die bestimmte Wirkstoffe enthalten, wurden die Behörden erstmalig 

ermächtigt, Wirkstoffe aufgrund bestimmter Eigenschaften zu verbieten, zum Beispiel wegen 

ihrer langen Präsenz und Mobilität in der Umwelt oder kanzerogener Wirkungen. Die 

Bewertungsverfahren von Pestizidwirkstoffen sind im Laufe der Jahre hinsichtlich der 

technischen Regeln und der Risikobewertung fortentwickelt und dem Stand der Wissenschaft 

angepasst worden, mit dem Ziel, die Wirkstoffe und ihre Verwendung sicherer zu machen.  
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406. Die Wirkstoffgruppe der Insektizide ist diesbezüglich richtungsgebend für die 

Entwicklung eines Konzepts zum Verbot von umweltschädlichen Stoffen (POP-Konzept) 

gewesen. Persistente organische Schadstoffe (persistent organic pollutants – POP) sind 

langlebige organische Schadstoffe, die aufgrund ihrer Persistenz über weite Strecken 

ferntransportiert werden können und bioakkumulierend sind. Zu ihren bekanntesten Vertretern 

gehören einige Insektizide, die eine hohe Humantoxizität und/oder hohe Ökotoxizität haben 

(z. B. Chlorkohlenwasserstoffe wie Dichlordiphenyltrichlorethan – DDT) und 

Hexachlorcyclohexan (Lindan) sowie chlorierte Cyclodiene (Aldrin, Dieldrin und Heptachlor)). 

Diese Wirkstoffe stehen auf der Liste der mit dem POP-Übereinkommen aus der Produktion 

gebannten Stoffe und sind in Deutschland nicht mehr in Pflanzenschutzmitteln zugelassen 

(UNEP 2009). Neuere Insektizide wie die Neonikotinoide (u. a. Imidacloprid, Clothianidin) 

zeichnen sich durch eine geringere Säugetiertoxizität und ein breites Wirkspektrum gegen eine 

Vielzahl von saugenden und beißenden Insekten aus (LINDEMANN 2014). Neonikotinoide 

sind im Gegensatz zu den früheren Wirkstoffen nur mäßig persistent sowie gut wasserlöslich, 

allerdings werden sie im Zusammenhang mit dem EU-weiten Rückgang der Bestäuber in der 

Agrarlandschaft diskutiert (Tz. 441 ff.).  

Die Problemdimension der Pestizide in der Ernährung haben Berichte über endemische 

Vergiftungen am Menschen durch organische quecksilberhaltige Fungizide aufgezeigt (SRU 

2008, Kap. 8). Die heute verfügbaren Fungizide haben eine niedrigere akute Toxizität 

(SOLECKI und PFEIL 2013). Ein weiteres Beispiel für einen inzwischen nicht mehr 

zugelassenen Wirkstoff ist das Herbizid Atrazin, welches in der EU aufgrund seiner 

hormonellen und kanzerogenen Wirksamkeit seit 2003 verboten ist (Tz. 436).  

Genehmigungsverfahren von Pest izidwirkstoffen 

407. Im Folgenden sollen wichtige Anforderungen des aktuell in der EU gültigen 

Genehmigungsverfahrens für Pflanzenschutz- und Biozidwirkstoffe im Hinblick auf den 

Gesundheits- und Umweltschutz dargestellt werden. Die Genehmigung der Wirkstoffe ist der 

erste Schritt vor der Zulassung der Pestizidprodukte (s. Abschn. 6.4.1).  

Die Genehmigung der Pestizidwirkstoffe wird in zwei EU-Verordnungen geregelt: für 

Pflanzenschutzmittelwirkstoffe in der EU-Pflanzenschutzmittelverordnung, für Biozidwirkstoffe 

in EU-Biozidprodukte-Verordnung (Tz. 395). Beide Verordnungen verlangen, dass die 

Wirkstoffe keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt haben, insbesondere unter 

Berücksichtigung von Kontaminationen in der Umwelt, Auswirkungen auf Nicht-Zielarten und 

Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und das Ökosystem (Art. 4 Abs. 3 EU-

Pflanzenschutzmittel-Verordnung und Art. 19 Abs. 1 lit. b Ziff. iv EU-Biozidprodukte-

Verordnung). Die Bestimmungen der Verordnungen beruhen auf dem Vorsorgeprinzip (Art. 1 

Abs. 4 EU-Pflanzenschutzmittel-Verordnung und Art. 1 Abs. 1 EU-Biozidprodukte-

Verordnung). 
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Die Genehmigung der Wirkstoffe ist jeweils zeitlich begrenzt und muss regelmäßig erneuert 

werden. Sowohl für Pflanzenschutzmittel- als auch für Biozidwirkstoffe erfolgt die 

Erstgenehmigung für höchstens zehn Jahre, die Erneuerung der Genehmigung gilt für 

maximal fünfzehn Jahre (Art. 5 und Art. 14 Abs. 2 EU-Pflanzenschutzmittel-Verordnung bzw. 

Art. 4 Abs. 1 und Art. 10 Abs. 3 EU-Biozidprodukte-Verordnung). Davon abgesehen gilt eine 

kürzere Genehmigungsdauer von sieben Jahren für Wirkstoffe, die als 

Substitutionskandidaten (Tz. 408) bzw. als zu ersetzende Wirkstoffe identifiziert worden sind. 

Wirkstoffe, die, obwohl sie die Zulassungskriterien nicht erfüllen, unter bestimmten 

Voraussetzungen dennoch genehmigt werden, erhalten eine Genehmigung für höchstens fünf 

Jahre. 

Ausschlusskriterien in der W irkstoffprüfung  

408. Pflanzenschutzmittelwirkstoffe können nur genehmigt werden, wenn sie die 

Anforderungen des Art. 4 i. V. m. Anhang II EU-Pflanzenschutzmittel-Verordnung erfüllen. Im 

Hinblick auf die menschliche Gesundheit sind die Ausschlusskriterien Mutagenität, 

Karzinogenität, Reproduktionstoxizität oder endokrine Eigenschaften. Zum Schutz der Umwelt 

werden persistente und bioakkumulierbare Wirkstoffe, die Potenzial zum Ferntransport haben 

(POP, Tz. 406) ausgeschlossen. Hinzu kommen persistente, bioakkumulierbare und toxische 

Wirkstoffe (PBT-Stoffe) oder sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Wirkstoffe (vPvB-

Stoffe). Auch wenn Wirkstoffe die Kriterien nicht erfüllen, können sie unter bestimmten 

Voraussetzungen doch genehmigt werden. Von diesen Voraussetzungen kann unter 

bestimmten Bedingungen abgewichen werden (Art. 4 Abs. 7 EU-Pflanzenschutzmittel-

Verordnung). Wirkstoffe, die die Kriterien erfüllen, aber im Vergleich zu den anderen bereits 

genehmigten Wirkstoffen ein größeres Risiko für Mensch und Umwelt darstellen, werden als 

Substitutionskandidaten bezeichnet (Art. 24 EU-Pflanzenschutzmittel-Verordnung). Diese 

Substitutionskandidaten dürfen nur dann in Pflanzenschutzmitteln zur Anwendung zugelassen 

werden, wenn es keine wirtschaftlichen und praktikablen Alternativen gibt, die deutlich sicherer 

für Mensch und Umwelt sind. 

Sollte es im Lichte neuer wissenschaftlicher und technischer Kenntnisse Anzeichen dafür 

geben, dass die Genehmigungskriterien für einen genehmigten Wirkstoff nicht mehr erfüllt 

sind, kann ein Mitgliedstaat einen Antrag auf Überprüfung an die Kommission stellen oder die 

Kommission kann von sich aus die Genehmigung überprüfen. Sind die Kriterien nicht mehr 

erfüllt, kann eine Verordnung über die Aufhebung oder Änderung der Genehmigung erlassen 

werden (Art. 21 EU-Pflanzenschutzmittel-Verordnung).  

Zum Stichdatum Dezember 2014 waren in Deutschland 276 Wirkstoffe in 

Pflanzenschutzmitteln zugelassen, was in etwa dem Niveau vorheriger Jahre entspricht 

(Zunahme um ca. 12 % seit 2005 (245)) (BVL 2015a). 
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409. Seit dem 1. September 2013 wird bei der Genehmigung von Biozidwirkstoffen die EU-

Biozidprodukte-Verordnung (Tz. 412) angewandt. Mit dieser wurde das 

Genehmigungsverfahren mit EU-weiter Gültigkeit konkretisiert und die Datenanforderungen 

spezifiziert, anhand derer die Überprüfung der Auswirkungen des Biozideinsatzes für die 

Gesundheit des Menschen und für die Umwelt erfolgt. Eine wichtige Neuerung ist die 

Aufnahme des Schutzgutes Biodiversität in die EU-Biozidprodukte-Verordnung (Art. 19 Abs. 1 

lit. b Ziff. iv). Außerdem wurden für die Genehmigung eines Biozidwirkstoffs die gleichen 

Ausschlusskriterien wie für die Genehmigung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen (Tz. 408) 

festgelegt (Art. 5 Abs. 1 der EU-Biozidprodukte-Verordnung). Unbeschadet dieser Kriterien 

kann ein Wirkstoff unter bestimmten Voraussetzungen dennoch genehmigt werden (Art. 5 

Abs. 2 EU-Biozidprodukte-Verordnung). Diese und andere Wirkstoffe mit einem 

Besorgnispotenzial, das in Art. 10 Abs. 1 lit. b bis f der EU-Biozidprodukte-Verordnung näher 

beschrieben wird, werden als zu ersetzende Wirkstoffe eingestuft. 

6.4 Zulassung von Pestizidprodukten 

6.4.1 Zulassungsverfahren und Umweltrisikobewertung 

410. Pestizidprodukte enthalten in der Regel neben dem Wirkstoff weitere sogenannte 

Formulierungshilfsstoffe, die zum Beispiel dafür sorgen, dass die Pestizidwirkstoffe im Produkt 

leicht zu handhaben (z. B. mischbar, verdünnbar) oder anwendbar (Einmischen in Materialien, 

Benetzung von Oberflächen, Benetzen oder Aufnahme durch die Pflanzen) und lagerstabil 

sind. Pestizidprodukte dürfen in der EU nur in Verkehr gebracht oder angewandt werden, wenn 

sie zugelassen wurden. Dem Zulassungsverfahren für die Produkte ist die Genehmigung der 

Wirkstoffe vorgeschaltet (Kap. 6.3 und Abb. 6-2). 

Abbi ldung 6-2 

Die Umweltrisikobewertung 

im Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel und Biozide  

 

SRU/UG 2016/Abb. 6-2 
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411. Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln wird in der EU-Pflanzenschutzmittel-

Verordnung (s. Tz. 395) geregelt. Sie erfolgt im sogenannten zonalen Zulassungsverfahren. 

Dazu wurden die Mitgliedstaaten der EU drei Zonen zugeordnet (Süd, Zentral, Nord; Anhang I 

EU-Pflanzenschutzmittel-Verordnung). Deutschland gehört zur zentralen Zone. Das 

Zulassungsverfahren wird in einem Mitgliedstaat stellvertretend für die ganze Zone 

durchgeführt. Dennoch bedarf es eines Antrags in jedem Mitgliedstaat, in dem das 

Pflanzenschutzmittel in Verkehr gebracht wird. Dabei können die einzelnen Mitgliedstaaten 

nationale Besonderheiten berücksichtigen und über Risikominderungsmaßnahmen 

entscheiden. Sollten bei einem Mitgliedstaat weiterhin Bedenken bezüglich Gesundheit und 

Umwelt vorliegen, kann dieser die Zulassung des Pflanzenschutzmittels national verweigern, 

falls er ein unannehmbares Risiko sieht (Art. 36 Abs. 3 EU-Pflanzenschutzmittel-Verordnung). 

Die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels wird für ein bestimmtes Anwendungsgebiet 

(Verwendungszweck) beantragt (BVL und IfA 2012a). Für die Zulassung müssen die in Art. 29 

der EU-Pflanzenschutzmittel-Verordnung aufgelisteten Anforderungen an das 

Pflanzenschutzmittel erfüllt sein (s. Tz. 413). Dazu gehört unter anderem, dass die im Mittel 

enthaltenen Wirkstoffe genehmigt sind (Kap. 6.3). Die Zulassung des Pflanzenschutzmittels 

gilt maximal ein Jahr länger als die Genehmigungsdauer der enthaltenen Wirkstoffe (s. 

Tz. 407), dies gilt auch für eine Erneuerung der Zulassung (Art. 32 EU-Pflanzenschutzmittel-

Verordnung). 

412. Die Zulassung von Bioziden erfolgt gemäß der EU-Biozidprodukte-Verordnung (s. 

Tz. 395) und ist verwendungsbezogen (Art. 19 Abs. 3 EU-Biozidprodukte-Verordnung). Die 

Zulassung kann in einem Mitgliedstaat oder für bestimmte Produktgruppen auch unionsweit 

beantragt werden (Art. 29 ff. und Art. 41 ff. EU-Biozidprodukte-Verordnung). Auch für 

Biozidprodukte gilt, dass für die Zulassung bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen 

(Art. 19 EU-Biozidprodukte-Verordnung; s. a. Tz. 413). Unter anderem müssen alle in einem 

Biozidprodukt enthaltenen Wirkstoffe für die entsprechende Verwendung genehmigt sein (s. 

Kap. 6.3). Die Zulassungsdauer beträgt höchstens zehn Jahre (Art. 17 Abs. 4 EU-

Biozidprodukte-Verordnung). Die gegenseitige Anerkennung der Zulassung in verschiedenen 

Mitgliedstaaten kann beantragt werden (Art. 32 ff. EU-Biozidprodukte-Verordnung) und wird 

zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt. Ein Mitgliedstaat kann nationale Besonderheiten 

zum Beispiel zum Schutz der Umwelt geltend machen, um von der Zulassung abzuweichen 

oder diese abzulehnen (Art. 37 EU-Biozidprodukte-Verordnung). 

413. Analog zu den Anforderungen für die Wirkstoffe gilt auch für Pflanzenschutzmittel und 

Biozidprodukte, dass sie keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt haben dürfen, 

insbesondere unter Berücksichtigung von Kontaminationen in der Umwelt, Auswirkungen auf 

Nicht-Zielarten und auf die biologische Vielfalt und das Ökosystem (Art. 29 Abs. 1 lit. e i. V. m. 

Art. 4 Abs. 3 EU-Pflanzenschutzmittel-Verordnung und Art. 19 Abs. 1 lit. b Ziff. iv EU-

Biozidprodukte-Verordnung). Bei der Bewertung, ob die Umweltanforderungen erfüllt werden, 

sollen Kumulations- und Synergieeffekte berücksichtigt werden (Art. 4 Abs. 3 lit. b EU-
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Pflanzenschutzmittel-Verordnung sowie Art. 19 Abs. 2 lit. c,d EU-Biozidprodukte-Verordnung). 

Zudem sollen realistische Verwendungsbedingungen zugrunde gelegt werden (Art. 29 Abs. 3 

EU-Pflanzenschutzmittel-Verordnung sowie Art. 19 Abs. 2 lit. a EU-Biozidprodukte-

Verordnung). Außerdem beruhen die Bestimmungen beider Verordnungen auf dem 

Vorsorgeprinzip (Tz. 407). 

414. In Deutschland ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

(BVL) die zentrale Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel (§ 33 PflSchG). Das BVL 

entscheidet im Benehmen oder auch Einvernehmen mit anderen Behörden über die Zulassung 

der Mittel. Hinsichtlich der Bewertung des Umweltrisikos von Pflanzenschutzmitteln ist das 

UBA Einvernehmensbehörde (§ 34 PflSchG; Abb. 6-2). Die Umweltrisikobewertung erfolgt 

nach einem EU-weit abgestimmten Verfahren. Dabei wird die Toxizität des 

Pflanzenschutzmittels gegenüber Nicht-Zielarten anhand von Tests an 

Stellvertreterorganismen gemessen und mit der voraussichtlichen Exposition verglichen (s. 

Abschn. 6.5.5). Entspricht das Verhältnis von Toxizität zur Exposition nicht einem bestimmten 

festgelegten Wert (BVL und IfA 2012c), so werden Maßnahmen des Risikomanagements 

erwogen, die von zusätzlichen Anwendungsauflagen bis zu einem Verbot reichen können. Bei 

der Zulassung des Pflanzenschutzmittels kann das BVL dann entsprechende 

Anwendungsbestimmungen festlegen (§ 36 PflSchG), zum Beispiel eine bestimmte Abdrift 

mindernde Technik, einen Mindestabstand zu angrenzenden Gewässern oder eine maximal 

zulässige Höchstdosis pro Hektar bei jeder Verwendung. Die Bundesländer können das 

Anwendungsgebiet eines zugelassenen Pflanzenschutzmittels in bestimmten Fällen aber 

auch erweitern (§ 22 Abs. 2 PflSchG). 

415. Die zentrale Zulassungsstelle für Biozide ist die Bundesstelle für Chemikalien der 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). An der Entscheidung über die 

Zulassung, Nichtzulassung oder Zulassung unter Auflagen wirken weitere 

Bundesoberbehörden mit (§ 12a i. V. m. § 4 Chemikaliengesetz – ChemG). Für die Bewertung 

der Wirkungen von Bioziden auf die Umwelt ist das UBA Einvernehmensbehörde (Abb. 6-2). 

Auch die Umweltrisikobewertung von Bioziden erfolgt auf der Grundlage von EU-weit 

abgestimmten Leitlinien (ECHA 2015). Es werden wie bei den Pflanzenschutzmitteln 

potenzielle Effekte des Biozidprodukts anhand von Tests an Stellvertreterorganismen ermittelt. 

Über Expositionsbetrachtungen wird abgeschätzt, wie viel Biozid durch die jeweilige 

Anwendung in die Umwelt eingetragen wird. Wenn der Eintrag des Biozids größer ist als die 

Konzentration, bei der keine Effekte erwartet werden, besteht ein potenzielles Risiko für die 

Umwelt. Dann entscheidet die Bundesstelle für Chemikalien im Einvernehmen mit dem UBA 

über erforderliche Risikominderungsmaßnahmen (z. B. Auflagen für die Verwendung oder 

Beschränkungen bis hin zu einem Verbot; UBA 2013b; § 12d S. 2 ChemG). 
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6.4.2 Überprüfung der Anwendungsauflagen durch die 

Behörden 

Unterschiedliche Regelungen für Pf lanzenschutzmittel und Biozidprodu kte 

416. Mit der Umweltrisikobewertung des Zulassungsverfahrens und den damit verbundenen 

Anwendungsauflagen sollen schädliche Umweltauswirkungen der Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln und von Bioziden begrenzt werden. Das Zulassungsverfahren kann 

vorab jedoch nicht alle Umweltauswirkungen erfassen (Abschn. 6.5.5). Zum Beispiel erschwert 

es die jeweils auf ein Produkt bezogene Zulassung, die Umweltwirkung verschiedener 

Pestizidprodukte zusammenfassend zu prüfen. Damit werden mögliche Überlagerungs- oder 

Kumulationseffekte zu wenig berücksichtigt. Eine Überprüfung der Effektivität der 

Anwendungsauflagen nach der Zulassung ist daher notwendig. Für Pflanzenschutzmittel gibt 

es eine Reihe von Regelungen, die dies gewährleisten sollen (Tz. 417 ff.). 

Vergleichbare Regelungen gibt es für die Anwendungsphase von Biozidprodukten nicht. Die 

Zulassungsstelle für Biozidprodukte (Tz. 415) kann zwar eine Zulassung vorläufig untersagen 

oder von der Einhaltung bestimmter Voraussetzungen abhängig machen, wenn sie feststellt, 

dass ein Biozidprodukt ein unmittelbares oder langfristig unannehmbares Risiko für die Umwelt 

darstellt (§ 12g Abs. 1 ChemG). Die Länderbehörden müssen entsprechende Erkenntnisse, 

die sie im Rahmen von Durchsetzungs- und Überwachungstätigkeiten gewonnen haben, der 

Zulassungsstelle mitteilen (§ 12f Abs. 3 S. 1 ChemG). Es fehlen aber konkretisierende 

Vorgaben, um dieses Wissen zu ermitteln. Dementsprechend sind auch die Datenlücken in 

Bezug auf die Verbrauchs- und Anwendungsmengen bei Bioziden und beim Umweltmonitoring 

erheblich (UBA 2014a). Der SRU wird sich daher im folgenden Abschnitt auf die Möglichkeiten 

der Behörden zur Überprüfung und Kontrolle der Anwendungsauflagen bei 

Pflanzenschutzmitteln beschränken. Empfehlungen zur Verbesserung dieser Möglichkeiten 

finden sich in den Abschnitten 6.6.1 und 6.6.2. Die spezielle, mangelhafte Datenlage bei den 

Bioziden wird in Abschnitt 6.6.5 erneut aufgegriffen. 

Überprüfung und Kontrol le der Anwendungsauf lagen bei 

Pf lanzenschutzmitteln 

417. In Deutschland obliegt der Vollzug – einschließlich der Überwachung – des 

Pflanzenschutzgesetzes den Ländern und dort den nach Landesrecht zuständigen Behörden 

(§ 59 S. 1 PflSchG). Das sind in der Regel die Pflanzenschutzdienste der Länder. Die 

Überwachung erfolgt nach gemeinsamen Standards der Länder auf Grundlage eines 

abgestimmten Methodenhandbuchs (BVL 2014b). 2013 betrug der Umfang der Kontrollen bei 

Betrieben der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und des Gartenbaus rund 1,8 %, bei 

Handelsbetrieben 19,3 %. Die Kontrolle der Anwendung auf Freiflächen, die weder forst- noch 

landwirtschaftlich noch gärtnerisch genutzt werden (z. B. Straßen, Wegränder, Hof- und 

Betriebsflächen), erfolgte anlassbezogen (BVL 2015b). Die Kontrollen sind ein wichtiges 
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Instrument, um die Einhaltung der Auflagen und Anwendungsbestimmungen zu überprüfen 

(Tz. 459). 

Die für den Pflanzenschutz zuständigen Landesbehörden sind außerdem durch verschiedene 

Befugnisse ermächtigt, Maßnahmen anzuordnen, die zur Verhütung und Beseitigung von 

Verstößen gegen das Pflanzenschutzgesetz notwendig sind (MÖCKEL et al. 2014, S. 432). 

Die Behörde kann zum Beispiel die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln untersagen, wenn 

mit schädlichen Auswirkungen auf das Grundwasser oder auf den Naturhaushalt gerechnet 

werden muss (§ 60 S. 1 PflSchG), oder Maßnahmen anordnen, die zur Erfüllung der guten 

fachlichen Praxis erforderlich sind (§ 3 Abs. 1 S. 3 PflSchG). Die oben genannten 

Länderbehörden sind auch zuständig für die Beratung, Schulung und Aufklärung auf dem 

Gebiet des Pflanzenschutzes, das heißt unter anderem auch zum integrierten Pflanzenschutz 

(§ 59 Abs. 2 Ziff. 3 PflSchG; Tz. 397). Die Beratung durch die zuständigen Länderbehörden 

(die sog. Offizialberatung) spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des integrierten 

Pflanzenschutzes (JKI 2015a; MÖCKEL et al. 2014; Tz. 459). 

418. Das BVL hat nach § 13 Abs. 3 PflSchG die Befugnis zur Anordnung von Maßnahmen 

zum Schutz vor schädlichen Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Mensch, Tiere, 

Grundwasser und Naturhaushalt. Wenn dem BVL bekannt wird, dass die Bedingungen, unter 

denen die Zulassung eines Mittel erteilt wurde, nicht mehr erfüllt sind, muss es die Zulassung 

in Abstimmung mit den zuständigen Bewertungsbehörden überprüfen und gegebenenfalls 

widerrufen oder die Anwendungsauflagen ändern (§ 39 PflSchG; BVL 2015c). Zu diesem 

Zweck müssen Zulassungsinhaber der Zulassungsbehörde unverzüglich alle Informationen 

melden, die darauf hindeuten, dass die Zulassungsbedingungen nicht mehr erfüllt sind, 

insbesondere auch potenziell schädliche oder unannehmbare Auswirkungen (Art. 56 Abs. 1 

EU-Pflanzenschutzmittel-Verordnung). Daraufhin können die Mitgliedstaaten sowohl 

vorläufige Schutzmaßnahmen treffen (Art. 56 Abs. 3 EU-Pflanzenschutzmittel-Verordnung) als 

auch die Zulassung gemäß Art. 44 aufheben oder abändern (MÖCKEL et al. 2014). 

Zudem kann das BVL im Rahmen des sogenannten Nachzulassungs-Monitorings durch 

Auflagen anordnen, dass während der Dauer der Zulassung bestimmte Kenntnisse gewonnen, 

gesammelt und ausgewertet werden (§ 36 Abs. 5 PflSchG). Dazu fordert das BVL vom 

Zulassungsinhaber, dass er während der Anwendung des Pflanzenschutzmittels Daten 

erhebt. Damit soll die Wirksamkeit der Anwendungsauflagen, die mit der Zulassung festgelegt 

wurden, überprüft werden. Beispielsweise kann ein Monitoring von Rückständen in Grund- und 

Oberflächengewässern oder ein Monitoring von Auswirkungen auf Organismen (Vögel, 

Säugetiere, Gewässerorganismen etc.) gefordert werden.  

Neben dem aktiv vom BVL veranlassten Nachzulassungs-Monitoring gibt es auch 

Informationen aus den Monitoringprogrammen der Länder oder Rückmeldungen der 

Wasserversorgungsunternehmen, die zu einer Überprüfung der Anwendungsauflagen führen 

können. Bei Kontaminationen des Grundwassers in Konzentrationen > 0,1 µg/l mit Wirkstoffen, 
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die in zugelassenen Mitteln enthalten sind, kann das BVL eine Aufklärung der Ursachen für 

die Funde von den Zulassungsinhabern der betreffenden Pestizidprodukte fordern. Es kann 

bei Verdacht auf Grundwassergefährdungspotenzial die bestehende Zulassung modifizieren 

oder bei entsprechender Datenlage widerrufen (BVL und IfA 2012d). Ein Beispiel ist der 

Wirkstoff Bentazon, der in der Vergangenheit mehrfach in niedersächsischem Grundwasser 

ermittelt wurde (Tz. 432). Um die Versickerungsneigung zu reduzieren, wurde das 

Anwendungsverbot auf ein breiteres Spektrum von Bodenarten erweitert 

(Landwirtschaftskammer Niedersachsen 2015).  

Schließlich müssen auch geänderte Durchführungsverordnungen der Europäischen 

Kommission zu Wirkstoffen – das heißt, wenn die Genehmigung von 

Pflanzenschutzmittelwirkstoffen verändert oder zurückgezogen wurde – für die 

Mittelzulassung beachtet und umgesetzt werden. Beispielsweise wurden 2013 mit der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 485/2013 die Verwendungszwecke von drei 

neonikotinoiden Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln eingeschränkt, nachdem Studien gezeigt 

hatten, dass aufgrund der Anwendung dieser Insektizide ein hohes akutes Risiko für Bienen 

besteht (zu Neonikotinoiden Tz. 406, 429, 434, 442 und 450). 

6.5 Umweltrisiken und -wirkungen 

von Pflanzenschutzmitteln 

419. In der Landwirtschaft werden großflächig Pflanzenschutzmittel – und somit Wirkstoffe, 

die das Ziel haben bestimmte Organismen zu schädigen – in die Umwelt ausgebracht. 

Aufgrund der Wirkmechanismen der Pflanzenschutzmittel und wegen ihrer breiten Anwendung 

stellt ihr Einsatz ein viel diskutiertes Umweltrisiko dar.  

420. In der Biodiversitätsstrategie der EU ist das Ziel festgelegt, bis zum Jahr 2020 den 

Verlust an biologischer Vielfalt aufzuhalten und die Verschlechterung der 

Ökosystemdienstleistungen umzukehren (Europäische Kommission 2011). In der nationalen 

Biodiversitätsstrategie wird die Umweltbelastung mit Pflanzenschutzmitteln als ein Grund für 

den Rückgang der Biodiversität genannt und unter anderem eine signifikante Reduktion des 

Stoffeintrags in Böden und Gewässer bis zum Jahr 2015 gefordert (BMU 2007). 

421. Im Folgenden wird das Risiko von Pflanzenschutzmitteln in Bezug auf den 

Biodiversitätsverlust dargestellt. Neben wichtigen Monitoringprogrammen (Abschn. 6.5.1) wird 

dabei sowohl auf die direkten als auch auf die indirekten Wirkungen eingegangen, und dies im 

Besonderen am Beispiel der Amphibien sowie der Bestäuber und Vögel der Agrarlandschaft 

(Abschn. 6.5.2 und 6.5.3). Da es nicht möglich ist, die sehr umfangreiche Literatur zur Wirkung 

von Pflanzenschutzmitteln auf die Umwelt vollumfänglich zu würdigen, erfolgt dies anhand 

ausgewählter aktueller Studienergebnisse. Indikatoren (Abschn. 6.5.4) sind wichtig, um 

Beobachtungen in der Umwelt mit den landwirtschaftlichen Aktivitäten bzw. dem 

Pflanzenschutzmitteleinsatz in Zusammenhang stellen zu können. 
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6.5.1 Monitoringprogramme 

422. Die Ergebnisse der Monitoringuntersuchungen dienen insbesondere dazu, 

Bewertungs- und Zulassungsbehörden Informationen über die Wirkung ihrer 

Risikomanagementmaßnahmen bzw. zur Einhaltung von festgelegten Umweltzielen zu geben 

(z. B. RÜDEL et al. 2015a), sodass gegebenenfalls notwendige Minderungsmaßnahmen 

ergriffen werden können. Beim Monitoring ist zwischen dem stofflichen Nachweis von 

Pflanzenschutzmitteln in den Umweltmedien und in Biota und dem Wirkungsnachweis bzw. 

einem ökologischen Monitoring zu unterscheiden. Eine Überwachung von 

Pflanzenschutzmitteln in der Umwelt ist organisatorisch unter anderem aufgrund der hohen 

Anzahl von zugelassenen Wirkstoffen und ihren Metaboliten sehr aufwendig. Erschwerend 

kommt hinzu, dass diese Stoffe meist in sehr niedrigen Konzentrationen vorkommen und 

Belastungen in der Umwelt sehr unregelmäßig und zum Teil in punktuellen Zeitintervallen 

auftreten. 

Im Folgenden werden im Zusammenhang mit der Umweltbelastung durch 

Pflanzenschutzmittel wichtige Monitoringprogramme kurz vorgestellt sowie auf wesentliche 

Lücken hingewiesen.  

Aquatische Lebensräume 

423. Das Monitoring von Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser und in den 

Oberflächengewässern liegt insbesondere in der Verantwortung der Bundesländer. Nach 

Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG bzw. deren Tochterrichtlinie über Umweltqualitätsnormen 

in der Wasserpolitik 2008/105/EG müssen die gelisteten prioritären Schadstoffe, zu denen 

auch Pflanzenschutzmittel gehören (RÜDEL und KNOPF 2012), regelmäßig überwacht 

werden. Hierbei ist problematisch, dass die Liste prioritärer Schadstoffe nur einen Bruchteil 

der heute zugelassenen Pflanzenschutzmittelwirkstoffe enthält und stattdessen einen hohen 

Anteil nicht mehr zugelassener Wirkstoffe (SRU 2008, Tz. 572 ff.). Die Bundesländer haben 

daher Monitoringprogramme erarbeitet, die zum Teil über die Vorgaben der 

Wasserrahmenrichtlinie hinausgehen.  

424. Die Überwachung der Gewässereigenschaften von Oberflächengewässern wird in der 

Oberflächengewässerverordnung geregelt. Diese wird derzeit überarbeitet, da mit der 

Richtlinie 2013/39/EU für zwölf weitere prioritäre Stoffe Umweltqualitätsnormen festgelegt 

wurden. Von den zwölf neuen Stoffen sind acht Pflanzenschutzmittelwirkstoffe. Vier davon 

sind in der EU nicht mehr zugelassen (NLWKN 2013).  

In Niedersachsen wurde im Jahr 2013 eine Orientierungsuntersuchung durchgeführt, um zu 

überprüfen, in welchem Maße derzeit zugelassene Pflanzenschutzmittel in den 

Oberflächengewässern nachweisbar sind (NLWKN 2014b). Dafür wurden an vier Messstellen, 

die stark durch landwirtschaftliche Aktivitäten geprägt sind, monatlich von Februar bis 

September Proben genommen und auf 226 in Deutschland zugelassene 
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Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und 43 Metabolite untersucht. Da nur für 21 der 226 

untersuchten Wirkstoffe rechtlich bindende Umweltqualitätsnormen vorlagen, erfolgte eine 

Qualifizierung der gemessenen Konzentrationen anhand der Werte 1 µg/l (entspricht einem 

schlechten Gewässerzustand) bzw. 0,1 µg/l (entspricht einem mäßigen Gewässerzustand). 

Bei 8 bzw. 31 Wirkstoffen und 7 bzw. 20 Wirkstoffmetaboliten traten Maximalkonzentrationen 

oberhalb von 1 µg/l bzw. 0,1 µg/l auf. Die Ergebnisse werden derzeit genutzt, um das 

Monitoringprogramm in Niedersachsen zu überarbeiten (NLWKN 2014a).  

Es gibt erhebliche Bedenken, ob die Standardmonitoringprogramme geeignet sind, 

Belastungsspitzen in Oberflächengewässern über kurze Zeiträume, wie sie zum Beispiel nach 

dem Einsatz von Insektiziden auftreten können, zu erfassen. Da Belastungsspitzen in 

Oberflächengewässern nur sehr kurz nachweisbar sind, ist es dem Zufall überlassen, ob die 

Probennahmen, die in langen Abständen stattfinden, diese auch treffen.  

Kritisiert wird darüber hinaus, dass die Überwachung der Pflanzenschutzmittelbelastung von 

sehr kleinen Gewässern defizitär ist, soweit diese überhaupt stattfindet (ULRICH et al. 2015; 

Tz. 467). Dies unter anderem, weil sehr kleine Gewässer nur unzureichend unter den 

Anwendungsbereich des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und unter das Schutzregime der 

Wasserrahmenrichtlinie fallen (MÖCKEL 2013; SRU 2015, Tz. 365). Dass hier bedenkliche 

Belastungen auftreten können, zeigte sich in verschiedenen Untersuchungen (BUND 

Brandenburg o. J.; STEHLE und SCHULZ 2015).  

425. Generell ist es wichtig, stoffliche Monitoringprogramme an den aktuellen Stand der 

Wissenschaft anzupassen. Dazu gehört, neue Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und ihre 

Metabolite in die Programme mit aufzunehmen. Da Monitoring mit erheblichem 

Ressourcenaufwand verbunden ist, muss allerdings auch sorgfältig ausgewählt werden, 

welche Stoffe zu überwachen sind. Zu diesem Zweck können Orientierungsuntersuchungen, 

wie sie vom Land Niedersachsen durchgeführt wurden, sehr hilfreich sein. Ebenfalls ist der 

Umgang mit nicht mehr zugelassenen Wirkstoffen zu klären (SRU 2008, Tz. 572 ff.). Ein 

anderer Aspekt ist die Optimierung der Probennahmen, um möglichst auch kurze 

Belastungsspitzen erfassen zu können. Eine Option ist beispielsweise ein stärker 

anlassbezogenes Probennahmeprogramm. So sollten Monitoringaktivitäten insbesondere in 

Zeiträumen stattfinden, in denen mit Pflanzenschutzmitteleinträgen zu rechnen ist (BVL 2013).  

426. Im Unterschied zur Terrestrik (Tz. 431) ist in der Aquatik bereits ein flächendeckendes 

ökologisches Monitoring vorgeschrieben. Die Wasserrahmenrichtlinie sieht unter anderem 

eine ökologische Bewertung der Oberflächengewässer vor. Dies erfolgt insbesondere anhand 

des Vorhandenseins der naturraumtypischen Lebensgemeinschaften (BMUB und UBA 2013). 

So werden die Qualitätskomponenten Makrozoobenthos (wirbellose Kleintiere im Substrat), 

Makrophyten und Phytobenthos (fest sitzende Pflanzen und Algen), Phytoplankton (frei 

schwebende Algen) sowie Fische für eine Einstufung des ökologischen Gewässerzustands 

regelmäßig gemonitort. Auch hier ist es problematisch, dass kleine Gewässer zum Teil aus 
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den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie herausfallen und deshalb für diese ein 

ökologisches Monitoring nicht verpflichtend ist.  

Terrestr ische Lebensräume 

427. Um den Eintrag bzw. die Verfrachtung von Pflanzenschutzmitteln in die terrestrischen 

Ökosysteme zu erfassen, sind Immissionsmessungen hilfreich. Dennoch wurde im Jahr 2003 

eine systematische, raumrepräsentative Immissionsmessung für Pflanzenschutzmittel an den 

Luftmessstationen des Bundes und der Länder aufgegeben. Somit sind fundierte Aussagen 

über die räumliche Verteilung von Pflanzenschutzmittelimmissionen nicht mehr möglich 

(HOFMANN und SCHLECHTRIEMEN 2014a). Dabei gibt es bereits deutliche Hinweise, dass 

die Stoffe auch über weiträumige Verfrachtung in entfernte Ökosysteme eingetragen werden 

können (SIEBERS et al. 2003).  

428. Für die Stoffbelastung der Böden fehlt ein flächendeckendes Monitoring. Bisher gibt es 

ein entsprechendes Monitoring nur in kleinräumlichen Zusammenhängen. So werden im 

Rahmen der landwirtschaftlichen Dauerfeldversuche (vierzig Dauerfeldversuche mit einer 

Historie von dreißig Jahren und länger) Pflanzenschutzmittelkonzentrationen erhoben 

(KAUFMANN-BOLL et al. 2012). Die Pflanzenschutzmittelwirkstoffe sind darüber hinaus 

fakultative Untersuchungsparameter im Rahmen der Bodendauerbeobachtung, die auf 

ausgewählten, für die Naturräume und Bodenlandschaften repräsentativen 

Beobachtungsflächen durchgeführt wird (BARTH et al. 2000; UBA 2013a). Zu den 

Dauerbeobachtungsflächen gehören sowohl landwirtschaftlich genutzte wie nicht genutzte 

Flächen. Die Zuständigkeit für die Bodendauerbeobachtung liegt bei den Ländern.  

429. Ausgelöst durch auffällig hohe Bienenvölkerverluste im Winter 2002/2003 wurde im 

Jahr 2004 das Deutsche Bienenmonitoring ins Leben gerufen (ROSENKRANZ et al. 2014). In 

dessen Rahmen werden unter anderem Bienenbrotproben vom Frühjahr und Sommer auf 

Rückstände von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und Varroaziden (Wirkstoffe gegen die 

Varroamilbe) untersucht. Die Ergebnisse aus dem Berichtszeitraum 2011 bis 2013 bestätigen 

weitgehend die Ergebnisse aus den Vorjahren. Insgesamt wurden 73 Wirkstoffe 

nachgewiesen, meist im Spurenbereich. Die meisten Proben enthielten mehrere Wirkstoffe. 

Mit der größten Häufigkeit konnten Fungizide vor allem aus Rapsblütenbehandlungen 

detektiert werden. Bei den Insektiziden wurde Thiacloprid, dessen Hauptanwendung ebenfalls 

während der Rapsblüte erfolgt, am häufigsten nachgewiesen. Die bienentoxischen 

Neonikotinoide Imidacloprid und Clothianidin wurden dagegen nur selten und wenn, dann im 

Spurenbereich gefunden. Das deutsche Bienenmonitoring wurde von Umweltverbänden zum 

Teil scharf kritisiert, insbesondere was die Zusammensetzung des Projektrates und die 

Interpretation der Ergebnisse betrifft (HOPPE und SAFER 2011). 

430. Neben dem stofflichen Monitoring ist ein Biodiversitätsmonitoring für die Bewertung der 

Umweltbelastung durch den Pflanzenschutzmitteleinsatz wichtig. Für die Terrestrik sind 
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insbesondere Programme zur Überwachung typischer Arten der Agrarlandschaft wie 

Schmetterlinge von Bedeutung. Die Anzahl der Schmetterlinge auf Europas Wiesen ist 

zwischen 1990 und 2011 zurückgegangen (EEA 2013). Seit dem Jahr 2005 gibt es in 

Deutschland das Tagfalter-Monitoring (Tagfalter-Monitoring Deutschland 2015). Dieses wird 

vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) wissenschaftlich betreut und sowohl von 

professionell ausgebildeten wie auch freiwilligen Beobachtern durchgeführt. Aus den 

Ergebnissen des Monitorings lässt sich allerdings kein eindeutiger Wirkungszusammenhang 

zwischen dem Rückgang der Tagfalter und dem Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln 

ableiten, sondern nur ein Zusammenhang zur Intensivierung der Landwirtschaft herstellen 

(EEA 2013, Kap. 6). 

431. Im terrestrischen Bereich ist eine Verknüpfung zwischen Daten zum Zustand der 

Biodiversität und Umweltbelastung bisher kaum möglich (SRU 2012, Kap. 10). Lediglich in 

Nationalparks und Biosphärenreservaten findet eine integrierte Umweltbeobachtung statt, 

denn sie dienen gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) auch der 

wissenschaftlichen Umweltbeobachtung und der Forschung (§ 24 Abs. 2 und § 25 Abs. 2 

BNatSchG). Damit Vergleichbares auch außerhalb von Schutzgebieten möglich wird, ist ein 

flächendeckendes Biodiversitätsmonitoring beispielsweise in Form der ökologischen 

Flächenstichprobe erforderlich. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit (BMUB) hat sich erfreulicherweise in seiner Naturschutz-Offensive 2020 

vorgenommen, ein umfassendes bundesweites Biodiversitätsmonitoring einzuführen (BMUB 

2015b).  

6.5.2 Gewässerbelastungen sowie deren Folgen und Risiken  

Gewässerbelastungen mit Pf lanzenschutzmitteln  

432. Bei sachgerechter und bestimmungsgemäßer Anwendung gelangen 

Pflanzenschutzmittel primär über diffuse Quellen in die Oberflächengewässer und ins 

Grundwasser. Für Deutschland wird vom UBA jährlich eine Liste mit den am häufigsten im 

Grundwasser nachgewiesenen Pflanzenschutzmitteln erstellt. Außerdem veröffentlicht die 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) regelmäßig zusammen mit dem UBA 

einen Bericht zur Grundwasserbeschaffenheit hinsichtlich der Belastung mit 

Pflanzenschutzmitteln (LAWA 2015). Der aktuelle Bericht zeigt, dass der Qualitätsgrenzwert 

für einzelne Pflanzenschutzmittel von 0,1 µg/l aus der Grundwasserrichtlinie 2006/118/EG im 

Berichtszeitraum 2008 bis 2012 an 4,6 % der etwa 13.000 Messstellen überschritten wurde. 

Im Vergleich zum Berichtszeitraum 2006 bis 2008 und im Unterschied zu den Jahren davor, 

in denen ein abnehmender Trend zu beobachten war, sind die Überschreitungen konstant 

geblieben. Allerdings hat die Anzahl der Messstellen, an denen Pflanzenschutzmittel 

nachweisbar waren, von 17,4 % auf 19,1 % zugenommen. Anzumerken ist außerdem, dass 

ein hoher Anteil nicht mehr zugelassener Wirkstoffe überwacht wird (Tz. 425). So waren viele 
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Überschreitungen in der Vergangenheit auf den nicht mehr zugelassenen Wirkstoff Atrazin 

und dessen Abbauprodukt Desethylatrazin zurückzuführen. Diese beiden Stoffe stehen auch 

weiterhin ganz vorne auf der Liste der Häufigkeiten der Nachweise. An zweiter Stelle steht 

Bentazon, ein derzeit zugelassenes Herbizid, bei dem eine steigende Tendenz zu beobachten 

ist (Tz. 418).  

433. Auch in Oberflächengewässern wurden auffällige Pflanzenschutzmittelkonzentrationen 

dokumentiert. So wiesen zum Beispiel STEHLE und SCHULZ (2015) nach, dass fast die Hälfte 

der gemessenen Insektizidkonzentrationen in europäischen Gewässern die regulatorisch 

akzeptablen Konzentrationen überschritten. Außerdem werden in Deutschland die in der 

Oberflächengewässerverordnung im Zusammenhang mit der Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie für Pflanzenschutzmittel festgelegten Umweltqualitätsnormen in 

einigen Fällen nicht eingehalten (BMUB und UBA 2013). Dies betrifft zum Beispiel die 

zugelassenen Wirkstoffe Bentazon, Isoproturon und Mecoprop. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass derzeit nur für etwa 10 % der in Deutschland zugelassenen 

Pflanzenschutzmittelwirkstoffe abgestimmte Umweltqualitätsnormen (UQN) vorliegen 

(NLWKN 2014b). Eine Bewertung anhand von UQN ist somit nur für diese Stoffe möglich. Der 

SRU empfiehlt, diese Lücke möglichst bald zu schließen.  

Negative Wirkungen von Pf lanzenschutzmitteln  

434. Pflanzenschutzmittel gehören zu den klassischen Umweltschadstoffen, mit denen sich 

die Ökotoxikologie schon lange beschäftigt. Das gilt insbesondere auch für deren Wirkung auf 

aquatische Ökosysteme. Bei Insektiziden, Fungiziden und Herbiziden ist ein Risiko für im 

Wasser lebende Organismen entsprechend ihres Wirkprofils gegeben (Schleswig-

Holsteinischer Landtag 2015). Darauf weisen auch Studien hin, die für Deutschland und 

Europa einen Rückgang von empfindlichen Wirbellosen in Gewässern der Agrarlandschaft 

nachweisen konnten (BEKETOV und LIESS 2008; LIESS und von der OHE 2005).  

Zu den Insektiziden gehören zum Beispiel die Neonikotinoide (Tz. 442). Neonikotinoide sind 

mäßig persistent sowie gut wasserlöslich und haben ein hohes Potenzial, von Böden in die 

Gewässer verfrachtet zu werden. Außerdem wirken sie selektiv auf das Nervensystem von 

Insekten (Tz. 442). Verschiedene Untersuchungen konnten bestätigen, dass Krebstiere 

(Crustaceen) bzw. der Standardtestorganismus, der Große Wasserfloh (Daphnia magna), sehr 

tolerant auf die Expositionen gegenüber Neonikotinoide reagieren (MORRISSEY et al. 2014; 

PISA et al. 2015). Andere Wirbellose (Invertebraten), insbesondere Insekten, sind erheblich 

empfindlicher. So differierte der Unterschied in den Wirkkonzentrationen um zwei bis drei 

Größenordnungen. Beispielsweise lag der LC50 (Dosis, die für 50 % der Versuchstiere letal ist) 

nach einem Tag Exposition von Thiacloprid (Neonikotinoid) für den Großen Wasserfloh bei 

7.200 µg/l, bei der Köcherfliegenlarve Notidobia ciliaris bei 7,7 µg/l (BEKETOV und LIESS 

2008). Die niedrigsten Konzentrationen, bei denen für Neonikotinoide negative Effekte 

beobachtet werden konnten, lagen im Bereich von 0,1 bis 1 µg/l (MORRISSEY et al. 2014). 
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Dies entspricht Konzentrationen, die als Maximalbelastung in der Umwelt auftreten können. 

Das zeigt, dass Neonikotinoide schon in niedrigen Konzentrationen Insekten, die in 

Fließgewässern vorkommen, schädigen können. 

435. Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz von anorganischen und synthetischen Fungiziden 

in der Landwirtschaft und damit zusammenhängende ökologische Veränderungen in kleinen 

Fließgewässern. Pilze in den Bächen spielen eine wichtige Rolle bei der Vorverdauung von 

Pflanzenresten (z. B. Blättern), die in das Gewässer gelangen und Nahrungsgrundlage unter 

anderem für Insektenlarven und Kleinkrebse (Bachflohkrebse) darstellen. Diese natürlichen 

Pilze können bereits durch niedrige Fungizidkonzentrationen (ab 6 µg/l) beeinträchtigt werden, 

was sich negativ auf die gesamte Nahrungskette des Ökosystems auswirken kann (ZUBROD 

et al. 2015a; 2015b).  

436. Amphibien weisen einige Besonderheiten auf, weshalb sie besonders empfindlich für 

die Exposition gegenüber Pflanzenschutzmittel sind (SCHÜTZ et al. 2011; BRÜHL et al. 2015). 

In den letzten drei Jahrzehnten ist weltweit ein deutlicher Rückgang bei 

Amphibienpopulationen – einschließlich Artenverlusten – zu beobachten (WHITTAKER et al. 

2013; MENDELSON et al. 2006). Besonders die Geschwindigkeit dieser Entwicklung gibt 

Anlass zu großer Sorge. Von einer ähnlichen Entwicklung ist auch Deutschland betroffen. Die 

Hälfte der Frösche, Lurche und Kröten stehen inzwischen auf der roten Liste (BfN 2009; 

„Pestizide können Amphibien gefährden. Handlungsbedarf bei Pflanzenschutzmitteln“, 

Pressemitteilung des UBA vom 1. Februar 2013). Verschiedene Gründe, beispielsweise der 

Verlust oder die Verschlechterung von (Teil-)Lebensräumen wie temporäre Gewässer, Moore 

und Auen durch menschliche Eingriffe oder Pilzinfektionen, werden hierfür diskutiert 

(WHITTAKER et al. 2013; MARTEL et al. 2014; PFEFFER et al. 2011). Zu den möglichen 

Faktoren gehört auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in landwirtschaftlichen Räumen 

(BAKER et al. 2013).  

Amphibien können über unterschiedliche Wege Pflanzenschutzmittel aufnehmen. Sie können 

sowohl an Land durch Übersprühen oder Kontakt mit kontaminierten Böden als auch im 

Wasser exponiert werden, zudem auf dem Nahrungspfad. Außerdem werden die Embryonen 

nicht von einer Embryonalhülle geschützt und die Amphibien haben im Unterschied zu allen 

anderen Vierfüßlern (Tetrapoden) eine Lebensphase im Wasser. Amphibien atmen über gut 

entwickelte Lungen und ihre Haut ist sehr permeabel, beides ist für die Aufnahme von 

Schadstoffen von Bedeutung. In der Embryonal- und Larvalentwicklung sind Amphibien 

besonders empfindlich für externe Einflüsse auf das Hormonsystem (WAGNER et al. 2013; 

KLOAS und LUTZ 2006). Besonders gut beschrieben ist die hormonelle Wirkung von Atrazin 

auf die Fortpflanzung und Entwicklung von Amphibien (HAYES 2005). So führten 

beispielsweise schon geringe Konzentrationen des Wirkstoffs (0,1 ppb) zu einer chemisch 

induzierten Verweiblichung und Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit männlicher Frösche. 

Ebenso wurden Verzögerungen in der Larvalentwicklung und Störung des Wachstums 
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beobachtet (CARR et al. 2003). Auch wenn Atrazin in Europa inzwischen verboten ist, wird es 

aufgrund seiner Persistenz immer noch in relevanten Konzentrationen in der Umwelt 

nachgewiesen (Tz. 432). Zu neuen Wirkstoffen liegen bisher keine so umfangreichen 

Untersuchungen vor. 

437. Zu den Beispielen für Pflanzenschutzmittel, die im Verdacht stehen, sich negativ auf 

Amphibien auszuwirken, zählen auch glyphosathaltige Herbizide. Glyphosat ist der in den 

höchsten Mengen in Deutschland eingesetzte Pflanzenschutzmittelwirkstoff (UBA 2014c; 

Tz. 399). Es liegt bereits eine Vielzahl von Studien zur Wirkung von glyphosathaltigen 

Pflanzenschutzmitteln auf Amphibien vor (FRYDAY und THOMPSON 2012; GTF 2012). 

Glyphosat weist in Standardtests eine sehr geringe Ökotoxizität auf (EFSA 2015a). Dies kann 

aber nicht generell auf glyphosathaltige Herbizide übertragen werden, da Begleitstoffe im 

Verdacht stehen, eine höhere Toxizität zu besitzen. Dies betrifft im Besonderen Substanzen, 

die die Oberfläche von Pflanzen permeabel machen sollen, um das Eindringen des 

eigentlichen Wirkstoffs zu erleichtern. So konnten einige Studien, die glyphosathaltige 

Herbizide untersuchten, Effekte nachweisen (MANN et al. 2009), bei anderen waren die 

Ergebnisse nicht eindeutig (SOLOMON und THOMPSON 2003). Besonders auffällig waren 

die Effekte, wenn die Tiere direkt übersprüht wurden (RELYEA 2005). Gerade Daten über 

Expositionen beim Aufenthalt an Land bzw. über die Haut und deren Wirkungen auf Individuen 

und Populationen sind bisher selten (WAGNER et al. 2013; FRYDAY und THOMPSON 2012). 

Einige Amphibienarten unternehmen insbesondere im Frühjahr und Herbst längere 

Wanderungen, die mit Zeiten der Herbizidausbringung korrelieren und somit das 

Expositionsrisiko erhöhen (FRYDAY und THOMPSON 2012; BERGER et al. 2013).  

438. Inzwischen wurde der Wirkstoff Glyphosat durch die Europäische Behörde für 

Lebensmittelsicherheit (European Food Safety Authority – EFSA) und die EU-Mitgliedstaaten 

neu bewertet (EFSA 2015a). Deutschland hat im Januar 2014 als Berichterstatter den Entwurf 

eines Bewertungsberichts an die EFSA übersandt. In dem Bericht, an dem das Bundesinstitut 

für Risikobewertung (BfR), das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

(BVL), das Julius Kühn-Institut – Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) und das 

Umweltbundesamt (UBA) mitgewirkt haben, wurden Risikomanagementmaßnahmen zum 

Schutz der Biodiversität empfohlen. Dies geschah aber weniger zum Schutz aquatischer 

Lebensräume, sondern als Schutz von Bestäubern und Vögeln der Agrarlandschaft, denen 

aufgrund des Glyphosateinsatzes wegen der Herbizidwirkung auf Futterpflanzen die 

Nahrungsgrundlage entzogen werden kann (Tz. 441 ff.).  

439. Ein wichtiger Aspekt für die Bewertung der Wirkung von Pflanzenschutzmitteln ist die 

Fähigkeit von Populationen, sich nach – meist sehr kurzzeitigen – Expositionsereignissen 

wieder zu erholen. Dies ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Beispielsweise verzögert 

Konkurrenzdruck zwischen den Arten die Erholung (KATTWINKEL und LIESS 2014; LIESS 

et al. 2013). So können sich auch Expositionen gegenüber geringen Konzentrationen, die 
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wiederholt auftreten, negativ auf empfindliche Arten auswirken, wenn ein maßgeblicher 

Konkurrenzdruck durch eine unempfindlichere Art vorliegt. Das Vorkommen von Refugien, in 

denen keine Pflanzenschutzmittel eingetragen wurden, wirkt sich dagegen positiv aus bzw. 

ermöglicht eine deutlich schnellere Erholung von Populationen (BUNZEL et al. 2014). So 

erholen sich zum Beispiel Populationen großer aquatischer Invertebraten nach 

Expositionsereignissen deutlich schneller, wenn stromaufwärts bewaldete und somit 

unbehandelte Flächen an dem Fließgewässer vorkommen (ORLINSKIY et al. 2015). 

Gewässerrandstreifen tragen insbesondere zur Minderung der Stoffeinträge bei.  

6.5.3 Risiken und Wirkungen in terrestrischen Lebensräumen 

440. In ländlichen Räumen ist ein flächiger und anhaltender Rückgang der biologischen 

Diversität zu beobachten (HOFFMANN und JAQUIER 2013; SUDFELDT et al. 2013). Dies 

betrifft im Besonderen die früher häufigen Arten der Feldfluren. Eine Studie aus dem Jahr 2010 

weist darauf hin, dass die Ausbringung von Insektiziden und Fungiziden zur Verringerung der 

Tier- und Pflanzenvielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen in Europa beiträgt (GEIGER et al. 

2010). Der Einsatz von Insektiziden reduziert zudem direkt und indirekt die Effektivität der 

natürlichen Schädlingskontrolle, da er Nützlinge wie Marienkäfer und deren Larven und die 

Nahrungsgrundlage von insektenfressenden Vögeln beeinträchtigt (ebd.). Besonders 

auffällige Beispiele für Veränderungen der Biodiversität in der Agrarlandschaft sind die 

negativen Entwicklungen bei den Bestäubern und den Vögeln (HOFFMANN und JAQUIER 

2013). 

Bestäuber 

441. Die Anzahl vieler Bestäuber, insbesondere von Wildbienen und Hummeln, ist in Europa 

in den letzten Jahren zurückgegangen (BfN 2011b; POTTS et al. 2015). Neben dem 

Habitatverlust werden der Befall mit Parasiten und Pathogenen, die chronische Exposition 

gegenüber Agrochemikalien und der Klimawandel als wichtige Ursachen diskutiert 

(GOULSON et al. 2015; OLLERTON et al. 2014; Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Pflanzenschutz 

und Biodiversität“ und JKI 2015; LAWRENCE und SHEPPARD 2013). Dabei können diese 

Faktoren, wie zum Beispiel der Parasitenbefall und die Exposition gegenüber 

Pflanzenschutzmitteln, auch zusammen wirken (GOULSON et al. 2015).  

442. Bei den Pflanzenschutzmitteln stehen insbesondere die Neonikotinoide im Fokus, unter 

anderem aufgrund von Vergiftungsfällen von Honigbienen, die in Deutschland zum Beispiel im 

Jahr 2008 auftraten (van der GEEST 2012; FORSTER 2009). Die Vergiftungen waren auf die 

Anwendung dieser Wirkstoffe als Saatbeizmittel zurückzuführen (MAXIM und van der SLUIJS 

2013). Neonikotinoide werden insbesondere über kontaminiertes Wasser, Pollen und Nektar 

oder äußerlichen Kontakt von den Insekten aufgenommen (RUNDLÖF et al. 2015). Ein neu 

untersuchter Expositionspfad ist die Aufnahme von Flüssigkeitstropfen, die von saatgebeizten 

Pflanzen abgegeben wurden (JOACHIMSMEIER et al. 2012). Von besonderem Interesse sind 
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Feldversuche bzw. Studien, in denen Stoffkonzentrationen getestet wurden, die realen 

Expositionsbedingungen nahe kommen. In solchen Untersuchungen konnten subletale (noch 

nicht tödliche) Effekte auf Honigbienen und Hummeln beobachtet werden (HENRY et al. 2012; 

RUNDLÖF et al. 2015; GODFRAY et al. 2014; BLACQUIERE et al. 2012). Allerdings gab es 

auch Studien, in denen keine negativen Effekte an Bienen oder Bienenvölkern nachweisbar 

waren (BLACQUIERE et al. 2012; JOACHIMSMEIER et al. 2012; ILLIES et al. 2011). Gerade 

bei Feldversuchen zeigten sich sehr uneinheitliche Ergebnisse, die unter anderem damit 

zusammenhängen können, dass sich Honigbienen unter bestimmten Bedingungen und zu 

einem gewissen Grad an Pflanzenschutzmittelbelastungen und deren Folgen anpassen 

können (HENRY et al. 2015; RUNDLÖF et al. 2015; SGOLASTRA et al. 2012).  

Neonikotinoide sind Nervengifte, die potenziell das Verhalten von Insekten beeinflussen 

können. Nachgewiesen wurden zum Beispiel Effekte auf die lokomotorische Aktivität, das 

Gedächtnis und das Lernverhalten sowie die Nahrungssuche von Bienen (FELTHAM et al. 

2014; STANLEY et al. 2015; EL HASSANI et al. 2008; DECOURTYE und DEVILLERS 2010). 

Darüber hinaus wurde auch die Beeinträchtigung der Reproduktion dokumentiert. So 

beobachteten zum Beispiel WHITEHORN et al. (2012) nach der Exposition von 

Erdhummelkolonien (Bombus terrestris) gegenüber Imidacloprid in Dosen, die in der Umwelt 

auftreten können, eine deutlich geringere Produktion von Königinnen. Die Königinnen 

überleben als einzige Tiere den Winter und sind notwendig, um im kommenden Jahr neue 

Hummelkolonien zu gründen. In einigen Studien wurde die Kombinationswirkung mehrerer 

Wirkstoffe, auch mit Nicht-Neonikotionoiden getestet (GILL et al. 2012; IWASA et al. 2004). 

Dabei wurden zum Teil synergistische Effekte beschrieben (IWASA et al. 2004; HENRY et al. 

2015). 

Die Intensität der Wirkung von Pflanzenschutzmitteln auf das Vorkommen von Wildbienen wird 

unter anderem durch das Vorhandensein von natürlichen Flächen einschließlich Blühstreifen 

in unmittelbarer Nähe zu den behandelten Flächen beeinflusst (PARK et al. 2015; SCHMID-

EGGER und WITT 2014). Dabei spielt die Größe und Qualität der Flächen – beispielsweise 

die Vielfalt an Wildkräutern – für deren abpuffernde Wirkung eine wichtige Rolle. 

Wie am Beispiel der Neonikotinoiden gezeigt, stellen Pflanzenschutzmittel einen Faktor für 

den Rückgang der Bestäuber in der Agrarlandschaft dar. Diesen Faktor von anderen 

Einflüssen abzugrenzen, gestaltet sich jedoch auch aufgrund von bestehenden 

Wissenslücken als schwierig. 

Vogelarten der Agrar landschaft  

443. Die Bestände der Brutvögel in der Agrarlandschaft haben in den letzten 25 Jahren 

abgenommen (SUDFELDT et al. 2010; 2013). Dies zeigte sich zum Beispiel an den drei für 

diese Landschaft typischen europäischen Vogelarten Rebhuhn (Perdix perdix), Feldlerche 

(Alauda arvensis) und Goldammer (Emberiza citrinella). Für diesen Rückgang sind auch 



386 Kapitel 6 

indirekte Effekte durch den Pflanzenschutzmitteleinsatz wie die Beeinträchtigung der 

Nahrungsketten und die mangelnde Deckung der Tiere durch das Fehlen von 

Pflanzenbeständen verantwortlich (JAHN et al. 2014; Abb. 6-3). 

Bei typischen Vogelarten der Agrarlandschaft, wie zum Beispiel Rebhühnern, ist die Anzahl 

von Insekten bzw. Gliederfüßlern (Arthropoden) auf Äckern für die Überlebensrate des 

Nachwuchses ausschlaggebend. Dieses Kükenfutter wird direkt durch den Insektizideinsatz 

und indirekt durch Herbizide, die die Wirtspflanzen der Gliederfüßler schädigen, beeinträchtigt 

(BRIGHT et al. 2008; CAMPBELL et al. 1997). Auch für andere Vogelarten, wie Goldammern 

und Feldlerchen, gibt es Hinweise für einen positiven Zusammenhang zwischen 

Futterverfügbarkeit (Invertebraten-Vorkommen) und Vitalität der Nachkommen. Unter 

anderem zeigten sich indirekte negative Effekte von Insektiziden auf die 

Nahrungsverfügbarkeit bzw. den Bruterfolg (BOATMAN et al. 2004; HALLMANN et al. 2014). 

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ermöglicht Landwirten den Anbau von Wintergetreide 

auf Flächen, auf denen früher futterreiche Brachen oder Grünland die Landschaft prägten. 

Dieses trägt somit zum Verlust dieser im Vergleich zu Ackerland ökologisch wertvolleren 

Flächen bei. Ähnliches gilt auch für einen Rückgang der Anzahl von Sorten in der Fruchtfolge 

und die zunehmende Dichte der Bestände von Kulturpflanzen, die ebenfalls die 

Nahrungsvielfalt und -quantität für Vögel reduzieren (JAHN et al. 2014, S. 101). 

Abbi ldung 6-3 

Wirkungen von Pestizidanwendungen auf die Biodiversität  

 

SRU/UG 2016/Abb. 6-3 
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6.5.4 Belastungs- und Risikoindikatoren 

und deren Anwendung 

444. Um negative Veränderungen der Ökosysteme durch Pflanzenschutzmittel oder ein 

entsprechendes Risiko abbilden zu können, sind Indikatoren bzw. Kenn- oder Messgrößen 

erforderlich, deren Überwachung entsprechende Bewertungen zulassen. Im Folgenden 

werden hierfür wichtige Indikatoren vorgestellt. So gibt es einige Indikatoren, mit denen 

Aussagen zur Landnutzung, Veränderungen der Biodiversität in der Agrarlandschaft und 

Empfindlichkeit von Arten getroffen werden können. 

445. Beispielsweise dient der Indikator „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ 

(Vogelindikator) dazu, den Zustand von Natur und Landschaft unter dem Einfluss vielfältiger 

anthropogener Aktivitäten auf der gesamten Fläche Deutschlands abzubilden (BfN 2011a). 

Der Indikator informiert anhand der Entwicklung der Bestände von 59 ausgewählten 

Vogelarten, welche für wichtige Landschafts- und Lebensraumtypen in Deutschland 

repräsentativ sind, über die Artenvielfalt, die Landschaftsqualität und die Nachhaltigkeit der 

Landnutzung. Zur Anwendung kommt der Indikator in der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 

und der nationalen Biodiversitätsstrategie. Ein positiver Trend ist bei diesem Indikator in den 

letzen Jahren nicht erkennbar. So lag der Indikatorwert im Jahr 2011 bei 63 % und wich noch 

erheblich vom Zielwert (100 %) ab, der im Jahr 2015 erreicht werden sollte (BMUB 2015a). 

Hierfür ist wesentlich der Teilindikator im Hauptlebensraum- bzw. Landschaftstyp „Agrarland“ 

verantwortlich, der weiter abgesunken ist und im Jahr 2011 56 % aufwies. Was für die 

Beurteilung des ökologischen Zustands der Agrarflächen hilfreich wäre, ist neben dem 

Vogelindikator ein Indikator für Insekten. Über diesen könnte zum Beispiel der Zustand der 

Nahrungsgrundlage wichtiger Vögel der Agrarlandschaft abgebildet werden. 

446. Um die Sensitivität von Vögeln der Agrarlandschaft gegenüber Pflanzenschutzmitteln 

einschätzen zu können, wurde ein Sensitivitätsindex entwickelt. In diesem werden die 

Exposition der Nahrung sowie der Nester und die Aufenthaltsdauer in behandelten 

Pflanzenbeständen und deren Auswirkungen auf die drei Lebensphasen Fortpflanzung, 

Brutzeit und Zeit ohne Brutpflege berechnet (JAHN et al. 2014). Dieser Sensitivitätsindex 

spiegelt nicht alle möglichen Risiken für die Vogelpopulationen wider. Er gibt jedoch eine 

Vorstellung davon, welche Arten aus heutiger Sicht durch den Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln künftig gefährdet sein könnten.  

Der Indikator „Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert“ (HNV-Flächen) der nationalen 

Biodiversitätsstrategie stellt ihren Anteil an der gesamten Landwirtschaftsfläche dar. Der 

Zielwert beträgt 19 % im Jahr 2015. Im Jahr 2013 betrug der Anteil der Landwirtschaftsflächen 

mit äußerst hohem Naturwert 2,2 %, mit sehr hohem Naturwert 4,3 % und mit mäßig hohem 

Naturwert 5,3 % (insg. 11,8 % HNV-Flächen) (BMUB 2015a). 

447. Relevant ist auch der Indikator „Landbewirtschaftung: Ökologischer Landbau“ der 

nationalen Biodiversitätsstrategie. Dieser weist auf den Anteil der Anbaufläche für 
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ökologischen Landbau an der Gesamtanbaufläche hin. Im Vergleich zur konventionellen 

Agrarwirtschaft setzt der ökologische Landbau weniger und eine eng begrenzte Auswahl von 

Pflanzenschutzmitteln ein (Tz. 475). Das ist ein Grund dafür, dass zum Beispiel auf ökologisch 

bewirtschafteten Feldern mehr Arten von bestäubenden Insekten und mehr Blattlausfeinde als 

auf konventionellen Feldern nachgewiesen wurden (KRAUSS et al. 2011). Ziel ist es, den 

Anteil des ökologischen Landbaus an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche auf 20 % 

auszudehnen (Bundesregierung 2002). Im Jahr 2014 betrug dieser Anteil nur 6,3 % (BMEL 

2015c; Tz. 475). Die genannten Indikatoren sind durchaus wichtig, lassen aber keine direkten 

Rückschlüsse auf das Risiko der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zu.  

448. Etwas anderes gilt für das Berechnungsmodell zur synoptischen Bewertung von 

chemischen Pflanzenschutzmitteln (SYNOPS), mit dem eine Abschätzung des 

Risikopotenzials von Pflanzenschutzmaßnahmen vorgenommen wird (GUTSCHE und 

ROßBERG 1997; GUTSCHE und STRASSEMEYER 2007; BMEL 2015b). Dabei wird anhand 

von Anwendungsabschätzungen (auf Basis jährlicher Absatzzahlen) für die entsprechende 

Maßnahme eine mögliche Exposition für bestimmte Stellvertreterorganismen berechnet und 

diese mit Ergebnissen aus Laborstudien zur Toxizität der Wirkstoffe in Relation gestellt. Das 

Ergebnis dieser Berechnungen ergibt einen Risikoindex, dessen Höhe eine Aussage zum 

möglichen Risiko zulässt. SYNOPS ist ein wichtiger Index zur Überprüfung des Ziels den 

Biodiversitätsschutz zu verbessern, welches im Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP) verankert ist (Tz. 456 ff.). Eine Kritik an diesem 

Berechnungsmodell ist unter anderem, dass lediglich auf Toxizitätsdaten, die im Rahmen der 

Zulassung erhoben wurden, zugegriffen wird. Diese Daten bilden die Empfindlichkeit von 

Wildtierarten nur unzureichend ab (Tz. 449 ff.). Insgesamt zeigt sich trotz leicht ansteigenden 

Anwendungsmengen (Tz. 398 f.) im Vergleich zum Basiszeitraum 1996 bis 2005 ein Rückgang 

des Risikos des Pflanzenschutzmitteleinsatzes für die Umwelt. Ausgenommen ist das Risiko 

des Herbizideinsatzes für Saumbiotope. Außerdem gab es zwischen 2006 und 2013 eine 

Zunahme des Risikos des Fungizideinsatzes für den Boden und des Insektizideinsatzes für 

Saumbiotope (Tab. 6-5). In den Datenreihen zeigen sich einzelne Sprünge, die zum Beispiel 

auftreten, wenn Wirkstoffe mit hohem Risikopotenzial vom Markt genommen werden oder neu 

zu einer breiten Anwendung kommen.  
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Tabelle 6-5 

Umweltrisikopotenzial (in %) der in Deutschland abgesetzten 

Pflanzenschutzmittel 2006 bis 2013  

 Insektizide Fungizide Herbizide 

 aa ca aS cB aa ca aS cB aa ca aS cB 

Basis (1996 – 2005)* 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2006 61 55 37 11 92 72 78 56 86 85 90 91 

2007 54 76 33 25 111 75 93 64 82 76 94 87 

2008 52 92 28 15 120 78 86 57 86 77 88 76 

2009 50 98 33 23 109 78 85 71 84 69 72 74 

2010 46 109 49 21 106 68 76 75 84 76 93 76 

2011 46 47 56 15 102 59 72 72 84 75 109 82 

2012 38 39 65 20 94 47 52 85 87 77 121 75 

2013 44 47 55 18 83 41 44 84 87 77 121 75 

*Der Basis-Zeitraum wurde auf 100 % gesetzt. 
aa = akut aquatisch 
ca = chronisch aquatisch 
aS = akut Saum 
cB = chronisch Boden  

Quelle: STRASSEMEYER 2014 

Anhand des SPEAR-Indexes (SPEciesAtRisk-Index) können das Risiko bzw. negative Effekte 

durch Insektizide in Fließgewässern abgebildet werden (LIESS und von der OHE 2005; 

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ o. J.). Der Index beruht auf dem Prinzip, dass 

Makroinvertebraten einer Lebensgemeinschaft unterschiedlich empfindlich gegenüber 

Pflanzenschutzmittelbelastungen sind. Dementsprechend wurden sie für den SPEAR-Index in 

eine empfindliche und eine unempfindliche Gruppe eingeteilt. Unter Einbeziehung des 

natürlichen Vorkommens der Arten kann dann ein Wert berechnet werden, der eine Aussage 

über die Pflanzenschutzmittelbelastung des Gewässers zulässt. Somit ist der SPEAR-Index 

ein guter Indikator, um anhand von Daten aus dem biologischen Monitoring Erkenntnisse über 

mögliche negative Wirkungen von Pflanzenschutzmitteln zu erhalten. Im Vereinigten 

Königreich und der Schweiz wird der SPEAR-Index bereits als Brücke zwischen ökologischer 

und ökotoxikologischer Gewässerbewertung eingesetzt, nicht aber in Deutschland. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es zwar einige Indikatoren gibt, die Aussagen zur 

Veränderung der Biodiversität in der Agrarlandschaft zulassen, aber sehr wenige Indikatoren 

existieren, um die Auswirkungen des Pflanzenschutzmitteleinsatzes direkt abzubilden. Gerade 

für die Terrestrik fehlt ein solcher Indikator.  

6.5.5 Defizite bei der Umweltrisikobewertung 

449. Das Ziel der Umweltrisikobewertung ist es, die Belastung vorherzusagen, die keine 

dauerhaften Schäden in der Umwelt verursacht. Die Datenanforderungen für die Zulassung 

von Pflanzenschutzmitteln und -wirkstoffen sind, auch was das Verhalten in der Umwelt und 
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die ökotoxikologischen Wirkungen betrifft, umfangreich (Verordnung (EU) Nr. 283/2013 und 

Verordnung (EU) Nr. 284/2013). So wird beispielsweise die Toxizität von 

Pflanzenschutzmitteln anhand von Tests mit Stellvertreterorganismen ermittelt und der 

voraussichtlichen Exposition gegenübergestellt. Anhand der niedrigsten Wirkkonzentration 

wird unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors eine regulatorisch akzeptable 

Umweltkonzentration (regulatory acceptable concentrations – RACs) ermittelt (EFSA 2013). 

Überschreiten die über Modelle abgeschätzten Umweltkonzentrationen (predicted 

environmental concentration – PEC) die RACs, wird, soweit eine Zulassung erfolgt, die 

Anwendung der Mittel durch Auflagen für die Landwirte eingeschränkt (Abschn. 6.4.2). 

Trotz des genannten auf europäischer Ebene abgestimmten Verfahrens gibt es Bedenken, 

dass die Umweltrisikobewertung von Pflanzenschutzmitteln mögliche negative Effekte nicht 

ausreichend abbildet (STEHLE und SCHULZ 2015). Wahrscheinlich ist dies in aller 

Vollständigkeit auch kaum möglich. Nichtsdestotrotz sollten Defizite behoben werden. Dazu 

gehört zum Beispiel, dass sich Standardtestorganismen gegenüber der Exposition mit 

Insektiziden als deutlich unempfindlicher als typische Bewohner von Fließgewässern erweisen 

(Tz. 434).  

450. Ähnliches zeigt sich auch bei den Wirkungen von Neonikotinoiden auf terrestrische 

Nicht-Zielarten. Diese werden an Testorganismen wie den Honigbienen geprüft. Generell gilt 

die Honigbiene als eine extrem sensitive Testart. So lag in einer Metaanalyse mit 19 

Bienenarten die Sensitivität der Honigbiene geringfügig höher als die mittlere Sensitivität der 

anderen Bienenarten (ARENA und SGOLASTRA 2014). Aber 35 % der untersuchten 

Bienenarten zeigten eine zum Teil deutlich höhere Sensitivität. Für die Wirkstoffgruppe der 

Neonikotinoide waren es sogar 55,6 %. Neben der untersuchten intrinsischen Sensitivität sind 

die Wirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Bienen unter anderem vom jeweiligen 

Lebenszyklus, der Art des Nestbaus und dem Verhalten bei der Futtersuche abhängig.  

Der Einsatz von Neonikotinoiden führt darüber hinaus zu einem Rückgang von Käfern und 

Spinnen und beeinträchtigt somit auch die natürliche Schädlingskontrolle (EASAC 2015; PISA 

et al. 2015; KRAUSS et al. 2011). Die Wissenschaftler des European Academies Science 

Advisory Council (EASAC) fordern daher, dass die EU beim Zulassungsverfahren von 

Neonikotinoiden deren Auswirkungen umfassender berücksichtigen müsse. So sollten im 

stärkeren Maße als bisher Nicht-Zielorganismen geschützt werden, insbesondere solche, die 

Ökosystemdienstleistungen sicherstellen (EASAC 2015). 

451. Auch die negative Wirkung von Fungiziden auf im Wasser lebende Pilze in kleinen 

Fließgewässern wird von der Umweltrisikobewertung nicht ausreichend erfasst, obwohl sie für 

das Nahrungsnetz von Bedeutung sind (Tz. 435). Standardtests für Pilze sind bisher im 

Rahmen der Pflanzenschutzmittelzulassung nicht vorgesehen (ZUBROD et al. 2015a; 2015b). 

Ein weiterer Endpunkt, der nicht berücksichtigt wird, ist das Verhalten von aquatischen 
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Wirbellosen (z. B. SCHÜTZ et al. 2011; BERGHAHN et al. 2012). Ebenfalls wird nach BRÜHL 

et al. (2015) das Risiko für Amphibien in der Umweltrisikobewertung unzureichend adressiert.  

452. Außerdem können Pflanzenschutzmittel die Struktur und Funktion von Populationen 

von Nicht-Zielorganismen auch in niedrigeren Dosen und über längere Zeitspannen stärker 

beeinflussen, als es im Rahmen der heutigen Umweltrisikobewertung vorhersagbar ist. Dafür 

verantwortlich ist unter anderem die Konkurrenzsituation mit weniger sensitiven Arten (LIESS 

et al. 2013; 2008; Tz. 439). Somit kann der Stressor Pflanzenschutzmittelbelastung mit 

zwischenartlicher Konkurrenz interagieren, was eine Verstärkung der Effekte über mehrere 

Generationen zur Folge haben kann. 

453. Die Umweltrisikobewertung von Stoffmischungen steht ebenfalls in der Diskussion 

(SOLECKI et al. 2014). In der Regel treten in der Umwelt nicht einzelne, sondern eine Reihe 

von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und deren Begleitstoffe gleichzeitig auf. So konnte in 

einigen Studien eine kumulierende Wirkung nach der Exposition gegenüber mehreren 

Pflanzenschutzmitteln nachgewiesen werden (HAYES et al. 2006; HASENBEIN et al. 2016). 

Wie Mischtoxizitäten in der Summe zu bewerten sind, ist bis heute nicht abschließend geklärt.  

454. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (European Food Safety Authority 

– EFSA) arbeitet in Kooperation mit anderen Institutionen, beispielsweise dem UBA, stetig 

daran, die Umweltrisikobewertung von Pflanzenschutzmitteln weiter zu optimieren (EFSA 

2015b; HARDY et al. 2012). Trotzdem bleibt zu prüfen, ob neue wissenschaftliche 

Erkenntnisse über die Wirkung von Pflanzenschutzmitteln auf die Umwelt schnell genug in die 

Risikobewertung einfließen. Die genannten Defizite weisen darauf hin, dass dem nicht so ist. 

So ist es erforderlich, die Umweltrisikobewertung von Pflanzenschutzmitteln – wie bereits 

dargestellt – im stärkeren Maße als bisher auch auf besonders empfindliche (Wild-)Arten und 

Endpunkte auszurichten. Zusätzlich müssen indirekte Wirkungen durch den Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln, zum Beispiel mögliche Effekte auf die Nahrungsvielfalt für Arten der 

Agrarlandschaft, stärker berücksichtigt werden.  

6.6 Maßnahmen für einen integrierten Schutz der Umwelt 

vor Pestiziden 

455. Wie dargestellt, führt die derzeitige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu 

schädlichen Auswirkungen auf die Biodiversität. Mit der Genehmigung von 

Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und der Zulassung ihrer Produkte ist bereits eine 

umfangreiche Umweltrisikobewertung verbunden (Kap. 6.4). Diese Umweltrisikobewertung 

hat Defizite (Abschn. 6.5.5), stößt aber darüber hinaus auch an ihre Grenzen, insbesondere, 

weil mit vertretbarem Aufwand nicht alle schädlichen Auswirkungen auf die Biodiversität in 

einer Umweltrisikobewertung abgebildet werden können. Aus diesen Gründen sind über das 

Zulassungsverfahren hinaus Maßnahmen notwendig, um einen besseren Schutz der Umwelt 
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vor Pflanzenschutzmitteln zu erreichen (Abschn. 6.6.1 bis 6.6.4). Bei den Bioziden gibt es 

insbesondere in Bezug auf die Datenlage Handlungsbedarf (Abschn. 6.6.5). 

6.6.1 Der Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung 

von Pflanzenschutzmitteln 

456. Der Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

(NAP) wurde am 10. April 2013 von der Bundesregierung beschlossen und ist Teil der 

Umsetzung der Pflanzenschutz-Rahmenrichtlinie (BMEL 2013). In Art. 4 dieser 

Rahmenrichtlinie werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, einen entsprechenden Aktionsplan 

zu erarbeiten und konsequent umzusetzen. 

457. Mit dem NAP hat sich die Bundesregierung verpflichtet, Maßnahmen zur Minderung 

der Risiken von Pflanzenschutzmitteln für Mensch, Tier und Naturhaushalt zu ergreifen. Der 

NAP muss spätestens alle fünf Jahre überprüft werden. Für seine Umsetzung und 

Weiterentwicklung erarbeitet der „Wissenschaftliche Beirat zum Nationalen Aktionsplan 

Pflanzenschutz“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 

Vorschläge. Somit bietet es sich unter anderem an, über die Erfüllung der gesetzlichen 

Zulassungsanforderungen hinausgehende zusätzliche Maßnahmenvorschläge für einen 

verbesserten Biodiversitätsschutz über dieses Instrument auf den Weg zu bringen. 

Im NAP werden Einzelziele sowie quantitative Vorgaben, Maßnahmen und Zeitpläne zu deren 

Umsetzung formuliert. Die Ziele betreffen die Anwendung, den Anwenderschutz, den 

Verbraucherschutz, das Vermeiden des Auftretens von Schadorganismen und die Belastung 

der Ökosysteme. Bei den Zielen handelt es sich zum Teil um solche, die bereits in rechtlichen 

Verpflichtungen oder anderen Strategien – beispielsweise der Wasserrahmenrichtlinie oder 

der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie – festgelegt sind. So soll es ab dem Jahr 2015 keine 

Überschreitungen des Grenzwertes von 0,1 µg/l für den Einzelwirkstoff und 0,5 µg/l für die 

Summe der Einzelwirkstoffe im Grundwasser und in Oberflächengewässern, die zur 

Trinkwassergewinnung dienen, mehr geben. Gleiches betrifft die Umweltqualitätsnormen 

(Tz. 433) für die prioritären Pflanzenschutzmittel und deren relevante Metabolite in 

Oberflächengewässern (wie in der Oberflächengewässerverordnung gelistet). Außerdem 

sollen bewachsene Gewässerrandstreifen von mindestens 5 m Breite an 80 % der 

Oberflächengewässer in durch Hot-Spot-Analysen identifizierten sensiblen Gebieten bis 2018, 

an 100 % bis 2023, geschaffen werden.  

Das über das SYNOPS-Modell (Tz. 448) errechnete Risiko für die Terrestrik, Aquatik und 

Nicht-Zielorganismen soll bis zum Jahr 2023 um 30 % im Vergleich zum Mittelwert aus den 

Jahren 1996 bis 2005 gemindert werden. Zu Recht wird bemängelt, dass als Basis für dieses 

30 %-Ziel ein schon länger zurückliegender Zeitraum gewählt wird (PAN 2012), was dieses 

Ziel deutlich abschwächt. Außerdem soll zum Schutz der Biodiversität in den 

Agrarlandschaften der Anteil von Lebens- und Rückzugsräumen für Nutz- und Nicht-
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Zielorganismen erhöht werden. Diese sollen bis 2018 3 bis 7 % der Landschaftsfläche, bis 

2023 5 bis 10 % der Landschaftsfläche ausmachen. Der Anteil an landwirtschaftlichen 

Flächen, auf denen nach den Regeln des ökologischen Landbaus gewirtschaftet wird, soll auf 

20 % erhöht werden (Tz. 475).  

458. Im NAP sind darüber hinaus eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität 

vor den Einträgen von Pflanzenschutzmitteln vorgesehen (Tab. 6-6). 

Tabel le 6-6 

Maßnahmen zum Schutz der Gewässer und der Biodiversität 

im NAP 

Im Bereich des Gewässerschutzes Zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 

Die Bundesregierung und die Länder unterstützen die 
Erarbeitung und Aktualisierung der Wissensbasis zum 
Gewässerschutz. 

Die Bundesregierung erweitert die Wissensbasis zu 
Zusammenhängen zwischen dem Pflanzenschutz 
und der Beeinflussung der Biodiversität. 

Das BMEL richtet eine Arbeitsgruppe zum Thema 
„Pflanzen- und Gewässerschutz“ ein. 

Das BMEL richtet eine Arbeitsgruppe „Pflanzenschutz 
und Biodiversität“ ein, die u. a. Vorschläge zur 
Verbesserung des Biodiversitätsschutzes erarbeitet. 

Das BMEL, das BMUB und die Länder identifizieren 
Hot-Spots und erarbeiten Maßnahmen zur 
Verbesserung der Situation. 

Das BMEL, das BMUB und die Länder identifizieren 
Hot-Spots und erarbeiten und erproben Maßnahmen 
zur Verbesserung des Biodiversitätsschutzes. 

Das BMEL und die Länder unterstützen: 

1. die Einführung von betrieblichen 
Managementsystemen sowie von 
Informationsangeboten zum Biodiversitäts- und 
Gewässerschutz und zur Reduzierung der 
Pflanzenschutzmitteleinträge und 

2. tragen zur Einführung von Pflanzenschutzgeräten 
mit Frischwassertanks zur Gerätereinigung und 
abdriftmindernden Geräten bei. 

Das BMEL gibt eine Studie zum Status der 
Ackerwildkrautflora in unterschiedlichen Regionen in 
Deutschland in Auftrag. 

Das BMEL, das BMUB und die Länder etablieren ein 
Monitoring zur Ermittlung der 
Pflanzenschutzmittelbelastung von Kleingewässern in 
der Agrarlandschaft. 

Das BMEL und die Länder garantieren die 
Fortführung des Bienenbrotmonitorings auf 
Pflanzenschutzmittelrückstände und von Maßnahmen 
zum Schutz der Honigbienen. 

Die Länder unterstützen im Rahmen von 
Agrarumweltprogrammen die Schaffung dauerhaft 
bewachsener Gewässerrandstreifen von mind. 5 m 
Breite an allen Oberflächengewässern (insb. in 
Schutz- und Hot-Spot-Gebieten). 

Das BMEL und die Länder berücksichtigen die 
genannten Maßnahmen bei der Ausgestaltung von 
Förderprogrammen in der Pflanzenschutzforschung 
und -beratung. 

Die Länder ergreifen eine Initiative zur Harmonisierung 
der Mindestabstände zu oberirdischen Gewässern. 

 

Das JKI unterstützt die Länder bei der Auswertung von 
Flächenstrukturen. 

 

Betroffene Verbände, Einrichtungen und 
Organisationen unterstützen 
Gewässerschutzmaßnahmen durch Vermeidung von 
Pflanzenschutzmitteleinträgen. 

Berufsständische Verbände, Einrichtungen und 
Organisationen unterstützen die genannten 
Aktivitäten. 

BMEL = Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
BMUB = Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
JKI = Julius Kühn-Institut – Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 

SRU/UG 2016/Tab. 6-6; Datenquelle: BMEL 2013 

Der NAP sieht beispielsweise die Erarbeitung eines Konzeptes zur Verbesserung der 

Überwachung von Kleingewässern in der Agrarlandschaft vor. Gerade beim Schutz der 
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Biodiversität in der Agrarlandschaft, wo zweifelsohne hoher Handlungsbedarf besteht, bleiben 

die Maßnahmenvorschläge allerdings im konzeptionellen Bereich. Es fehlen oft Vorschläge für 

Umsetzungszeiträume und die Vorgaben sind wenig ambitioniert. Zum Beispiel soll das BMEL 

mit dem BMUB und den Ländern definierte Aktionsfelder mit erhöhten Risiken identifizieren 

und daran anknüpfend Maßnahmen entwickeln sowie erproben. Eine Studie zum Status der 

Wildkräuter in Deutschland soll in Auftrag gegeben werden. Weitere Maßnahmen zielen auf 

die Einrichtung eines Expertenforums ab oder auf die Erweiterung der Wissensbasis. Konkrete 

neue Maßnahmen, um den Schutz von Nicht-Zielarten zu erhöhen oder dazu beizutragen, die 

Ziele im NAP zu erreichen, werden nicht genannt. Dies ist ein Grund, warum der NAP 

beispielsweise von Umweltverbänden als unzureichend kritisiert wurde („Verabschiedung des 

Nationalen Pestizid-Aktionsplans: Keine Abkehr von der Pestizid-Abhängigkeit“, 

Pressemitteilung von PAN Germany vom 10. April 2013; PAN 2012). Inzwischen haben die 

Umweltschutzverbände und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 

(BDEW) das Forum, welches den NAP regelmäßig überprüft und Vorschläge für dessen 

Weiterentwicklung gibt, verlassen (BMEL 2015e). 

459. Information und Beratung sind wichtige Elemente eines nachhaltigeren 

Pflanzenschutzes. Offensichtlich besteht hier Nachbesserungsbedarf, insbesondere was die 

Beratung zum integrierten Pflanzenschutz betrifft (Tz. 397). Dies bestätigt auch das Forum 

zum NAP, welches mit Besorgnis feststellt, dass in einigen Bundesländern die Offizialberatung 

zunehmend zugunsten von Kontroll- und Verwaltungsaufgaben abgebaut wird; teilweise 

bereits so weit, dass eine qualifizierte und umfassende Beratung nicht mehr möglich ist (BMEL 

2015e; Forum Nationaler Aktionsplan zur Nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

2015). Aus diesem Grund sollte aus Sicht des SRU die Verpflichtung im NAP, Maßnahmen 

zur Stärkung der Offizialberatung durchzuführen, dringend ernst genommen werden. Darüber 

hinaus muss die Einhaltung von Auflagen und Anwendungsbestimmungen bei der 

Verwendung von Pflanzenschutzmitteln auch ausreichend kontrolliert werden (Tz. 461). Für 

die Umsetzung des NAP ist vorgesehen, entsprechende Ressourcen bzw. finanzielle Mittel 

bereitzustellen. Der SRU hat ebenfalls den Eindruck, dass hier dringend Verbesserungen 

erforderlich sind.  

460. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der NAP anknüpfend an die bestehenden 

rechtlichen Regelungen einige Ziele, Indikatoren und Maßnahmen enthält, um die Anwendung 

von Pflanzenschutzmitteln nachhaltiger zu gestalten. Dabei weist er aber gerade bei den 

Maßnahmen noch Schwächen auf. In den folgenden Abschnitten werden 

Maßnahmenvorschläge entwickelt, die soweit passend in die Weiterentwicklung des NAP 

einfließen sollten. 
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6.6.2 Daten zur Umweltbelastung durch Pflanzenschutzmittel 

Erfassung der Pf lanzenschutzmittelanwendungen 

461. Die in den Umweltkompartimenten gefundenen Pflanzenschutzmittel (Kap. 6.5) können 

bisher nur vereinzelt mit Anwendungsdaten von Pflanzenschutzmitteln verknüpft werden, vor 

allem, weil eine systematische, räumlich differenzierte und integrierte Erfassung der 

Anwendungsdaten und die daraus folgende Abschätzung der Einträge fehlt. Dies ist aber 

notwendig, um effiziente Minderungsmaßnahmen zu ergreifen. 

462. Wesentliche Voraussetzung für die Modellierung von räumlich differenzierten 

Pflanzenschutzmitteleinträgen ist die gebietsbezogene Erfassung der Anwendungen von 

Pflanzenschutzmitteln. Dazu sollte auf die gesetzlich vorgeschriebenen Datenerhebungen 

zurückgegriffen werden: Zum einen schreibt Art. 67 der EU-Pflanzenschutzmittel-Verordnung 

(Tz. 395) vor, dass berufliche Verwender über mindestens drei Jahre Aufzeichnungen über die 

Pflanzenschutzmittel, die sie verwenden, führen müssen (z. B. zum Zeitpunkt der 

Verwendung, zur verwendeten Menge und zur behandelten Fläche und Kulturpflanze). Die 

Daten müssen nur auf Anfrage der zuständigen Behörde (Tz. 417) zur Verfügung gestellt 

werden, sind aber für ein regionales Management der Pflanzenschutzmittelanwendung 

notwendig. Der SRU empfiehlt daher zu prüfen, in welcher Form diese Daten regelmäßig den 

zuständigen Landesbehörden für eine Anwendungsdatenbank zur Verfügung gestellt werden 

können (automatisierte, elektronische Abfrage, ggf. Ausnahmen für kleine Betriebe, 

Datenschutz etc.). Es könnte zunächst in einer Modellregion ermittelt werden, welche 

Informationen zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln die Behörden für ein integriertes 

Risikomanagement benötigen und wie diese Daten möglichst effizient erfasst und aufbereitet 

werden können. 

Des Weiteren fordert die Pflanzenschutzmittel-Statistikverordnung (EG) Nr. 1185/2009 die 

Gewinnung von Daten über die landwirtschaftliche Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 

und ihre Übermittlung an die Kommission (Art. 1 und 3). In Deutschland werden diese Daten 

über kulturspezifische (d. h. auf eine Anbaukultur bezogene) Netze von Erhebungsbetrieben 

ermittelt. In diesen werden jährlich die Pflanzenschutzmittelanwendungen detailliert erfasst 

und in anonymisierter Form an das JKI weitergeleitet (Panel Pflanzenschutzmittel-Anwendung 

– PAPA) (ROßBERG 2013; Tz. 396). Das JKI veröffentlicht aber nur aggregierte Daten über 

die Pflanzenschutzmittelanwendungen in Deutschland, weil auch die Pflanzenschutzmittel-

Statistikverordnung nur nationale Aussagen verlangt (ebd.). Dabei wären die detaillierten 

Informationen aus den Erhebungsbetrieben, also zum Beispiel welche Pflanzenschutzmittel 

bei welchen Anbaukulturen in welchen Spritzabfolgen oder Mittelkombinationen verwendet 

werden, für eine bessere Abschätzung des Risikos der Pflanzenschutzmittelanwendung 

wichtig. Dies ist bisher nicht ohne Weiteres möglich, da die Daten Eigentum der 

Erhebungsbetriebe sind. Der SRU empfiehlt, die Datenerhebung im Rahmen des PAPA-
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Projektes zukünftig so zu gestalten, dass die Weitergabe detaillierterer Anwendungsdaten an 

die Zulassungs- und Bewertungsbehörden ermöglicht wird. 

Model l ierung der Einträge in die Umwelt  

463. Um die Pflanzenschutzmitteleinträge in die Umwelt zu modellieren, müssen die 

Anwendungsdaten mit räumlichen Strukturdaten (z. B. Bodentypen, Gewässer, 

Landschaftselementen) verknüpft werden. Hierzu können unter anderem die Daten aus dem 

Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystem (ATKIS) und weitere 

flächenbezogene Fachinformationen (z. B. Bodenübersichtskarten) herangezogen werden 

(OSTERBURG et al. 2009). Da die Anwendungsdaten nach Art. 67 EU-Pflanzenschutzmittel-

Verordnung (Tz. 462) schlagbezogen ermittelt werden, könnten die Daten zudem mit den 

Informationen aus InVeKos (Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem, 

Identifizierungssystem zur Erfassung aller landwirtschaftlich genutzten Parzellen) 

(Europäische Kommission – Generaldirektion Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung 2015) 

verknüpft werden. Sinnvoll wäre es, mit kleineren Projekten zu beginnen (z. B. in besonders 

belasteten Regionen) oder dort, wo bereits ein Umweltmonitoring durchgeführt wird (z. B. auf 

den HNV-Flächen, Tz. 446). Wichtige Grundlagen hierzu werden am JKI untersucht. So wurde 

ein Modell entwickelt, mit dem Anwendungsdaten – z. B. aus den PAPA-Erhebungen oder aus 

dem Netz Vergleichsbetriebe Pflanzenschutz (FREIER et al. 2015) – mit GIS-basierten Daten 

zu Landnutzung, Bodentypen, Hangneigungen und Klima verknüpft werden und so eine 

differenzierte regionale Risikoanalyse erstellt werden kann (STRASSEMEYER und 

GUTSCHE 2010). Das Modell war Grundlage für ein computergestütztes Analyse- und 

Beratungswerkzeug, das in Nordrhein-Westfalen zur zielgerichteten und risikomindernden 

Pflanzenschutzberatung in einer Region eingesetzt wird (Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Westfalen – Pflanzenschutzdienst 2015). Mit den modellierten Eintragsdaten können Hotspots 

der Belastung oder sensible Gebiete, die einem zu hohen Eintrag ausgesetzt sind, erkannt 

werden. Außerdem könnten Prognosen für eine schleichende Kontamination von Böden oder 

Grundwasserkörpern abgeleitet werden. 

Informationsgrundlage für die Behörden  

464. Die Informationen zur Anwendung und zu den Einträgen von Pflanzenschutzmitteln 

sind für das BVL und die Bewertungsbehörden eine wichtige Grundlage, um die Vorgaben der 

EU-Pflanzenschutzmittel-Verordnung umzusetzen, die Umweltauswirkung eines 

Pflanzenschutzmittels unter realistischen Verwendungsbedingungen zu überprüfen (Tz. 413). 

Zurzeit werden zum Beispiel additive und kumulative Wirkungen von Pflanzenschutzmitteln 

nicht gesondert bei der Zulassung berücksichtigt, obwohl die gleichzeitige oder kurz 

hintereinander erfolgende Ausbringung unterschiedlicher Pflanzenschutzmittel gängige Praxis 

ist. Den Behörden fehlt die Rechtsgrundlage, um belegbare Informationen zu den 

tatsächlichen Anwendungsbedingungen, wie zum Beispiel saisonalen Spritzserien, 

einzufordern. Regelmäßige Informationen hierzu sind auch deshalb wichtig, weil sich die 
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Kombination von Pflanzenschutzmitteln in der Praxis unter anderem aufgrund der 

Schädlingssituation und dem Resistenzmanagement von Jahr zu Jahr ändern kann. Wenn 

mithilfe dieser Informationen bei der Umweltprüfung auch additive und kumulative Wirkungen 

berücksichtigt werden können, könnten auch die Anwendungsbedingungen so formuliert 

werden, dass ein besserer Schutz der Umwelt durch eine Einschränkung der 

Anwendungsbreite gewährleistet ist. 

465. Auf regionaler Ebene könnten die zuständigen Behörden der Länder eine stärkere 

Rolle für den Umweltschutz spielen. Für Pflanzenschutzmittel gilt, dass die zuständigen 

Länderbehörden nach dem Pflanzenschutzgesetz die Anwendung von Mitteln untersagen 

können, wenn mit schädlichen Auswirkungen auf das Grundwasser oder auf den 

Naturhaushalt gerechnet werden muss (Tz. 413). Wenn die Behörde über eine Datenbank die 

tatsächlichen Anwendungsmengen und die Einträge der Pflanzenschutzmittel in der 

belasteten Region kennt, könnte sie mithilfe dieser Informationen prüfen, ob die Verwendung 

eines Mittels versagt werden muss (entweder auf Bundesebene durch das BVL oder regional). 

Gegebenenfalls könnten regionale Minderungsmaßnahmen, die über die bei der Zulassung 

erteilten Anwendungsbestimmungen hinausgehen, zur Umweltentlastung beitragen. Die 

Informationen sind auch wichtig für eine zielgerichtete, risikomindernde 

Pflanzenschutzmittelberatung (Tz. 417 und 459). 

466. Die Anwendungs- und Eintragsdaten können auch eine gute Grundlage für die 

Kommunikation mit den betroffenen Akteuren sein. Die Analyse der Belastungssituation und 

die möglichen Maßnahmen müssen mit allen Beteiligten diskutiert werden, dazu gehören 

sowohl die zuständigen Behörden und Anwender als auch die Naturschutzverbände. Die 

Erfahrungen aus den Trinkwasserkooperationen sollten hier genutzt werden (SRU 2015, 

Tz. 381 ff). 

Monitor ing und Indikatoren  

467. Eine weitere wichtige Information für das Risikomanagement von 

Pflanzenschutzmitteln sind die Daten aus dem Monitoring. Sie liefern den Zulassungs- und 

Aufsichtsbehörden Gründe für Minderungsmaßnahmen und sollten mit den oben genannten 

Anwendungs- und Eintragsdaten verknüpft werden. Im Bereich des Monitorings von 

Pflanzenschutzmitteln bestehen allerdings derzeit noch deutliche Lücken, sodass Ursache-

Wirkungs-Zusammenhänge, soweit überhaupt möglich, kaum darstellbar sind (Abschn. 6.5.1). 

Hierfür sind außerdem aussagekräftige Indikatoren erforderlich. Folgende Vorschläge können 

die Umweltüberwachung und die Bewertung des Zustandes der Biodiversität in Bezug auf die 

Wirkungen von Pflanzenschutzmitteln verbessern: 

– Die Überwachung der Pflanzenschutzmittelbelastung von Kleingewässern sollte, wie 

bereits in der Planung, verbessert werden. Generell empfiehlt es sich, das stoffliche 
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Monitoring der Oberflächengewässer stärker anlassbezogen auszurichten und noch mehr 

zugelassene Pflanzenschutzmittel und wichtige Metabolite einzubeziehen. 

– Eine deutschlandweite Einführung der Ökologischen Flächenstichprobe (ÖFS) wäre 

sinnvoll, um den Zustand der Biodiversität flächendeckend und statistisch relevant auch in 

der Normallandschaft darstellen und Ursachen von Veränderungen abbilden zu können 

(DRÖSCHMEISTER 2001; KÖNIG 2003; SRU 2012). In dem Zusammenhang begrüßt der 

SRU die Initiative des BMUB, ein umfassendes deutschlandweites Biodiversitätsmonitoring 

einzuführen. 

– Darüber hinaus sollte eine Erfassung der Verfrachtung von Pflanzenschutzmitteln über die 

Luft ermöglicht und die Einträge von Pflanzenschutzmitteln in Böden nicht landwirtschaftlich 

genutzter Flächen adäquat überwacht werden.  

– Erforderlich ist es außerdem, das bestehende Indikatorensystem zu verbessern und 

auszubauen.  

6.6.3 Gewässer- und Naturschutz 

468. Für den Erhalt der Biodiversität sind sogenannte Pufferzonen und Ausgleichsflächen 

in der Agrarlandschaft erforderlich. In beiden dürfen keine Pestizide eingesetzt, in letzteren 

auch keine eingetragen werden. Ausgleichsflächen haben wichtige Funktionen als Refugien 

für sensitive Arten. Pufferzonen sollen den Stoffeintrag in diese sowie in schützenswerte 

Ökosysteme oder in die Gewässer verhindern. 

Speziel le Maßnahmen zum Schutz von Oberf lächengewässern  

469. Eine Reihe von Maßnahmen kann dazu beitragen, den Eintrag von 

Pflanzenschutzmitteln in die Oberflächengewässer zu verhindern bzw. deutlich zu mindern. 

Beispielsweise sollten in der Nähe von Gewässern ausschließlich Ausbringungsgeräte mit 

abdriftarmen Düsen zur Anwendung kommen. Aber auch die Verfrachtung von 

Pflanzenschutzmitteln über größere Entfernungen ist zu beachten, da sie unter anderem für 

Betriebe der ökologischen Landwirtschaft ein Problem darstellen kann (HOFMANN und 

SCHLECHTRIEMEN 2014b). Zudem ist eine wirkungsvollere Kontrolle von Auflagen 

notwendig, wie zum Beispiel zur Lagerung und Entsorgung wassergefährdender Stoffe. Dies 

betrifft auch die Reinigung der Ausbringungsgeräte, die nur auf dem Feld erfolgen darf, um 

punktuelle Gewässerbelastungen durch Einträge in die Kanalisation zu vermeiden. Darauf, 

dass dies immer noch nicht durchgehend praktiziert wird, deuten Untersuchungen an 

ländlichen Kläranlagen in Sachsen hin (MÜNZE et al. 2016). Allerdings ist eine adäquate 

Kontrolle dieser Vorgabe nicht einfach. Auch deshalb muss zusätzlich ein gutes Angebot an 

landwirtschaftlicher Beratung zu Aspekten des Gewässerschutzes gewährleistet sein 

(Tz. 459).  
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Gewässerrandstreifen sind sehr wichtig, um Stoffeinträge in die Oberflächengewässer zu 

verhindern. Ein bestimmter Bewuchs kann deren Beitrag zum Biodiversitätsschutz noch 

erhöhen. Diesbezüglich sind die Vorgaben im Wasserhaushaltsgesetz zu 

Gewässerrandstreifen unzureichend (SRU 2015, Tz. 395). Das betrifft insbesondere die 

Zulässigkeit der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Gewässerrandstreifen und die 

Tatsache, dass kleine Gewässer von den Bestimmungen im Wasserhaushaltsgesetz 

ausgenommen werden können.  

Von verschiedenen Seiten wird ein durchgehender Gewässerrandstreifen von mindestens 5 m 

Breite an allen Oberflächengewässern als sinnvoll erachtet (BALZER und SCHULZ 2015; 

BUNZEL et al. 2014). So wird als eine Maßnahme zur Umsetzung der Meeresstrategie-

Rahmenrichtlinie 2008/56/EG die Ausweisung von entsprechenden Gewässerrandstreifen an 

allen inländischen Oberflächengewässern geprüft (Bundesregierung et al. 2015). Der SRU 

empfiehlt in Anlehnung an die Empfehlung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaften Wasser 

und Boden (LAWA und LABO 2002) für Gewässerrandstreifen an Oberflächengewässern eine 

Breite von 10 m im Außenbereich. In Gebieten mit sehr kleinräumigen Strukturen kann unter 

der Bedingung, dass andere Maßnahmen zur Verhinderung des Stoffeintrags in die Gewässer 

ergriffen werden, dieser auch auf 5 m Breite festgelegt werden. Selbst bei einem 

Gewässerrandstreifen von 10 m können in den Gewässern noch Insektizidkonzentrationen 

auftreten, die möglicherweise negative Effekte verursachen (WAGNER und HENDLER 2015). 

470. Wie bereits erwähnt, sind Refugien in Form von unbehandelten Flächen oberhalb der 

Fließgewässerabschnitte, die durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln betroffen sind, 

wichtig für die Erholung der Lebensgemeinschaften (Tz. 442). Fehlen entsprechende 

Abschnitte, sollten diese entweder geschaffen werden, beispielsweise im Rahmen von 

Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie oder zum Hochwasserschutz, oder 

aber die Auflagen beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln restriktiver gefasst werden.  

Naturschutzfachl iche Maßnahmen  

471. Auch in der Agrarlandschaft sind Refugien für den Schutz der Biodiversität vor dem 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wichtig. Eine besondere Bedeutung haben dabei 

Blühstreifen und Brachflächen (OPPERMANN 2015). Darüber hinaus fördert eine 

Landschaftsstruktur mit Habitat- und Arealgrößendiversität im Grünland die Artenvielfalt, zum 

Beispiel von Schmetterlingen, und kann generell negative Auswirkungen einer intensiven 

Landnutzung ausgleichen (PEROVIĆ et al. 2015). 

Die Einrichtung von Blühstreifen und Blühflächen gehört nach JAHN et al. (2014, S. 174, 

Tab. 5.1.13) zu den Maßnahmen, die sowohl eine hohe Treffsicherheit für den Schutz von 

Vögeln und Säugetieren der Agrarlandschaft vor dem Pflanzenschutzmitteleinsatz als auch 

eine gute Kontrollierbarkeit aufweisen. Weitere Beispiele sind die Selbstbegrünung von 

Stoppelfeldern bis zur folgenden Einsaat und extensiver Feldfruchtanbau ohne Anwendung 
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von Pflanzenschutzmitteln mit reduzierter Saatdichte und Düngung. Diesen Maßnahmen wird 

außerdem – soweit sie finanziell gefördert werden –eine hohe Akzeptanz durch die Landwirte 

zugewiesen. Daneben trägt jegliche Reduzierung des Mitteleinsatzes dazu bei, die Exposition 

unter anderem von Bestäubern zu mindern (GOULSON et al. 2015). 

Für den adäquaten Schutz der Biodiversität in der Agrarlandschaft wird von verschiedener 

Seite ein Anteil an naturnahen Flächen (Ausgleichsflächen), das heißt Flächen, in denen unter 

anderem keine Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen, von 10 bis 20 % in der 

Kulturlandschaft als erforderlich erachtet (HOLZSCHUH et al. 2011; HOFFMANN et al. 2012; 

UBA 2010; HOTES und EBERMANN 2010; SRU 1985). Solche HNV-Flächen wurden im 

Rahmen der ELER-Verordnung als ein Basisindikator festgelegt (s. Anhang VIII ELER-

Durchführungsverordnung (EG) Nr. 1974/2006). Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hat 

Kriterien für die Einstufung und das Monitoring von entsprechenden Flächen erarbeitet (BfN 

2016). 

472. Schon heute werden solche Flächen, wenn auch nicht in ausreichendem Umfang und 

häufig nicht in der notwendigen Qualität, über freiwillige beziehungsweise durch die 

Agrarförderung angereizte Maßnahmen bereitgestellt (in Tz. 474 weiter ausgeführt). In einem 

Gesamtkonzept zur Minderung der Umweltbelastungen durch Pflanzenschutzmitteleinträge 

sollte aber vergleichbar der Stickstoffproblematik (diskutiert in SRU 2015) auch hier das 

Verursacherprinzip stärker zum Tragen kommen. Das lässt sich auch aus dem 

8. Erwägungsgrund der EU-Pflanzenschutzmittelverordnung ableiten, der folgendermaßen 

lautet: „Das Vorsorgeprinzip sollte angewandt und mit dieser Verordnung sollte sichergestellt 

werden, dass die Industrie den Nachweis erbringt, dass Stoffe oder Produkte, die erzeugt oder 

in Verkehr gebracht werden, keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch 

oder Tier oder keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt haben.“ Schäden an der 

Biodiversität sind aber bereits nachweisbar (Abschn. 6.5.2 und 6.5.3). Folglich sollte stärker 

über ordnungsrechtliche Verpflichtungen, beispielsweise im Rahmen der Zulassung als Teil 

eines Gesamtkonzepts, nachgedacht werden. Neben dem Argument des Verursacherprinzips 

spricht hierfür auch, dass die im Folgenden beschriebenen Instrumente wie freiwillige 

Agrarumweltmaßnahmen und die ökologische Vorrangfläche im Rahmen des Greenings hohe 

Freiheitsgrade hinsichtlich der konkreten Maßnahmen und Flächenauswahl und damit der 

Habitatqualitäten aufweisen (SRU 2015, Tz. 374, 449 und 451). 

473. Das UBA schlägt zur Förderung der Schaffung von Refugien vor, diese in den 

Anwendungsauflagen im Rahmen der Zulassung von Pflanzenschutzmittelprodukten zu 

verankern (UBA 2010). Das würde bedeuten, dass Produkte, die ein relevantes Risiko für die 

Biodiversität darstellen, wie zum Beispiel Breitbandherbizide und Insektizide, nur dann 

angewandt werden dürfen, wenn ein bestimmter Anteil der Fläche des Betriebes bzw. des 

Schlages als anerkennungspflichtige Ausgleichsfläche besteht. Dies lässt sich auch sehr gut 

damit begründen, dass die bisherige Zulassung den gesetzlich festgelegten Schutz der 
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Biodiversität nicht ausreichend gewährleisten konnte. Der SRU begrüßt diesen Vorschlag 

ausdrücklich und spricht sich für eine ernsthafte Prüfung aus.  

Zwar gibt es bereits die Möglichkeit von der Zulassungsstelle (BVL), das Vorhandensein von 

Ausgleichsflächen bei Anwendungsauflagen zu berücksichtigen; nicht aber in dem vom UBA 

vorgeschlagenen Sinn. Dabei werden über das sogenannte Verzeichnis regionalisierter 

Kleinstrukturen die Gemeinden ermittelt, in denen eine bestimmte Mindestausstattung an 

naturnahen Biotopen vorhanden ist (JKI o. J.). Den Landwirten in diesen Gemeinden werden 

vom BVL (Tz. 465) Ausnahmeregelungen zu den Auflagen und Anwendungsbestimmungen 

(z. B. zu den Mindestabständen) gewährt, weil die Behörde davon ausgeht, dass die 

vorhandenen Naturräume ein Erholungspotenzial für terrestrische Biozönosen beinhalten 

(ENZIAN und GUTSCHE 2004). Diese Regelung soll auch die Neuanlage bestimmter Biotope 

und ökologischer Ausgleichsflächen durch den Landwirt fördern. Der SRU hält diesen Ansatz 

aber für nicht zielführend, da bei diesem Verfahren die Auflagen und 

Anwendungsbestimmungen insgesamt gelockert werden.  

474. Anreize für das Anlegen von Ausgleichsflächen wie auch zur Minderung der 

Gesamteinträge von Pflanzenschutzmitteln in die Umwelt können auch durch die Verkopplung 

der Agrarförderung an Bewirtschaftungsauflagen erfolgen. Nach diesem Prinzip funktionieren 

die freiwilligen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen zum Beispiel im Rahmen der 

Förderprogramme zur Ländlichen Entwicklung (zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik – 

GAP), aber auch Maßnahmen, die die Bundesländer steuer- oder abgabenfinanziert in 

Eigenregie anbieten (GRAJEWSKI und SCHMIDT 2015). Auch die Verknüpfung der 

Direktzahlungen aus der ersten Säule der GAP an die Vorgabe, 5 % der Ackerfläche als im 

Umweltinteresse genutzte Fläche (auch ökologische Vorrangfläche als Teil des Greenings; 

Art. 46 ELER-Verordnung (EU) Nr. 1307/2013) auszuweisen, zielt in diese Richtung 

(WAGNER und HENDLER 2015). 

In der Praxis weisen beide Instrumente allerdings Schwächen auf. Die Umsetzung von 

Agrarumweltmaßnahmen im Rahmen der EU-Förderung wurde in der vergangenen 

Förderperiode der GAP (2007 – 2013) vielfach kritisiert. Ein grundsätzliches Problem waren 

die zum Teil sehr kurzen Vertragslaufzeiten in den Länderprogrammen. Außerdem ist das 

Instrument aufgrund seiner Freiwilligkeit auf die Attraktivität für die Landwirte angewiesen. Die 

Fördersätze wurden vor dem Hintergrund gestiegener Opportunitätskosten durch die 

Förderung der Bioenergie und phasenweise hoher Preise für Agrarrohstoffe (Tz. 64) teilweise 

als deutlich zu niedrig kritisiert. Der administrative Aufwand für die Teilnahme sei zu hoch und 

die Kontrollintensität abschreckend (OPPERMANN et al. 2013). NIENS und MARGGRAF 

(2010) beschreiben, dass aus diesen Gründen das verfügbare Budget für 

Agrarumweltmaßnahmen in Niedersachsen in der vergangenen Förderperiode nicht 

ausgeschöpft wurde. GEISBAUER und HAMPICKE (2012, S. 35 f.) diskutieren die Problematik 

der Wettbewerbsfähigkeit von Agrarumweltmaßnahmen am Beispiel des 
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Ackerwildkräuterschutzes und kommen teilweise zu ähnlichen Aussagen. Kritisiert wird 

außerdem von vielen, dass in der vergangenen Förderperiode zu viele sogenannte hellgrüne, 

das heißt ökologisch nur wenig wirksame Maßnahmen, gefördert wurden. Die ohnehin 

begrenzten öffentlichen Gelder würden so aus Gemeinwohlsicht ineffizient eingesetzt 

(OPPERMANN et al. 2013; SANDER, 2012). Für die neue Förderperiode 2014 bis 2020 gibt 

es noch keine umfassende Auswertung der Programme der Bundesländer zur ländlichen 

Entwicklung. In der nationalen Rahmenregelung zur Umsetzung der Gemeinschaftsaufgabe 

Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) für 2015 bis 2018, welche den 

Förderrahmen für die Länderprogramme definiert, wurden die Fördersätze für einige 

Agrarumweltmaßnahmen mit Auflagen zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln angehoben. 

Teilweise sind die Änderungen allerdings nur marginal (BMEL 2015d, S. 57–65; BLE und DVS 

2015; 2010, S. 24–37). Erste Evaluierungen der Länderprogramme im Rahmen von 

Forschungsprojekten werden für Ende 2016 erwartet (IFLS 2016; Johann Heinrich von 

Thünen-Institut 2016b). Für Baden-Württemberg hat BAUMANN (2015) bereits eine 

Auswertung im Hinblick auf dunkelgrüne Agrarumweltmaßnahmen erstellt und sieht hier 

positive Entwicklungen. Für verschiedene Maßnahmen im Bereich extensives Grünland 

wurden die Fördersätze angehoben, wodurch zukünftig möglicherweise die 

Teilnahmebereitschaft gestärkt wird. Der Biodiversitätsschutz auf dem Acker wird hingegen 

nur durch eine dunkelgrüne Maßnahme, die „Brachebegrünung mit Blühmischungen“, gezielt 

gefördert. Für diese wurde der Fördersatz um 42 % angehoben. Laut BAUMANN (ebd.) sei 

aber für diese Maßnahme bereits in der vergangenen Förderperiode in Baden-Württemberg 

die Akzeptanz hoch gewesen. Dass der Flächenumfang „zu niedrig“ war, lag daran, dass im 

Entwicklungsplan insgesamt nicht genügend Gelder für diese Maßnahme vorgesehen waren 

und somit nicht alle Anträge genehmigt wurden. Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig die 

Fokussierung des Mitteleinsatzes ist und wie problematisch die Kürzung der Gelder für die 

ländliche Entwicklung im Rahmen der aktuellen GAP ist (SRU 2015, Tz. 451). Hier sollten zum 

einen die Länder und zum anderen die Bundesregierung nachsteuern und den vorhandenen 

Spielraum besser ausnutzen (Tz. 68 bis 73). 

Hinsichtlich der Greening-Vorgabe, „im Umweltinteresse genutzte Flächen“ (sogenannte 

ökologische Vorrangflächen) auszuweisen, ist anzumerken, dass die wissenschaftlichen 

Empfehlungen an die ökologische Qualität der Ausgleichsflächen und die tatsächlich 

anrechenbaren Flächentypen beziehungsweise Maßnahmen weit auseinander klaffen. 

SCHMIDT et al. (2014) kritisieren zum Beispiel, dass Zwischenfruchtanbau und Untersaat 

sowie der Leguminosenanbau vergleichsweise wenig wirksam für den Biodiversitätsschutz 

seien. Genau diese Maßnahmen machten aber im ersten Jahr der Umsetzung des Greenings 

zusammen 80 % der angemeldeten Flächen aus („Bauern erbringen zusätzliche 

Umweltleistungen“, Pressemitteilung des Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft vom 8. Oktober 2015). Auch wenn die Pflanzenschutzmitteleinträge genauer in 

den Blick genommen werden, sind diese beiden oder eigentlich drei Typen ökologischer 
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Vorrangflächen kritisch zu bewerten. Die Greening-Auflagen bei der Maßnahme 

Leguminosenanbau (12 % der angemeldeten ökologischen Vorrangfläche, s. ebd.) beinhalten 

kein Verbot des Pflanzenschutzmitteleinsatzes. Die Maßnahmen Zwischenfruchtanbau und 

Untersaaten (zusammen 68 % der angemeldeten Flächen im Jahr 2015, s. ebd.) sind 

differenziert zu betrachten. Auf Flächen mit Zwischenfruchtbau, die als ökologische 

Vorrangflächen angemeldet werden, ist ab Ernte der Hauptkultur der Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln gemäß § 18 Abs. 3 Direktzahlungen-Durchführungsgesetz untersagt. 

Der nach guter fachlicher Praxis sonst erlaubte und nicht unübliche Einsatz von 

glyphosathaltigen Herbiziden zur Nacherntebehandlung der Hauptfrucht ist hier also 

unzulässig. So würde die Maßnahme den integrierten gegenüber dem chemischen 

Pflanzenschutz stärken (Tz. 397). Allerdings ist der Einsatz nicht ganzjährig untersagt, 

sondern während der Hauptfrucht weiterhin zulässig. Die Wirksamkeit für den 

Biodiversitätsschutz dürfte deshalb deutlich einschränkt sein. Der agrarökologischen 

Bewertung von SCHMIDT et al. (2014) zufolge kann die Maßnahme Untersaaten durch die 

Unkrautunterdrückung die Pflanzenschutzmittelaufwendungen reduzieren. Allerdings ist auch 

auf diesen Flächen der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nicht umfassend untersagt. Gemäß 

§ 5 Abs. 1 und 2 AgrarZahlVerpflV i. V. m. Art. 46 der ELER-Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 

i. V. m. § 18 Abs. 3 DirektZahlDurchfG i. V. m. § 30 Abs. 2 DirektZahlDurchfV ist der Einsatz 

chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel auf allen weiteren Typen ökologischer 

Vorrangflächen nicht zulässig. 

Eine abschließende Beantwortung der Frage, inwieweit das Greening in seiner jetzigen 

Ausgestaltung zu einer Entlastung der Agrarlandschaften durch Pflanzenschutzmitteleinträge 

beiträgt, ist noch nicht möglich. Erste Ergebnisse aus Forschungsprojekten sind im Laufe des 

Jahres 2016 zu erwarten (Johann Heinrich von Thünen-Institut 2016a). Es ist aber davon 

auszugehen, dass der Effekt schon allein aufgrund des geringen Flächenanteils an der 

gesamten Agrarfläche eher schwach ist. Hinzu kommt, dass wie beschrieben der Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln nicht auf allen Greening-Flächen ganzjährig untersagt ist. LAKNER und 

HOLST (2015) stellen auf der Basis von Beispielrechnungen für die betriebliche Umsetzung 

außerdem die Vermutung an, dass viele Betriebe vor allem günstige und wenig wirksame 

Maßnahmen wählen werden, deren Auflagen sie größtenteils bereits vorher schon erfüllt 

haben. So bestehen Zweifel daran, dass das Greening in seiner jetzigen Ausgestaltung zu 

einer substanziellen ökologischen Aufwertung der landwirtschaftlichen Flächen auch im 

Hinblick auf die Pflanzenschutzmitteleinträge beitragen wird (OPPERMANN 2015; LAKNER 

und HOLST 2015). 

Aus den genannten Gründen ist eine Weiterentwicklung der bestehenden Förderprogramme 

für Agrarumweltmaßnahmen, insbesondere hinsichtlich der Teilnahmeattraktivität, der Höhe 

der dafür bereitgestellten Mittel und der ökologischen Qualität der Maßnahmen, notwendig. Im 

Rahmen des Midterm-Review für das Greening 2017 sollten die natur- und 
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gewässerschutzfachlichen Anforderungen an die Ökologische Vorrangfläche nachgeschärft 

und der Flächenumfang ausgeweitet werden. 

475. Im ökologischen Landbau kommen keine synthetischen Pflanzenschutzmittel zum 

Einsatz, was vorteilhaft für den Biodiversitätsschutz ist. Somit ist das Ziel aus der 

Nachhaltigkeitsstrategie, den Flächenanteil der ökologischen Landwirtschaft an der 

landwirtschaftlichen Gesamtfläche auf 20 % anzuheben, auch für den Schutz der Biodiversität 

in der Agrarlandschaft vor dem Pflanzenschutzmitteleinsatz wichtig (UBA 2010). Das BMEL 

(2015f) hat sich vorgenommen, zusammen mit Vertretern der ökologischen 

Lebensmittelwirtschaft, der Wissenschaft und der Verbände sowie unter Einbeziehung der 

Länder, bis Ende 2016 eine Zukunftsstrategie für die Entwicklung der ökologischen 

Landwirtschaft in Deutschland zu erarbeiten. Im neuen Nationalen Rahmenplan (Tz. 474) hat 

der Bund auch die für die Bundesländer zulässigen Fördersätze für den Ökolandbau deutlich 

erhöht (BMEL 2015a), woraufhin fast alle Bundesländer auch die Prämien deutlich angehoben 

haben (BLE und DVS 2015; 2010). Nach Aussage einiger Ökolandbauverbände habe dies 

2015 bereits zu einer Steigerung sowohl bei der Anzahl der Mitgliedsbetriebe als auch beim 

Flächenumfang geführt (Agra-Europe vom 11.02.2016, S. 26 (Länderberichte); „Immer mehr 

Bauern begreifen Bio als Chance“, Pressemitteilung von Bioland vom 13. Januar 2016). Der 

SRU begrüßt diese Entwicklung. Eine stärkere Unterstützung des Ökolandbaus steht seit 

längerem aus. Ob die neuesten Bemühungen ausreichen, um die gesetzten Ziele zur 

Ausweitung der ökologischen Produktion in Deutschland zu erreichen, ist abzuwarten (Tz. 70). 

476. In Schutzgebieten sollte der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nicht zulässig sein. Um 

auch sensible Ökosysteme und solche, die besonders sensible Arten enthalten, aber keinem 

besonderen Schutzniveau unterliegen, zu schützen, sollte in diesen entweder ebenfalls auf 

den Einsatz von Pestiziden verzichtet werden oder dieser mit strengen Auflagen zum 

Biodiversitätsschutz verbunden werden.  

6.6.4 Abgabe auf Pflanzenschutzmittel 

477. Eine Abgabe auf Pflanzenschutzmittel kann eine wichtige Funktion im Instrumentenmix 

zur Reduktion der Umwelt- und Gesundheitsbelastung durch 

Pflanzenschutzmittelanwendungen einnehmen. Der SRU sieht eine deutliche Verbesserung 

der Datenlage zur Umweltbelastung durch Pflanzenschutzmittel (Abschn. 6.6.2) sowie den 

Ausbau der Offizialberatung (Tz. 459) als notwendig an. Eine Abgabe kann dafür im Sinne des 

Verursacherprinzips die Finanzierung sicherstellen. Darüber hinaus kann sie unter Umständen 

eine flächendeckende Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln anreizen und eine 

Lenkungswirkung hinsichtlich der Substitution von schädlichen durch weniger schädliche Mittel 

entfalten. Sie ergänzt somit die notwendigen, räumlich differenzierten Schutzmaßnahmen 

(Abschn. 6.6.3) und das Zulassungsverfahren (Kap. 6.4). In einigen europäischen Ländern 

werden Pflanzenschutzmittel schon seit längerem besteuert oder mit einer Abgabe belastet. 

Die Ausgestaltung ist dabei sehr unterschiedlich. Der SRU (2008, S. 473 ff.) hat sich bereits 
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in der Vergangenheit für die Einführung einer Abgabe auf Pflanzenschutzmittel 

ausgesprochen. 

Finanzierungsfunktion und Lenkungswirkung  

478. Die zielgerichtete Verwendung der finanziellen Mittel, die durch eine Abgabe auf 

Pflanzenschutzmittel generiert werden, ist von großer Bedeutung für die Belastungsminderung 

durch die Pflanzenschutzmittelanwendung. Die Mittel können für Monitoring, Beratung und 

Schutzmaßnahmen sowie für Kompensationsmaßnahmen verwendet werden. In den 

europäischen Ländern, die bereits Pflanzenschutzmittel besteuern oder mit einer Abgabe 

versehen, werden Einnahmen in relevanter Höhe generiert. In Dänemark werden 

beispielsweise aktuell circa 80 Mio. Euro jährlich eingenommen (Skatteministeriet 2015). 

MÖCKEL et al. (2015) haben ein Abgabenmodell für Deutschland entwickelt. Die Autoren 

schätzen, dass durch ihren Vorschlag Einnahmen in Höhe von rund 1 Mrd. Euro pro Jahr 

erzielt werden (ebd., S. 194). In Schweden und Dänemark wurden durch die erzielten 

Einnahmen unter anderem Angebote für Beratung und Weiterbildung ausgebaut 

(HOEVENAGEL et al. 1999, S. 28 ff.). Derzeit werden in Dänemark die Einnahmen unter 

anderem dazu verwendet, Maßnahmen des dänischen Aktionsplans zu finanzieren (The 

Danish Government 2013). 

479. Für die Lenkungswirkung einer Abgabe ist die Wahl der Bemessungsgrundlage 

entscheidend. Sie stellt die Größe dar, auf welche die Abgabe erhoben wird. Diese sollte so 

stark wie möglich mit dem Schaden durch den Pflanzenschutzmitteleinsatz verbunden sein. 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass Pflanzenschutzmittel heterogen bezüglich 

Umweltverhalten sowie Human- und Umwelttoxizität sind. Eine Abgabe, die sich 

ausschließlich am Volumen oder monetären Wert ausrichtet, erfasst dies nicht und weist daher 

eine geringe ökologische Treffsicherheit auf. Bei einer nach Risiko differenzierten Abgabe 

kann es sowohl zu einer Reduktion des gesamten Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln als 

auch zur Substitution von schädlichen durch weniger schädliche Mittel kommen. Darüber 

hinaus werden bei einem Anstieg der Preise von Pflanzenschutzmitteln Maßnahmen des 

integrierten Pflanzenschutzes attraktiver. So kann die Abgabe einen Beitrag zur Umsetzung 

der Vorgaben der Pflanzenschutz-Rahmenrichtlinie leisten (Tz. 397). Darüber hinaus ist zu 

erwarten, dass die Vermarktung von sogenannten Pflanzenschutzmittel-Packs durch eine 

Abgabe unattraktiver wird. Hierbei handelt es sich um den gemeinsamen Verkauf mehrerer 

Mittel. Dadurch erwirbt der Anwender unter Umständen Produkte, für welche er keinen Bedarf 

hat. Er wird so angereizt, Pflanzenschutzmittel ohne gebotene Indikation und Notwendigkeit 

auszubringen. Eine Abgabe vergrößert außerdem das Bewusstsein für die Umweltwirkungen 

von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere wenn die Abgabenhöhe für den Anwender deutlich 

beim Kauf ersichtlich ist. 
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Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage 

480. In Schweden wird eine einfach ausgestaltete Steuer auf Pflanzenschutzmittel erhoben, 

wobei die Menge an Wirkstoff als Bemessungsgrundlage dient (HOGG et al. 2015, S. 61). In 

Frankreich wird ebenfalls eine Abgabe auf Pflanzenschutzmittel erhoben, die Ausgestaltung 

ähnelt dabei dem schwedischen Modell. Die Abgabenhöhe pro Menge an Wirkstoff ist jedoch 

zusätzlich nach Risiko für Mensch und Umwelt in drei Kategorien unterteilt (MÖCKEL et al. 

2015, S. 89 ff.). Norwegen führte 1988 eine Steuer auf Pflanzenschutzmittel ein. Seit 1999 

werden Pflanzenschutzmittel in Abhängigkeit vom Risiko für Mensch und Umwelt in Kategorien 

eingeteilt und unterschiedlich besteuert (SPIKKERUD 2006, S. 281 f.). Dänemark führte 

ebenfalls in den 1990er-Jahren eine Abgabe auf Pflanzenschutzmittel ein, die seit 2013 nach 

Risiko differenziert wird. Das dänische Modell ist deutlich detaillierter und komplexer als die 

Ausgestaltung in anderen Ländern. Für jedes Pflanzenschutzmittel wird ein Belastungsindex 

berechnet. Dieser setzt sich aus Indikatoren für die Wirkung auf die menschliche Gesundheit, 

Umwelteffekte sowie Verhalten in der Umwelt zusammen. Die Einstufung basiert auf 

bestehenden Daten und Bewertungssystemen und knüpft an das europäische 

Zulassungsverfahren an. Der daraus resultierende, risikobezogene Betrag wird zu einem von 

der Standarddosis abhängigen Grundbetrag addiert (Danish Environmental Protection Agency 

2013, S. 2 ff.). Dies hatte zur Folge, dass sich die Preise der Pflanzenschutzmittel 

unterschiedlich stark erhöhten. So sind beispielsweise bei Herbiziden Steigerungen bis 120 % 

im Vergleich zum Preis unter dem vorherigen Steuermodell möglich, aber auch Senkungen 

um bis zu 20 % (KUDSK und ORUM 2013, S. 4). 

481. MÖCKEL et al. (2015) haben in Anlehnung an das norwegische und dänische Modell 

ein risikobezogenes Abgabensystem für Deutschland entwickelt. Die Abgabenhöhe setzt sich 

aus einem Grundbetrag für die in der Zulassung festgelegte Aufwandmenge und einem 

variablen Abgabensatz zusammen. Diesen leiten die Autoren aus dem humantoxikologischen 

Risikopotenzial der Pflanzenschutzmittel ab. Darüber hinaus gibt es für Pflanzenschutzmittel 

in Haus- und Kleingärten sowie für Substitutionskandidaten (Tz. 408) zusätzliche Faktoren 

(ebd., S. 100 ff.). Eine risikobezogene Differenzierung kommt nach Darstellung der Autoren 

dadurch zustande, dass das Abgabenmodell unterschiedliche Aufwandmengen berücksichtigt, 

humantoxikologisches Risikopotenzial einbezieht und Substitutionskandidaten höher belastet. 

Im Vergleich zum dänischen Modell ist der Vorschlag von MÖCKEL et al. (ebd.) bezüglich der 

Umweltwirkung der Pflanzenschutzmittel deutlich weniger ausdifferenziert. Im Hinblick auf die 

rechtliche Ausgestaltung favorisieren MÖCKEL et al. (ebd., S. 196 ff. und 262 ff.) eine Steuer, 

sehen aber auch eine nichtsteuerliche Lenkungs- oder Finanzierungssonderabgabe als 

zulässig an. Im vorliegenden Gutachten werden die genannten Optionen nicht bewertet, es ist 

jedoch zu betonen, dass für die Vorschläge des SRU eine Zweckbindung der Mittel 

gewährleistet sein muss. 
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Forschungsergebnisse zur Lenkungswirkung 

482. In Untersuchungen wird versucht, den Einfluss der Abgabe auf die 

Pflanzenschutzmittelanwendung empirisch zu ermitteln. ANDERSEN et al. (2001, S. 71 ff.) 

werten ältere Ex-post-Studien zu Abgaben auf Pflanzenschutzmittel in Schweden und 

Dänemark aus. Sie folgern, dass der Effekt der Abgaben gering war, was sie primär auf die 

bis dahin meist geringe Abgabenhöhe und den kurzen Untersuchungszeitraum zurückführen 

(ebd., S. 88 f.). In Dänemark ist der Behandlungsindex unter dem Steuersatz von 1996 nicht 

zurückgegangen und auch der Steuersatz von 1998, der eine Besteuerung von 

Pflanzenschutzmitteln von 33 % bis 54 % des Verkaufspreises vorsah, führte nicht zur 

gewünschten Reduktion (PEDERSEN et al. 2011, S. 9 ff.). Auch aktuelle Untersuchungen 

lassen keinen eindeutigen Effekt erkennen (PEDERSEN et al. 2015, S. 77 ff.). Darauf wurde 

mit einer Reform der Besteuerung im Jahr 2013 reagiert (Tz. 480). In Frankreich konnte 

hingegen beobachtetet werden, dass es nach der Einführung der Steuer zu einer Reduktion 

des Absatzes von Pflanzenschutzmitteln gekommen ist (Eurostat 2015). Für Norwegen gibt es 

Hinweise, dass die Differenzierung der Steuer nach Risiko zu einer Substitution von 

Pflanzenschutzmitteln mit hohem Risiko durch Mittel mit niedrigerem Risiko führte 

(SPIKKERUD 2006, S. 287 f.; STRØM PRESTVIK et al. 2013, S. 39 ff.). 

Die Lenkungswirkung einer Abgabe hängt stark von der Preiselastizität der 

Pflanzenschutzmittelnachfrage und der Höhe des Abgabensatzes ab. SKEVAS et al. (2013, 

S. 99) haben Ergebnisse aus drei Metaanalysen zur Preiselastizität der 

Pflanzenschutzmittelnachfrage in Europa und den USA zusammengestellt. Die Autoren 

fanden Ergebnisse von − 0,02 bis − 1,1. Bei einem Preisanstieg von 100 % würde die 

Nachfrage demnach um 2 % bis 110 % zurückgehen. Eine Abgabe setzt dynamische Anreize 

für Innovationen und technischen Fortschritt, wodurch die Preiselastizität langfristig steigt. Die 

Preiselastizität der Pflanzenschutzmittelnachfrage wird jedoch nicht nur durch die Kosten von 

alternativen Maßnahmen und möglichen Ertragseinbußen determiniert. Die Entscheidung über 

den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist von weiteren Faktoren wie der Einstellungen zu 

Risiko, Zielen neben der Gewinnmaximierung oder den vorhanden Informationen abhängig 

(WATERFIELD und ZILBERMAN 2012). Ein Hindernis kann beispielsweise mangelndes 

Wissen hinsichtlich alternativer Maßnahmen sein (FALCONER und HODGE 2000, S. 180). 

Darüber hinaus verhalten sich landwirtschaftliche Akteure nicht immer gewinnmaximierend 

und sprechen so unterschiedlich gut auf ökonomische Instrumente an, wie beispielsweise eine 

Untersuchung in Dänemark dokumentiert (PEDERSEN et al. 2012). 

483. Die Ergebnisse der Länderbeispiele und die ermittelten Elastizitäten deuten darauf hin, 

dass nur eine entsprechend hohe Abgabe eine Lenkungswirkung entfalten kann. Die 

empirischen Untersuchungen in den skandinavischen Ländern und Frankreich weisen keinen 

eindeutigen Effekt der Abgabe hinsichtlich der Lenkungswirkung nach. Es ist jedoch 

grundsätzlich schwierig, die isolierte Wirkung einer Abgabe zu ermitteln, da sie meist 
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zusammen mit anderen Instrumenten eingesetzt wird. Darüber hinaus wird die Nachfrage nach 

Pflanzenschutzmitteln von zahlreichen Faktoren, wie zum Beispiel Witterung oder 

Preisentwicklungen auf dem Agrarrohstoffmarkt, beeinflusst und senkende Effekte einer 

Abgabe können überkompensiert werden. 

Empfehlungen 

484. Der SRU empfiehlt die Einführung einer Abgabe auf Pflanzenschutzmittel. Die Abgabe 

sollte in den NAP eingebunden und dort mit einer klaren Zieldefinition verbunden sein. Eine 

wichtige Funktion der Abgabe ist die Generierung von finanziellen Mitteln. Die erzielten 

Einnahmen sollten für Beratung, Monitoring, Forschungsförderung und Ausgleichszahlungen 

für Härtefälle eingesetzt werden (Empfehlungen des SRU zur Erfassung der 

Anwendungsdaten und zum Monitoring, Abschn. 6.6.2). Darüber hinaus sollte die Abgabe 

möglichst eine Lenkungswirkung entfalten. Dafür ist die Wahl der Bemessungsgrundlage von 

großer Bedeutung. Die Abgabe muss nach dem Risiko der einzelnen Mittel differenziert sein. 

Interessante Ansätze sind die differenzierte Herleitung der Bemessungsgrundlage in 

Dänemark und Norwegen sowie der Vorschlag von MÖCKEL et al. (2015). Eine derartige 

Abgabe kann grundsätzlich zur Substitution von schädlichen durch weniger schädliche Mittel 

führen, aber auch den gesamten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren. Sie kann 

somit sowohl über die Lenkungswirkung als auch durch die Finanzierung von Beratung und 

Forschung einen vermehrten integrierten Pflanzenschutz fördern. Erfahrungen aus dem 

Ausland und Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass die Lenkungswirkung einer Abgabe 

auf Pflanzenschutzmittel mit Unsicherheiten verbunden ist. Es wäre daher sinnvoll, die Abgabe 

in Deutschland schrittweise einzuführen, um Erfahrungen über ihre Lenkungswirkung und die 

notwendige zielführende Ausgestaltung zu sammeln. 

6.6.5 Verbesserung der Datenlage bei Bioziden 

485. Belastbare Daten zum Eintrag, zum Verbleib und zur Wirkung in der Umwelt sind 

notwendig, um den Bewertungs- und Zulassungsbehörden Informationen über die Wirkung 

ihrer Risikomanagementmaßnahmen zu geben. Die entsprechende Datengrundlage ist aber 

bei Bioziden im Vergleich zu Pflanzenschutzmitteln erheblich schlechter. Das liegt einerseits 

daran, dass es schwierig ist, für die sehr heterogene Anwendung von Biozidprodukten 

(Tz. 401) entsprechende Anwendungsdaten zu erfassen. Es muss daher zuerst ermittelt 

werden, welche Biozidprodukte prioritär zu einer schädlichen Umweltwirkung beitragen 

(RÜDEL et al. 2015b). Zum anderen gibt es bei den Bioziden im Unterschied zu den 

Pflanzenschutzmitteln keine Verpflichtungen zur Erhebung von Verkaufs- oder 

Anwendungsdaten. Analog zu den Pflanzenschutzmitteln wäre es daher sinnvoll, 

Biozidprodukte in die Pflanzenschutzmittel-Statistikverordnung aufzunehmen (UBA 2014a). 

Leider hat die Europäische Kommission (2015) eine solche Erweiterung im Mai 2015 

abgelehnt. Angesichts der Anwendungsmengen und der vielfältigen möglichen Eintragspfade 
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von Biozidprodukten (Tz. 404) sollte die Bundesregierung prüfen, inwieweit national zumindest 

die Verkaufsdaten für bestimmte prioritäre Biozidprodukte erhoben werden können. Langfristig 

sollte ähnlich wie für Pflanzenschutzmittel eine Anwendungsdatenbank aufgebaut werden 

(Abschn. 6.6.2), die sämtliche für die Belastung der Biodiversität relevanten Anwendungen 

von Biozidprodukten und ihren Wirkstoffen erfasst. In Verbindung mit den Anwendungsdaten 

zu Pflanzenschutzmitteln wäre dies ein wichtiger Schritt für eine integrierte Betrachtung der 

Umweltbelastung durch Pestizide. 

486. Auch bei den Monitoringdaten gibt es erhebliche Lücken. Nach einer Auswertung eines 

Netzwerks von Referenzlaboratorien und Forschungsinstituten (NORMAN Netzwerk) werden 

mehr als 60 % der in Europa eingesetzten Biozide nur ungenügend in der Umwelt gemonitort 

(DULIO 2015). Eine Untersuchung in Deutschland ergab, dass die wenigen bioziden 

Wirkstoffe, die in Monitoringprogrammen aufgelistet sind, überwiegend auch 

Pflanzenschutzmittelwirkstoffe sind (RÜDEL und KNOPF 2012). Um Biozide zum Beispiel in 

die Routinemonitoringprogramme für Oberflächengewässer (Tz. 423 f.) aufzunehmen, 

benötigen die Länder Hinweise zur Relevanz der bioziden Stoffe. Es wäre daher sinnvoll, 

anhand von Verwendungsmustern und Eintragspfaden und mithilfe von gezielten 

Einzelmessungen diejenigen Biozide herauszufiltern, für die aus Umweltsicht ein 

umfassenderes Monitoring notwendig ist. Das UBA hat hierzu ein Konzept erarbeitet, das auf 

einer gestuften Herangehensweise beruht und eine Beschränkung auf diejenigen Biozide 

vorsieht, die aufgrund ihrer Eintragsmengen und -pfade relevant sind (RÜDEL et al. 2015b; 

UBA 2014a). Der SRU unterstützt dieses Vorgehen, denn es werden dringend bessere 

Monitoringdaten zu Bioziden benötigt, um die Umweltbelastungen durch Biozide besser 

einschätzen zu können. 

6.7 Fazit 

487. Der derzeitige Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft ist ein wichtiger 

Faktor für den weiterhin anhaltenden Rückgang der Biodiversität in der Agrarlandschaft. 

Außerdem trägt er zur Belastung der Oberflächen- und Grundwasserkörper bei. Aussagen zu 

Auswirkungen von Biozideinträgen sind aufgrund der schlechten Datenlage bisher kaum 

möglich.  

Zwar werden Pestizide in der Zulassung bereits einer umfangreichen Umweltrisikobewertung 

unterzogen, diese weist aber Defizite auf und stößt darüber hinaus auch an ihre Grenzen. 

Somit müssen neben der stetigen Weiterentwicklung des Zulassungsverfahrens auch weitere 

Maßnahmen ergriffen werden, um den Schutz der Biodiversität zu verbessern. Voraussetzung 

für ein effizientes Management der mit der Anwendung von Pestiziden verbundenen Risiken 

ist eine bessere Informationsgrundlage zu den räumlich differenzierten Anwendungsmengen 

und den daraus modellierten Einträgen in die Umwelt, ein adäquates Umweltmonitoring und 

das Vorhandensein von Indikatoren, die Aussagen zur Wirkung von Pestiziden in der Umwelt 

zulassen. Hier besteht aus Sicht des SRU unbedingt Nachbesserungsbedarf. Dabei muss 
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insbesondere für die Biozide eine bessere Grundlage zur Erfassung der Umweltbelastung 

geschaffen werden.  

Um beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft einen besseren Schutz der 

Biodiversität zu gewährleisten, müssen Refugien (z. B. Blühstreifen) und Pufferzonen (z. B. 

Gewässerrandstreifen) geschaffen werden, die frei von jeglichem Pflanzenschutzmitteleinsatz 

sind. Entsprechende Ausgleichsflächen können über Agrarumweltmaßnahmen und über das 

Greening geschaffen werden. Dafür ist es aber erforderlich, sowohl die 

Agrarumweltprogramme als auch das Greening weiter zu entwickeln und mit ausreichend 

finanziellen Mitteln auszustatten. Es sollte darüber hinaus dringend geprüft werden, ob die 

Landwirte über Anwendungsauflagen im Rahmen der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 

verpflichtet werden können, solche Flächen bereitzustellen. Weitere wichtige Maßnahmen zur 

Minderung des Eintrags von Pflanzenschutzmitteln in die Ökosysteme sind die Ausweitung 

des ökologischen Landbaus, ein gutes Beratungsangebot insbesondere zum integrierten 

Pflanzenschutz und eine adäquate Kontrolle der Pflanzenschutzmittelanwendung. Eine 

risikodifferenzierte Abgabe auf Pestizide kann dazu beitragen, finanzielle Mittel für Monitoring, 

Beratung und Maßnahmen zum Biodiversitätsschutz zu generieren. Darüber hinaus hat eine 

Abgabe das Potenzial, risikoreiche Mittel zurückzudrängen und den Stoffeinsatz insgesamt zu 

mindern. 
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488. Umweltpolitik wird künftig verstärkt einen transformativen Anspruch erheben müssen. 

Eine deutlich geringere Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen geht mit grundlegenden 

Änderungen in den großen Systemen einher, beispielsweise bei der Energieversorgung, der 

Mobilität, der Siedlungsentwicklung, der Ernährung und den Stoffkreisläufen. In all diesen 

Systemen sind langfristig orientierte Transformationen erforderlich, wie sie auch die Vereinten 

Nationen mit den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung beschlossen haben. Dies stellt 

qualitativ neue Anforderungen an eine erfolgreiche Umweltpolitik und an staatliche 

Koordination insgesamt. Dabei müssen neue Wege in der Umweltpolitik und auch in anderen 

Politikfeldern gefunden werden. Von zentraler Bedeutung sind  

– Richtungs- und Planungssicherheit durch mittel- und langfristig gesetzte umweltpolitische 

Ziele, 

– Lernfähigkeit durch transparente und partizipationsoffene Verfahren sowie regelmäßige 

Anpassung der Maßnahmen und Instrumente,  

– strategische Allianzen mit den Gewinnern und Konsensstiftung durch kompensatorische 

und abfedernde Maßnahmen für die Verlierer eines ökologischen Strukturwandels,  

– die strategische Neuausrichtung wichtiger umweltrelevanter Sektoren, so wie es mit den 

klimapolitischen Zielen der Bundesregierung und der Energiewende im Ansatz gerade 

geschieht. 

Umweltpolitik muss langfristig angelegte Schutz- und Erhaltungsziele gegen kurzfristige 

Nutzungsinteressen effektiv durchsetzen, so insbesondere im Hinblick auf den Schutz des 

Klimas und der Biodiversität. Das setzt im Einzelfall Konfliktfähigkeit und insgesamt erhebliche 

rechtliche, fachliche, personelle und finanzielle Ressourcen für eine konstruktive 

Konfliktbewältigung voraus. Ein transformativer Wandel kann nur gelingen, wenn sich hierfür 

breite gesellschaftliche, politische und auch wirtschaftliche Bündnisse bilden.  

Umweltpolitik muss positive Verstärkungen und Rückkopplungseffekte zwischen nationaler, 

europäischer und internationaler Politik anstoßen und den Tendenzen einer Behinderung 

nationaler Vorreiterrollen oder einer Absenkung von Schutzstandards durch internationale 

Handelsabkommen oder im europäischen Rahmen widerstehen. Eine ambitionierte 

Umweltpolitik wird nur gelingen, wenn sie vermag, ihren gesamtwirtschaftlichen Nutzen 

verstärkt in das Zentrum der öffentlichen Debatte zu rücken und das Argument von 

Standortrisiken durch umweltpolitische Maßnahmen zu entkräften oder zu relativieren. 

Umweltpolitik muss daher ihre Standpunkte und Ziele öffentlich besser vermitteln und in große 

Zusammenhänge einordnen, um einen breiten gesellschaftlichen Rückhalt auch für 

weitreichende Veränderungen zu sichern. Zusammengefasst: Zukunfts- und Umweltanliegen 
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müssen in den Mittelpunkt gerückt werden und als übergreifende Aufgabe der gesamten 

Bundesregierung verstanden werden. 
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FFH-Richtlinie = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

FoPS = Forschungsprogramm Stadtverkehr 

GAK = Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und 

des Küstenschutzes 

GAP = Gemeinsame Agrarpolitik 

GG = Grundgesetz 

GHD = Gewerbe, Handel und Dienstleistungen 

GIS = Geoinformationssysteme 

GRW = Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur 

GWh = Gigawattstunde(n) 

HNV-Fläche = High Nature Value Farmland – Landwirtschaftsfläche mit 

hohem Naturwert 

IEA = International Energy Agency 

InVeKos = Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem 

IUCN = International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources 

JKI = Julius Kühn-Institut – Bundesforschungsinstitut für 

Kulturpflanzen 

KBU = Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt 

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau 

KMU = kleine und mittlere Unternehmen 
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kWh = Kilowattstunde(n) 

KWK = Kraft-Wärme-Kopplung 

LABO = Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz 

LAWA = Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 

LEEN-Netzwerke = Lernende Energieeffizienz-Netzwerke 

MFH = Mehrfamilienhäuser 

MSR = Marktstabilitätsreserve 

MW = Megawatt 

NAP = Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln 

NAPE = Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz 

NGOs = Non-Governmental Organisations – 

Nichtregierungsorganisationen 

NRW = Nordrhein-Westfalen 

ÖFS = Ökologische Flächenstichprobe 

OGewV = Oberflächengewässerverordnung 

PA = Produktarten 

PAPA = Panel Pflanzenschutzmittel-Anwendungen 

PBT-Stoffe = persistente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe 

PEC = predicted environmental concentration – abgeschätzte 

Umweltkonzentration 

PflSchG = Pflanzenschutzgesetz 

POP = persistent organic pollutants – persistente organische 

Schadstoffe 

ppb = parts per billion – Teile pro Milliarde 

ProgRess = Deutsches Ressourceneffizienzprogramm 

PV = Photovoltaik 

RACs = regulatory acceptable concentrations – regulatorische 

akzeptable Umweltkonzentrationen 
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REFINA = Forschung für die Reduzierung der 

Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges 

Flächenmanagement 

ROG = Raumordnungsgesetz 

SG = Sozialgericht 

SGB = Sozialgesetzbuch 

SLOSS-Debatte = Single-Large-Or-Several-Small-Reserves-Debatte 

SÖM = sozioökonomisches Monitoring 

SpaEfV = Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung 

SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

SPEAR-Index = SPEciesAtRisk-Index 

SRU = Sachverständigenrat für Umweltfragen 

StromGVV = Stromgrundversorgungsverordnung 

StromStG  Stromsteuergesetz 

SYNOPS(-Modell) = Berechnungsmodell zur synoptischen Bewertung des 

Risikopotenzials von chemischen Pflanzenschutzmitteln 

UBA = Umweltbundesamt 

UFZ = Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 

UNCED = United Nations Conference on Environment and 

Development – Konferenz der Vereinten Nationen über 

Umwelt und Entwicklung 

UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization – Organisation der Vereinten Nationen für 

Erziehung, Wissenschaft und Kultur 

UQN = Umweltqualitätsnorm 

UZVR = unzerschnittene verkehrsarme Räume 

vPvB-Stoffe = sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Stoffe (very 

persistent, very bioaccumulative) 

WHECA = Warm Homes and Energy Conservation Act 2000 

WHG = Wasserhaushaltsgesetz 

WoGG = Wohngeldgesetz 
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WTO = World Trade Organization – Welthandelsorganisation 

WWF = World Wide Fund For Nature 
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Stichwortverzeichnis * 

* Die Zahlenangaben beziehen sich auf Textziffern.  

Kursiv aufgeführte Angaben beziehen sich auf Kapitel oder Abschnitte. 

 

2030 Agenda für eine nachhaltige Entwicklung (1) 

30-Hektar-Ziel (305, 308) 

7. Umweltaktionsprogramm der EU (3, 39, 41, 68) 

Agrarpolitik (37, 1.4.3, 88) 

- Agrarumweltmaßnahmen (474) 

- gemeinsame europäische Agrarpolitik (57, 66) 

- Greening (58) 

- gute fachliche Praxis der Landwirtschaft (62, 72) 

- Leitbild Landwirtschaft (57, 59, 61) 

- Reform der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (57, 59) 

- Stickstoffstrategie (68, 72) 

- Strukturwandel Landwirtschaft (56) 

Akzeptanz 

- Eingriff in Strompreisgestaltung (242 f.) 

- Energiewende (188, 198) 

- Gebäudeenergieausweis (260) 

- Umweltpolitik (270, 272) 

- Wildnis (5.6.4) 

Amphibien (436 f.) 

Auen (347 ff., 353 f., 366, 368) 

Baunutzungsverordnung (320) 

Baurecht (311 ff.) 

Benchmark (90, 2.3, 2.5, 183 ff.) 

- Effizienzbenchmarking (140, 144 ff., 182) 

- produktbezogene Benchmarks (157, 160, 164, 166 f., 169, 172, 185, 187) 

Bestäuber (441 f.) 

Bevölkerungsentwicklung (289 ff.) 

Bildung/Ausbildung 

- Natur- und Umweltbildung (345, 352) 

- Ausbildung im Bereich Energieeffizienz (145, 260)  
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Biodiversität (1.4.3, 63, 68, 88, 336) 

- Stickstoffstrategie (68, 72) 

- Biodiversitätskonvention (siehe Übereinkommen über die biologische Vielfalt) 

- Biodiversitätsstrategie (siehe Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt) 

biologische Vielfalt (siehe Biodiversität)  

Biotopverbund (350, 359) 

Biozide 

- Anwendungen (403) 

- Anwendungsauflagen (416) 

- Datendefizite (485 ff.) 

- Einsatzbereiche (401) 

- Eintragspfade in die Umwelt (404) 

- Monitoring (486) 

- Produktzulassung (412 ff.) 

- Verbrauchsmengen (402 f.) 

- Wirkstoffgenehmigung (409) 

Boden (278, 286) 

Bundesverkehrswegeplan (310) 

Bürgerbeteiligung (379 ff.) 

Carbon Leakage (90, 2.3, 2.5, 183 ff.) 

- Definition (122 f.) 

- empirische Relevanz (2.3.4) 

- Intra-EU-Leakage (2.3.3) 

- Maßnahmen zum Schutz vor Carbon Leakage (2.5) 

- negatives Carbon Leakage (2.3.5) 

demografischer Wandel (289 ff.) 

EEG (45) 

- Besondere Ausgleichsregelung (99, 149, 176) 

- EEG-Umlage (208, 209, 244) 

Energetische Sanierung (204, 218, 225 f., 3.7, 251, 267, 269, 275) 

Energiearmut (3.3.2, 208, 267, 272) 

Energieberatung (235, 266, 273) 

Energiebesteuerung (97, 114, 149, 175 f., 197, 208, 214, 244) 
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Energieeffizienz (45, 48, 79, 89, 91, 2.4, 157 f., 178, 182, 187 f., 195, 197, 221, 223) 

- Austausch ineffizienter Haushaltsgeräte (236 f., 273) 

- Energieaudits (144) 

- Energieeffizienz-Netzwerke (147) 

- Energieeffizienzpolitik (142 f., 150, 182) 

- Entwicklung der industriellen Energieeffizienz (134) 

- Energiemanagement (144 f., 158) 

- fördernde Faktoren (140) 

- Hemmnisse (139) 

- Label (234) 

- Spitzenausgleich (149) 

- Standards (229) 

- Potenziale (137 f., 3.5.2) 

- volkswirtschaftliche Effekte (135) 

- wettbewerbliche Ausschreibungen (148) 

Energieeinsparverordnung (252, 259) 

Energiekosten  

- der Industrie (93, 96, 101, 181) 

- der Haushalte (3.4, 206, 222, 3.6, 255, 267 f.) 

- Energiestückkosten (101) 

energiepolitische Entlastungen der Industrie 

- Ausgestaltungskriterien (2.5.1) 

- europäische Ebene (2.5.2, 184 f.) 

- nationale Ebene (2.5.3, 187, 197, 244) 

Energiepreise (205 f., 209, 213 f.) 

- als Lenkungsinstrument (190, 194, 196 f., 221, 3.5.1, 224, 271) 

- Entwicklung (205, 213, 227) 

- Verteilungswirkungen (198, 204, 214, 222 ff.) 

Energieverbrauch (135, 156 f., 195, 271) 

- der Industrie (89, 95 f., 134, 137, 143 f., 180) 

- privater Haushalte (191, 198, 204, 206, 212, 215, 3.5, 3.6.1, 3.7) 

- Ziele (143) 

Energiewende (1.4.1.2, 89 f., 113, 129, 150, 180, 188) 

- Akzeptanz (188, 198) 

- Wirkungen (189, 192, 209, 3.7.1, 276) 

Entsiegelung (318 f.) 
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Europäischer Emissionshandel (EU ETS) (49 f., 52, 2.3.3, 2.5.2, 184 ff.) 

- Carbon-Leakage-Kriterien (2.5.2.1) 

- Grenzausgleichsmaßnahmen (167 f.) 

- Output basierte/dynamische Allokation (169 ff., 185) 

- Reformoptionen (163 ff., 167 ff.) 

- Regeln zur Zertifikatszuteilung (2.5.2.2) 

- Strompreiskompensation (159, 161, 163, 176 f., 184, 187) 

- Wasserbetteffekt (49) 

Existenzminimum (3.3.1.1, 242, 246) 

Fehlanreize für Flächenverbrauch (321 ff.) 

FFH-Gebiete (368) 

FFH-Richtlinie (350, 364, 368) 

Finanzierung  

- Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung (233, 236, 262) 

- Smart Meter (232) 

- von Wildnisgebieten (384) 

Fläche 

- Flächenerwerb/Flächensicherung (5.6.5) 

- Flächenhandel (312 ff., 329) 

- Flächenneuinanspruchnahme (278, 282 ff., 285) 

- Flächenverbrauch (278, 282 ff.) 

- Flächenziel nach 2020 (308) 

- Flächenziel Verkehrswege (310) 

- Neuausweisung (288, 312) 

- Obergrenzen Flächenausweisung (312, 314, 329) 

Folgekostenrechner 

- Baulandneuausweisung (324) 

- bestehende Siedlungsgebiete (324) 

Förderung Energieeffizienz (273) 

- Strom (235, 3.6.1.3) 

- Wärme (220, 225, 3.7.4, 275) 

Forschungspolitik (1.4.4) 

- Energieforschung (1.4.4.3) 

- „Forschungsforum Energiewende“ (79) 

- transformationsorientierte Forschungspolitik (1.4.4.1, 1.4.4.2) 

Forstwirtschaft (373 f., 379) 
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Gebäudeenergieausweis (3.7.3, 269) 

generationenübergreifendes Wohnen (325) 

Gewässerschutz (468 ff.) 

Glyphosat (437) 

Greening (67, 474) 

Grundsicherung (200, 203, 211 f., 215, 218, 220, 248, 267 ff.) 

Heizkosten (200, 215, 217, 255, 269) 

Hochwasserschutz (348, 374) 

Inklusivkontingent (3.6.3, 274) 

Innenentwicklung (278, 315, 317) 

Innovation (1.2.2, 117) 

- durch Klimapolitik induzierte Innovation (91, 131 f., 136, 188)  

- Rolle staatlicher Steuerung im Innovationsprozess (25, 74 f.) 

integrierter Pflanzenschutz (397) 

integriertes Umweltprogramm (34, 68, 72, 82) 

Internationalisierung der Industrie (108) 

Investitionen 

- Auslandsinvestitionen (108, 109) 

- Energieeffizienz (218, 230, 237, 3.7) 

- Nettoanlageinvestitionen (93) 

Klimawandel 

- Adaptation (347) 

- Mitigation (347) 

Kohle, Kohlekonsens (47, 51, 80) 

Kommunalfinanzierung (322) 

Kommunikation und Information 

- Information zum Stromverbrauch (3.6.1.2, 245) 

- Information zum Wärmebedarf (260 f.) 

- Kommunikation zur Wildnis (5.6.4) 

Konsumabgabe auf emissionsintensive Materialien (172 ff., 185) 
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Kreislaufwirtschaft (1.4.2) 

- Abfallpolitik (54 ff.) 

- Politikpaket für Kreislaufwirtschaft (56 ff., 87) 

- Produktpolitik (1.4.2.3) 

- Ökodesign (55, 59 f.) 

- ProgRess/Ressourceneffizienzprogramm (60 ff., 87) 

Landschaftszerschneidung (286) 

Landwirtschaft (siehe Agrarpolitik) 

Leitbild Landwirtschaft (65, 68, 71) 

Marktstabilitätsreserve (127, 170, 186) 

Mietspiegel (253, 261) 

Modernisierungsumlage (218, 225, 3.7.1, 3.7.2, 263, 275) 

Monitoring (356, 364) 

- Biozide (486) 

- Pflanzenschutzmittel (6.5.1, 467) 

- Wildnis (356, 364) 

Moor (347, 353 f., 366, 368) 

Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (6.6.1) 

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 

- 2 %-Wildnisziel (354 f., 365, 366, 384, 386, 388) 

- 5 %-Ziel natürliche Waldentwicklung (354 f., 366, 384) 

Nationalpark (332, 351, 354, 359, 364, 366, 369, 374, 5.6.4, 389) 

Natura 2000 (368) 

naturschutzfachliche Maßnahmen (471 ff.) 

Neobiota (369 ff.) 

Neonikotinoide (434, 442, 450) 

Netto-Null-Ziel (329) 

Ökologischer Landbau (447, 475) 

Ökosystemleistungen (auch Ökosystemdienstleistungen) (336, 346 ff., 374, 385) 

Paris-Abkommen (43 f., 123, 195) 
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Pestizide 

- Anwendungsauflagen (416 ff.) 

- Einsatzbereiche (391 f., 394 ff.) 

- Produktzulassung (410 ff.) 

- Wirkstoffgruppen (394 f.) 

- Wirkstoffgenehmigung (405 ff.) 

Pflanzenschutzmittel 

- Abgabe (6.6.4) 

- Absatzmengen (398 f.) 

- Anwendungsauflagen (416 ff.) 

- Belastungsindikatoren (6.5.4) 

- Einsatzbereiche (396 ff.) 

- Eintragspfade in die Umwelt (400) 

- Erfassung der Anwendungsmengen (461 ff.) 

- Gewässerbelastung (432 f.) 

- Kontrolle der Anwendung (417 f.) 

- Produktzulassung (411 ff.) 

- Monitoring (6.5.1, 467) 

- Nationaler Aktionsplan (6.6.1) 

- Modellierung der Umwelteinträge (463) 

- Umweltrisiken (419 ff.) 

- Umweltrisikobewertung (6.5.5) 

- Umweltwirkungen (434 ff.) 

- Verbrauchsmengen (398 f.) 

- Wirkstoffgenehmigung (408) 

Planungsrecht (311 ff.) 

Preiselastizität der Energienachfrage (3.5.1) 

Prepaid-Zähler (231, 249) 

Prozessschutz (330, 336, 353, 355, 357, 361, 364, 368 ff.) 

Rebound-Effekt (135, 197) 

Reform der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (66, 68) 

Refugien in der Agrarlandschaft (471 ff.) 

Regionalentwicklung/regionalwirtschaftliche Effekte (351, 373 f.) 

Rückkopplungsprozesse (1.2.2.1, 27 f.) 

- Policy Feedback (28, 45) 

- positives und negatives Policy Feedback (28) 
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Schrumpfungsregionen (296) 

Siedlungs- und Verkehrsfläche (279) 

Smart Meter (232, 249) 

Soziale Transfers (200, 203, 220, 267, 272, 276) 

Standortfaktoren (90, 2.2.3, 181) 

Steuerung von Transformationsprozessen (1.2, 1.3) 

- Framing (29) 

- Koordination (15, 19, 79, 80, 82) 

- Narrative (29, 44, 82) 

- Polyzentrische Ansätze (17, 19, 44, 52) 

- Rolle des Staates (1.2.2) 

- Steuerungsparadoxon (19, 82) 

- transformationsorientierte Umweltpolitik (82) 

Stickstoffstrategie (68, 72) 

Stromfreimenge (242) 

Stromkosten  

- der Industrie (98, 181) 

- der privaten Haushalte (209 ff., 3.6, 232, 236, 245, 268) 

- Inklusivkontingent (3.6.3, 274) 

- Prepaid-Zähler (231, 249) 

- Smart Meter (232, 249) 

- Stromkostenintensität (176) 

Strompreis (98 ff., 209, 212, 220, 228, 241 f., 244) 

- Strompreiskompensation im Rahmen des EU ETS (159, 161, 163, 176 f., 184, 187) 

Strukturwandel Landwirtschaft (64) 

Sustainable Development Goals (488) 

Synergien 

- Energieeffizienz, Materialeinsparung, Emissionsminderung, Produktionskapazitätserhöhung 
(135, 140) 

- Energieeffizienznetzwerke (147) 

- Umwelt- und Sozialpolitik (272) 

- Wildnis und Hochwasserschutz (348, 374) 

- Wildnis und Klimaschutz (347) 

Technologiediffusion (15, 29 f., 131, 138, 188) 
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Transformationen 

- Challenger (23 ff., 45) 

- Incumbents (23, 45, 1.4.2.2, 66) 

- Lock-in (24, 28, 47) 

- Sozio-technischer Wandel (18) 

- strategisches Handlungsfeld (23 ff., 39) 

- Strukturwandel (15, 18, 25 f., 47, 51, 64, 83) 

- Transformationsphasen (20 f., 25, 41, 83) 

Treibhausgase 

- Emissionen der Industrie (89, 94, 180) 

- Minderungsziele (49, 127, 195) 

Übereinkommen über die biologische Vielfalt (338, 353) 

Umweltfolgen 

- Energieerzeugung (194 f.) 

- Flächenverbrauch (5.2.2) 

- Pflanzenschutzmittel (6.5) 

Verantwortung 

- Daseinsvorsorge (202) 

- internationale Gerechtigkeit (338) 

- gegenüber nachfolgenden Generationen (339) 

Verlagerung 

- industrielle Verlagerungen (90, 2.2.4, 2.3.1, 129) 

- Emissionsverlagerungen (siehe Carbon Leakage) 

Versiegelung (286, 318) 

Verteilungswirkungen von steigenden Energiekosten (198, 3.4, 207, 272) 

Vogelschutzrichtlinie (368) 

Vorbildwirkung der öffentlichen Hand (354, 373, 384) 

Vorreiter 

- Europäisierung nationaler Vorreiterrollen (38 f., 57, 87) 

- nationale Gestaltungsspielräume (36 f., 67, 73) 

- Mehrebenensystem (1.3) 

- Multi-Level Reinforcement (39, 50) 

- polyzentrische Ansätze (17, 19, 44, 52) 

- Verbreitung von Innovationen, Diffusion (15, 29 f.) 

- Voraussetzungen für Vorreiterverhalten (17, 27, 32 ff., 72, 82, 85) 

- Vorreiterpolitik (85) 
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- Wettbewerbsfähigkeit (17, 30, 35, 48) 

Wachstumsregionen (297) 

Wald (336, 338, 354, 359, 361 f., 366, 368, 373 f., 376) 

Wasserbetteffekt (49) 

Wertschöpfungsketten (1.4.2.1, 89, 95, 117 ff., 161, 163 f., 172) 

Wildtiermanagement (369 ff.) 

Wildnis 

- Begriffsbestimmung (332) 

- Bund-Länder-Initiative (386) 

- eudaimonistische Werte (5.2.2.3) 

- instrumentelle Werte (5.2.2.1) 

- Mindestgröße Wildnisgebiete (360 ff.) 

- moralische Werte (5.2.2.2) 

- schutzgutbezogen-funktionale Werte (5.2.2.1) 

- Tourismus (351, 374) 

Wohnen 

- generationenübergreifendes Wohnen (325) 

- Heizkosten (200, 215, 217, 255, 269) 

- Kosten der Unterkunft (200, 215, 255, 269, 276) 

- Mietspiegel (253, 261) 

- Wohngeld (200 f., 217, 220, 267, 276) 

- Wohnraum (282 ff.) 

- Wohnungsbedarf (303 ff.) 

- Wohnungsnot (299 ff.) 
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Rechtsquellenverzeichnis 

 

Abfallrahmenrichtlinie Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle 

und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien 

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union 

Agrarzahlungen-

Verpflichtungenverordnung – 

AgrarZahlVerpflV 

Verordnung über die Einhaltung von 

Grundanforderungen und Standards im Rahmen 

unionsrechtlicher Vorschriften über Agrarzahlungen 

BauGB Baugesetzbuch 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

Biozid-Meldeverordnung – 

ChemBiozidMeldeV 

Verordnung über die Meldung von Biozid-Produkten 

nach dem Chemikaliengesetz 

Bundes-Bodenschutzgesetz – 

BBodSchG 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 

Bodenveränderungen und zur Sanierung von 

Altlasten 

Bundes-Immissionsschutzgesetz – 

BImSchG 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge  

Bundesnaturschutzgesetz – 

BNatSchG 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 

CBD Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom 

5. Juni 1992 (Convention on Biological Diversity) 

Chemikaliengesetz – ChemG Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen 

Delegierte Verordnung (EU) 

Nr. 1062/2014 

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1062/2014 der 

Kommission vom 4. August 2014 über das 

Arbeitsprogramm zur systematischen Prüfung aller 

in Biozidprodukten enthaltenen alten Wirkstoffe 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
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Deponierichtlinie Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 

über Abfalldeponien 

Direktzahlungen-

Durchführungsgesetz –

DirektZahlDurchfG 

Gesetz zur Durchführung der Direktzahlungen an 

Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen 

von Stützungsregelungen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik 

Direktzahlungen-

Durchführungsverordnung – 

DirektZahlDurchfV 

Verordnung zur Durchführung der Direktzahlungen 

an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen 

von Stützungsregelungen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik 

Düngegesetz – DüngeG Düngegesetz 

Düngeverordnung – DüV Verordnung über die Grundsätze der guten 

fachlichen Praxis beim Düngen 

Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 485/2013 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 485/2013 der 

Kommission vom 24. Mai 2013 zur Änderung der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 

hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung 

der Wirkstoffe Clothianidin, Thiamethoxam und 

Imidacloprid sowie des Verbots der Anwendung und 

des Verkaufs von Saatgut, das mit diese Wirkstoffe 

enthaltenden Pflanzenschutzmitteln behandelt 

wurde 

Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame 

Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur 

Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG 

Elektro- und Elektronikgerätegesetz – 

ElektroG 

Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme 

und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- 

und Elektronikgeräten 

ELER-Durchführungsverordnung Verordnung (EG) Nr. 1974/2006 der Kommission 

vom 15. Dezember 2006 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) 

Nr. 1698/2005 des Rates über die Förderung der 

Entwicklung des ländlichen Raums durch den 

Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
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Einrichtungserlass 453 

Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Erlass über die Einrichtung eines Sachverständigenrates für Umweltfragen bei dem 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Vom 1. März 2005 

§ 1 

Zur periodischen Begutachtung der Umweltsituation und Umweltbedingungen der 

Bundesrepublik Deutschland und zur Erleichterung der Urteilsbildung bei allen 

umweltpolitisch verantwortlichen Instanzen sowie in der Öffentlichkeit wird ein 

Sachverständigenrat für Umweltfragen gebildet. 

§ 2 

(1) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen besteht aus sieben Mitgliedern, die über 

besondere wissenschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen im Umweltschutz verfügen 

müssen. 

(2) Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Umweltfragen dürfen weder der Regierung 

oder einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes  noch dem 

öffentlichen Dienst des Bundes, eines Landes oder einer sonstigen juristischen Person des 

öffentlichen Rechts, es sei denn als Hochschullehrer oder -lehrerin oder als Mitarbeiter oder 

Mitarbeiterin eines wissenschaftlichen Instituts, angehören. Sie dürfen ferner nicht 

Repräsentant oder Repräsentantin eines Wirtschaftsverbandes oder einer Arbeitgeber- oder 

Arbeitnehmerorganisation sein oder zu diesen in einem ständigen Dienst- oder 

Geschäftsbesorgungsverhältnis stehen; sie dürfen auch nicht während des letzten Jahres 

vor der Berufung zum Mitglied des Sachverständigenrates für Umweltfragen eine derartige 

Stellung innegehabt haben. 

§ 3 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen soll die jeweilige Situation der Umwelt und deren 

Entwicklungstendenzen darstellen. Er soll Fehlentwicklungen und Möglichkeiten zu deren 

Vermeidung oder zu deren Beseitigung aufzeigen. 

§ 4 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen ist nur an den durch diesen Erlass begründeten 

Auftrag gebunden und in seiner Tätigkeit unabhängig. 

§ 5 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen gibt während der Abfassung seiner Gutachten 

den jeweils fachlich betroffenen Bundesministerien oder ihren Beauftragten Gelegenheit, zu 

wesentlichen sich aus seinem Auftrag ergebenden Fragen Stellung zu nehmen. 
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§ 6 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen kann zu einzelnen Beratungsthemen Behörden 

des Bundes und der Länder hören sowie Sachverständigen, insbesondere Vertretern und 

Vertreterinnen von Organisationen der Wirtschaft und der Umweltverbände, Gelegenheit zur 

Äußerung geben. 

§ 7 

(1) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen erstattet alle vier Jahre ein Gutachten und 

leitet es der Bundesregierung jeweils im Monat Mai zu.  

Das Gutachten wird vom Sachverständigenrat für Umweltfragen veröffentlicht. 

(2) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen erstattet zu Einzelfragen zusätzliche 

Gutachten oder gibt Stellungnahmen ab. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit kann den Sachverständigenrat für Umweltfragen mit der Erstattung 

weiterer Gutachten oder Stellungnahmen beauftragen. Der Sachverständigenrat für 

Umweltfragen leitet Gutachten oder Stellungnahmen nach Satz 1 und 2 dem 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu. 

§ 8 

(1) Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Umweltfragen werden vom 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit nach Zustimmung des 

Bundeskabinetts für die Dauer von vier Jahren berufen. Dabei wird auf die gleichberechtigte 

Teilhabe von Frauen und Männern nach Maßgabe des Bundesgremienbesetzungsgesetzes 

hingewirkt. Wiederberufung ist möglich. 

(2) Die Mitglieder können jederzeit schriftlich dem Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit gegenüber ihr Ausscheiden aus dem Rat erklären. 

(3) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so wird ein neues Mitglied für die Dauer der Amtszeit 

des ausgeschiedenen Mitglieds berufen; Wiederberufung ist möglich. 

§ 9 

(1) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen wählt in geheimer Wahl aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden oder eine Vorsitzende für die Dauer von vier Jahren. Wiederwahl ist möglich. 

(2) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie bedarf 

der Genehmigung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 

(3) Vertritt eine Minderheit bei der Abfassung der Gutachten zu einzelnen Fragen eine 

abweichende Auffassung, so hat sie die Möglichkeit, diese in den Gutachten zum Ausdruck 

zu bringen. 
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§ 10 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen wird bei der Durchführung seiner Arbeit von einer 

Geschäftsstelle unterstützt. 

§ 11 

Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Umweltfragen und die Angehörigen der 

Geschäftsstelle sind zur Verschwiegenheit über die Beratungen und die vom 

Sachverständigenrat als vertraulich bezeichneten Beratungsunterlagen verpflichtet. Die 

Pflicht zur Verschwiegenheit bezieht sich auch auf Informationen, die dem 

Sachverständigenrat gegeben und als vertraulich bezeichnet werden. 

§ 12 

(1) Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Umweltfragen erhalten eine pauschale 

Entschädigung sowie Ersatz ihrer Reisekosten. Diese werden vom Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

des Innern und dem Bundesministerium der Finanzen festgesetzt. 

(2) Die Kosten des Sachverständigenrates für Umweltfragen trägt der Bund. 

§ 13 

(1) Im Hinblick auf den in § 7 Abs. 1 neu geregelten Termin für die Zuleitung des Gutachtens 

an die Bundesregierung kann das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit die bei Inkrafttreten dieses Erlasses laufenden Berufungsperioden der 

Mitglieder des Sachverständigenrates ohne Zustimmung des Bundeskabinetts bis zum 

30.06.2008 verlängern. 

§14 

Der Erlass über die Einrichtung eines Rates von Sachverständigen für Umweltfragen bei 

dem Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 10. August 1990 

(GMBl. 1990, Nr. 32, S. 831) wird hiermit aufgehoben. 

 

Berlin, den 1. März 2005          

Der Bundesminister für Umwelt,  

Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Jürgen Trittin 
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